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   A B S T I M M U N G S B E K A N N T M A C H U N G 
 
1.    Am Sonntag, dem 23. Januar 2005 findet in Sachsen-Anhalt ein Volks-   
       entscheid statt. Die Abstimmung dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 
2. Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 24 allgemeine Abstimmungsbezirke  
       eingeteilt. In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den beteiligungs-      
       berechtigten Personen spätestens bis zum 02.01.2005 übersandt  worden. 
       sind, sind der Abstimmungsbezirk und der Abstimmungsraum  angegeben,  
       in dem die beteiligungsberechtigten Personen abzustimmen  haben. 
3.   Der Briefabstimmungsvorstand/ Die Briefabstimmungsvorstände tritt/  
       treten zur Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses am Abstimmungs-   
       tag um 18:00 Uhr im Landratsamt, Haus 7, Cokturhof, zusammen. 
4.    Jede beteiligungsberechtigte Person, die keinen Abstimmungsschein besitzt, 


kann nur in dem Abstimmungsraum des Abstimmungsbezirkes abstimmen, 
in dessen Beteiligtenverzeichnis sie eingetragen ist. Die beteiligungsberech-
tigten Personen haben zur Abstimmung ihre Abstimmungsbenachrichtigung 
mitzubringen und ihren amtlichen Personalausweis bereitzuhalten. Sie 
haben sich auf Verlangen des Abstimmungsvorstandes über ihre Person 
auszuwei-sen. Die Abstimmungsbenachrichtigung soll bei der Abstimmung 
abgegeben werden. Abgestimmt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede 
beteiligungsbe-rechtigte Person erhält am Abstimmungstag im zuständigen 
Abstimmungs-raum einen amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Jede 
beteiligungsberech-tigte Person hat eine Stimme. Der Stimmzettel 
bezeichnet den der Abstim-mung zugrunde liegenden Gesetzentwurf und 
beinhaltet die Abstimmungs-frage. Der Stimmzettel sieht die Möglichkeit 
vor, die Abstimmungsfrage mit „Ja" oder „Nein" durch Kennzeichnung 
eines Kreises zu beantworten. 


5. Die abstimmende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, ob die Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wurde. 
Der Stimmzettel muss von der abstimmenden Person in einer 
Abstimmungs- zelle des Abstimmungsraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum unbe-obachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in 
die Abstimmungs-urne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
umstehenden Personen nicht erkannt werden kann. 


6. Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die Abstimmungs-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Abstimmungsergeb-nisses im Abstimmungsbezirk sind öffentlich. Jeder 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Abstimmungsgeschäftes möglich ist. Während der Abstimmungszeit sind 
in und an dem Gebäude, in dem sich der Ab-stimmungsraum befindet, 
sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge-bäude jede Beeinflussung 
der abstimmenden Personen durch Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Sammlung von Unterschriften verboten. 


7. Beteiligungsberechtigte Personen, die einen Abstimmungsschein haben, 
können an der Abstimmung im Abstimmungskreis, in dem der 
Abstimmungsschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Abstimmungsbezirk 


dieses Abstimmungskreises oder 
b) durch Briefabstimmung teilnehmen. 
Eine beteiligungsberechtigte Person, die sich durch Briefabstimmung be- 


teiligen will, muss sich von der Stadt Schönebeck (Elbe) einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Abstimmungsbriefumschlag beschaffen und den 
Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Abstimmungsschein so 
rechtzeitig der auf dem Ab-stimmungsbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Abstimmungstag bis 18:00 Uhr 
eingeht. Der Abstimmungs-brief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. Für die Briefabstimmung ist der abstimmenden 
Person ein Merkblatt zur Briefab-stimmung zur Verfügung zu stellen. 


8. Jede beteiligungsberechtigte Person kann das Abstimmungsrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben.Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 


 
Schönebeck (Elbe), den 09.01.2005   


   


 
 
 
 
Abstimmungsbekanntmachung Nr. 3 der Gemeinde Pretzien 
 
1.     Am Sonntag, dem 23. Januar 2005 findet in Sachsen-Anhalt ein Volks-   
        entscheid statt. Die Abstimmung dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 
2.  Die Gemeinde Pretzien bildet einen Abstimmungsbezirk. Der Abstimmungs-   
       raum wird im Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug", August-Bebel-Str. 24,    
       eingerichtet.  


3.     Der Briefabstimmungsvorstand/ Die Briefabstimmungsvorstände tritt/ 
        treten zur Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses am Abstimmungs-   
        tag um 18:00 Uhr im Landratsamt, Haus 7, Cokturhof, zusammen. 
4.    Jede beteiligungsberechtigte Person, die keinen Abstimmungsschein    
        besitzt, kann nur in dem Abstimmungsraum des Abstimmungsbezirkes   
        abstimmen, in dessen Beteiligtenverzeichnis sie eingetragen ist. Die     
        beteiligungsberechtigten Personen haben zur Abstimmung ihre Abstim- 
        mungsbenachrichtigung mitzubringen und ihren amtlichen 
Personalausweis  
        bereitzuhalten. Sie haben sich auf Verlangen des Abstimmungsvorstandes   
        über ihre Person auszuweisen. Die Abstimmungsbenachrichtigung soll bei   
        der Abstimmung abgegeben werden. Abgestimmt wird mit amtlichen  
        Stimmzetteln. Jede beteiligungsberechtigte Person erhält am 
Abstimmungs- 
        tag im zuständigen Abstimmungsraum einen amtlichen Stimmzettel  
        ausgehändigt. Jede beteiligungsberechtigte Person hat eine Stimme. Der   
        Stimmzettel bezeichnet den der Abstimmung zugrunde liegenden Gesetz-  


         
       entwurf und beinhaltet die Abstimmungsfrage. Der Stimmzettel sieht die  
       Möglichkeit vor, die Abstimmungsfrage mit „Ja" oder „Nein" durch   
       Kennzeichnung eines Kreises zu beantworten. 
5. Die abstimmende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie durch 


ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, ob die Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wurde. 
Der Stimmzettel muss von der abstimmenden Person in einer 
Abstimmungs- zelle des Abstimmungsraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum unbe-obachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in 
die Abstimmungs-urne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
umstehenden Personen nicht erkannt werden kann. 


6.   Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die Abstimmungs-     
  handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergeb-  


       nisses im Abstimmungsbezirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das  
       ohne Beeinträchtigung des Abstimmungsgeschäftes möglich ist. Während  
       der Abstimmungszeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Ab- 
       stimmungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge- 
       bäude jede Beeinflussung der abstimmenden Personen durch Ton, Schrift  
       oder Bild sowie jede Sammlung von Unterschriften verboten. 
7. Beteiligungsberechtigte Personen, die einen Abstimmungsschein haben, 


können an der Abstimmung im Abstimmungskreis, in dem der 
Abstimmungsschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Abstimmungsbezirk 


dieses Abstimmungskreises oder 
b) durch Briefabstimmung teilnehmen. 
Eine beteiligungsberechtigte Person, die sich durch Briefabstimmung be-
teiligen will, muss sich von der Stadt Schönebeck (Elbe) einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Abstimmungsbriefumschlag beschaffen und den 
Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Abstimmungsschein so 
rechtzeitig der auf dem Ab-stimmungsbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Abstimmungstag bis 18:00 Uhr 
eingeht. Der Abstimmungs-brief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. Für die Briefabstimmung ist der abstimmenden 
Person ein Merkblatt zur Briefab-stimmung zur Verfügung zu stellen. 


8. Jede beteiligungsberechtigte Person kann das Abstimmungsrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben.Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 


 
Pretzien , den 16 01.2005 
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Abstimmungsbekanntmachung Nr. 3  der Gemeinde Ranies 
 
1.    Am Sonntag, dem 23. Januar 2005 findet in Sachsen-Anhalt ein Volks-   
       entscheid statt. Die Abstimmung dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 


    2.   Die Gemeinde Ranies bildet einen Abstimmungsbezirk. Der Abstimmungs-   
      raum wird im Feuerwehrversammlungsraum, Dorfstr. 69a, eingerichtet.  


3.    Der Briefabstimmungsvorstand/ Die Briefabstimmungsvorstände tritt/  
       treten zur Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses am Abstimmungs-   
       tag um 18:00 Uhr im Landratsamt, Haus 7, Cokturhof, zusammen. 
4.    Jede beteiligungsberechtigte Person, die keinen Abstimmungsschein besitzt, 


kann nur in dem Abstimmungsraum des Abstimmungsbezirkes abstimmen, 
in dessen Beteiligtenverzeichnis sie eingetragen ist. Die beteiligungsberech-
tigten Personen haben zur Abstimmung ihre Abstimmungsbenachrichtigung 
mitzubringen und ihren amtlichen Personalausweis bereitzuhalten. Sie 
haben sich auf Verlangen des Abstimmungsvorstandes über ihre Person 
auszuwei-sen. Die Abstimmungsbenachrichtigung soll bei der Abstimmung 
abgegeben werden. Abgestimmt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede 
beteiligungsbe-rechtigte Person erhält am Abstimmungstag im zuständigen 
Abstimmungs-raum einen amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Jede 
beteiligungsberech-tigte Person hat eine Stimme. Der Stimmzettel 
bezeichnet den der Abstim-mung zugrunde liegenden Gesetzentwurf und 
beinhaltet die Abstimmungs-frage. Der Stimmzettel sieht die Möglichkeit 
vor, die Abstimmungsfrage mit „Ja" oder „Nein" durch Kennzeichnung 
eines Kreises zu beantworten. 


5. Die abstimmende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, ob die Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wurde. 
Der Stimmzettel muss von der abstimmenden Person in einer 
Abstimmungs- zelle des Abstimmungsraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum unbe-obachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in 
die Abstimmungs-urne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
umstehenden Personen nicht erkannt werden kann. 


6. Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die Abstimmungs-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Abstimmungsergeb-nisses im Abstimmungsbezirk sind öffentlich. Jeder 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Abstimmungsgeschäftes möglich ist. Während der Abstimmungszeit sind 
in und an dem Gebäude, in dem sich der Ab-stimmungsraum befindet, 
sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge-bäude jede Beeinflussung 
der abstimmenden Personen durch Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Sammlung von Unterschriften verboten. 


7. Beteiligungsberechtigte Personen, die einen Abstimmungsschein haben, 
können an der Abstimmung im Abstimmungskreis, in dem der 
Abstimmungsschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Abstimmungsbezirk 


dieses Abstimmungskreises oder 
b) durch Briefabstimmung teilnehmen. 
Eine beteiligungsberechtigte Person, die sich durch Briefabstimmung be-
teiligen will, muss sich von der Stadt Schönebeck (Elbe) einen amtlichen  
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Abstimmungsbriefumschlag beschaffen und den 


Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Abstimmungsschein so 
rechtzeitig der auf dem Ab-stimmungsbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Abstimmungstag bis 18:00 Uhr 
eingeht. Der Abstimmungs-brief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. Für die Briefabstimmung ist der abstimmenden 
Person ein Merkblatt zur Briefab-stimmung zur Verfügung zu stellen. 


8. Jede beteiligungsberechtigte Person kann das Abstimmungsrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben.Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 


 
Ranies, den 16 01.2005   


   


 
 
 
 
Abstimmungsbekanntmachung Nr. 3 der Gemeinde Plötzky 
 
1.    Am Sonntag, dem 23. Januar 2005 findet in Sachsen-Anhalt ein Volks-   
       entscheid statt. Die Abstimmung dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr.  


     2.   Die Gemeinde Plötzky bildet einen Abstimmungsbezirk. Der Abstimmungs-   
      raum wird im Bürgerhaus, Albert-Schweitzer-Str. 6, eingerichtet.  


     3.   Der Briefabstimmungsvorstand/ Die Briefabstimmungsvorstände tritt/  
       treten zur Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses am Abstimmungs-   
       tag um 18:00 Uhr im Landratsamt, Haus 7, Cokturhof, zusammen. 
4.    Jede beteiligungsberechtigte Person, die keinen Abstimmungsschein besitzt, 


kann nur in dem Abstimmungsraum des Abstimmungsbezirkes abstimmen, 
in dessen Beteiligtenverzeichnis sie eingetragen ist. Die beteiligungsberech-
tigten Personen haben zur Abstimmung ihre Abstimmungsbenachrichtigung 
mitzubringen und ihren amtlichen Personalausweis bereitzuhalten. Sie 
haben  


       sich auf Verlangen des Abstimmungsvorstandes über ihre Person auszuwei-
sen. Die Abstimmungsbenachrichtigung soll bei der Abstimmung 
abgegeben werden. Abgestimmt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede 
beteiligungsbe-rechtigte Person erhält am Abstimmungstag im zuständigen 
Abstimmungs-raum einen amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Jede 
beteiligungsberech-tigte Person hat eine Stimme. Der Stimmzettel 
bezeichnet den der Abstim-mung zugrunde liegenden Gesetzentwurf und 
beinhaltet die Abstimmungs-frage. Der Stimmzettel sieht die Möglichkeit 
vor, die Abstimmungsfrage mit „Ja" oder „Nein" durch Kennzeichnung 
eines Kreises zu beantworten. 


5. Die abstimmende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, ob die Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wurde. 


Der Stimmzettel muss von der abstimmenden Person in einer 
Abstimmungs- zelle des Abstimmungsraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum unbe-obachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in 
die Abstimmungs-urne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von 
umstehenden Personen nicht erkannt werden kann. 


6. Die Abstimmungshandlung sowie die im Anschluss an die Abstimmungs-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Abstimmungsergeb-nisses im Abstimmungsbezirk sind öffentlich. Jeder 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Abstimmungsgeschäftes möglich ist. Während der Abstimmungszeit sind 
in und an dem Gebäude, in dem sich der Ab-stimmungsraum befindet, 
sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge-bäude jede Beeinflussung 
der abstimmenden Personen durch Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Sammlung von Unterschriften verboten. 


7. Beteiligungsberechtigte Personen, die einen Abstimmungsschein haben, 
können an der Abstimmung im Abstimmungskreis, in dem der 
Abstimmungsschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Abstimmungsbezirk 


dieses Abstimmungskreises oder 
b) durch Briefabstimmung teilnehmen. 
Eine beteiligungsberechtigte Person, die sich durch Briefabstimmung be-
teiligen will, muss sich von der Stadt Schönebeck (Elbe) einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Abstimmungsbriefumschlag beschaffen und den 
Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem  
unterschriebenen Abstimmungsschein so rechtzeitig der auf dem Ab-
stimmungsbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Abstimmungstag bis 18:00 Uhr eingeht. Der 
Abstimmungs-brief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. Für die Briefabstimmung ist der abstimmenden Person ein 
Merkblatt zur Briefab-stimmung zur Verfügung zu stellen. 


8. Jede beteiligungsberechtigte Person kann das Abstimmungsrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 


 
Plötzky, den 16 01.2005 


  


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT 
mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  gegen die Versandkosten beim 
Verlag abonniert werden. 
 








 


 
2. Jahrgang                                                            Sonntag, 23.01.2005                                  Amtliche Bekanntmachungen                                         Nr. 02 
 


 


                Amtliche Bekanntmachung 
 
Ablauf von Grabstellen auf den Friedhöfen der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Das Nutzungsrecht an Grabstellen erlischt nach Ablauf folgender Fristen: 
- Urnenreihenstellen                               15 Jahre 
- Reihengräber                                        25 Jahre 
- Wahlgräber und Urnenwahlstellen      30 Jahre 
- Erb - Grabstellen                                  40 Jahre 
nach dem Beisetzungstag. 
 
Demnach verfallen 2005 die Nutzungsrechte an  Grabstellen für nachstehend 
aufgeführte Bestattungsjahre: 
- Urnenreihenstellen                                von 1990 
- Reihengräber                                         von 1980 
- Wahlgräber und Urnenwahlstellen       von 1975 
- Erbgräber                                              von 1965 
 
Für Wahlgräber und Erbgräber sowie Urnenwahlstellen kann eine Verlängerung 
durch Zahlung der entsprechenden Gebühr beantragt werden. Eine Grabstellen-
aufgabe dieser Grabarten muß schriftlich erfolgen. Grabsteine sind von den An-
gehörigen innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes zu ent-
fernen, ansonsten beräumt die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Grabnut-
zungsberechtigten. Eine Verwahrung des Steines erfolgt nicht. Für die Grab-
steinberäumung ist bei der Friedhofsverwaltung eine kostenlose Bescheinigung 
einzuholen. Nutzer von Reihengräbern und Urnenreihenstellen werden vor der 
Beräumung der Grabstellen nach Ablauf der gesetzlichen Ruhefristen nicht 
mehr benachrichtigt. 
 
Turnusmäßige Überprüfung der Standfestigkeit von Grabmalen 
 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist die Friedhofsverwaltung gesetz-
lich gehalten, jährlich die Grabmale auf Standfestigkeit zu überprüfen. Diese 
Kontrollen beginnen im Frühjahr auf allen Friedhöfen der Stadt Schönebeck 
(Elbe). Grabstelleninhaber haben ihrer Überwachungspflicht nachzukommen 
und Schäden an eigenen Grabsteinen zu beseitigen. Sie haften, wenn durch 
einen umstürzenden Grabstein Schaden entsteht. 
 


 
 


 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies 


 
Beschluss Nr. 020/2004 
Der Gemeinderat beschließt die 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Ranies in nachfolgender Form: 
 
1. Präambel 


"Aufgrund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landesrechts aufgrund 
der bundesrechtlichen Einführung des Rechtsinstituts der Eingetragenen Le-
benspartnerschaft vom 26.03.2004 (GVBl. LSA S. 234) ..." 
 
2. § 12 Abs. 2 (erster Satz) 
" Eignen sich bekannt zu machende Unterlagen aufgrund ihrer Beschaffenheit 
(Pläne, Karten, Zeichnungen o.ä.) nicht zur Bekanntmachung nach Abs. 1 so 
wird deren Bekanntmachung dadurch ersetzt, dass sie für einen Monat im Ge-
meindebüro Ranies, Dorfstr. 1, zu jedermanns Einsicht während der Sprech-
zeiten ausgelegt werden, soweit nicht gesonderte Rechtsvorschriften einen 
anderen Zeitraum bestimmen. " 
 
Ranies, d. 14.12.2004 
 


   
 
Diese 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ranies vom 14.03.2000 
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Genehmigungsvermerk: 
Die 2. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ranies vom 14.03.2000 
wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde - Landratsamt Schönebeck -   
am 28.12.04 (AZ: 151101-121-04/2)  genehmigt. 
 
 
 
Bekanntmachung der 4. Sitzung des Betriebsausschusses       
       Kur- und Gesundheitsverwaltung am 27.01.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4, 39218 Schönebeck (Elbe)  
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 09.12.2004 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
7 Informationen der Verwaltung 


8 Ideenfindung zur mittel- und langfristigen Entwicklung des 
SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen 


9 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Hinweise zur Einschulung 2006 
 
Das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt hat entsprechend eines 
Runderlasses das Verfahren zur Einschulung in die Grundschulen zeitlich 
verändert. Danach müssen die Schulanmeldungen für das Schuljahr 2006/07 
bereits im Februar 2005 erfolgen. 
 
 
Die Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) fordert die Eltern der schulpflichtig 
werdenden Kinder auf, die Anmeldung ihres Kindes am Montag, den 14.02. 
2005  von 7.00 bis 17.00 Uhr oder am Dienstag, den 15.02.2005  von 7.00 
bis 17.00 Uhr im Sekretariat der Grundschule ihres Schulbezirkes vorzuneh-
men. Die Eltern werden diesbezüglich schriftlich durch die Schulleitung der 
betreffenden Schule eingeladen. Die Kinder sind grundsätzlich in der Schule 
ihres Schulbezirkes anzumelden. Schulpflichtig werden alle Kinder, die bis 
zum 30.06.2006 das 6. Lebensjahr vollenden. Bei der Anmeldung ist die Ge-
burtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch vorzulegen. Das anzu-
meldende Kind ist von den Erziehungsberechtigten persönlich vorzustellen.  
 


 
 
Anlage 1                 Grundschulen 
 
Schulbezirk der Grundschule "Dr. Salvador Allende"  W.-Hellge-Straße 77 
Am Malzmühlenfeld, Am Stadtfeld, Erich-Weinert-Straße, Franz-Vollbring- 
Straße, Garbsener Straße, Gustav-Zenker-Straße, H.-Rau-Straße, Joh.-R.-Becher- 
Straße 54 - 88, Karl-Jänecke-Straße, Otto-Kohle-Straße, Stadionstraße, Welsleber 
Straße 22 - 45, 50, Wilhelm-Hellge-Straße (ungerade Hausnummern 1 bis 205; 
gerade Hausnummern 2 - 206), Willi-Sonnenberg-Straße 
 
Schulbezirk der Grundschule "Käthe Kollwitz" St.-Jakobi-Straße 3-4 
Am Glindeschen Weg, Am Holländer, Am Markt, Baderstraße, Barbarastraße, 
Barbyer Straße, Barbyer Tor, Bauhofstraße, Bodengasse, Böttcherstraße, Breite- 
weg, Broihansgasse, Brückenaufgang, Burgstraße, Buschweg, Cokturhof, Damm-
weg, Elbstraße, Elbtor, Elbweg, Ernst-Thälmann-Straße, Felgeleber Straße,  
Friedrich-Engels-Straße, Geschw.-Scholl-Straße 1-40, 136-158, Grabenstraße, 
Grundweg, Heinitzhof, Hermannstraße, Hoher Weg, Karl-Marx-Straße, Maxim- 
Gorki-Straße, Müllerstraße, Neue Gasse, Petersstraße, Republikstraße, R.-Breit- 
scheid-Straße, Salinenkolonie, Salzer Straße, Salztor, Schornsteinfegerstraße,  
St.-Jakobi-Straße, Steinstraße, Streckenweg, Thimannstraße, Tischlerstraße, 
Worth, Zimmererstraße, 
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Schulbezirk  der Grundschule "K. Liebknecht" Pestalozzistraße 1 
Alt Frohse, Am Hummelberg, Am Sandkuhlenfeld, Am Stremsgraben, An der 
Blumenberger Bahn, An der Eisenbahn, An der Käuzchenkuhle, Annastraße,  
Bahnhofstraße, Bertold-Brecht-Straße, Bullenwiesenweg, Burgwall, Dorotheen-
straße, Dr.-M.-Luther-Straße, Freiligrathstraße, Friedhofsweg, Geschw.-Scholl-
Straße 41 - 130, Goethestraße, Großer Steinklump, Helenenstraße, Herderstraße, 
Hohendorfer Straße 1,3, Joh..-R.-Becher-Straße (ungerade Hausnummern 1 - 69, 
gerade Hausnummern 2 - 52 d), Karl-Liebknecht-Straße, Kleiner Steinklump, 
Körnerstraße, Krausestraße, Krummer Ellenbogen, Kuckucksweg, Lessingstraße, 
Magazinstraße, Magdeburger Straße 261,263, Magdeburger Straße 199, 201, 203, 
205, 206, 219, 221, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 245 d, 246, 247 a, 247 b, 250,  
253, Margaretenstraße, Paulstraße, Pestalozzistraße, Rosa-Luxemburg-Straße, 
Reuterplatz, Schillerstraße, Straße der Jugend, Trappensteig, Valentin-Feldmann-
Straße, Wallstraße, Welsleber Straße 1 - 21, 52 - 64, Wilhelm-Hellge-Straße 
(ungerade Hausnummern 227 - 339, gerade Hausnummern 212 - 332) 
 
Schulbezirk der Grundschule "Am Lerchenfeld" Berliner Straße 8 a 
Adolfstraße, Albrechtstraße, Alt Felgeleben, Am Anger, Am Gänsewinkel,  
Am Randel, Am Röhrenstieg, Am Streitfeld, An der Füllkuhle, An der Güstener 
Bahn, An der Seilerbahn, An der Steiermärker Straße, Bahnhof Felgeleben, 
Ballenstedter Straße, Bangestraße, Berliner Straße, Birkenweg, Blankenburger 
Straße, Blumenstraße, Clara-Zetkin-Straße, Dr.-W.-Külz-Straße, Ernststraße, 
Feldstraße, Fliederstraße, Folkewitzer Straße, Friedrichstraße, Gartenstraße, 
Gnadauer Straße, Graseweg, Heckenweg, Heinrich- Hertz-Straße, Heinrichstraße,  
Hermann-Kasten-Straße, Hüttenroder Straße, Ilsenburger Straße, Im Lerchenfeld, 
Innsbrucker Straße, Jahnstraße, Joachimstraße, Johannisstraße, Karl-Jänecke- 
Platz, Kärntener Straße, Karlstraße, Köthener Straße, Kurze Straße, Lange Straße, 
Leutenberger Straße, Liebensteiner Straße, Martinstraße, Meisenstieg, Moskauer 
Straße, Otto-Hahn-Straße, Otto-Kresse-Straße, Pappelstraße, Paul-Illhardt-Straße, 
Prager Straße, Quedlinburger Straße, Querstraße, Richardstraße, Rübeländer Stra-
ße, Sachsenlandstraße, Salzburger Straße, Schulstraße, Schwarzer Weg, Siedler-
straße, Staßfurter Straße, Steiermärker Straße, Warschauer Straße, Wasserwerk 
Felgeleben, Wernigeröder Straße, Wiener Platz 
 
Schulbezirk der Grundschule "Ludwig Schneider" Kirchstraße 22 
Ahornstraße, Akazienstraße, Alleestraße, Am Alten Stadtbad, Am Efeueck, Am 
Finkenherd, Am Gradierwerk, Am Grünen Stein, Am Gutjahr, Am Solgraben,  
An der Arche, Asternweg, August-Bebel-Straße, Bäckerstraße, Badepark, Baum- 
hauer Straße, Blauer Hof, Blauer Steinweg, Boeltzigstraße, Bornstraße, Brunnen-
straße, Buchsbaumweg, Calbesche Straße, Chausseestraße, Dahlienweg, Damm-
straße, Dr.-Lohmeyer-Straße, Dr.-Tolberg-Straße,  Edelmannstraße, Eggersdorfer 
Straße, E.-Weißbach-Straße, Elmener Straße, Eschenstraße, Esebeckstraße, Ester-
huser Straße, Geyerstraße, Görtzker Straße, Gretnitzer Straße, H.-Heine-Straße,  
Holunderweg, Idastraße, Immermannstraße, Jakobstraße, Kantorstieg, Kastanien- 
weg, Kirchstraße, Krokusweg, Kunstanger, Leipziger Straße, Lilienweg, Linden-
straße, Luisenstraße, Magdeburger Straße 1 - 176, Margaritenweg, Mittelstraße, 
Mühlenstraße, Narzissenweg, Nelkenweg, Parkstraße, Pfännerstraße, Pfuehlstra- 
ße, Rathausstraße, Reitbahnstraße, Resedaweg, Ritterstraße, Rosenweg, Rosma- 
rinstraße, Rüsternstraße, Schadeleber Straße, Schäferhof, Scheunenstraße, Schnei-
dewindstraße, Schützenweg, Sieboldstraße, Sorgestraße, Tränkestraße, Triftweg, 


Tulpenweg, Turnierstraße, Wacholderweg, Wasserstraße, Welchhausenstraße, 
Winkelmannstraße, Wüstenhoffstraße  
 
 
Hinweise zur Einschulung 2006 
 
Die Gemeinde Plötzky bittet die Eltern der schulpflichtig werdenden Kinder 
aus den Gemeinden Pretzien, Plötzky und Ranies, sowie aus den Ortsteilen 
Grünewalde und Elbenau, ihr Kind in der Grundschule Plötzky am Montag, 
den 14.02.2005 von 7.00 bis 17 Uhr im Sekretariat der Grundschule Plötzky, 
Schulstr. 7, anzumelden. Die Eltern werden diesbezüglich schriftlich durch 
die Schulleitung der Grundschule Plötzky eingeladen. Schulpflichtig werden 
alle Kinder, die bis zum 30.06.2006 das 6. Lebensjahr vollenden. Das 
schulpflich-tig werdende Kind ist zum genannten Termin persönlich 
vorzustellen. Das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde ist 
vorzulegen. 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
 
Beschluss Nr. 028/2004 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2005. 
 


 
 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Plötzky für das Haushaltsjahr 2005 
 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen 
Anhalt vom 05.10.1993 GVBl. LSA S. 568) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landesrechts aufgrund der 
bundesrechtlichen Einführung des Rechtsinstituts der Eingetragenen 
Lebenspartnerschaft vom 26.03.2004 (GVBl. LSA S. 234), hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Plötzky in der Sitzung am 08.12.2004 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 beschlossen: 
 


§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird  
 
im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf    1.112.600,00 €   


in der Ausgabe auf      1.112.600,00 €  
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf       191.600,00 €  
in der Ausgabe auf         191.600,00 €  


 
festgesetzt. 
 


§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
 


§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 


§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 222.000 €  festgesetzt. 
 


§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2005 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)  


235 v.H. 


b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 335 v.H. 


2. Gewerbesteuer 300 v.H. 
 


§ 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt 
ist eine Nachtragssatzung zu erlassen wenn: 
 


1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder 
Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehl-
betrag entstehen wird und der Haushalts-
ausgleich nur durch eine Änderung der 
Haushaltssatzung erreicht werden kann 
(Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v. 
H. des Gesamthaushaltsvolumens des 
Haushaltsjahres), 


 
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätz-


liche Ausgaben bei den einzelnen Haus-
haltsstellen in einem Verhältnis zu den 
Gesamtausgaben des Haushaltsplanes 
erheblichen Umfang geleistet werden 
müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Ein-
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zelfall mehr als 1 v. H. des Gesamthaus-
haltsvolumens des Haushaltsjahres), 


 
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für 


bisher nicht veranschlagte Investitionen 
oder Investitionsförderungsmaßnahmen 
geleistet werden sollen (Erheblichkeits-
grenze: 3 v. H. des Vermögenshaushal-
tes). 


 
Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle 
erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt 
seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1 v. T.  
je Haushaltsstelle). 
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
- die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 


Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen 
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
 
Plötzky, d. 08.12.2004     


                                                                   
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist 
nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs.3 Satz 1 
Gemeindeord-nung für das Land Sachsen-Anhalt vom 24.01.2005 bis 
24.02.2005 zur Ein-sichtnahme im Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe),  
Markt 1, Zimmer 105 und im Gemeindebüro Plötzky, Salzstraße 11 öffentlich 
aus. 
 


Plötzky, d. 13.01.2005     
 


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien 
 
Beschluss Nr. 001/2005 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land  
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert  
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzkontrolle vom  
28.04.2004 (GVBl. LSA S. 246), die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr  
2003 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den Vollzug der  
Haushaltsführung 2003 die Entlastung. 


     
Harwig                        Dienstsiegel 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2003 der Gemeinde Pretzien 
 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 31.01.2005 - 01.03.2005 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in  
der Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1,  
Zimmer 105, öffentlich aus. 
 
Auskünfte zur Jahresrechnung 2003 erteilt die Kämmerei  
der Stadt Schönebeck (Elbe). 


 
Harwig       
Bürgermeister 
Gemeinde Pretzien 
 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung 
der 2. Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Pretzien am 10.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,  
Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 


Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung  
           vom 13.01.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der   
           Sitzung vom 13.01.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zu Möglichkeiten der Gebietsänderung 
7. Informationen zum Haushalt 2005 
8. Beratung und Beschluss zum Straßenausbau "Große Bruchwiese"  


Beschlussvorlage Nr. 002/2005 
9. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil:  
10. Beratung und Beschluss über die Beauftragung eines Rechtsanwaltes 


Beschlussvorlage Nr. 003/2005 
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  
          Anfragen der Ratsmitglieder 


 
Harwig 
Bürgermeister  
 
 
 
Bauaufträge – Öffentliche Ausschreibung 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
Name   Stadt Schönebeck (Elbe) 
Straße    Markt 1 
Postleitzahl, Ort  39218 Schönebeck 
Telefon   (03928) 710 – 425 
Fax   (02928) 710 – 499 
E-mail   I.donig@schoenebeck-elbe.de 
b) Vergabeverfahren  Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 
Vergabenummer  05 623 001 
c) Art des Auftrags     
Ausführung von Bauleistungen                               x 
Planung u. Ausführun von Bauleistungen 
Bauleistungen durch Dritte 


d) Ort der Ausführung Schönebeck-Felgeleben, H.-Kasten-Str.   1. BA, 2.TB  
e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale 
allgemeine Merkmale der baul. Anlage:                               Straßenbau 
Art der Leistung                Straßen- und Tiefbauarbeiten, Beleuchtung 
Umfang der Leistung       350 m² diverse Befestigungen im Gehwegbereich     
aufnehmen (Großpflaster, Beton, Betonplatten); 9 Stck. Demontage v.  
Straßenbeleuchtungsmasten; 410 m² Verlegen v. Betonsteinpflaster; 
25 m² Verlegen v. Naturstein-Mosaikpflaster; 260 m² Freistreifenbefestigung  
mit Brechsand/Splitt herstellen; 6 Stck. Beleuchtungsmasten mit Leuchte inst. 
100 m Verlegen v. Elektro-Kabeln f. Straßenbeleuchtung einschl. Herstellen  
 
v. Anschlüssen und Inbetriebnahme; 2 Stck. Durchörterungen v. 
Kabelschutzrohren DN 100, Einzellänge 10 m 
f) Aufteilung in Lose 
nein      x 
ja, Angebote können abgegeben werden 
für ein Los 
mehrere Lose 
alle Lose 
g) Erbringen von Planungsleistungen 
nein      x 
ja 
Zweck der baulichen Anlage 
Zweck der Bauleistung 
h) Ausführungsfrist 
Monate 
Kalendertage 
Beginn der Ausführungsfrist  04.04.2005 
Ende der Ausführungsfrist  03.06.2005 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen: Vergabestelle, Anschrift siehe a) 
Ein rechtzeitiger Versand der Verdingungsunterlagen ist nur möglich, 
wenn die Anforderung der Verdingungsunterlagen mindestens sechs 
Kalendertage vor dem Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen 
Vergabenummer   05 623 001 
Höhe des Entgeltes   44,00 € 
Währung    Euro 
Zahlungsweise   Banküberweisung 
Empfänger   Vergabestelle, siehe a) 
Kontonummer   370 102 24 
BLZ, Geldinstitut   810 532 42 , KSK Elbe-Saale 
Verwendungszweck   60 200 10000, 05 623 001 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über  
die Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Engelt wird nicht erstattet. 
o) Angebotseröffnung 
Datum                                                           23.02.2005 
Uhrzeit                                                          10.00 Uhr, kl. Sitzungssaal 
Ort                                                                Vergabestelle, Anschrift siehe a) 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist       01.04.2005 
v) sonstige Angaben   
Auskünfte zum Verfahren und zum techni- 
schen Inhalt erteilt                                        Vergabestelle, Anschrift siehe a) 
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Nachprüfung behaupteter Verstöße 
Vergabekammer (§ 104 GWB)         Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
                                                 Ref. 301, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle 
Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB)                      wie vor 
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)                                                      wie vor                     
Ende der amtlichen Bekanntmachungen 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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B E K A N N T M A C H U N G der 4. Sitzung  
des Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses  
am 14.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 08.11.2004 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Berichterstattung zum Stand der baulichen Umsetzung des 


Vorhabens Industriepark West sowie zur Vorbereitung der  
Maßnahmen des 10. BA 


7 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 
8 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
9 Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V. 
 Vorlagen-Nummer: 0104/2005 
10 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0108/2005 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12 Information der Verwaltung 
13 Erwerb einer Grundstücksfläche durch Flächentausch 
 Vorlagen-Nummer: 0094/2005 
14 Verkauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße 
 Vorlagen-Nummer: 0095/2005 
15 Ankauf von Grundstücksflächen 
 Vorlagen-Nummer: 0100/2005 
16 Genehmigung zur Belastung und Veräußerung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0101/2005 
17 Genehmigung zur Übertragung und Belastung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0102/2005 
18 Ankauf von Grundstücksflächen an der Hohendorfer Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0105/2005 
19 Verkauf einer Fläche an der E.-Weinert-Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0106/2005 
20 Verkauf der Grundstücksfläche Randauer Straße 13 


 Vorlagen-Nummer: 0107/2005 
21 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0109/2005 
22 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 4. Sitzung  
des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses  
am 15.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 09.11.2004 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der 


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe (2. Neufassung)  
- Beschluss Nr. 744-40/(I)/98 vom 10.12.1998  - 1. Änderung 


 Vorlagen-Nummer: 0091/2005 
7 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0092/2005 
8 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 
9 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 
vom 08.07.2004 hier: Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 


 Vorlagen-Nummer: 0096/2005 
10 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
 Vorlagen-Nummer: 0097/2005 
11 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 


 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
12 Tierpatenschaften Heimattiergarten ''Bierer Berg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0103/2005 
13 Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V. 
 Vorlagen-Nummer: 0104/2005 
14 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0108/2005 
15 Änderung des Anhanges 4 des 2. Nachtrages des Abwasserentsor-


gungsvertrages (Dienstleistungsvertrag - Kaufmännische Dienst-
leistungen zwischen der AbS GmbH und der OEWA GmbH vom 
25.04.1996) (Beschlussnummer 0622/2002) 


 Vorlagen-Nummer: 0110/2005 
16 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung 


der Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0651/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0820/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0111/2005 
17 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0650/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0821/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0112/2005 
18 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
19 Erwerb einer Grundstücksfläche durch Flächentausch 
 Vorlagen-Nummer: 0094/2005 
20 Verkauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße 
 Vorlagen-Nummer: 0095/2005 
21 Ankauf von Grundstücksflächen 
 Vorlagen-Nummer: 0100/2005 
22 Genehmigung zur Belastung und Veräußerung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0101/2005 
23 Genehmigung zur Übertragung und Belastung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0102/2005 
24 Ankauf von Grundstücksflächen an der Hohendorfer Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0105/2005 
25 Verkauf einer Fläche an der E.-Weinert-Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0106/2005 
26 Verkauf der Grundstücksfläche Randauer Straße 13 
 Vorlagen-Nummer: 0107/2005 
27 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0109/2005 
28 Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
 Vorlagen-Nummer: 0113/2005 
29 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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B E K A N N T M A C H U N G  der 4. Sitzung des 
Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 16.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rückenwind e.V. 


Wernigeröder Straße 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.11.2004 
5 Vorstellung und Informationen über den Verein ''Rückenwind'' 


e.V. 
6 Informationen der Verwaltung 
7 Diskussion über die Richtlinie über die Gewährung von 


freiwilligen Zuwendungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
in der Stadt Schönebeck 


8 Diskussion über die Richtlinie über die Gewährung von 
freiwilligen Zuwendungen der Behinderten-, Familien-, 
Seniorenbetreuung und -hilfe der Stadt Schönebeck 


9 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 
10 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
11 Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V. 
 Vorlagen-Nummer: 0104/2005 
12 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
13 Genehmigung zur Belastung und Veräußerung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0101/2005 
14 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G der 4. Sitzung  


des Kultur- und Schulausschusses am 17.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Grundschule ''K. Liebknecht'' 


Pestalozzistraße 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 11.11.2004 
5 Vorstellung der Grundschule 
6 Informationen der Verwaltung 
7 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 
8 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
9 Tierpatenschaften Heimattiergarten ''Bierer Berg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0103/2005 
 
 
10 Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V. 
 Vorlagen-Nummer: 0104/2005 
11 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0108/2005 
12 Information zum Landeskulturkonzept 
13 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
14 Informationen der Verwaltung 
15 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
Neufassung der amtlichen Bekanntmachung der  
2. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien 
am 10.02.2005 
 


Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:               Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24, 


Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 


 


Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


13.01.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 13.01.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zu Möglichkeiten der Gebietsänderung 
7. Informationen zum Haushalt 2005 
8. Beratung und Beschluss zum Straßenausbau "Große Bruchwiese"  


Beschlussvorlage Nr. 002/2005 
9. Beratung und Beschluss zu einer überplanmäßigen Ausgabe 


Beschlussvorlage Nr. 004/2005 
10. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 
11.     Beratung und Beschluss über die Beauftragung eines Rechtsanwaltes 


Beschlussvorlage Nr. 003/2005 
12.  Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
13.   Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der 1. Sitzung  
des Gemeinderates Plötzky am 16.02.2005 
 
Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr  
Sitzungsort:         Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
 
 
Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-


fähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 08.12.2004  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
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4.  Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 
Sitzung vom 08.12.2004 


5. Einwohnerfragestunde  
6. Vorstellung der Arbeit in der Grundschule Plötzky 
7. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2003 
 Beschlussvorlage Nr. 001/2005 
 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Beratung und Beschluss über die Beauftragung eines 


Rechtsanwaltes 
Beschlussvorlage Nr. 002/2005 


9. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
10. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck 
(Elbe)  im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  








 


 
2. Jahrgang                                                            Sonntag, 13.02.2005                                     Amtliche Bekanntmachungen                                         Nr. 05 
 
Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung    
Vergabenummer 05 621 002 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)                     
Name                                                    Verwaltungsgemeinschaft   
                                                              Schönebeck/Elbe  
Straße. Postleitzahl, Ort                        Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
Telefon                                                 (03928)  710 431 
Telefax                                                 (03928)  710 499 
E-Mail                                                   R.Koßmann@schoenebeck-elbe.de 
 
b) Vergabeverfahren                             Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer                                05 621 002 
c) Art des Auftrages                              Ausführung von Bauleistungen 
d) Ort der Ausführung                          Gemeinde Plötzky, Fertigstellung    
                                                              Straßenbau "Buhnkopp"  
e) Art und Umfang der Leistung, 
   Allg. Merkmale der baulichen Anlage Ausführung von Straßenbauarbeiten 
   Art der Leistung                                   Aushub:                                  400,00 
m²                                 
   Umfang der Leistung                           Schottertragschicht 24 cm:   260,00 
m²      
                                                                Schottertragschicht 15 cm:     90,00 
m² 
                                                                Pflasterfläche:                        260,00 
m² 
                                                                Rundbord:                              125,00 m 
                                                                Rinne:                                       56,00 m 
f) Aufteilung in Lose                               nein  
g) Erbringen von Planungsleistungen     nein  
h) Ausführungsfrist 
    Beginn der Ausführungsfrist               04.04.2005   
    Ende der Ausführungsfrist                  29.04.2005 
 
i)  Anforderung  der Verdingungsunterlagen   Vergabestelle, Anschrift   siehe a)  
    Ein rechtzeitiger Versand der Verdingungsunterlagen ist nur möglich,    
    wenn die Anforderung der Verdingungsunterlagen mindestens sechs   
    Kalendertage vor dem  Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
j)  Entgelt für die Verdingungsunterlagen  
Vergabenummer                                      05 621 002 
Höhe des Entgeltes                                  25,00 €  
Zahlungsweise                                         Banküberweisung oder V-Scheck 
Empfänger                                               Vergabestelle, siehe a) 
Kontonummer                                          370 102 24 
BLZ, Geldinstitut                                     810 532 42, KSK Elbe-Saale 
Verwendungszweck                                 60200.10 000   05 621 002-Buhnkopp 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über    
die Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
 
o)  Angebotseröffnung::  
     Datum:                                                   02.03.2005  
     Uhrzeit:                                                 10.00 Uhr, kl. Sitzungssaal 


     Ort:                                                        Vergabestelle, Anschrift siehe a) 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:    31.03.2005 
v) sonstige Angaben 
    Auskünfte zum Verfahren und zum 
    technischen Inhalt erteilt:                  Vergabestelle, Anschrift siehe a) 
Nachprüfung behaupteter Verstöße 
Vergabekammer (§ 104 GWB)   Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt      
                                                     Ref. 301, Willy-Lohmann-Str. 7,  06114 Halle 
Vergabeprüfstelle   (§ 103 GWB)           wie vor 
Nachprüfungsstelle (§  31 VOB/A)         wie vor 
 
 
 
Bauaufträge - Offenes Verfahren nach VOB/A 
Vergabenummer:  05626003-009 
 
Abschnitt I:   Öffentlicher Auftraggeber 
I.1                    Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers   
                        (Vergabestelle) 
Name              Stadt Schönebeck (Elbe) 
Straße              Markt 1 
Postleitzahl      39218 Ort    Schönebeck 
Telefon             (03928)  710-465              Fax    (03928) 710-499  
E-Mail               R.Kossmann@schoenebeck-elbe.de  
I.2— I.4          Anschrift für nähere Auskünfte, für Anforderung von    
                         Unterlagen, für Angebote          siehe I.1)  
Abschnitt II:   Auftragsgegenstand 
II.1.1                Art des Bauauftrags        Ausführung von Bauleistungen 
II.1.5 -II.1.6      Bezeichnung und Beschreibung / Gegenstand des Auftrages  
IP- West, BA.10, Objekt 1 - Verlängerung Hohendorfer Str.,  
                                                  Stadt  Schönebeck (Elbe) 
                              Objekt 2 -  Erdbau CWS, Stadt Schönebeck (Elbe) im              
                                                  Namen und Auftrag  CWS Industrie - und            
                                                  Gewerbepark GmbH 
II.1.7                  Ort der Ausführung  D- 39218 Schönebeck (Elbe),   
                                                             Industriepark West  
II.1.9.                 Aufteilung in Lose   nein         Angebote sind möglich für 
 
 
II.2.1                  Menge oder Umfang der Leistung 
Objekt 1: 6300 m² Vkfl.; 1100 m TW PE-HD d 315; 5500 m  E l t . -  Kabel   
                  10/1 kV, 1-Trafo 630 kVA; 17-Leuchte 8 m; 1350 m SW PVC  
                  DN 200; 1000 m RW StB 300-1000; RW-Speicherb. 5200 m³  
 
Objekt 2: Erdbau CWS: 1050 m³ Aushub >Z1.2;  3750 m³ Aush. <Z1.2;   
                 Laden, Transp., Einb. 
II.3           Auftragsdauer bzw. Fristen für die Durchführung des Auftrags:  
                 Beginn der Ausführungsfrist    23.05.2005      
                 Ende der Ausführungsfrist        31.03.2006  
 
Abschnitt IV: Verfahren 
IV.2             Zuschlagskriterien: siehe Vergabeunterlage 


IV.3.2         Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen und   
                    zusätzlicher Unterlagen  
                    erhältlich bis  04.03.2005   Höhe des Entgeltes  79,00 EURO 
Zahlungsbedingungen und -weise: Banküberweisung     Empfänger siehe I.1 
BLZ, Geldinstitut  810 532 42  Sparkasse Elbe-Saale   Kontonummer 37  010  
224 
Verwendungszweck  Ausschreibungsunterlagen IPW, BA 10 
Die Verdingungsunterlagen w e r d e n  nur versandt, wenn der Nachweis über die 
Einzahlung vorliegt.  Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
IV.3.3  Schlusstermin für den Eingang der Angebote  29.03.2005;  10.00 Uhr 
 
IV.3.6     Bindefrist des Angebots bis  23.05.2005 
IV.3.7.2  Angebotseröffnung    29.03.2005, 10.00 Uhr  Ort, Anschrift  siehe I.1 
 
Abschnitt VI: andere Informationen 
VI.4 ergänzende Informationen: Nachprüfung behaupteter Verstöße 
Vergabekammer (§ 104 GWB)        2. Verg.kammer b. Landesverwaltungsamt   
                                                          Sachsen-Anhalt, Ref.. 301,   
                                                          Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle 
Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB)       siehe Vergabekammer 
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)    siehe Vergabekammer 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 4. Sitzung  
des Wirtschaftsausschusses  am  21.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 15.11.2004 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der 


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe (2. Neufassung) - 
Beschluss Nr. 744-40/(I)/98 vom 10.12.1998 - 1. Änderung 


 Vorlagen-Nummer: 0091/2005 
7 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0092/2005 
8 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 
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9 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 
vom 08.07.2004 
hier: Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 


 Vorlagen-Nummer: 0096/2005 
10 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
 Vorlagen-Nummer: 0097/2005 
11 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
12 Änderung des Anhanges 4 des 2. Nachtrages des 


Abwasserentsorgungsvertrages (Dienstleistungsvertrag - 
Kaufmännische Dienstleistungen zwischen der AbS GmbH und der 
OEWA GmbH vom 25.04.1996) (Beschlussnummer 0622/2002) 


 Vorlagen-Nummer: 0110/2005 
13 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung 


der Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0651/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0820/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0111/2005 
14 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0650/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0821/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0112/2005 
 
15 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
16 Erwerb einer Grundstücksfläche durch Flächentausch 
 Vorlagen-Nummer: 0094/2005 
17 Verkauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße 
 Vorlagen-Nummer: 0095/2005 
18 Ankauf von Grundstücksflächen an der Hohendorfer Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0105/2005 
19 Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
 Vorlagen-Nummer: 0113/2005 
20 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 3. Sitzung  des 
Betriebsausschusses Städtischer Bauhof am 23.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck 


Dammweg 22 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 03.11.2004 
5 Information zum vorläufigen Jahresabschluss 2004 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
7 Bericht des Betriebsleiters über wichtige Angelegenheiten des 


Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 


 
Amtliche Bekanntmachung 


der 1. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 
22.02.2005 


 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


14.12.2004 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 


vom 14.12.2004 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zum Haushalt 2005 
7. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2003  


Beschlussvorlage Nr. 001/2005 
 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Beratung und Beschluss zu einer Grundstücksangelegenheit 


Beschlussvorlage Nr. 002/2005  
9. Beratung und Beschluss zu einer Klage wegen Nutzungsentschädigung 


und unterlassener Schönheitsreparaturen für das Objekt "Am 
Sängerwäldchen" 
Beschlussvorlage Nr. 003/2005 


10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  


11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 
Gemeinderatsmitglieder 


 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck.  
Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag  
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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B E K A N N T M A C H U N G  
    der 5. Sitzung des Hauptausschusses am 28.02.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.11.2004 
5 Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
6 Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der 


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe (2. Neufassung) - 
Beschluss Nr. 744-40/(I)/98 vom 10.12.1998 - 1. Änderung 


 Vorlagen-Nummer: 0091/2005 
7 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0092/2005 
8 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 
9 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 
vom 08.07.2004 
hier: Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 


 Vorlagen-Nummer: 0096/2005 
10 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
 Vorlagen-Nummer: 0097/2005 
11 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
12 Tierpatenschaften Heimattiergarten ''Bierer Berg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0103/2005 
13 Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V. 
 Vorlagen-Nummer: 0104/2005 
14 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0108/2005 
 
 
 
15 Änderung des Anhanges 4 des 2. Nachtrages des 


Abwasserentsorgungsvertrages (Dienstleistungsvertrag - 
Kaufmännische Dienstleistungen zwischen der AbS GmbH und der 
OEWA GmbH vom 25.04.1996) (Beschlussnummer 0622/2002) 


 Vorlagen-Nummer: 0110/2005 
16 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung 


der Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0651/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0820/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0111/2005 
17 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0650/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0821/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0112/2005 
18 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
19 Umwandlung des Beamtenverhältnisses in das Beamtenverhältnis auf 


Lebenszeit 
 Vorlagen-Nummer: 0098-HA/2005 
20 Erwerb einer Grundstücksfläche durch Flächentausch 
 Vorlagen-Nummer: 0094/2005 
21 Verkauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße 
 Vorlagen-Nummer: 0095/2005 
22 Ankauf von Grundstücksflächen 
 Vorlagen-Nummer: 0100/2005 
23 Genehmigung zur Belastung und Veräußerung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0101/2005 
24 Genehmigung zur Übertragung und Belastung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0102/2005 
25 Ankauf von Grundstücksflächen an der Hohendorfer Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0105/2005 
26 Verkauf einer Fläche an der E.-Weinert-Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0106/2005 
27 Verkauf der Grundstücksfläche Randauer Straße 13 
 Vorlagen-Nummer: 0107/2005 
28 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0109/2005 
29 Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
 Vorlagen-Nummer: 0113/2005 
30 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 


Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes 
Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 
(GVBl.LSA S.716) 
 
Für den Bereich der  Gemarkung  Ranies, Flur(en) 1, 2, 3, 4  in  Ranies  
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt.  
 


Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat die 
tat-sächliche Nutzung der Flurstücke erfasst und in der Liegenschaftskarte und 
im Liegenschaftsbuch aktualisiert. In der Liegenschaftskarte wurden auch die in 
der Örtlichkeit nicht mehr vorhandenen Gebäude gelöscht. Das Gebiet ist in der 
bei-gefügten Übersichtskarte gekennzeichnet. Allen beteiligten Eigentümern, 
Erb-bauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden die Veränderungen 
auf diesem Wege durch Offenlegung bekannt gegeben. Die Liegenschaftskarte 
und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit vom 29.03.2005 bis 28.04.2005 
in den Diensträumen des oben genannten Landesamtes für Vermessung und 
Geoinfor-mation während der Sprechzeiten, Montag, Mittwoch, Donnerstag: 
08.00 – 13.00 Uhr,  Dienstag: 08.00 – 18.00 Uhr, Freitag 08.00 – 12.00 Uhr zur 
Einsicht aus-gelegt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Angaben, die aufgrund der Aktualisierung in die Liegenschaftskarte und in 
das Liegenschaftsbuch übernommen worden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten beim 
Verwaltungs-gericht Magdeburg in 39104 Magdeburg, Schönebecker Straße 67a 
einzulegen. 
 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Im Auftrag 
gez. Dieter Bohnstedt 
 


                                                 
              Auszug (nicht maßstäblich) aus der Topographischen Karte 1: 50 000 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 Schönebeck.  
Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag 
und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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     B E K A N N T M A C H U N G  
          der 5. Sitzung des Stadtrates am 10.03.2005 
 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen  
 


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2004 
5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1             Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2             Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des 


Stadtrates vom 02.12.2004 
6 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2004 
7 Anträge (öffentliche) 
7.1 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.11.2004  - Regelungen zu § 48 


Absatz 2 GO LSA - Berufung sachkundiger Einwohner 
8 Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der 


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe (2. Neufassung) - 
Beschluss Nr. 744-40/(I)/98 vom 10.12.1998 - 1. Änderung 


 Vorlagen-Nummer: 0091/2005 
9 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0092/2005 
10 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 
11 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 
vom 08.07.2004 hier: Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 


 Vorlagen-Nummer: 0096/2005 
12 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
 Vorlagen-Nummer: 0097/2005 
13 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
14 Tierpatenschaften Heimattiergarten ''Bierer Berg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0103/2005 
15 Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V. 
 Vorlagen-Nummer: 0104/2005 
16 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 


 Vorlagen-Nummer: 0108/2005 
17 Änderung des Anhanges 4 des 2. Nachtrages des 


Abwasserentsorgungsvertrages (Dienstleistungsvertrag - 
Kaufmännische Dienstleistungen zwischen der AbS GmbH und 
der OEWA GmbH vom 25.04.1996) (Beschlussnummer 
0622/2002) 


 Vorlagen-Nummer: 0110/2005 
18 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung 


der Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0651/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0820/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0111/2005 
19 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0650/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0821/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0112/2005 
20 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
21 Erwerb einer Grundstücksfläche durch Flächentausch 
 Vorlagen-Nummer: 0094/2005 
22 Verkauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße 
 Vorlagen-Nummer: 0095/2005 
23 Ankauf von Grundstücksflächen 
 Vorlagen-Nummer: 0100/2005 
24 Genehmigung zur Belastung und Veräußerung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0101/2005 
25 Genehmigung zur Übertragung und Belastung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0102/2005 
26 Ankauf von Grundstücksflächen an der Hohendorfer Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0105/2005 
27 Verkauf einer Fläche an der E.-Weinert-Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0106/2005 
 
 
28 Verkauf der Grundstücksfläche Randauer Straße 13 
 Vorlagen-Nummer: 0107/2005 
29 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0109/2005 
30 Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
 Vorlagen-Nummer: 0113/2005 
31 Beratung und Beschlussfassung zum Schreiben der 


Kommunalaufsicht vom 09.02.2005 
32 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 


Amtliche Bekanntmachung der 3. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 
03.03.2005 
 
Sitzungsbeginn:   19:30 Uhr 
Sitzungsort:                  Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,   
                                      Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 


 


Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


10.02.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 10.02.2005 
5. Beratung zur geplanten Erweiterung der Kita "Benjamin Blümchen" 


Pretzien  
 


 
 


 
Amtliche Bekanntmachung der 4. Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 
10.03.2005 
 
Sitzungsbeginn:   19:30 Uhr 
Sitzungsort:                 Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,    
                                      Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 


 


Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


03.03.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 03.03.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Erörterung des Beteiligungsberichtes 2004 
7. Beratung und Beschluss zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 


Änderungsvorschlag - 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2  
         "Große Bruchwiese" mit örtlichen Bauvorschriften 
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         Beschlussvorlage Nr. 005/2005 
8. Informationen zum Haushalt 2005 
9. Beratung und Beschluss zur Änderung des Beschlusses Nr. 031/2004 
         Beschlussvorlage Nr. 006/2005 
10. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 
11. Beratung und Beschluss zu einer Grundstücksangelegenheit 
         Beschlussvorlage Nr. 007/2005 
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
13. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
 
Beschluss Nr. 001/2005 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land  
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert  
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzkontrolle vom 28.04. 
2004 (GVBl. LSA S. 246) und Artikel 1 des Ersten Funktionalreformgesetzes 
vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 852), die Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2003 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den Vollzug der 
Haus-haltsführung 2003 die Entlastung. 
 


   
 
 
 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2003  
der Gemeinde Plötzky  
 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 28.02.2005 - 29.03.2005 zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in  
der Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1,  
Zimmer 105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2003 erteilt  
die Kämmerei  der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
Schmeißer 
Bürgermeister 


Gemeinde Plötzky 
 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies 
 
Beschluss Nr. 001/2005 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land  
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert  
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzkontrolle vom 28.04. 
2004 (GVBl. LSA S. 246) und Artikel 1 des Ersten Funktionalreformgesetzes 
vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 852), die Jahresrechnung für das Haushalts-
jahr 2003 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den Vollzug der 
Haus-haltsführung 2003 die Entlastung. 
 
 


 
 
 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2003  
der Gemeinde Ranies  
 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 28.02.2005 - 29.03.2005 zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in  
der Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1,  
Zimmer 105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2003 erteilt  
die Kämmerei  der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
Maser 
Bürgermeister 
Gemeinde Ranies 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Öffentliche Ausschreibung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Öffentliche Ausschreibung für Leistungen nach VOL/A über die Lieferung von 
PC-Komplettsystemen, Drucktechnik sowie weiterer Hard- und Software nach 
Konfigurationsvorgaben des Auftraggebers.  
a) Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Hauptamt, SG Org. und Info. 


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
Telekommunikation: Tel. (03928) 710 151,  Fax (03928) 710 799 
Die Angebote sind einzureichen bei: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Submissionsstelle, Markt 1, 39218 Schönebeck 
(Elbe) 


b) Öffentliche Ausschreibung nach VOL / A 
c) Art des Auftrages: 
         Lieferung von PC-Komplettsystemen, Drucktechnik sowie weiterer Hard-    
         und Software nach Konfigurationsvorgaben des Auftraggebers.  


Umfang des Auftrages: 
Die PC-Systeme sowie die weiter aufgeführte Hard- und Software werden 
nach Vorgaben des Auftraggebers geliefert und vorinstalliert. 
Lieferort: 
Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, Raum 104, 39218 Schönebeck  
(Elbe) 


d) Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen. 
e) Die Lieferung erfolgt bis zum 29.04.2005. Der frühestmöglichste 


Liefertermin ist anzugeben. Weiteres ist in der  Aufgabenstellung  
         zum Leistungsverzeichnis geregelt. 
f) Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen bis spätestens 


zum 14.03.2005 anfordern bei: siehe a) 
g) Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat I, Hauptamt, SG Org. und Info., 


Breiteweg 11, 39218 Schönebeck (Elbe) 
h)      Für die Verdingungsunterlagen wird ein Selbstkostenbeitrag von 10,00 € 


erhoben, der mittels Verrechnungsscheck oder per Banküberweiser zu 
begleichen ist. 
Bankverbindung bei Einzahler (gegen Beleg): 
Sparkasse Elbe-Saale, BLZ: 810 532 42, Konto: 370 102 24 
Der codierte Zahlungsgrund lautet: 02100-1000 / Amt 10 


i) Die Angebotsfrist endet am Dienstag, dem 29.03.2005 um 09.00 Uhr 
k) Die Sicherheitsleistung von der Auftragssumme wird nicht einbehalten. 
l) Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL /B, §17 durch die Stadt Schönebeck 


(Elbe) nach erfolgter Leistung und Lieferung sowie nach Abnahme durch 
den Auftraggeber für die ausgeschriebene Softwarelösung. 


m)     Nachweise: 
         Auskunft aus dem Gewerbe- Zentral- Register, Unbedenklichkeitsbe- 
         scheinigung des Finanzamtes, Bescheinigung über die Zahlung der           
         Krankenkassenbeiträge, Nachweis über tarifgerechte Bezahlung,   
         Referenzliste, Geschäftsbedingungen 
n) Die Zuschlags- und Bindefrist ist der 11.04.2005 
o) Bieter, die nicht in die engere Auswahl gekommen sind, erhalten nur dann 


eine Benachrichtigung, wenn ein frankierter Rückumschlag dem Angebot 
beigefügt wird. 


 


         
        Der Oberbürgermeister 


 
 


 A C H T U N G  N E U E  T A G E S O R D N U N G  
  
  B E K A N N T M A C H U N G   


der 5. Sitzung des Stadtrates am 10.03.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen  
 


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 


Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 02.12.2004 
5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1             Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
 
5.2            Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des 


Stadtrates vom 02.12.2004 
6 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2004 
7 Anträge (öffentliche) 
7.1 Antrag der CDU-Fraktion vom 23.11.2004  


- Regelungen zu § 48 Absatz 2 GO LSA - Berufung sachkundiger 
Einwohner 


7.2 Antrag der SPD-Fraktion vom 24.02.2005 
- Berichterstattung und Beratung zum Entwurf des Kommunal-
Neugliederungs-Grundsätze-Gesetz und Kreisgebietsreform 


8 Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der 
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe (2. Neufassung) - 
Beschluss Nr. 744-40/(I)/98 vom 10.12.1998 - 1. Änderung 


 Vorlagen-Nummer: 0091/2005 
9 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0092/2005 
10 Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0093/2005 


11 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 
Schönebeck (Elbe) - 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 
vom 08.07.2004 hier: Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 


 Vorlagen-Nummer: 0096/2005 
12 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
 Vorlagen-Nummer: 0097/2005 
13 Nachnutzungskonzept ''Fachklinik mit Haus des Gastes'' für die 


Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 Vorlagen-Nummer: 0099/2005 
14 Tierpatenschaften Heimattiergarten ''Bierer Berg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0103/2005 
15 Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V. 
 Vorlagen-Nummer: 0104/2005 
16 Änderung des Anhanges 4 des 2. Nachtrages des 


Abwasserentsorgungsvertrages (Dienstleistungsvertrag - 
Kaufmännische Dienstleistungen zwischen der AbS GmbH und der 
OEWA GmbH vom 25.04.1996) (Beschlussnummer 0622/2002) 


 Vorlagen-Nummer: 0110/2005 
17 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung 


der Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0651/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0820/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0111/2005 
18 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der 


Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0650/2002 i.V.m. 
Beschlussnummer 0821/2003) 


 Vorlagen-Nummer: 0112/2005 
19 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
20 Erwerb einer Grundstücksfläche durch Flächentausch 
 Vorlagen-Nummer: 0094/2005 
21 Verkauf von Grundstücksflächen an der Barbarastraße 
 Vorlagen-Nummer: 0095/2005 
22 Ankauf von Grundstücksflächen 
 Vorlagen-Nummer: 0100/2005 
23 Genehmigung zur Belastung und Veräußerung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0101/2005 
24 Genehmigung zur Übertragung und Belastung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0102/2005 
25 Ankauf von Grundstücksflächen an der Hohendorfer Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0105/2005 
26 Verkauf einer Fläche an der E.-Weinert-Straße 
 Vorlagen-Nummer: 0106/2005 
27 Verkauf der Grundstücksfläche Randauer Straße 13 
 Vorlagen-Nummer: 0107/2005 
28 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtes 
 Vorlagen-Nummer: 0109/2005 
29 Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
 Vorlagen-Nummer: 0113/2005 







 


 
2. Jahrgang                                                             Sonntag, 06.03.2005                                     Amtliche Bekanntmachungen                             Nr. 08 
 
30 Beratung und Beschlussfassung zum Schreiben der 


Kommunalaufsicht vom 09.02.2005 
31 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung der 2. Sitzung  
des Gemeinderates Plötzky am 16.03.2005 
 
Sitzungsbeginn:       19:30 Uhr  
Sitzungsort:             Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
 


Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 


Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 16.02.2005  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4.  Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 16.02.2005 
5. Einwohnerfragestunde  
6. Erörterung des Beteiligungsberichtes 2004 
7. Beratung und Beschluss zur Bereitstellung einer Fläche für die 


Errichtung einer  Roland-Skulptur 
 Beschlussvorlage Nr. 003/2005 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
8. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
9. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Amtliche Bekanntmachung der 2. Sitzung  
des Gemeinderates Ranies am 15.03.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


22.02.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 


vom 22.02.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Erörterung des Beteiligungsberichtes 2004 
7. Beratung zum Haushalt 2005 
8. Beratung zu einem Nutzungskonzept für den Grillplatz im 


Sängerwäldchen 
 
 
 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
9. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
10. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 
 
 


 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
 
 
.  
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Bauvorhaben: Ausbau Immermannstraße 2. BA und Cantorstieg 
 
a) Name, Anschrift der Auftraggeber: Stadt Schönebeck (Elbe)  
    Markt 1, 39218 Schönebeck 
    Tel. (03928)710421 
            -und AbS Schönebeck GmbH- 
 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung 
 
c) Art des Auftrages: Ausführung von Kanal- und Straßenbauarbeiten 
 
d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe), Ortsteil Bad Salzelmen 
 
e) Art und Umfang der Leistung:  
 


Gewerk Kanalbau:      
       950 m³  Bodenaushub Kanalgraben   
            9 St   Schächte herstellen  
         95 m    Kanal DN 300  
       200 m    Kanal DN 400 
 


Gewerk Straßenbau:  
2.600 m²    Oberflächenbeläge aufnehmen 
2.300 m³ Erdarbeiten 


                 1.500 m²     Beton-Tragschicht 
 2.450 m² Mineralgemisch-Tragschicht 
               Oberflächenentwässerung 
     325 m²  Naturstein-Mosaikpflaster, z.T. baus. vorhanden 
  400 m²  Naturstein-Kleinpflaster 
  170 m²  polygonales Kleinpflaster, z.T. baus. vorhanden 
                  1.200 m²   polygonales Großpflaster, z.T. baus. vorhanden 
                     180 m²  Beton-Platten 
  540 m     Naturstein-Bord 
  160 m² Wassergebundene Wegedecke 
                Ausstattung 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 
g) Zweck der Bauleistung:                          Straßen- und Kanalsanierung 
 
h) Frist für die Ausführung:                   09.05.2005  bis  30.11.2005 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden 
können:    Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  


Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe)  
Tel. 03928 / 710 421 
Termin von Anforderungen:  ab 16.03.2005 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:  


50,00 EUR (Diskette einbegriffen) per Verrechnungsscheck oder 
Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle (Stadt 
Schönebeck(Elbe)): 
Vergabenummer: T02/05 
Kontonummer:  370 102 24 
BLZ, Geldinstitut:   810 532 42, Sparkasse Elbe-Saale 
Verwendungszweck: 60200.10000 T02/05 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis 
über die Einzahlung vorliegt. Das Entgeld wird nicht erstattet. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:  06.04.2005, 10.00 Uhr 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
 Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  


06.04.2005 , 10.00 Uhr, Kleiner Sitzungssaal, Schönebeck (Elbe), 
Markt 1 (Rathaus) 


 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungs-
summe 


 
q) Zahlungsbedingungen:  


Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden  Vertragsbedingungen 
 


r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt.            
  
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:  


Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und der Kranken-
kasse, Nachweis der Berufsgenossenschaft zur tariflichen Bezahlung, 
Nachweis der Subunternehmer, Angaben nach § 8 NR.3 (1), VOB/A, 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 6 Monate), 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 06.05.2005 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   
  Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des Hauptangebotes. 
 
v) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt: Architektengruppe Lepére und    
    Partner GbR, Osterdeich 131,  28205 Bremen, Tel. (0421) 444025 
 


w) Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: 
     Vergabekammer(§104 GWB):   Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt,  


    Ref. 301,W.-Lohmann-Straße 7, 06114 
Halle 


     Vergabeprüfstelle(§103 GWB): keine 
     Nachprüfstelle (§31 VOB/A):     Landkreis Schönebeck, Kommunalaufsicht,    
                                                         Cokturhof, 39218 Schönebeck 
 


 
Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Bauvorhaben: Reparatur von Stadtstraßen „Am Malzmühlenfeld“ 
                          in Schönebeck (Elbe) 
                          Betonstraßensanierung - 2005 
                      
a) Name, Anschrift des Auftraggebers:  
                                                 Stadt Schönebeck(Elbe)  
               Markt 1, 39218 Schönebeck 
               Tel. 03928 710-431 
                                                 Fax 03928 710-499 
               E-Mail: r.koßmann@schoenebeck-elbe.de 
   
b) Vergabeverfahren:           Öffentliche Ausschreibung 
     Vergabenummer:            T/VWH/02/2005 
 
c) Art des Auftrages:            Ausführung von bituminösen Straßenbauleistungen 
 
d) Ort der Ausführung:        Schönebeck(Elbe), Am Malzmühlenfeld“ 
 
e) Art und Umfang der Leistung:  
  
                                                  4.200,00 m² Betonfahrbahn fräsen 
                                                  4.200,00 m² PGM 14 Polyfeld 
                                                  4.200,00 m² Asphaltbeton 0/11 einbauen 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose:   keine Lose 
 
g) Zweck der Bauleistung:         Straßensanierung 
 
h)  Frist für die Ausführung:        09.05.2005  bis  27.05.2005 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden 
können:     


Stadt Schönebeck(Elbe) 
                  Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  


Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe)  
Tel. 03928 / 710 431 
Termin von Anforderungen:  ab 14.03.2005 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
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j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen: 
  


21,00 EUR  per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die 
unter Pkt. a) genannte Stelle (Stadt Schönebeck(Elbe)): 
Vergabenummer: T/VWH/02/2005 
Kontonummer:   370 102 24 
BLZ, Geldinstitut:   810 532 42, Sparkasse Elbe-Saale 
Verwendungszweck: 60200.10000 T/VWH/02/2005 
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis 
über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:  06.04.2005, 10.45 Uhr 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
 Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 
  06.04.2005 , 10.45 Uhr 
 Kleiner Sitzungssaal 
 Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungs-
summe 


 
q) Zahlungsbedingungen:  


Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden Vertragsbedingungen 


 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform 


verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:  


Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und der Kranken-
kasse, Nachweis der Berufsgenossenschaft zur tariflichen Bezahlung, 
Nachweis der Subunternehmer, Angaben nach § 8 NR.3 (1), VOB/A, 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 6 Monate), 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 04.05.2005 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des 
Hauptangebotes. 


 
v) sonstige Angaben:  


Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a)  
Stadt Schönebeck (Elbe) 


 
w) Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: 
 
     Vergabekammer(§104 GWB):   Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt,   


                                           Ref. 301,W.-Lohmann-Straße 7, 06114 Halle 
      
     Vergabeprüfstelle(§103 GWB): keine 
 
     Nachprüfstelle (§31 VOB/A): Landkreis Schönebeck, Kommunalaufsicht,            


Cokturhof, 39218 Schönebeck 
 
 


 
 
 
 
Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Bauvorhaben: Ausbau Akazienweg in Plötzky 
                                               
a) Name, Anschrift des Auftraggebers:  
                                                             Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck(/Elbe  
           Markt 1, 39218 Schönebeck 
           Tel. 03928 710-431 
                                                             Fax 03928 710-499 
           E-Mail: r.koßmann@schoenebeck-elbe.de
    
b) Vergabeverfahren:         Öffentliche Ausschreibung 
    Vergabenummer:                           05 621 004 
 
c) Art des Auftrages:          Ausführung von Straßenbauleistungen 
 
d) Ort der Ausführung:          Gemeinde Plötzky, Akazienweg 
 
e) Art und Umfang der Leistung:                      
   Oberfläche (Betonschwellen, Beton, Pflaster) aufnehmen     385,00 m² 
   Aushub                              670,00 m² 
   Frostschutzschicht, 34 cm                     670,00 m² 
   Schottertragschicht, 15 cm                     635,00 m²      
   Pflasterfläche                       520,00 m²  
   Rundbord                      240,00 m 
   Rinne      115,00 m 
   Rohrrigole       70,00 m  
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 


 
g) Zweck der Bauleistung:                          Straßenbau 
 
h)  Frist für die Ausführung:                      09.05.2005  bis  17.06.2005 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden 
können:     
                  Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe 


Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe)  
Tel. 03928 / 710 431 
Termin von Anforderungen:  ab 14.03.2005 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:  
             25,00 EUR  per Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die 
unter     
             Pkt. a) genannte Stelle (Stadt Schönebeck(Elbe)): 


Vergabenummer: 05 621 004 
Kontonummer:   370 102 24 
BLZ, Geldinstitut:   810 532 42, Sparkasse Elbe-Saale 
Verwendungszweck: 60200.10000  05 621 004 
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis 
über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:  30.03.2005, 10.00 Uhr 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe, Markt 1, Zi. 304,  
                  39218 Schönebeck(Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:   


Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  


30.03.2005 , 10.00 Uhr 
 Kleiner Sitzungssaal 
 Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungs-
summe 


 
q) Zahlungsbedingungen:  


Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und 
Ergänzenden Vertragsbedingungen 
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r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:  


Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und der Krankenkasse, 
Nachweis der Berufsgenossenschaft zur tariflichen Bezahlung, Nachweis  
der Subunternehmer, Angaben nach § 8 NR.3 (1), VOB/A, Auszug aus  
dem Gewerbezentralregister (nicht älter als 6 Monate), Referenzen 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 29.04.2005 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des 
Hauptangebotes. 


 
v) sonstige Angaben:  
    Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
w) Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: 
     Vergabekammer(§104 GWB):   Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt,  
                                                         Ref. 301, W.-Lohmann-Straße 7, 06114 
Halle 
     Vergabeprüfstelle(§103 GWB):  keine 
     Nachprüfstelle (§31 VOB/A): Landkreis Schönebeck, Kommunalaufsicht, 


Cokturhof, 39218 Schönebeck 
 


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 
vom 10.03.2005 - öffentlicher Teil 


 
Beschluss-Nr. 0091/2005 
Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck/Elbe (2. Neufassung) - Beschluss Nr. 744-40/(I)/98 vom 
10.12.1998 - 1. Änderung 
 
Der Stadtrat beschließt die Änderung der Gemeinschaftsvereinbarung der 
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe in nachfolgender Form: 


     
1. Schreibweise des Namens der Trägergemeinde sowie der 
Verwaltungsgemeinschaft 
"Schönebeck (Elbe)" 
 
2. Präambel 
"Nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA)  
vom 5. Oktober 1993 (GVBl. LSA Nr. 43/1993, S. 568), zuletzt geändert  
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landesrechts aufgrund der 
bundesrechtlichen Einführung des Rechtsinstituts der Eingetragenen 
Lebenspartnerschaft vom 26.03.2004 (GVBl. LSA S. 234) ..."  
 
3. § 3 Abs. 2 
aufgehoben  
 
4. § 3 Abs. 3 
aufgehoben  
 
5. § 3 Abs. 5 - letzter Satz 
"Unabhängig von ihrer Einwohnergröße nimmt die Verwaltungsgemeinschaft 
alle Aufgaben wahr, deren Wahrnehmung an eine Einwohnergröße von 
mindestens 10000 gebunden ist." 
 
6. § 3 Abs. 6 - erster Satz 
"Die Verwaltungsgemeinschaft nimmt die Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises im eigenen Namen wahr."  
 
7. § 4 Abs. 2 - vorletzter bzw. dann letzter Satz 
"Der Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe) als Mitglied mit 
beratender Stimme wird durch die Dezernenten der Stadtverwaltung 
Schönebeck (Elbe) in der Reihenfolge ihrer Vertretungsbefugnis vertreten." 
 
Schönebeck/Elbe, den  . . . . . . . . . .  Haase                     


Oberbürgermeister (Dienstsiegel) 
Plötzky, den  . . . . . . . . . .  Schmeißer  


Bürgermeister (Dienstsiegel)  
Pretzien, den                . . . . . . . . . .  Harwig  


Bürgermeister (Dienstsiegel)  
Ranies, den                  . . . . . . . . . .  Maser  


Bürgermeister  (Dienstsiegel)  


 
 
 
Beschluss-Nr. 0092/2005 
Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates Schönebeck 
(Elbe) - 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss 
 
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 
0003/2004 vom 08.07.2004 folgende Umbesetzung im Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschuss durch die CDU-Fraktion: 
 
Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss      Mitglied:  Herr Volker Feierabend 
 


 
     


  
  
Beschluss-Nr. 0096/2005 
Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 
Schönebeck (Elbe - 1. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom 
08.07.2004 hier: Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 
 
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 
0002/2004 vom 08.07.2004 folgende Neubesetzung im Betriebsausschuss 
Städtischer Bauhof durch die FDP-Fraktion: 
 
 Betriebsausschuss  
„Städtischer Bauhof“            beratendes Mitglied: Herr Reinhard Banse 


 


 
 
 


 


Beschluss-Nr. 0097/2005 
Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
 
Der Stadtrat beauftragt die Gesellschaftervertreter der Stadt Schönebeck (Elbe), 
den nachfolgend aufgeführten geänderten Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke 
Schönebeck GmbH in der Gesellschafterversammlung zu beschließen und 
beurkunden zu lassen. 
 


 
 
 
Beschluss-Nr. 0099/2005 
Nachnutzungskonzept „Fachklinik mit Haus des Gastes“ für die Turnhalle 
der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel 
 
Der Stadtrat beschließt das Nachnutzungskonzept „Fachklinik mit Haus des 
Gastes“ für die Turnhalle der Sekundarschule  Bruno-H.-Bürgel. 
 


 
 
Beschluss 0103/2005 
Tierpatenschaften Heimattiergarten Bierer Berg 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt folgende Tierpatenschafts-
liste: 
 
Tierpatenschaftsliste 
 500,- € Hausesel 
 160,- €  Damwild, Mufflon 
 150,- €  Wildkatze, Rotfuchs, Silberfuchs 
 140,- €  Zwergziege, Minischwein, Schwarzkopfschaf 
 120,- €  Baummarder 
 75,- €  Eulen, Stachelschwein 
 50,- €  Broncepute, Höckergans, Chinchilla 
   Felsenmeerschweinchen, Krähenvögel, 
   Dole, Elster, Raben, Nebelkrähe 
 40,- €  Stieglitz, Kernbeißer, Gleithörnchen 
 35,- €  Zwergkaninchen, Laufenten, Zwerghühner 
 25,- €  Meerschweinchen, Tauben 
 15,- €  Mongolische Rennmaus, andere Mäuse 
 10,- €  Wellensittich, Zebrafink, Kanarienvogel 
 
Die Möglichkeit der Aufnahme von Tierpatenschaften zwischen dem Heimat-
tiergarten "Bierer Berg" und interessierten Partnern, Beschluss Nr. 824-
43/(I)/99, bleibt von dieser Tierpatenschaftsliste unberührt. 
 


 
 
 
Beschluss-Nr. 0104/2005 
Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein Elbenau e.V.  
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Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt auf der Grundlage der 
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schönebeck (Elbe), Beschluss Nr. 0546/ 
2001, Punkt 2.2., die Übergabe der Sporthalle Elbenau an den Sportverein 
Elbenau e.V. zum 01.05.2005 und die Verlegung des Jugendclubs Elbenau  
in das Objekt Sporthalle Elbenau. 
 


 
 
 
Beschluss-Nr. 0110/2005 
Änderung des Anhanges 4 des 2. Nachtrages des 
Abwasserentsorgungsvertrages (Dienstleistungsvertrag - Kaufmännische 
Dienstleistungen zwischen der AbS GmbH und der OEWA GmbH vom 
25.04.1996) (Beschlussnummer 0622/2002) 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt, die in der Anlage 1 bei-
gefügte 1. Änderung des Anhanges 4 des Abwasserentsorgungsvertrages – den 
Dienstleistungsvertrag für kaufmännische Dienstleistungen zwischen der AbS 
GmbH und der OEWA GmbH (Beschlussnummer 0622/2002). Die Änderung 
tritt rückwirkend zum 01.01.2005 in Kraft.  
 


                                
 
  
Beschluss-Nr. 0111/2005 
2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung der 
Stadt Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0651/2002 i.V.m.  
Beschlussnummer 0820/2003) 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage 1  
befindliche 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserbeseitigungssatzung 
(Beschlussnummer 0651/2002 i.V.m. Beschlussnummer 0820/2003).  
 


                                           
 
Anlage 1 
Der § 1 Abs. 4 Abwasserbeseitigungssatzung erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Stadt Schönebeck (Elbe) bedient sich zur Abwasserbeseitigung der Ab-
wasserentsorgung Schönebeck GmbH, W.-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck/ 
Elbe (AbS GmbH), die im Auftrage der Stadt Schönebeck (Elbe) alle Aufgaben 


zur ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung wahrnimmt. Die AbS GmbH ist in 
diesem Zusammenhang Verwaltungshelfer in allen technischen und organisa-
torischen Belangen der Abwasserentsorgung. Sie ermittelt die Berechnungs-
grundlagen, nimmt die Abgabenberechnung vor und versendet die Abgabenbe-
scheide. Die AbS GmbH kann sich zur Erfüllung der o.g. Aufgaben auch 
eines Dritten bedienen. Die hoheitlichen Aufgaben der Stadt Schönebeck 
(Elbe) werden davon nicht berührt. 
 
  
Beschluss-Nr. 0112/2005 
2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) (Beschlussnummer 0650/2002 i.V.m. Beschlussnummer 
0821/2003) 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage 1 befind-
liche 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung sowie die  
in der Anlage 2 befindliche Gebührenkalkulation.  
 


                                                
 
Anlage 1 
 
Der § 1 Abs. 2 Abwasserabgabensatzung erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Stadt Schönebeck (Elbe) bedient sich zur Erfüllung der für sie aus dieser 
Satzung erwachsenen Aufgaben bei der Ermittlung von Berechnungsgrundlagen, 
der Abgabenberechnung, der Ausfertigung und Versendung von Abgabenbeschei-  
den sowie der Entgegennahme der zu entrichtenden Abgaben der Abwasserent-
sorgung Schönebeck GmbH, W.-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck (AbS GmbH). 
Die AbS GmbH kann sich zur Erfüllung der o.g. Aufgaben auch eines Dritten 
bedienen. 
 
Der § 11 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
 
(6) Die Einleitungsgebühr beträgt  
 
a) für Schmutzwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet und durch die 
öffentliche Kläranlage gereinigt wird                  2,16 €/m3  
 
Für Schmutzwasser, dessen Zusammensetzung außerhalb der in der 
Abwasserbe-seitigungssatzung definierten Grenzwerte liegt und welches der 
Ausnahme nach § 7 Absatz 4, letzter Satz,  Abwasserbeseitigungssatzung 
unterliegt, werden Ge-bühren gemäß einer gesonderten Satzung erhoben. 
 
b) für Schmutzwasser nach § 11 (3b)           1,66 €/m³, 
 
c) für Niederschlagswasser                         0,81 €/m² u. Jahr, 
                             


d) für, aus besonderen Gründen sowie mit Genehmigung in die öffentliche 
Kanalisation eingeleitetes Grundwasser                         1,68 €/m³ 
 
 
Der § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Klärgebühr beträgt: 
 
a) bei Nutzung einer abflusslosen Sammelgrube (Absatz 1a) 
                                     1,66 €/m³ Abfuhrmenge 
        
b) für die Reinigung des Anlageninhaltes (Fäkalschlamm) aus 


Kleinkläranlagen mit Anbindung an ein Gewässer ( § 12 Absatz 1b)  
                              38,67 €/m³ Abfuhrmenge 
 
§ 24 Abwasserabgabensatzung erhält folgende Fassung: 
 
Die 2. Änderung der 4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung tritt rück-
wirkend zum 01.01.2005 in Kraft. Alle nicht geänderten Bestandteile der  
4. Novellierung der Abwasserabgabensatzung behalten ihre Gültigkeit. 
 
 
Beschluss-Nr. 0093/2005 
Entlastung Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Der Stadtrat beschließt gemäß § 108 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes zur Neuordnung der Finanzkontrolle vom 28.04.2004 
(GVBl. LSA  S. 246), die nachfolgend aufgeführte Jahresrechnung 2003 und 
erteilt gleichzeitig dem Oberbürgermeister für den Vollzug der 
Haushaltsführung 2003 die Entlastung. 
 


 
 
 
Bekanntmachung 
Die vorstehende Jahresrechnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Jahresrechnung 2003 der Stadt Schönebeck (Elbe) liegt nach § 108 Abs. 5 
GO LSA vom 21.03.2005 bis zum 31.03.2005 zu den bekannten Dienstzeiten 
zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, öffentlich aus. 
 
Schönebeck (Elbe),  den 20.03.2005 
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           Baugrundstück für Eigenheim 
          Graseweg in Schönebeck (Elbe) 


 
Lage:  Gemarkung Schönebeck, Flur 5, Flurstück 316/48 
  Ortsrand von Schönebeck-Felgeleben 
 
Größe:  999 m² 
 
Erschließung: ortsüblich erschlossen, (Abwasserentsorgung   
                                    voraussichtlich bis 2008 über Sammelgrube) 
  Anliegerstraße mit wenig Verkehr 
  Eisenbahn Haltepunkt (Hauptstrecke Magdeburg –  
                                    Leipzig) ca. 2 km 
  Autobahnauffahrt A 14 ca. 12 km 
  Landeshauptstadt Magdeburg ca. 15 km 
 
Bebaubarkeit: Bebaubarkeit gemäß § 34 Baugesetzbuch, 


Baugenehmigungsverfahren bzw. Bau-Voranfrage noch 
erforderlich 


 
Mindestgebot: 45.000,00 €, 


zuzügl. Kosten des Kaufvertrages  
 
Schriftliche Bewerbungen sind mit einem 
konkreten Kaufpreisangebot  
bis zum           20.05.2005 
 
an die   Stadt Schönebeck (Elbe) 
  Liegenschaftsamt 
  Markt 1 
  39218 Schönebeck 
zu richten. 
 
Voraussetzung für den Verkauf ist ein Beschluss des Stadtrates. 
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder 
irgendeinem Angebot den Zuschlag zu erteilen. Dem Stadtrat bleibt die volle 
Entscheidungsfreiheit darüber, an wen und zu welchen Bedingungen verkauft 
wird. 
 
 
Bauaufträge - Teilnahmewettbewerb Beschränkte Ausschreibung 
VOB/A                                                     Vergabenummer: H 528/05 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)    


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)  
   Dez. IV, Amt 65, SG Hochbau 


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
   Tel. 03928 710-466 
                                                     Fax 03928 710-499 


       
b) Vergabeverfahren                   Öffentlicher Teilnahmewettbewerb  


 vor Beschränkter Ausschreibung 
    Vergabenummer    H 528/05 
 
d) Ort der Ausführung   39245 Pretzien, Dr.-M.-Luther-Straße  
 
e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baul. Anlage     
   Anbau am vorh. Kita-Gebäude                   
    Art der Leistung   1. BA -AUSSENHÜLLE      
    Umfang der Leistung                   
  rund 15    m³  - Mauerwerk  d = 24 cm   


rund 30    m²  - Innenwände d = 115 cm 
rund 55    m²  - Vollwärmeschutz 


                                    rund  3,5  m³ -  Dachtragwerk (5 Fachwerkbinder)     
rund 75    m²  - Dachdeckung (Hartdach) 


8    St.  - Fenster 
2    St.  - Aussentüren                     


 
f) Aufteilung in Lose   nein 
 
g) Erbringen von Planungsleistungen            nein  
    Zweck der Bauleistung     Erweiterung der Kita 
 
h) Ausführungsfrist:         
    Beginn der Ausführungsfrist     01.06.2005 
    Ende der Ausführungsfrist   30.09.2005 
 
j) Frist für die Einreichung von Teilnahmeanträgen endet am   01.04.2005  
 
k) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind      
    Vergabestelle siehe a), Vergabenummer siehe b)  
  
p) geforderte Eignungsnachweise  
    Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag zum Nachweis seiner Fach-  
    kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß   
    VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a, b, c, d, e, f. Der Bewerber hat zum   
    Nachweis seiner Zuverlässigkeit gem § 5 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes zur   
    Bekämpfung der Schwarzarbeit einen Auszug aus dem Gewerbezentral-  
    register (§ 150a Gewerbeordnung) mit dem Antrag auf Teilnahme vorzu- 
    legen. Der Auszug (Original oder Kopie) darf nicht älter als  drei  Monate   
    sein. Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres  
    Herkunftslandes vorzulegen. 
 
r)  sonstige Angaben  
    Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt    
    Vergabestelle, Anschrift siehe a)  
 
    
 Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße 
    Vergabekammer (§ 104 GWB) Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt,   
                                                Ref. 301, W.-Lohmann-Straße 7, 06114 Halle 


  
    Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB)  
    Nachprüfstelle  (§ 31 VOB/A)  Landkreis Schönebeck,  Kommunalaufsicht      
                                                       39218 Schönebeck (Elbe), Cokturhof,  
 
 


 
Nachruf 


 
Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen,  
dass das Mitglied der Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen  
der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Schönebeck (Elbe) 
 


Brandmeister a. D. 
Wolfgang Höhne 


 
am 8. März 2005 im Alter von 59 Jahren verstorben ist. 


 
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten 
Kameraden, der in über 45jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit  
in der Freiwilligen Feuerwehr, vorwiegend im abwehrenden  
Brandschutz,  sich durch seine Kameradschaft, Einsatz- und 
Hilfsbereitschaft ein hohes Ansehen erworben hat. 
 
Wir verlieren mit ihm einen pflichtbewussten, stets einsatz-
bereiten und beliebten Menschen. Sein Andenken zu ehren 
ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung. 
 
Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
 
Hans-Jürgen Haase    Chris Schwabe       Steffen David 
Oberbürgermeister     Stadtwehrleiter      Stadtteilwehrleiter 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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B E K A N N T M A C H U N G  der 5. Sitzung  
des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses  
am 05.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 15.02.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 ''Am Weinberg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0115/2005 
7 Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0118/2005 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
9 Industriepark West in Schönebeck (Elbe) Auftragserteilung zur 


Baudurchführung für den Bauabschnitt Nr. 10, Objekt 1 
 Vorlagen-Nummer: 0114/2005 
10 Entscheidung über den Abriss eines Gebäudes 
 Vorlagen-Nummer: 0116/2005 
11 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
12 Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
 Vorlagen-Nummer: 0122/2005 
13 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


  
 
 
 


B E K A N N T M A C H U N G  der 5. Sitzung  
des Kultur- und Schulausschusses am 07.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 


  
Sitzungsort: Oskar-Kämmer-Schule - Grundschule 


Magdeburger Straße 241 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.02.2005 
5 Vorstellung der Grundschule der Oskar-Kämmer-Schule 
6 Berichterstattung zum Kinder- und Jugendbericht 2004  
7 Arbeitsstand - Sporthalle Elbenau 
8 Arbeitsstand - Sporthalle Felgeleben 
9 Informationen der Verwaltung 
10 Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0118/2005 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12 Informationen der Verwaltung 
13 Entscheidung über den Abriss eines Gebäudes 
 Vorlagen-Nummer: 0116/2005 
14 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 
 


 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  
der 5. Sitzung des Wirtschaftsausschusses  
am 11.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
 


T A G E S O R D N U N G  
 


Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21.02.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 ''Am Weinberg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0115/2005 
7 Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0118/2005 
 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
9 Industriepark West in Schönebeck (Elbe) Auftragserteilung zur 


Baudurchführung für den Bauabschnitt Nr. 10, Objekt 1 
 Vorlagen-Nummer: 0114/2005 
10 Entscheidung über den Abriss eines Gebäudes 
 Vorlagen-Nummer: 0116/2005 
11 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
12 Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
 Vorlagen-Nummer: 0122/2005 
13 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
 
Amtliche Bekanntmachung der 5. Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien  
am 07.04.2005 
 
Sitzungsbeginn:    19:30 Uhr 
Sitzungsort:         Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,  
  Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 
 


Tagesordnung 


 


öffentlicher Teil: 


 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
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2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 
10.03.2005 


3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 10.03.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Berichterstattung der Geschäftsführung der ELB-AUE NE GmbH 
7. Beratung und Beschluss zur Finanzierung der Erweiterung der 


Kindertagesstätte Benjamin  Blümchen 
Beschlussvorlage Nr. 008/2005 


8. Informationen zum Haushalt 2005 
9. Beratung und Beschluss zum schrittweisen weiteren Ausbau des 


Dorfgemeinschaftshauses 
Beschlussvorlage Nr. 009/2005 


10. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
11.      Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
12.   Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der    
           Ratsmitglieder 
 


  
 


 
     Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien  


 
          Ausschreibung der Versorgungsleistungen  
          zum Dorffest in der Gemeinde Pretzien  
          in der Zeit vom 23.09.2005 – 25.09.2005  


Die Gemeinde Pretzien veranstaltet vom 23.09.2005 –  25.09.2005 wieder das
traditionelle Dorffest. Dazu werden die Versorgungsleistungen an allen drei 
Veranstaltungstagen wie folgt ausgeschrieben: 


 Veranstaltungszeitraum:                Freitag, den 23.09.2005 ab 17.00 Uhr bis 
Sonntag, den 25.09.2005 bis ca.20.00Uhr


 
 Veranstaltungsort: Im und um das Dorfgemeinschaftshaus 


„Alter Krug” und vormittags im Dorfpark
 
-      Versorgung für ca. 250 Personen pro Veranstaltungstag 
-      Ausrichtung von 80 zusätzlichen Plätzen (Tische, Stühle) für Saal   
       und Freifläche 
-      Kosten für Vorhalten der Örtlichkeiten und der nichtregulären   
       Einrichtungsgegenstände 
-      kostenlose Bereitstellung von Toiletten für den Aussenbereich 
-      Müllentsorgung 
-      kostenlose Vermittlung einer Tanzkapelle, Showeinlagen für             
       Samstag, den 24.09.2005 -   
-      Kinderanimation  
-      Bereitstellung oder Vermittlung  eines Vergnügungsparkes 
-      Werbung für das Dorffest 
-      Übernahme der Kosten für Genehmigungen und Gestattungen 
-      Finanzierung evtl. Bauabnahmen 
-      Beschallungsanlage 
 
Angebote sind schriftlich bis zum 11.04.05 an die Gemeinde Pretzien,  
August-Bebel-Str. 24, 39245 Pretzien einzureichen. Nebenangebote sind 
zulässig.  
 
 


  
 


 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 


Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 


 
BEKANNTMACHUNG der 5. Sitzung des Stadtentwicklungs-,  
Bau- und Umweltausschusses am 04.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 14.02.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Information zum Bauvorhaben  ''Pflegeheim in der  
                  Dr.-Tolberg-Straße'' 
7 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 ''Am Weinberg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0115/2005 
8 Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0118/2005 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
10 Information der Verwaltung 
11 Industriepark West in Schönebeck (Elbe) Auftragserteilung zur  
                 Baudurchführung für den Bauabschnitt Nr. 10, Objekt 1 
 Vorlagen-Nummer: 0114/2005 
12 Entscheidung über den Abriss eines Gebäudes 
 Vorlagen-Nummer: 0116/2005 
13 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
14 Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
 Vorlagen-Nummer: 0122/2005 
15 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
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BEKANNTMACHUNG der 5. Sitzung des  
Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 06.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Diakonieverein Heimverbund Burghof e.V. 


Burghof 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1      Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2       Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3       Feststellung der Tagesordnung 
4       Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 16.02.2005 
5       Informationen der Verwaltung 
6 Vorstellung und Informationen über den Diakonie Heimverbund  
         Burghof e.V. 
7       Diskussion über die Richtlinie über die Gewährung von freiwilligen 
         Zuwendungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit  
         in der Stadt Schönebeck 
8 Diskussion über die Richtlinie über die Gewährung von freiwilligen  
         Zuwendungen der Behinderten-, Familien-, Seniorenbetreuung  
         und -hilfe der Stadt Schönebeck 
9      Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
        Vorlagen-Nummer: 0118/2005 
10    Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
11 Entscheidung über den Abriss eines Gebäudes 
 Vorlagen-Nummer: 0116/2005 
12 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
13 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Ein frohes und besinnliches Osterfest allen Bürgerinnen und 
Bürgern der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe 
sowie allen Leserinnen und Lesern des ElbeReport 
wünschen Oberbürgermeister Hans-Jürgen Haase und 
Stadtratsvorsitzender Eckhard Czarnetta. 


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Amtliche Bekanntmachung 
                                            
 Öffentliche Auslegung 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Große Bruchwiese“ mit    
örtlichen Bauvorschriften 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien hat in seiner Sitzung am  
10.03.2005 dem Änderungsvorschlag – 2. Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 2 „Große Bruchwiese“ mit örtlichen Bauvorschriften sowie der  
Begründung zugestimmt deren öffentliche Auslegung beschlossen. 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist eine Dachneigung von 30 bis 50Grad  
festgesetzt. Nach Abschluss des Änderungsverfahrens soll diese  
Dachneigung entfallen. Der Änderungsvorschlag - 2. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 2 „Große Bruchwiese“ mit örtlichen Bauvorschriften  
sowie die dazugehörige Begründung werden  vom 13. April 2005  
bis einschließlich 19.Mai 2005 
montags       von 9.oo – 12.oo Uhr  und 13.oo – 15.oo Uhr 
dienstags      von 9.oo – 12.oo Uhr und  13.oo – 18.oo Uhr 
mittwochs    von 13.oo – 15.oo Uhr 
donnerstags von 9.oo – 12.oo Uhr und   13.oo – 15.oo Uhr 
freitags         von 9.oo – 12.oo Uhr 
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12, zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich ausgelegt.  
Während dieser Zeit können Anregungen, die für die beabsichtigte  
Planänderung von Bedeutung sind, im Stadtplanungs- und  
Stadtentwicklungsamt schriftlich eingereicht bzw. auch dort zur  
Niederschrift vorgebracht werden. 
 
 
Schönebeck (Elbe), 03.04.05 


 
  


Bekanntmachung der 6. Sitzung des Stadtrates am 08.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1           Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2           Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3           Feststellung der Tagesordnung 


4           Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.03.2005 
5           Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1        Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des  
             Stadtrates vom 10.03.2005 
6  Beratung zum Entwurf eines Kommunalneugliederungsgesetzes  
              (KngG) (Schreiben des Landrates an den Oberbürgermeister  
              vom 23.03.2005) 
7            Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
8    Beschlussfassung zur Begründung zum Beschluss vom  
            10.03.2005 zum Schreiben der  Kommunalaufsicht vom 09.02.2005 
9          Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  im 
Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Bekanntmachung der 6. Sitzung  
des Hauptausschusses am 18.04.2005 
 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.02.2005 
5 Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
6 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 ''Am Weinberg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0115/2005 
7 Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0118/2005 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9                Industriepark West in Schönebeck (Elbe) Auftragserteilung zur 
                  Baudurchführung für den Bauabschnitt Nr. 10, Objekt 1 
 Vorlagen-Nummer: 0114/2005 
10 Entscheidung über den Abriss eines Gebäudes 
 Vorlagen-Nummer: 0116/2005 
11 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
12 Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
 Vorlagen-Nummer: 0122/2005 
13 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


  
und Vorsitzender des Hauptausschusses 
 
Amtliche Bekanntmachung 
der 3. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 20.04.2005 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr  


Sitzungsort:   Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
 
Tagesordnung 
  
 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und  
         der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 16.03.2005  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils  
         der Sitzung vom 16.03.2005 
5. Einwohnerfragestunde  
6. Erörterung des Beteiligungsberichtes 2004 
7. Informationen zur Jahresrechnung 2004 
8. Informationen zum Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
nichtöffentlicher Teil: 
9. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
10. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde;  
         Anfragen der Gemeinderatsmitglieder 


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Bekanntmachung der 5. Sitzung des Betriebsausschusses  
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 21.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 27.01.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Neufestsetzung des Tarifes für die Tageskarte im Solequell 
 Vorlagen-Nummer: 0119-BAKG/2005 
7 Neufestsetzung von Tarifen für die Pauschalangebote 
 Vorlagen-Nummer: 0120-BAKG/2005 
8          Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes ''SOLEPARK  
                  Schönebeck/Bad Salzelmen''  - 1. Änderung des Beschlusses  
                  Nr. 0058-BAKG/2004 vom 14.10.2004 
 Vorlagen-Nummer: 0121-BAKG/2005 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
10 Informationen der Verwaltung 
11 Information zum Stand der Privatisierung des Eigenbetriebes  
                  SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
12 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  


Bekanntmachung der 7. Sitzung des Hauptausschusses 
am 26.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 


1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der Stadt  
                  Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw 
 Vorlagen-Nummer: 0123/2005 
5 Erarbeitung, Beratung und Beschlussfassung des  
                  Positionspapiers zur Kommunalgebietsreform 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
7 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
ÄNDERUNG 
Bekanntmachung der 6. Sitzung des Hauptausschusses  
am 18.04.2005 
 
Auf Grund eines Übermittlungsfehlers gebe ich bekannt, dass entgegen der 
Bekanntmachung im Amtsblatt vom 10.04.2005 vor der 
Hauptausschusssitzung keine Einwohnerfragestunde stattfindet. 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung 
der 3. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 26.04.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom  
          15.03.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  
          Sitzung vom 15.03.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zum Haushalt 2005 
7. Informationen zum Jahresabschluss 2004 


8. Beratung zu einem Nutzungskonzept für den Grillplatz im  
          Sängerwäldchen 
9. Beratung zur Thematik Hochwasser 
 
nichtöffentlicher Teil: 
10. Beratung zu einer Grundstücksangelegenheit 
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  
         Anfragen der Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
Allgemeine Erlaubnis für die Veranstaltung  
von öffentlichen Ausspielungen in Sachsen-Anhalt 
Allgemeinverfügung des MI vom 30.3.2005 - 21.21.12251-59.2 
I. 
Allgemeine Erlaubnis 
Bei der Veranstaltung einer öffentlichen Ausspielung handelt es sich um 
ein Glücksspiel im Sinne des § 3 des Staatsvertrages zum Lotteriewesen  
in Deutschland vom 18.12.2003/  13.2.2004 (Anlage 1 des Gesetzes vom  
18.6.2004, GVBl. LSA S. 326, 328).  
Auf Grund § 3 Abs. 3  Satz 2 und § 13  
 
 
 
 
des Staatsvertrages zum Lotteriewesen in Deutschland in Verbindung mit  
§ 15 des Glücksspielgesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 846) wird die  
Erlaubnis zur Veranstaltung von öffentlichen Ausspielungen in  
Sachsen-Anhalt erteilt, sofern bei der Veranstaltung 
1.     der Veranstalter seinen Sitz oder seine Wohnung in dem Gebiet hat, 
         in dem die Ausspielung veranstaltet wird, und die Voraussetzungen des 
        § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes i. d. F. der Bek. vom  
        15.10.2002 (BGBl. I S. 4144), zuletzt geändert durch Artikel 4 des  
        Gesetzes vom 15.12.2004 (BGBl. I S. 3416), erfüllt.  
2. sich die Veranstaltung nicht über das Gebiet eines Landkreises 
         oder einer kreisfreien Stadt hinaus erstreckt, 
3. der Spielplan einen Reinertrag von mindestens 33 ein Drittel v. H. und  
         eine Gewinnsumme von mindestens 25 v. H. der Summe der zu  
         entrichtenden Entgelte vorsieht. 
4. die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag von  
         15.000 € nicht übersteigt. 
5.      der Losverkauf die Dauer von zwei Monaten nicht überschreitet, 
6.     der Reinertrag zur Verwendung im Land Sachsen-Anhalt vorgesehen ist, 


 
und bei der jeweiligen Veranstaltung die folgenden Nebenbestimmungen  
eingehalten werden: 
1. Die Gewinne oder die für Gewinne zu verwendenden Beträge dürfen  
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         mit solchen  anderer Ausspielungen nicht zum Zwecke einheitlicher  
         Ermittlung und Ausreichung der Gewinne zusammengelegt werden. 
2. Der Reinertrag ist ausschließlich, unmittelbar und unverzüglich  
         für gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke zu verwenden. 
3. Die geplante Ausspielung ist vom Veranstalter der zuständigen  
         Behörde spätestens fünf Werktage vor Beginn anzuzeigen.  
         Die Anzeige kann formlos erfolgen. 
4. Mit der Veranstaltung der Ausspielungen dürfen keine wirtschaftlichen  
         Zwecke  verfolgt werden, die über den mit dem Hinweis auf die 
         Bereitstellung von Gewinnen verbundenen Werbeeffekt hinausgehen. 


 
II 
Zuständige Behörden 
Zuständige Behörden sind 
1. die Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden, die keiner  


Verwaltungsgemeinschaft angehören, für die Veranstaltungen, die sich  
auf ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirks beschränken 


2. die Landkreise für die Veranstaltungen, die sich über den Bezirk einer  
         Verwaltungsgemeinschaft oder einer Gemeinde, die keiner  
         Verwaltungsgemeinschaft angehört, hinaus erstrecken. 
 
Über die auf Grund der Allgemeinen Erlaubnis angezeigten und  
veranstalteten Ausspielungen erfolgt seitens der zuständigen  
Erlaubnisbehörden eine Mitteilung an das Finanzamt Magdeburg II. 
 
III. 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
Die Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 1.4.2005  
in Kraft und mit Ablauf des 31.3.2010 außer Kraft. 
 
Magdeburg, 30. März 2005 
Ministerium des Innern 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Im Auftrag 
gez. Prior 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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B E K A N N T M A C H U N G  
der 7. Sitzung des Stadtrates am 28.04.2005 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen  
 


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 
T A G E S O R D N U N G  
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 08.04.2005 
5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1       Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2 Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des  
            Stadtrates vom 08.04.2005 
6 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 ''Am Weinberg'' 
 Vorlagen-Nummer: 0115/2005 
7                Änderung der Hauptsatzung 
                 der Stadt Schönebeck (Elbe)  
                 Vorlagen-Nummer: 0118/2005 
8         Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der Stadt  
                 Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw 
 Vorlagen-Nummer: 0123/2005 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
Nichtöffentlicher Teil 
10         Industriepark West in Schönebeck (Elbe) Auftragserteilung zur  
                 Baudurchführung für den Bauabschnitt Nr. 10, Objekt 1 
 Vorlagen-Nummer: 0114/2005 
11 Entscheidung über den Abriss eines Gebäudes 
 Vorlagen-Nummer: 0116/2005 
12 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
13 Verkauf einer Gewerbefläche im Industriepark West 
 Vorlagen-Nummer: 0122/2005 
 
 
 
 
 
14 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 


Bekanntmachung der 7. Sitzung des Hauptausschusses 
am 28.04.2005 
Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr 
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum, Badepark 4  
                       39218 Schönebeck (Elbe) 
   


  
T A G E S O R D N U N G  
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der Stadt  
                  Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw 
 Vorlagen-Nummer: 0123/2005 
5 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
Nichtöffentlicher Teil 
6 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 
Damit entfällt die Sitzung des Hauptausschusses am 26.04.2005.  
 


 
 
Bekanntmachung der 8. Sitzung des  
Hauptausschusses am 17.05.2005 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsort: Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Markt 1 
                      39218 Schönebeck 
 
 
 
 
 
 
 
T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift  


a) über die Sitzung vom 18.04.2005 
b) über die Sitzung vom 28.04.2005 


5 Erarbeitung, Beratung und Beschlussfassung des  
                  Positionspapiers zur Kommunalgebietsreform 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 


Nichtöffentlicher Teil 
7               Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  im 
Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Beschluss-Nummer: 0119-BAKG/2005 
Neufestsetzung des Tarifes für die Tageskarte im Solequell 
 
Der Betriebsausschuss beschließt im Einvernehmen mit der Betriebsleitung  
auf der Grundlage des § 5 der Betriebssatzung (Beschluss-Nr. 508-31/(I)/97,  
1. Änderung Beschluss-Nr. 0093/1999), die Neufestsetzung des Tarifes für die 
Tageskarte im Solequell mit 15,00 € pro Person.  
 


 
 
 
Beschluss-Nummer: 0120-BAKG/2005 
Neufestsetzung von Tarifen für die Pauschalangebote 
 
Der Betriebsausschuss beschließt im Einvernehmen mit der Betriebsleitung  
auf der Grundlage des § 5 der Betriebssatzung (Beschluss-Nr. 508-31/(I)/97,  
1. Änderung Beschluss-Nr. 0093/1999), die Neufestsetzung von Tarifen für die 
Pauschalangebote.  
 
Angebot    alter         neuer       Preiserm. 


  Preis        Preis        für den Gast 
 
Kur bei Atemwegserkrankungen  289,00 €   276,00 €     -13,00 € 
Kur bei Hauterkrankungen  212,00 €   198,00 € -14,00 € 
Kur bei orth. Erkrankungen  307,00 €   298,00 € -  9,00 € 
Gesundheitstag     55,00 €     49,00 € -  6,00 € 
Operettensommer     37,00 €     30,00 € -  7,00 € 
Fit in den Alltag     89,00 €     85,00 € -  4,00 € 
Gesalzenes Wochenende    96,00 €     89,00 € -  7,00 € 
Wellness-Wochenende  106,00 €     99,00 € -  7,00 € 
Entspannungskurztrip   145,00 €   139,00 € -  6,00 € 
3 Tage Beauty-Programm  189,00 €   179,00 € -10,00 € 
Entschlackungstage (3-Tage-Programm)  175,00 €   159,00 € -16,00 € 
„Auszeit vom Alltag – 3 Tage nur für Sie“  199,00 €   185,00 € -14,00 € 
Erholung pur     66,00 €     55,00 € -11,00 € 
Zeit zum Genießen     77,00 €     66,00 € -11,00 € 
Salzsieder-Wochenende    87,00 €     83,00 € -  4,00 € 
Kennenlerntag     37,00 €     25,00 € -12,00 € 
Kultur pur      32,00 €     31,00 € -  1,00 € 
Radelspaß      81,00 €     71,00 € -10,00 € 
Fitness und me(e)hr     91,00 €     75,00 € -16,00 € 
 


 
 
  
Beschluss-Nummer: 0121-BAKG/2005 


Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes ''SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen'' - 1. Änderung des Beschlusses 
Nr. 0058-BAKG/2004 vom 14.10.2004 
 
Der Betriebsausschuss bestätigt die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2005 des 
Eigenbetriebes SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen (Beschluss Nr. 0058-
BAKG/2004 vom 14.10.2004) mit folgenden Grunddaten: 
 
1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 wird wie folgt festgesetzt, dabei ist 
    der Erfolgsplan   im Aufwand  auf   5.505.500,00 €,    
  im Ertrag auf   4.429.900,00 € und 
  im Vermögensplan auf          103.150,00 € begrenzt. 
 
2. Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck, der zur  
     Finanzierung des Eigenbetriebes für 2005 benötigt wird, beträgt  


1.075.600,00 €. 
 


3. Der Stellenplan des Eigenbetriebes wird mit 45,750 Stellen bestätigt. 
 
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Stadtrat den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes in der Haushaltssatzung 2005 zu bestätigen.  
 


 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der 6. Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Pretzien am 12.05.2005 
 
Sitzungsbeginn:    19:30 Uhr 
Sitzungsort:          Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,       
                              Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 


Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


07.04.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 07.04.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Berichterstattung der Geschäftsführung der ELB-AUE NE GmbH 
7. Beratung zur Problematik Toilettenanlage auf dem Sportplatz 
8. Beratung zur Gestaltung des Saalausbaues im Dorfgemeinschaftshaus 
9. Informationen zum Haushalt 2005 
10. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 


nichtöffentlicher Teil: 
11. Beratung und Beschluss zur Änderung des Beschlusses Nr. 024/2003 -   
           Verwaltervertrag Grundstück "Am Park 5" 


Beschlussvorlage Nr. 010/2005  
12. Beratung und Beschluss zu einem Grundstücksverkauf 


Beschlussvorlage Nr. 011/2005  
13. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
14. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung  
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe 
 
Die 50. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungsgemeinschaft  
Schönebeck/Elbe findet 
 
am Mittwoch, d. 11.05.2005, um 17:00 Uhr, 
in der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, 
statt. 
 
Tagesordnung:    
öffentlicher Teil: 
TOP   1     Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der     
                  Beschlussfähigkeit 
TOP   2    Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift über die  
                  49. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der VGem 
TOP   3    Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
TOP   4    Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils 
                 der 49. Sitzung des Gemeinschaftsausschusses der VGem  
TOP   5 Wahl des Vorsitzenden des Gemeinschaftsausschusses 


der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe 
TOP   6 Wahl des 1. Stellvertreters des Vorsitzenden des Gemeinschafts-   
                  ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft  Schönebeck/Elbe  
TOP   7 Wahl des 2. Stellvertreters des Vorsitzenden des Gemeinschafts-   
                  ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft  Schönebeck/Elbe  
TOP   8 Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2003 und Entlastung des   
                  Leiters des gemeinsamen Verwaltungsamtes für die Haushalts-  
                  führung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe für das   
                  Haushaltsjahr 2003 
 Beschlussvorlage Nr. 001/2005 
TOP   9 Informationen zu den im Haushaltsjahr 2004 für die Verwaltungs-  
                  gemeinschaft getätigten Aufwendungen 
TOP  10 Beratung und Beschluss zur Verwaltungsgemeinschaftsumlage für               
                 das Haushaltsjahr 2005   
 Beschlussvorlage Nr. 002/2005 
TOP  11 Termin der nächsten Sitzung des Gemeinschaftsausschusses 
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nichtöffentlicher Teil: 
 TOP 12     Vorschläge zur Tagesordnung für die nächste Gemeinschafts- 
 ausschusssitzung                        
 TOP 13     Wichtige Angelegenheiten der VGem; Anfragen der Ausschuss-     
                   mitglieder 
 


 
Haase 
Leiter des 
gemeinsamen Verwaltungsamtes 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 6. Sitzung des Stadt-
entwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses am 09.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 04.04.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2005 
 Vorlagen-Nummer: 0126/2005 
7 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
8 Information der Verwaltung 
9 Verkauf einer Baulandfläche am Graseweg 
 Vorlagen-Nummer: 0127/2005 
10 Bestätigung zur Führung eines Rechtsstreites 
 Vorlagen-Nummer: 0128/2005 
11 Ankauf öffentlich genutzter Flächen 
 Vorlagen-Nummer: 0129/2005 
12 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 


 
B E K A N N T M A C H U N G der 6. Sitzung des Finanz- 
und Rechnungsprüfungsausschusses am 10.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 05.04.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammer-


philharmonie Schönebeck g GmbH für die Jahre 2006/2007/2008 
 Vorlagen-Nummer: 0124/2005 
7 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
8 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2005 
 Vorlagen-Nummer: 0126/2005 
9 Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher Investitionen 
 Vorlagen-Nummer: 0130/2005 
10 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
11 Verkauf einer Baulandfläche am Graseweg 
 Vorlagen-Nummer: 0127/2005 
12 Bestätigung zur Führung eines Rechtsstreites 
 Vorlagen-Nummer: 0128/2005 
13 Ankauf öffentlich genutzter Flächen 
 Vorlagen-Nummer: 0129/2005 
14 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G der 6. Sitzung des Jugend-, 
Frauen- und Sozialausschusses am 11.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Integrative Kita ''Kinderoase'' 


Prager Straße 71 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 06.04.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Vorstellung und Besichtigung der Einrichtung 
7 Diskussion zum Kinder- und Jugendbericht 2004 
8 Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammer-


philharmonie Schönebeck g GmbH für die Jahre 2006/2007/2008 
 Vorlagen-Nummer: 0124/2005 
9 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
10 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2005 
 Vorlagen-Nummer: 0126/2005 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
12 Bestätigung zur Führung eines Rechtsstreites 
 Vorlagen-Nummer: 0128/2005 
13 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G der 6. Sitzung  
des Kultur- und Schulausschusses am 12.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Heimattiergarten ''Bierer Berg'' 


Garderobengebäude an der Bühne 
39218 Schönebeck (Elbe) 
  


T A G E S O R D N U N G  
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 07.04.2005 
5 Berichterstattung über die Tierhaltung im Heimattiergarten Bierer Berg 
6 Informationen der Verwaltung 
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7 Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammer-


philharmonie Schönebeck g GmbH für die Jahre 2006/2007/2008 
 Vorlagen-Nummer: 0124/2005 
8 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
9 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2005 
 Vorlagen-Nummer: 0126/2005 
10 Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher Investitionen 
 Vorlagen-Nummer: 0130/2005 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
12 Informationen der Verwaltung 
13 Verkauf einer Baulandfläche am Graseweg 
 Vorlagen-Nummer: 0127/2005 
14 Bestätigung zur Führung eines Rechtsstreites 
 Vorlagen-Nummer: 0128/2005 
15 Ankauf öffentlich genutzter Flächen 
 Vorlagen-Nummer: 0129/2005 
16 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
  


 
 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)   
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden.  
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Beschluss der öffentlichen 6. Sitzung des  
Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 08.04.2005 
  
Stadtrat beschließt Eckpunkte zur Stellungnahme der Stadt     
Schönebeck (Elbe) zum Kommunalneugliederungsgesetz 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschloss in der öffentlichen  
Sitzung am 08.04.2005, nachfolgende Eckpunkte in die Stellungnahme der Stadt 
Schönebeck (Elbe) zum Kommunalneugliederungsgesetz aufzunehmen: 
1. Begrüßung der im Gesetz geplanten Kreisstruktur. 
2. Berücksichtigung der Kriterien Bevölkerungszahl, zentral-örtliche 
Gliederung,    
    Verkehrsanbindung und Wirtschaftskraft bei der Kreisstadtfrage.  
    Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen für die ehemaligen Kreisstädte. 
3. Generelles Umdenken im § 21 (Umgang mit den Kreis- und Landräten). 
4. Das wichtigste Kriterium der Notwendigkeit einer Kommunal- und  
    Gebietsreform muss die Nachhaltigkeit, also die Entstehung leistungsfähiger,    
    effektiver und zukunftsfähiger kommunaler Strukturen sein. 
5. Es muss in den weiteren Diskussionen um die Kreisgebietsreform der   
    Vorschlag zur Bildung von großen Regionalkreisen eine viel stärkere   
    Beachtung finden. 
6. Es ist zwingend erforderlich, zeitnah zur Gebietsreform Aussagen zur   
    Funktionalreform von der Landesregierung zu erhalten. 


     
 Datum: 15.03.2005 


Beschlüsse der öffentlichen 7. Sitzung des  
Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 28.04.2005 
  
  
Beschluss Nr. 0123/2005 
Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) 
und der Stadt Jaroslaw  
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt den nachfolgenden Entwurf 
der Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen der Stadt Schönebeck (Elbe) 
und der Stadt Jaroslaw. 
 


 
 


V E R E I N B A R U N G 
zwischen 


der STADT SCHÖNEBECK (ELBE)  und der  STADT JAROSLAW 
 
Für den Aufbau des vereinten Europas und Erhaltung des Friedens in der Welt 
ist ein gemeinsames Handeln aller Menschen in den Ländern unseres Europas 
unentbehrlich.  
 


Im Bemühen um deutsch - polnische Verständigung und Vertiefung der guten 
und freundschaftlichen Nachbarschaftskontakte schließen die Vertreter der 
Stadt Schönebeck (Elbe) und der Stadt Jaroslaw  eine Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit. 
  
Die Partnerschaft zwischen den Städten soll Basis einer noch besseren 
Verständigung zwischen dem polnischen und dem deutschen Volke sein.  
Sie soll den Erfahrungsaustausch fördern und Voraussetzung für eine künftige 
Zusammenarbeit in den Bereichen  
• Kultur,  
• Touristik,  
• Bildung und  
• Sport  
sein.  
 
Beide Städte werden die Voraussetzungen für eine mögliche Kontaktaufnahme 
zwischen Parteien, Vereinen, Organisationen und Institutionen schaffen.  
 
 
Beschluss Nr. 0115/2005 
Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 49 ''Am Weinberg'' 
 
Der Stadtrat beschließt, dass für die auf beiliegendem Übersichtsplan 
dargestellte Fläche der Bebauungsplan Nr. 49 „Am Weinberg“ aufgestellt 
werden soll. (gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch) 
 


 
 
 
Amtliche Bekanntmachung 


        Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Am Weinberg” 
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 28.04.2005 gemäß § 2 
Abs.1 Baugesetzbuch beschlossen, dass für die im Stadtteil Grünewalde — nordöstlich und 
nordwestlich der Straße „Am Weinberg” liegende bisher gärtnerisch genutzte 
Innenbereichsfläche, mit den Flurstücks - Nr. 41/2, 43/2 und 44/1 der Bebauungsplan Nr. 49 
„Am Weinberg” aufgestellt werden soll. Die Lage des Plangebietes ist auf dem nachfolgenden 
Übersichtsplan dargestellt. 
 


  
 


Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Baureifmachung und Bebauung mit Eigenheimen geschaffen werden.  
Die allgemeinen Ziele und Zwecke des aufzustellenden Bebauungsplanes können ab dem 
Tag dieser Bekanntmachung bis einschließlich 30.07.2005 mit den Mitarbeitern des  
                            


Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamtes 
Breiteweg 12 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
während der allgemeinen Sprechzeiten erörtert werden. 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Schönebeck (Elbe), den 08.05.2005 
 


 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 6. Sitzung  
des Wirtschaftsausschusses am 17.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 11.04.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammer-


philharmonie Schönebeck g GmbH für die Jahre 2006/2007/2008 
 Vorlagen-Nummer: 0124/2005 
7 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
8 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2005 
 Vorlagen-Nummer: 0126/2005 
9 Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher Investitionen 
 Vorlagen-Nummer: 0130/2005 
10 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
11 Verkauf einer Baulandfläche am Graseweg 
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 Vorlagen-Nummer: 0127/2005 
12 Bestätigung zur Führung eines Rechtsstreites 
 Vorlagen-Nummer: 0128/2005 
13 Ankauf öffentlich genutzter Flächen 
 Vorlagen-Nummer: 0129/2005 
14 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 4. Sitzung des  
Betriebsausschusses Städtischer Bauhof am 25.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck 


Dammweg 22 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 23.02.2005 
5 Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 


Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2004 einschließlich der 
Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2004 


 Vorlagen-Nummer: 0131/2005 
6 Informationen zum Wirtschaftsplan 2005 
7 Informationen zum Lagebericht I. Quartal 2005 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
  


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden.  
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B E K A N N T M A C H U N G  
der 9. Sitzung des Hauptausschusses am 23.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammer-


philharmonie Schönebeck g GmbH für die Jahre 2006/2007/2008 
 Vorlagen-Nummer: 0124/2005 
5 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
6 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2005 
 Vorlagen-Nummer: 0126/2005 
7 Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher 


Investitionen 
 Vorlagen-Nummer: 0130/2005 
8 Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 


Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2004 einschließlich der 
Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2004 


 Vorlagen-Nummer: 0131/2005 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
10 Verkauf einer Baulandfläche am Graseweg 
 Vorlagen-Nummer: 0127/2005 
11 Bestätigung zur Führung eines Rechtsstreites 
 Vorlagen-Nummer: 0128/2005 
12 Ankauf öffentlich genutzter Flächen 
 Vorlagen-Nummer: 0129/2005 
13 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 


 
 


Amtliche Bekanntmachung der 4. Sitzung  
des Gemeinderates Plötzky am 25.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:                 Bürgerraum der Gemeinde Plötzky,  
                                    A.-Schweitzer-Straße 6 
 
                                   Tagesordnunq  
 
öffentlicher Teil: 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 20.04.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der      
                  Sitzung vom 20.04.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Informationen zur Gebietsreform 
7. Beratung zur Hochwasserkonzeption der Gemeinde Plötzky 
8. Beratung und Beschluss zur Planung des Radweges von Gommern bis 


Abzweig Ranies sowie zu einer überplanmäßigen Ausgabe 
Beschlussvorlage Nr. 004/2005 


 
nichtöffentlicher Teil: 


9. Beratung und Beschluss zur Ubertragung eines Erbbaurechtes 
                  Beschlussvorlage Nr. 005/2005 
10.             Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat 
11.          Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der             
                  Gemeinderatsmitglieder 


 
 


 


 


Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung     
                                  Vergabenummer  H 530/05  


 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)                     
Name:                                   Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe  
Straße, Postleitzahl, Ort :      Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
Telefon:                                (03928)  710 466 
Telefax:                                (03928)  710 499 
   
b) Vergabeverfahren:            Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
   Vergabenummer:               H 530/05 
 
c) Art des Auftrages:             Ausführung von Bauleistungen 
 


d) Ort der Ausführung:         39245 Pretzien, August-Bebel-Straße 24  
 
e) Art und Umfang der Leistung, Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage 
     
    Allg. Merkmale der baulichen Anlage  Innenausbau - Saalanbau  
                                                                   im Gemeindezentrum 1. Abschnitt  
     
    Art der Leistung                             Los 1 - Beton- und Stahlbetonarbeiten 
                                                           Los 2 - Putzarbeiten 
                                                           Los 3 - Trockenbau- und Gerüstbauarbeiten 
                                                           Los 4 - Estricharb. 
                                                           Los 5 - Heizung / Lüftung  
                                                           Los 6 - ELT.          
  
f) Aufteilung in Lose:                           ein Los 
                                                              mehrere Lose  
 
g) Erbringen von Planungsleistungen   Nein 
     
    Zweck des Bauleistung:                    Teilfertigstellung von Ausbauleistungen  
 
h) Ausführungsfrist: 
    Beginn der Ausführungsfrist:            04.07.05  
    Ende der Ausführungsfrist:               15.09.05 
 
i)  Anforderung der Verdingungsunterlagen  
    Anforderung bis:                                 -  
    bei:                                                      Anschrift siehe Nr. a) 


 
j)  Entgelt für die Verdingungsunterlagen  
    Vergabenummer                                 H 530/05 


Höhe des Entgeltes:                           10,00 € je Los  
Währung:                                           EURO 
Zahlungsweise:                                  Banküberweisung oder V-Scheck 
Empfänger                             siehe a) 
Kontonummer:                             370 102 240 
BLZ, Kreditinstitut                            800 555 00, Sparkasse Elbe-Saale 
Hinweis: Die Verdingungsunterlagen werden nur  versandt, wenn der   
                Nachweis über die Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Ent- 
                gelt wird nicht erstattet. 


 
o) Angebotseröffnung:: 
  
    Datum:                               01.06.2005  
    Uhrzeit:                              ab 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
    Ort:                                    39218 Schönebeck (Elbe); Markt 1; kl. 
Sitzungssaal  
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  30.06.2005 
 
v) sonstige Angaben 
    Auskünfte zum Verfahren und  
    zum technischen Inhalt erteilt:    Anschrift siehe Nr. a) 
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Nachprüfung behaupteter Verstöße 


 
Vergabekammer (§ 104 GWB)  Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt,  
                                                    Ref. 301, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle 


 
Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB 


 
         Nachprüfungsstelle nach § 31 VOB/A  Landkreis Schönebeck, Kommunal-


aufsicht, 39218 Schönebeck (Elbe), 
Cokturhof 1 


 
 
 
Bauaufträge - Teilnahmewettbewerb  
Beschränkte Ausschreibung  VOB/A    Vergabenummer  H 
531/05  


 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)                     
Name:                                      Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe  
Straße, Postleitzahl, Ort:         Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
Telefon:                                   (03928)  710 462 
Telefax:                                   (03928)  710 499 
E-Mail:                                    f.-g. wedler@schoenebeck-elbe.de   
 
b) Vergabeverfahren  Öffentlicher Teilnahmewettbewerb vor Beschränkter Ausschreibung 
    Vergabenummer:                 H 531/05 
 
d) Ort der Ausführung:            39245 Plötzky, Salzstr.  
 
e) Art und Umfang der Leistung, Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:   
     
    Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:  Steinmetzarbeiten 
 
    Art der Leistung:   Anfertigung einer "Roland"-Statue aus hartem wetterbest.      
                                   Sandstein nach vorh. Modell; Herst. eines Betonfundam.;   
                                   Lieferung und Montage; Nachweis der Standsicherheit,   
                                   Fertigung in manueller handwerklicher Arbeit.  
 
    Umfang der Leistung:                          Lieferung und Montage 
 
f)  Aufteilung in Lose:                             Nein  
 
g)  Erbringen von Planungsleistungen     Ja 
 
     Zweck des Bauleistung:                     Errichtung einer "Roland"-Statue  
 
h) Ausführungsfrist: 
    Beginn der Ausführungsfrist:              Juli 2005  


    Ende der Ausführungsfrist:                 31.08.2005 
 
j) Frist für die Einreichung von  
   Teilnahmeanträgen endet am                18.05.2005  
 
k) Anschrift an die die Angebote zu  
    richten  sind                                     Anschrift siehe a), Vergabenummer siehe b) 
           
p) Geforderte Eignungsnachweise 


Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag zum Nachweis seiner 
Fachkunde,    
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß VOB/A  
§ 8 Nr. 3 (1) Buchstabe - a,  
                                       - b, Zusatz: Nachweis der von Ihnen bisher 
gefertigten     
                                              künstlerischen Statuen 
                                       - c, d, e, f. 
 
Der Bewerber hat zum Nachweis seiner Zuverlässigkeit gem. § 8 Nr. 5 Abs. 2 
VOB/A einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§ 150) und einen Aus-
zug aus dem Bundeszentralregister (§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregisterge-
setzes) mit dem Antrag auf Teilnahme vorzulegen. Die Auszüge dürfen nicht  
älter als drei Monate sein. Ausländische Bieter haben gleichwertige Beschei-
nigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. 
 


r)  sonstige Angaben 
    Auskünfte zum Verfahren und  
    zum technischen Inhalt erteilt:   Anschrift siehe Nr. a) 
 
    Nachprüfung behaupteter Verstöße: 
 


Vergabekammer (§ 104 GWB) Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt,  
                                                  Ref. 301, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle 


 
Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB 


 
     Nachprüfungsstelle nach § 31 VOB/A   Landkreis Schönebeck, Kommunal-    
                                                                     aufsicht, 39218 Schönebeck (Elbe),    
                                                                     Cokturhof 1 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden.  
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Öffentliche Ausschreibung 
 für Straßenbauarbeiten nach VOB 
Bauvorhaben:   
Grundhafter Ausbau Lange Straße in Schönebeck OT Felgeleben 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe) 
Markt 1, 39218 Schönebeck, Tel. (03928) 710 425 und 
Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH 
Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck, Tel. (03928) 7081-0 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung 
c) Art des Auftrages:  Ausführung von Straßen- und 
Kanalbauarbeiten 
d) Ort der Ausführung: Schönebeck(Elbe), Ortsteil Felgeleben 
e) Art und Umfang der Leistung:  
Gewerk: Straßenbau, Straßenentwässerung 
Elektroinstallation – Beleuchtung, Begrünung: 
2.830 m² Großpflasterdecke aufnehmen 
1.265 m² diverse Befestigungen im Gehwegbereich aufnehmen 
2.140 m³ Erdaushub 
2.865 m² Einbau von Magerbeton C8/10 
2.420 m² Schottertragschicht einbauen 
 600 m³ Frostschutzschicht einbauen 
2.325 m² Verlegen von Betonsteinpflaster, Fahrbahn 
 730 m Bordanlage Hoch- bzw. Rundbord einbauen 
1.540 m² Verlegen von Betonsteinpflaster, Gehweg 
 185 m² Verlegen von Naturstein-Mosaikpflaster 
270 m² Verlegen von Naturstein-Großpflaster 
19 Stck. Straßenabläufe setzen, Brückenabläufe inkl. Anschlussleitung u.  
Anschluss an neuverlegten Regenwasserkanal 
16 Stck. Beleuchtungsanlagen ausbauen inkl. Freileitung 
18 Stck. Beleuchtungsmasten installieren 
3 Stck.   Bäume pflanzen 
87 m² Grünfläche herstellen 
650 Stck. Sträucher pflanzen 
Gewerk: Regenwasserkanal 
50 m DN 200, Tiefe bis 0,75 m 
135 m DN 400, Tiefe bis 1,30 m 
74 m DN 500, Tiefe bis 1,30 m, 
                  Rohre und Formteile aus PVC-U, wandverstärkt 
3 Stck.      Schächte aus Betonfertigteilen, Durchm. 1000 mm, Tiefe bis 1,30 m 
4 Stck. Sonderschächte, Tiefe bis 0,95 m 
 Schächte resistent gegen starken Betonangriff 
ca. 13 Stck. Anschlussleitungen für Regenfallrohre, DN 150 aus PVC-U,  
                     wandverstärkt, einschl. Regenstandsrohre 
ca. 200 m   Rückbau vorhandener Kanäle DN 200-400, einschl. Schächte 
alle Leistungen einschl. Erdbau 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
g) Zweck der Bauleistung:  Straßen- und Kanalsanierung 
h) Frist für die Ausführung: 11.07.2005 bis 11.01.2006 (6 Monate) 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen  
                  angefordert/eingesehen werden können:     


Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  


Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe) , Tel. 03928 / 710 425 
Termin von Anforderungen:  ab 25.05.2005 
telef. Voranmeldung erwünscht. 


j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:  
80,00 EUR (Diskette GAEB 83 einbegriffen) per Verrechnungsscheck oder 
Banküberweisung an die unter Pkt. a) genannte Stelle Stadt Schönebeck (Elbe): 


Vergabenummer: 05 623 003 
Kontonummer:  37 010 2240 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 00, Kreissparkasse Elbe-Saale 


Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis  
über die Einzahlung vorliegt. Das Entgelt wird nicht erstattet. 
k) Frist für das Einreichen der Angebote: 10.06.2005, 10.00 Uhr 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 
 
 
 
Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe) 
Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: 
Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  
                  10.06.2005, 10.00 Uhr 
 Markt 1, (Rathaus), Kleiner Sitzungssaal 
 39218 Schönebeck(Elbe) 
p) Sicherheiten:  
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme 
q) Zahlungsbedingungen:  
Nach § 16 VOB/B und den Besonderen,  
Zusätzlichen und Ergänzenden  Vertragsbedingungen; 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:  
Keine besondere Rechtsform verlangt. 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:  
Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und der Krankenkasse,  
Nachweis der Berufsgenossenschaft zur tariflichen Bezahlung, Nachweis der  
Subunternehmer, Angaben nach § 8 Nr. 3 (1), VOB/A, Auszug aus  
Gewerbezentralregister (nicht älter als 6 Monate), 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   01.07.2005 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:    
Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des 
Hauptangebotes. 
v) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 
         Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  
         Planungsbüro Schönebeck GmbH, Edelmannstr. 22 
        39218 Schönebeck, Tel. 03928/ 703017 
w) Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: 
Vergabekammer (§ 104 GWB): Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt,  
Ref. 301, W.-Lohmann-Straße 7, 60114 Halle 
Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB): keine 


Nachprüfstelle (§31 VOB/A): Landkreis Schönebeck, Kommunalaufsicht, 
Cokturhof, 
39218 Schönebeck 
 


             
 
Beschluss-Nummer: 0118/2005 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt folgende Änderung des § 11 der Hauptsatzung  
der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 14.09.2000 (Beschluss-Nr. 0192/2000),  
zuletzt geändert am 05.02.2004 (Beschluss Nr. 0937/2004): 
§ 11 
Beratende Ausschüsse 
(1) Die Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse 
         erfolgt nach § 46 GO LSA: 
- Finanz- und  Rechnungsprüfungsausschuss          - 7 Mitglieder 
-  Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss                  - 7 Mitglieder 
- Kultur- und Schulausschuss                                   - 7 Mitglieder 
- Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss  - 7 Mitglieder 
-  Wirtschaftsausschuss                                             - 7 Mitglieder. 
(2) In die beratenden Ausschüsse "Jugend-, Frauen- und Sozialausschuss"  
         und "Kultur- und Schulausschuss" können gemäß § 48 Abs. 2 GO LSA  
        drei sachkundige Einwohner mit beratender Stimme berufen werden.  
        Für die Berufung gilt § 46 Abs. 1 GO LSA entsprechend. 
(3) Den beratenden Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches Mitglied  
       
 
          
       
des Stadtrates gem. § 48 Abs. 4 S. 2 GO LSA vor. 
(4) Die Fraktionen benennen die beratenden Ausschüsse, deren Vorsitze sie 
         beanspruchen, in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen den 
      Vorsitzenden aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden Stadträten. 
(5) Die Ausschüsse bestimmen aus ihrer Mitte jeweils  
         einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
(6)    Der Stadtrat kann nach Bedarf weitere zeitweilige Ausschüsse bilden. 
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Genehmigungsvermerk: Aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 7  
Abs. 2 GO LSA vom 05.10.1993 in der zuletzt geänderten Fassung  
erfolgte am 09.05.2005 (Aktenzeichen 151101-123-05). 
 
Amtliche Bekanntmachung 
der 4. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 31.05.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:  Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung 
           vom 26.04.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  
          Sitzung vom 26.04.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zum Haushalt 2005 
7. Beratung zum Stand der Bautätigkeiten am Damm 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  
         Anfragen der Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck 
(Elbe)  im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und  
kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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B E K A N N T M A C H U N G  
der 8. Sitzung des Stadtrates 
am 02.06.2005 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen  
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
T A G E S O R D N U N G  
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.04.2005 
5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1            Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2      Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen  
                 Sitzung des Stadtrates vom 28.04.2005 
6     Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen  
                 Kammerphilharmonie Schönebeck g GmbH für die Jahre  
                 2006/2007/2008 
 Vorlagen-Nummer: 0124/2005 
7 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
8               Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 
                 für das Haushaltsjahr 2005;  
                 Vorlagen-Nummer: 0126/2005 
9 Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher  


Investitionen;  
Vorlagen-Nummer: 0130/2005 


10 Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie  
                 die Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer  
                 Bauhof Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2004 einschließlich  
                 der Behandlung des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2004 
 Vorlagen-Nummer: 0131/2005 
11 Beratung und Beschlussfassung zur Stellungnahme der Stadt  
                 Schönebeck (Elbe) zum Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung 
                  
 
 
 
 des Kreissitzes des Landkreises Salzland 
(Salzland-Kreissitz-Gesetz -SalzlandKrsG-) 
12 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
Nichtöffentlicher Teil 
13 Verkauf einer Baulandfläche am Graseweg 
 Vorlagen-Nummer: 0127/2005 
14 Bestätigung zur Führung eines Rechtsstreites 
 Vorlagen-Nummer: 0128/2005 
15 Ankauf öffentlich genutzter Flächen 
 Vorlagen-Nummer: 0129/2005 
16 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
Amtliche Bekanntmachung 
der 7. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien  
am 09.06.2005 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,  
Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 


Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung  
            vom 12.05.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der   
           Sitzung vom 12.05.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Informationen zur Jahresrechnung 2004 
7. Beratung und Beschluss zum Straßenausbau „Wolfsschlucht“ 


Beschlussvorlage Nr. 012/2005 
8. Beratung und Satzungsbeschluss zum B-Plan Nr. 2 
           „Große Bruchwiese“ mit örtlichen Bauvorschriftenlll 


Beschlussvorlage Nr. 013/2005 
 
            
 
 
9.  Beratung zum Umgang mit Umleitungen durch die Gemeinde  
           Pretzien und zur Straßenunterhaltungspflicht des Landkreises 
10.  Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
11.   Beratung zum eventuellen Trägerwechsel der Kindertagesstätte   
           „Benjamin Blümchen“  zum 01.01.2006 
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
13. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  
           Anfragen der Ratsmitglieder 
 


 
 


Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt 
Schönebeck (Elbe)  im Stadtwerkehaus, 
Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und 
Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und  
kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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B E K A N N T M A C H U N G der 7. Sitzung des Finanz- 
und Rechnungsprüfungsausschusses am 14.06.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.05.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 3. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Kultur- und Schulausschuss und Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0132/2005 
7 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
8 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
9 Erwerb einer Verkehrsfläche 
 Vorlagen-Nummer: 0133/2005 
10 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 7. Sitzung des Jugend-, 
Frauen- und Sozialausschusses am 15.06.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Selbstbestimmtes Wohnen e.V. 


Bahnhofstraße 17 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 


Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 11.05.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Vorstellung der Einrichtung 
7 Vorstellung und Informationen des Stadtseniorenrates 
8 Entscheidungsvorschlag auf freiwillige Zuwendungen der offenen 


Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet Schönebeck (Elbe) 
9 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 3. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Kultur- und Schulausschuss und Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0132/2005 
10 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
11 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
12 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 7. Sitzung  
des Kultur- und Schulausschusses am 16.06.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Sekundarschule ''M.-Gorki'' 


Straße der Jugend 85 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 12.05.2005 
5 Vorstellung der Sekundarschule ''Maxim-Gorki'' und Erläuterung 


laufender Schulprojekte 


6 Informationen der Verwaltung 
7 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe)  
- 3. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Kultur- und Schulausschuss und Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0132/2005 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
9 Informationen der Verwaltung 
10 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
11 Erwerb einer Verkehrsfläche 
 Vorlagen-Nummer: 0133/2005 
12 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 10. Sitzung  
des Hauptausschusses am 21.06.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift  


a) über die Sitzung vom 17.05.2005 
b) über die Sitzung vom 23.05.2005 


5 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 
Schönebeck (Elbe)  
- 3. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 
hier: Kultur- und Schulausschuss und Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0132/2005 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
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Nichtöffentlicher Teil 
 
7 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
8 Erwerb einer Verkehrsfläche 
 Vorlagen-Nummer: 0133/2005 
9 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  
der 6. Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und 
Gesundheitsverwaltung am 30.06.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21.04.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
7 Informationen der Verwaltung 
8 Information zum Stand der Privatisierung des Eigenbetriebes 


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
9 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 


Ersatzbekanntmachung  der Gemeinde Pretzien 
Gemäß § 118 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) i.V. mit § 12 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Pretzien wird darauf 
hingewiesen, dass der Beteiligungsbericht 2004 der Gemeinde Pretzien während 
der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Pretzien und bei der Stabs-
stelle „Kommunale Beteiligungen" der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 
1, nach Veröffentlichung 1 Monat eingesehen werden kann. Auskünfte zum 
Beteiligungsbericht erteilt die Stabsstelle „Kommunale Beteiligungen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
 
Ersatzbekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
Gemäß § 118 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) i.V. mit § 12 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Plötzky wird darauf 
hingewiesen, dass der Beteiligungsbericht 2004 der Gemeinde Plötzky während 
der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Plötzky und bei der Stabs-
stelle „Kommunale Beteiligungen" der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 
1, nach Veröffentlichung 1 Monat eingesehen werden kann. Auskünfte zum 
Beteiligungsbericht erteilt die Stabsstelle „Kommunale Beteiligungen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
 
Ersatzbekanntmachung der Gemeinde Ranies 
Gemäß § 118 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) i.V. mit § 12 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Ranies wird darauf 
hingewiesen, dass der Beteiligungsbericht 2004 der Gemeinde Ranies während 
der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Ranies und bei der Stabs-
stelle „Kommunale Beteiligungen" der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 
1, nach Veröffentlichung 1 Monat eingesehen werden kann. Auskünfte zum 
Beteiligungsbericht erteilt die Stabsstelle „Kommunale Beteiligungen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,  39218 
Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint 
wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Amtliche Bekanntmachung 
der 5. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 22.06.2005 
 
Sitzungsbeginn:     19:30 Uhr  
Sitzungsort:           Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
 
                                              Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 


Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 25.05.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4.  Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 25.05.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Berichterstattung des Vereins „Rückenwind“ zur Arbeit im 


Jugendclub Plötzky  
7. Informationen zum Stand der Erarbeitung des 


Hochwasserdokumentes 
8. Beratung zur Bewertung der Abwasseranlagen der Gemeinde 


Plötzky 
9. Informationen zum Stand der Erstellung der Rolandfigur sowie der   
                  Vorbereitung des  Dorffestes 
 
nichtöffentlicher Teil: 
10.      Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
11.   Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der  
           Gemeinderatsmitglieder 


 
 


  
 


Beschlüsse der 8. Sitzung des Stadtrates Schönebeck (Elbe)  
vom 02.06.2005 


 
Beschluss-Nummer 0124/2005 
Festschreibung der Mitfinanzierung der Mitteldeutschen Kammer-
philharmonie Schönebeck g GmbH für die Jahre 2006/2007/2008 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt auf der Grundlage der 
Richtlinie zur Förderung der freien Kulturarbeit in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
für die Jahre 2006, 2007 und 2008 jeweils 51.130,00 € in die Haushaltspläne 
einzustellen, unter dem Vorbehalt, dass das Land Sachsen-Anhalt im gleichen 
Zeitraum die Förderung aufrecht erhält, bei mindestens gleicher Höhe der Zu-
wendung (Grundlage Vertrag vom 01.01.2002), der Kreistag Schönebeck die 
Finanzierung im gleichen Zeitraum sichert und die Mitteldeutsche Kammer-
philharmonie Schönebeck g GmbH ihren Sitz in Schönebeck hat und die bis-
herigen Hauptspielorte in Schönebeck absichert. Die Stadt Schönebeck (Elbe) 
stellt der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck g GmbH die 
Spielstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) weiterhin kostenfrei zur Verfügung. 
Davon ausgenommen sind die Einrichtungen des städtischen Eigenbetriebes 
SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen. 


 
 
Beschluss-Nummer 0130/2005 
Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher Investitionen 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage 1 beige-
fügte Vereinbarung zur Finanzierung abwasserwirtschaftlicher Investitionen 
zwischen dem Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ Gommern, dem Wasser 
und Abwasserverband Bördekreis, dem Abwasserverband „Östliche Börde“ und 
der Stadt Schönebeck (Elbe).  Mit diesem Beschluss wird der Beschluss 
531/1997 aufgehoben. 


 
 
Beschluss-Nummer 0131/2005 
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die 
Entlastung des Betriebsleiters des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2004 einschließlich der Behandlung 
des Gewinns aus dem Wirtschaftsjahr 2004 
Der  Stadtrat stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht des Städtischen 
Bauhofes Schönebeck für das Wirtschaftsjahr 2004 fest und entlastet den 
Betriebsleiter für das Wirtschaftsjahr 2004 unter Berücksichtigung des 
uneingeschränkten Feststellungsvermerkes durch das  Rechnungsprüfungsamt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) auf der Grundlage der durchgeführten 
Jahresabschlussprüfung durch die BDO Deutsche Warentreuhand AG.  
Der Stadtrat beschließt, dass der Jahresüberschuss in Höhe von 3.650,89 € als 
Verbindlichkeit gegenüber dem Aufgabenträger vorgetragen wird.  


 
 
VI. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Städtischer Bauhof 
Schönebeck - Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck (Elbe), Schönebeck (Elbe), für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004 in den 
diesem Bericht als Anlagen I (Lagebericht) und II (Jahresabschluss) beigefügten 
Fas-sungen den am 21. März 2005 in Magdeburg unterzeichneten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: 


"Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht des Städtischer Bauhof Schönebeck - Eigenbetrieb der 
Stadt Schönebeck (Elbe) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2004 bis zum 
31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des 
Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 


Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für  


 


die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere 
Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung 
vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung 
von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar." 


Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften  und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen erstattet. 
Magdeburg, den 21. März 2005 


 
 


Feststellungsvermerk des RPA's zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes 
Städtischer Bauhof Schönebeck für das Geschäftsjahr 2004 


Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung am 21.03.2005 
durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2004 beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Sitz Magdeburg 
die Buchführung und der Jahresabschluss 2004 des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof 
Schönebeck den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen. Der 
Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. Der Lagebericht steht im 
Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu 
Beanstandungen keinen Anlass. Daher empfiehlt das RPA aufgrund der o.g. 
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durchgeführten Prüfung durch das Wirtschaftsprüfungsuntemehmen BDO Deutsche 
Warentreuhand Aktiengesellschaft eine Entlastung zum Jahresabschluss 2004 des 
Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck vorzunehmen. 


Schönebeck (Elbe), 26.04.2005 


 
Öffentliche Bekanntmachung  
Der Jahresabschluss 2004 einschließlich des Lageberichtes des Städtischen Bau-
hofes Schönebeck wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss 
2004 einschließlich Lagebericht liegen gemäß § 18 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz-
EigVG im Land Sachsen-Anhalt vom 13.06.2005 bis 21.06.2005 zur Einsicht-
nahme im Dammweg 22, Zimmer 207, zu den Dienstzeiten Montag bis 
Donners-tag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie 
Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus.  
 


 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung des 
Kreissitzes des Landkreises Salzland 
 
Als Ergebnis des Beschlusses des Stadtrates vom 02.06.2005 hat die Stadtver-
waltung im Auftrag des Stadtrates folgende Stellungnahme zum „Entwurf eines 
Gesetzes zur Bestimmung des Kreissitzes des Landkreises Salzland“ erarbeitet 
und sowohl dem Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt als auch 
dem Landratsamt des Landkreises Schönebeck zugeleitet: 
 
"Sehr geehrte Damen und Herren, 
das Innenministerium hat den Landkreis Schönebeck am 18.05.2005 aufgefordert, 
bis zum 15.06.2005 zum Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung des Kreissitzes 
des Landkreises Salzland Stellung zu nehmen. Danach soll die Stadt Bernburg zum 
01.07.2007 Kreissitz des neu zu bildenden Salzlandkreises werden.   
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) verliert damit ihren Status als Kreisstadt und ist 
von diesem Gesetzesentwurf unmittelbar betroffen. Das Innenministerium hat 
die Stadt Schönebeck (Elbe) bislang nicht in das Anhörungsverfahren 
einbezogen.  
 
Nach Abstimmung mit dem Landrat sollte die Stellungnahme der Stadt der An-
hörung des Landkreises beigefügt werden. Da sich der Kreistag jedoch erst in 
seiner außerordentlichen Sitzung am 15.06.2005 mit dem Gesetzentwurf befas-
sen wird, hat der Stadtrat am 02.06.2005 beschlossen, die Stellungnahme der 
Stadt Schönebeck (Elbe) unmittelbar an das Innenministerium zu übergeben.  
Die vom Innenministerium gesetzte Frist ist mit weniger als 4 Wochen nach 
diesseitiger Auffassung unangemessen kurz und kann vom Landkreis nicht 
eingehalten werden.  
Da sich der Landtag bereits am 01.07.2005 in erster Lesung mit dem Gesetzent-
wurf befassen soll, ist nicht davon auszugehen, dass das Anhörungsverfahren 


des Landkreises Schönebeck im erforderlichen Umfang in die Beratung 
einfließen wird. 
 
Bereits mit dieser Verfahrensweise werden nach meiner Auffassung Anhörungs-
rechte der Stadt Schönebeck (Elbe) und auch des Landkreises verletzt. 
 
Die Landesregierung legt der Begründung  ihres Gesetzesentwurfes 
nachfolgende 4 Kriterien für die Festlegung von Kreissitzen zu Grunde: 
1.) die zukünftige Kreisstadt muss bereits bisher (d.h. zwischen 1994 und  
              2005) Kreisstadt gewesen sein, 
2.) die zukünftige Kreisstadt muss sich auf dem Gebiet des neuen  
               Landkreises befinden, 
3.) die zukünftige Kreisstadt muss den höchsten Rang im System der   
               zentralen Orte nach dem Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-          
               Anhalt haben, bei Gleichrangigkeit soll die gegenwärtige Einwohner-  
               zahl (Stand 30.06.2004) ausschlaggebend sein, 
4.) die zukünftige Kreisstadt darf keine gemeinsame Gemarkungsgrenze 


zu  
               einer der Kreisfreien Städte Magdeburg und Halle (Saale) haben.  
 
Diese Kriterien erfüllt die Stadt Schönebeck (Elbe) bis auf das 4., sogenannte 
„Gemarkungskriterium“. Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist seit dem Jahr 1950 
ununterbrochen Kreisstadt, sie liegt im neuen Kreisgebiet, ist als Mittelzentrum 
mit Teilfunktion eines Oberzentrums eingestuft und hat mit 34.594 Einwohnern 
(Stichtag 30.06.2004) deutlich mehr als Bernburg und Aschersleben, die als 
Mittelzentren jeweils nur über 32.476 bzw. 26.368 Einwohner verfügen.  
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) grenzt jedoch unmittelbar an die Landeshauptstadt 
Magdeburg an und erfüllt damit das 4. Kriterium für den Kreissitz nicht. 
 
Diesem Gemarkungskriterium lässt die Landesregierung im Rahmen der Abwä-
gung entscheidendes Gewicht zu kommen. Es hebt faktisch die Sachargumen-
tation zu den Kriterien 1 bis 3 auf, da diese zurücktreten müssen, sobald eine 
gemeinsame Gemarkungsgrenze zur Landeshauptstadt besteht.  
Anlass dafür soll die Zielsetzung sein,  mit der Festlegung des Kreissitzes keine 
Entscheidungen zu treffen, die Maßnahmen (Zweckverbandsvereinbarung für 
eine gemeinsame Flächennutzungsplanung, Teileingemeindung oder 
Eingemein-dung) nach dem KomNeuglGrG im Stadt-Umlandbereich zur 
Landeshauptstadt Magdeburg behindern können.  
 
Wie eine derartige Behinderung durch einen Kreissitz Schönebeck jedoch aus-
sehen soll, wird von der Landesregierung weder begründet noch wäre diese 
tatsächlich gegeben.  
 
Bezogen auf die Stadt Schönebeck (Elbe) handelt es sich bei den angestrebten 
Maßnahmen nach dem KomNeuglGrG ausschließlich um die Bildung eines 
Zweckverbandes mit der Landeshauptstadt zur gemeinsamen Flächennutzungs-
planung. Diesem Zweckverband steht die Stadt Schönebeck (Elbe) vom Grundsatz 
her aufgeschlossen gegenüber, unabhängig von der Frage des Kreissitzes. 
 


Eine Eingemeindung in die Landeshauptstadt Magdeburg sieht das KomNeuglGrG 
schon vom Wortlaut her für Schönebeck nicht vor, da Mittelzentren ausdrücklich 
ausgenommen werden von der Liste der möglicherweise einzugemeindenden 
Kommunen.  
 
Da die Zweckverbandsgründung durch einen Kreissitz in Schönebeck nicht behin- 
dert wird, bleibt letztendlich offen, wie das Gemarkungskriterium von der Landes-
regierung tatsächlich begründet wird. Es muss daher als nicht sachgerecht zurück-
gewiesen werden und stellt das Abwägungsergebnis Kreissitz Bernburg insgesamt 
in Frage.  
 
Im Rahmen der Beschlussfassung des Kommunalneugliederungsgesetzes gibt 
die Landesregierung Sachsen-Anhalt selbst die Vorgabe, bei der Auswahl der 
Kreis-städte ein Gerichtsurteil zur Kreisgebietsreform im Land Niedersachsen 
aus dem Jahre 1979 heranzuziehen. 
 
Diesem Anspruch wird die Landesregierung mit dem derzeitigen Entwurf des 
Gesetzes zum Kreissitz des Salzlandkreises nicht gerecht.  
 
So heißt es im Punkt 4.11.4 des Gerichtsurteils u.a., dass die „wirtschaftlich 
stärkere Stadt“ einen Abzug der Kreisverwaltung besser verkraftet als eine 
„strukturschwächere“. Es liegt mir fern, die Stadt Schönebeck (Elbe) als 
strukturschwach einzustufen. Jedoch war dies u.a. ein Kriterium in einem viel 
diskutierten Gutachten, das entscheidend für die Verlagerung des Sitzes der 
Kreissparkasse nach Bernburg beigetragen hat.  
 
Bei der Bestimmung des Kreissitzes wird nunmehr mit zweierlei Maß 
gemessen, wenn die Wirtschaftskraft im Rahmen der Abwägung keine 
Berücksichtigung findet.  
 
Das Land kann aus seiner Organisationshoheit heraus den Sitz des Landkreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde gesetzlich regeln. Es ist dabei jedoch 
an die verfassungsrechtlich vorgegebenen Grenzen gebunden.  
 
Eine Abwägung sachgerechter Kriterien kann nach diesseitiger Auffassung nur 
zu dem Ergebnis führen, dass die Stadt Schönebeck (Elbe) zum Kreissitz des 
neuen Salzlandkreises bestimmt wird.  
 
Eine Kreissitzentscheidung zu Lasten der Stadt Schönebeck (Elbe) würde zu 
weiteren Nachteilen führen, die im Ergebnis außer Verhältnis zu den 
möglicherweise eintretenden Vorteilen der Kreisgebietsreform stehen.  
 
So hat die Stadt bereits den Verlust erheblicher Gewerbesteuereinnahmen durch 
die Verlagerung des Hauptsitzes der Elbe-Saale-Sparkasse in die Stadt Bernburg 
zu tragen.  
 
Langfristig gesehen würde eine Verlagerung des Kreissitzes nach Bernburg den 
Abzug der Fachbereiche und Ämter der derzeitigen Kreisverwaltung zur Folge 
haben. Die Verlagerung weiterer Behörden und Institutionen ist zu befürchten.  
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Dem gegenüber hat das Land Ausgleichszahlungen für betroffene ehemalige 
Kreisstädte bislang nicht vorgesehen.  
 
Daher behält sich die Stadt Schönebeck (Elbe) vor, bei einem In-Kraft-Treten 
des Gesetzes für den Kreissitz Bernburg, die Einleitung verfassungsgerichtlicher 
Schritte zu prüfen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


 
  
 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt 
Ferdinand-von-Schill-Str. 24 
06844 Dessau 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Einladung zur Aufklärungsversammlung nach § 5 Abs. 1  
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) über das geplante Flurbereinigungs-
verfahren Ortsumgehung Gommern-Dannigkow   nach § 87 FlurbG 
Um Schäden für die Landwirtschaft, die Agrarstruktur und die allgemeine 
Landeskultur zu mindern bzw. zu vermeiden, beabsichtigt das 
Landesverwaltungsamt für den Bau der Ortsumgehung Gommern-Dannigkow 
eine Unternehmensflurbereinigung anzuordnen. Die geplante Gebietsgrenze des 
Verfahrens ist aus der vorläufigen Gebietskarte 1 : 30 000 ersichtlich. 


 
Vom Verfahren werden voraussichtlich erfasst: 
Gemarkung Gommern  Flur    2 tlw., 3tlw., 4 tlw. und 5 
Gemarkung Dannigkow Flur    2 tlw., 3 tlw. und 9 tlw. 
Gemarkung Karith  Flur    2 tlw., 3 tlw. und 4 tlw. 
Gemarkung Vehlitz  Flur    1 tlw., 4 tlw., 5 tlw., 6 tlw. und 7 tlw. 
 
Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer werden hiermit zum 
Aufklärungstermin gem. § 5 (1) FlurbG am Donnerstag, dem 30. Juni 2005, 
um 17.00 Uhr in die Versammlungsstätte am Volkshaus, Fuchsbergstraße 
in 39245 Gommern eingeladen. In dieser Versammlung werden die Ziele des 
Verfahrens, der voraussichtliche zeitliche und verfahrensmäßige Ablauf, die 
Kosten und Finanzierung des Verfahrens sowie die Aufbringung des 
Landbedarfes erläutert. 
Im Auftrag 
gez. K a s b u r g 
 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,  39218 
Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint 
wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe 
 


Beschlüsse des Gemeinschaftsausschusses der Verwaltungs- 
gemeinschaft Schönebeck/Elbe vom 11.05.2005 


 
Beschluss Nr. 001/2005  
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt gemäß der §§ 81, 85 und 108 Absatz 2 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 
(GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Funktionalreformge-
setzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 852), die Jahresrechnung 2003 und 
erteilt gleichzeitig dem Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes der 
Verwaltungsge-meinschaft Schönebeck/Elbe für den Vollzug der 
Haushaltsführung die Ent-lastung. 
 


 
Haase 
Leiter des gemeinsamen  
Verwaltungsamtes 
 
 
Bekanntmachung 
Die vorstehende Jahresrechnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Jahresrechnung 2003 der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe liegt 
nach § 108 Abs. 5 GO LSA vom 20.06.2005 bis zum 28.06.2005 zu den 
bekann-ten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, öffentlich 
aus. 
 
Schönebeck (Elbe), den 19.06.2005 
 


 
Haase 
Leiter des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes 
 
Beschluss Nr. 002/2005 
Der Gemeinschaftsausschuss beschließt gemäß §§ 79 Abs. 1 Nr. 3 und 83 Abs.1 
und 3 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10. 
1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten 
Funktionalreform-gesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 852), die 
Verwaltungsgemeinschafts-umlage in Höhe von 200,00 € je Einwohner für das 
Haushaltsjahr 2005 der Mitgliedsgemeinden Schönebeck (Elbe), Plötzky, 
Pretzien und Ranies. 
 


 
Haase 


Leiter des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der 5. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 28.06.2005 


 
Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr 
Sitzungsort:  Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


31.05.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 


vom 31.05.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für 


das Haushaltsjahr 2005 
Beschlussvorlage Nr. 004/2005 


7. Lagebericht des Vereins Rückenwind zur Betreibung des Jugendklubs 
 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Beratung zu Grundstücksangelegenheiten 
9. Beratung zur Vergabe des Bürgerhauses 
10. Information über den Arbeitsstand in einer Rechtsstreitigkeit 
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Tessenowstr. 12, 39114 Magdeburg 
 
                      Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes Sachsen-
Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl.LSA 
S.716) 
 
Für den Bereich der Gemarkung  Schönebeck-Salzelmen 
 Flur(en) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
  12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,  
         22, 23, 24, 25, 26, 27 


in    Schönebeck 
 


wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt.  
 
Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat die tat-
sächliche Nutzung der Flurstücke erfasst und in der Liegenschaftskarte und im 
Liegenschaftsbuch aktualisiert. In der Liegenschaftskarte wurden auch die in der 
Örtlichkeit nicht mehr vorhandenen Gebäude gelöscht. Das Gebiet ist in der bei-
gefügten Übersichtskarte gekennzeichnet. Allen beteiligten Eigentümern, Erb-
bauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden die Veränderungen auf 
diesem Wege durch Offenlegung bekannt gegeben. 
Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit vom 
25.08.2005 bis 26.09.2005 in den Diensträumen des oben genannten Landes-
amtes für Vermessung und Geoinformation während der Sprechzeiten, Montag, 
Mittwoch, Donnerstag: 08.00 – 13.00 Uhr, Dienstag: 08.00 – 18.00 Uhr, Freitag 
08.00 – 12.00 Uhr zur Einsicht ausgelegt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Angaben, die aufgrund der Aktualisierung in die Liegenschaftskarte und  
in das Liegenschaftsbuch übernommen worden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten beim 
Verwaltungs-gericht Magdeburg in 39104 Magdeburg, Schönebecker Straße 67a 
einzulegen. 
 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Im Auftrag 
gez. Dieter Bohnstedt 
 
 
 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte 
Außenstelle Magdeburg   
42.1 -611 B 5-SBK 013 


 
Öffentliche Bekanntmachung 
      - Vorläufige Anordnung - 


 
In dem Flurneuordnungsverfahren gem. §§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz(FlurbG) 
„Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a, Landkreis Schönebeck 
13” ergeht gemäß § 88 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1 FlurbG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. 1 S. 546), zuletzt geändert durch Art. 5  
des Gesetzes vom 20.12.2001 (BGBl. 1 S. 3987, 3990) folgende: 
 


A) Vorläufige Anordnung 
1. Dem Unternehmensträger (Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt, 


Niederlassung Mitte) wird zum 30.09.2005 Besitz und Nutzung 
der für den Bau der Bundesstraße B 246a vorübergehend in 
Anspruch genommenen Flächen entzogen. Der Umfang der 
Flächenrückgabe sowie die genaue Lage der vorläufig in Anspruch 
genommenen Flächen ergeben sich aus dem beigefügten 
Flurstücksverzeichnis sowie dem Punkt 14.1 (Grunderwerbsplan) der 
Planfeststellungsunterlagen zum Neubau der B 246a, die Bestandteil 
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dieser Anordnung sind. Die betreffenden Grunderwerbspläne liegen 
einen Monat lang nach dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Mitte, Außenstelle Magdeburg, Silberbergweg 5 zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten aus. 


2. Der Entzug erfolgt zugunsten der betroffenen Eigentümer und 
Nutzer, die mit Wirkung vom 01.10.2005 wieder über die unter 
Pkt. 1 genannten Flächen verfügen können. 
Eigentumsrechte werden durch diese Anordnung nicht berührt und 
nach § 44 i. V. m. § 88 Nr. 4 FlurbG gewährleistet. 


3. Die Rückgabe der im Flurstücksverzeichnis aufgeführten      
vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen wird nach § 
88 Nr. 3 Satz 2 FlurbG mit folgenden Auflagen verbunden: 


         3.1    Die vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen sind vom   
                  Unternehmensträger wieder ordnungsgemäß herzurichten bzw. zu     
                  rekultivieren. 


3.2    Bei Bedarf sind die rekultivierten Flächen durch den Unternehmens-
träger in der Örtlichkeit zu markieren und den Betroffenen 
anzuzeigen. 


4. Die Regelung dieser Anordnung gilt, vorbehaltlich einer 
abändernden Anordnung, bis zur vorläufigen Besitzeinweisung 
gemäß §§ 65 ff. FlurbG bzw. bis zur Ausführungsanordnung 
gemäß §§ 61 ff. FlurbG. 


B) Begründung 
Das Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Schönebeck B 246 a ist ein 
Unternehmensverfahren nach §§ 87 ff. i. V. m. § 1 und 37 FlurbG. Es hat das 
Ziel, den durch den Bau B 246a eintretenden Landverlust auf einen größeren 
Kreis von Eigentümern zu verteilen und die durch das Unternehmen 
entstehenden Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu vermeiden. Der 
Flurbereinigungsbeschluss vom 08.06.2001 ist mit sofortiger Vollziehung durch 
das Regierungspräsidium Magdeburg angeordnet worden. Der 
Unternehmensträger hat mit Schreiben vom 01.04.05 beim Amt für 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte, AS Magdeburg die 
Rückgabe der vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen 
durch den Erlass einer vorläufigen Anordnung nach § 88 Nr. 3 FlurbG 
i. V. m. § 36 FlurbG für das Unternehmensflurbereinigungsverfahren 
Ortsumgehung Schönebeck B246a beantragt. Die Flächenrückgabe 
soll demnach zum 01.10.2005 an die betroffenen Eigentümer und 
Nutzer erfolgen. Da die Voraussetzungen für den Erlass der 
vorläufigen Anordnung vorliegen, ist dem Antrag stattzugeben. 
Nach § 88 Nr.3 i. V. m. § 36 Abs. 1 FlurbG ist die Flurbereinigungs-
behörde ermächtigt, eine vorläufige Anordnung zu erlassen, wenn es 
aus dringenden Gründen erforderlich ist, vor Ausführung des Flurbe-
reinigungsplans den Besitz und die Nutzung von Grundstücken zu 
regeln. Die zeitgerechte Bereitstellung der zeitweilig zum Bau benötig-
ten Flächen erfolgte auf Grundlage der vorläufigen Anordnung nach § 
88 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1 FlurbG vom 01.08.2001 unter Berück-
sichtigung der Planfeststellungsunterlagen zum Neubau der B 246a. 
Gegenüber der Flurbereinigungsbehörde zeigte der Unternehmensträ-


ger nun an, dass die Grundstücke mit einer vorübergehenden Inan-
spruchnahme nicht mehr benötigt werden und die Baumaßnahmen in 
diesem Bereich beendet sind. Die ordnungsgemäße Rekultivierung der 
Flächen wurde veranlasst und ist spätestens bis zum 01.10.2005 abge-
schlossen. Durch die Rückgabe der Baubedarfsflächen wird der Flä-
chenentzug für die Beteiligten reduziert und der daraus resultierende 
Nutzungsausfall minimiert. Mit der Möglichkeit diese Flächen wieder 
ihrer ursprünglichen und zweckentsprechenden Nutzung zuzuführen, 
können zudem die durch den Neubau der B 246a, hervorgerufenen 
Einschränkungen in den Besitz- und Nutzungsverhältnissen teilweise 
aufgehoben werden. Aus den vorgenannten Gründen ist es daher er-
forderlich, vor Ausführung des Flurbereinigungsplanes Besitz und 
Nutzung an diesen Grundstücken zu regeln. Dem stehen sowohl die 
Interessen der bisherigen Besitzer als auch der Nutzer nicht entgegen. 


C) Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim  
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte, Große Ringstraße, 
38820 Halberstadt, der Außenstelle Magdeburg, Silberbergweg 5,  
39128 Magdeburg oder beim Landesverwaltungsamt Halle, Obere Flur-
bereinigungsbehörde, Dessauer Str. 70, 06118 Halle (Saale),einzulegen. 
Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem ersten Tag der Bekanntmachung. Für die 
Wahrung der Frist ist das Datum des Eingangs des Widerspruches maßgebend. 
 
Im Auftrag  
gez. Lothar Lehmann 
 
Anlage zur vorläufigen Anordnung vom 01.08.2005 
 
ALF Mitte, Außenstelle Magdeburg  
SG 42.1—611 B 5.01   0305 SBK 
013 
 
 
Flurneuordnungsverfahren"Flurbereinigung 
Ortsumgehung Schönebeck B 246a, Landkreis Schönebeck 
013" 
 


 
 
Verzeichnis der von der vorläufigen Anordnung vom 01.08.2005 gemäß § 88  


Nr. 3 i.V. m. § 36 (1) Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) betroffenen Flurstücke 
 
Gemarkung Biere, Gemeinde Biere 
Flur 3:         1,2558 ha           
 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 69/23, 94/20, 95/21 
 
Flur 4:         1,9328 ha            
2, 3, 4, 6/1, 6/2, 13, 15/5, 16/5, 17/12, 18/12, 20/7, 21/7, 22/6, 26/6, 27/6  
 
Gemarkung Eggersdorf, Gemeinde Eggersdorf 
Flur 1:         0,8215 ha        
1, 4, 16/1, 19, 20 
 
Gemarkung Schönebeck-Salzelmen, Stadt Schönebeck 
Flur 6:         5,9892 ha 
92/1, 94/2, 101/1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 182, 183, 184, 
185, 187, 208, 211, 214, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 
215/13, 215/20, 215/23, 215/ 24, 215/25, 215/26, 220, 222/3, 223/1, 224, 228/2, 
302/210, 303/210, 304/210, 305/210, 314/215, 316/215, 364/174, 393/210, 
394/210, 400/210, 408/93, 430/229, 433/212, 434/212, 534/93, 535/93, 536/93, 
537/93, 538/93, 539/93, 540/93, 541/94, 542/94, 583/210, 584/210, 
 
Flur 8:          0,9027 ha  
141, 143/1, 144, 145, 146/1, 477/135, 547/98 
                                                                             Fläche  gesamt: 10,9020 ha 
Im Auftrag  
gez. Lothar Lehmann 
 
 
 
Ersatzbekanntmachung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Gemäß § 118 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) i.V. mit § 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) wird 
darauf verwiesen, dass der Beteiligungsbericht 2004 der Stadt Schönebeck 
(Elbe) während der Dienststunden bei der Stabsstelle "Kommunale 
Beteiligungen" der Stadt Schönebeck (Elbe), Rathaus, Markt 1, nach 
Veröffentlichung 1 Monat eingesehen werden kann. 
 
 


 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
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Montag, Dienstag, Donnerstag   8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 


 
         4. Elbe-Badetag am 17. Juli am Schönebecker Westufer  


   Anmeldung zum Durchschwimmen der Elbe   
 
17.07.2005              Beginn: 14.00 Uhr         Strecke: ca. 1000m 
 
Name, Vorname: 
 
Alter: 
 
Schwimmfähig:                     ja/nein 
bei Kindern/Jugendlichen Zustimmung der Eltern schriftlich 
 
geeigneter Gesundheitszustand:                   ja/nein 
         
Unterschrift:                                                                  ............................. 
 
Das Startgeld beträgt für Erwachsene (ab 18 Jahre)  2,00 € pro Person 
Für Personen unter 18 Jahren wird kein Startgeld erhoben. 
 
Bitte Badeschuhe tragen oder Schuhe mitführen! 
 
Die Anmeldung hat bis zum 08.07.2005 im Amt für Kultur und Sport der 
Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 11, Zimmer 212/213, zu erfolgen. 
 
Auszug aus den Bade-Regeln:  Punkt 2.    Baden auf eigene Gefahr  
                                                                       und nur für Schwimmer 
 


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Beschluss-Nummer 0126/2005 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 
für das Haushaltsjahr 2005 
 
Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 94 Abs. 1 Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22.12. 
2004 (GVBl. LSA S. 852), die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der 
Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2005 (Anlage 1).  
 


 
  
Haushaltssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haus-
haltsjahr  2005 und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
1.   Haushaltssatzung 
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 852), 
hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 02.06.2005 folgende Haushalts-
satzung und den Haushaltsplan 2005 beraten und beschlossen: 
 


§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
  
 in der Einnahme auf                               45.068.800 €  
                  in der Ausgabe auf              48.776.600 € 
 
im Vermögenshaushalt 
  
 in der Einnahme auf                          10.857.600 € 
 in der Ausgabe auf                               10.857.600 € 
 
festgesetzt. 
 
Der Wirtschaftsplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck für das 
Haushaltsjahr 2005 wird:  
 
Im Erfolgsplan mit 
 
 Erträgen in Höhe von                                                     2.531.100 €    
                                             
 nachrichtlich: Verlustübernahme 
 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 in Höhe von                             0 € 
 


 Aufwendungen in Höhe von                   2.531.100 € 
 
im Vermögensplan mit 
 
 Einnahmen in Höhe von                      148.600 €     
                 Ausgaben in Höhe von                                      148.600 €                                                 
 
festgesetzt. 
 
Der Wirtschaftsplan des „Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2005 wird: 
 
Im Erfolgsplan mit 
   
 Erträgen in Höhe von                                 5.505.500 € 
 nachrichtlich: Verlustübernahme 
 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 in Höhe von                                                                 1.075.600 € 
             
                 Aufwendungen in Höhe von                 5.505.500 € 
 
im Vermögensplan mit 
 
 Einnahmen in Höhe von                   103.150 € 
                  nachrichtlich: Weiterleitung 
 Fördermittel Dritter von der Stadt 
                  Schönebeck (Elbe)                                                           80.200 €     
 
                  Ausgaben in Höhe von                   103.150 € 
 
festgesetzt. 


 
§ 2 


Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt.              
 
Im Vermögensplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck werden Kredite für 
Investitionen nicht veranschlagt. 
 
Im Vermögensplan des „Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe) werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt. 
  


§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.061.500 € 
festgesetzt. 
 
Im Vermögensplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck werden 
Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt. 
 
Im Vermögensplan des  „Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe) werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.  


 


§ 4 
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2005 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 6.000.000  € festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2005 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Städtischen 
Bauhofes Schönebeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
500.000 € festgesetzt. 
 
 
 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2005 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des „Solepark 
Schönebeck/Bad Salzelmen“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
1.000.000 €  festgesetzt. 


 
§ 5 


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2005 
wie folgt festgesetzt:                                                 
 


Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 


(Grundsteuer A)         290 v.H.     
         b)      für die Grundstücke (Grundsteuer B)                 390 v.H.     
 
2.      Gewerbesteuer          350 v.H. 
 


§ 6 
Entsprechend des § 95 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt  
(GO LSA) ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
 
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher 


Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v. H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 


  
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen 


Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des 
Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblich-
keitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens 
des Haushaltsjahres), 


 
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 


Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden 
müssen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.H. des Vermögenshaushaltes). 


 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 
Umsetzungen   
   zwischen den Unterabschnitten führen, 
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
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Schönebeck (Elbe), den  21.06.2005                                                                                                    
 


                      
                                                                                
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt vom 27.06.2005 bis zum 05.07.2005 zur Einsicht-
nahme im Rathaus, Zimmer 108, zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich aus. 
 
Schönebeck (Elbe), den 21.06.2005 
 


 
 
 


Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Bauvorhaben: Dorferneuerung Frohse,    
  Ausbau der Nebenanlagen Alt Frohse, 2. Bauabschnitt 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck(Elbe) 
    Markt 1 
    Tel. (03928) 710 429 
 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung 
 
c) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen 
 
d) Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe), Ortsteil Frohse 
 
e) Art und Umfang der Leistung:  Straßenbau, Elektroinstallation -   
                                                          Beleuchtung, Begrünung 
 
  950 m² diverse. Befestigungen im Gehwegbereich aufnehmen 
 (Großpflaster, Betonsteinpflaster, Betonplatten, Klein-,  
 Mosaikpflaster etc.) 
  153 m² Asphaltdecke fräsen 
  190 m² bit. Befestigung aufnehmen 
  310 m Bordanlage aufnehmen (Naturstein) 
  360 m³ Erdaushub 
    80 m³ Oberboden lösen 
  955 m² Frostschutzschicht einbauen 


  523 m² Verlegen von Betonsteinplatten 
  300 m² Verlegen von Naturstein- Kleinpflaster 
  310 m² Verlegen von Naturstein- Mosaikpflaster 
  310 m Bordanlage neu herstellen, Hoch- Rundbord incl. 24m  
                  Kasseler Bord  
  340 m  Tiefbord setzen 


 
      4 Stck Straßenablauf ausbauen und neu setzen 
  110 m² Straßenaufbruch zum Auswechseln der Straßenabläufe 
                  incl. Wiederherstellung des Fahrbahnaufbaues einschl.  


Gußasphaltdecke 
 


       5 Stck Bäume fällen 
   410 m² Pflanzfläche herstellen 
2.284 Stck  Sträucher pflanzen 


 
       1 Stck  Beleuchtungsmast, LPH 10m setzen 
   145 m  Freileitung demontieren 
   210 m  Erdkabel verlegen 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: keine Lose 
 
h) Frist für die Ausführung: 22.8.2005  bis  24.10.2005 
 
 
 
 
 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen werden   
   können:     


Stadt Schönebeck(Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck(Elbe)  
Tel. 03928 / 710 429 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:  


Ohne Erstattung 40,00 EUR (Diskette GAEB 83 einbegriffen) per 
Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 
genannte Stelle an: 
Vergabenummer: 05 622 003 
Kontonummer:  370 102 240 
BLZ, Geldinstitut:   800 555 000 Sparkasse Elbe-Saale 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis 
über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:  13.7.2005 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck(Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 


m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
 Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
    Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote: 13.7.2005 , 1000 Uhr 
 Großer Sitzungssaal 
 Schönebeck(Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 
 Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungs-  
                  summe 
 
q) Zahlungsbedingungen:  
 Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und   
                  Ergänzenden Vertragsbedingungen; 
 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Keine besondere Rechtsform   
                                                                       verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters: 


Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und der 
Krankenkasse, Nachweis der Berufsgenossenschaft zur tariflichen 
Bezahlung, Nachweis der Subunternehmer, Angaben nach § 8 Nr. 3 
(1), VOB/A, Auszug aus Gewerbezentralregister (nicht älter als 6 
Monate), 


t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   8.8.2005 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des  
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren erteilt : Anschrift siehe a) 


Auskünfte zum technischen Inhalt erteilt:  
 Planungsbüro Schönebeck, Frau Schröder, Edelmannstraße 22, 


39218  
         Schönebeck(Elbe), Tel. 03928/70 30 12, Fax 03928/70 30 10 


• Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist das 
Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt, Ref. 301, W.-Lohmann-Straße 7 
06114 Halle, Tel. (0345)5140 


• Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB): keine 
• Nachprüfstelle (§31 VOB/A): Landkreis Schönebeck, Kommunalaufsicht, 


Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 


 
 







 


 
2. Jahrgang                                                             Sonntag, 26.06.2005                                     Amtliche Bekanntmachungen                             Nr. 24 
 


 
Bekanntmachung der 9. Sitzung des Stadtrates am 07.07.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen  
 


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 02.06.2005 
5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1             Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2             Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des 


Stadtrates vom 02.06.2005 
6 Berichterstattung zum Besuch der Delegation in Jaroslaw 
7 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 3. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 
vom 08.07.2004 hier: Kultur- und Schulausschuss und Jugend-, 
Frauen- und Sozialausschuss 


 Vorlagen-Nummer: 0132/2005 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9 Veräußerung eines Grundstückes für einen sozialen Zweck 
 Vorlagen-Nummer: 0117/2005 
10 Erwerb einer Verkehrsfläche 
 Vorlagen-Nummer: 0133/2005 
11 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


  
 
 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 2 „Große Bruchwiese“ mit örtlichen Bauvorschriften 
2. Änderung 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien hat in seiner Sitzung am 09.06.2005 
die  


2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Große Bruchwiese“ mit örtlichen Bau-
vorschriften als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Dieses wird hiermit bekannt gegeben. 
Der geänderte Bebauungsplan Nr. 2 „Große Bruchwiese“ mit örtlichen 
Bauvorschriften tritt mit dem Tag dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Jedermann kann den geänderten Bebauungsplan und die Begründung von diesem 
Tag ab im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Breiteweg 12, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen. 
 
Gemäß § 215, Abs.1 Baugesetzbuch sind   
1.   eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Baugesetzbuch Nr. 1 bis 3 beachtliche    


  Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.   eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung   
      der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des   
      Flächennutzungsplanes und  
3.   nach § 214 Abs.3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,                                                                                                  
      unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekannt-   
      machung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) unter Darlegung  
      des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
                                                                                                                                                 
Pretzien, 26.06.2005 
 


 
 
 
Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung  
Vergabenummer:  05 626 020-021 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber           Stadt Schönebeck (Elbe) 
   (Vergabestelle)                              Markt 1, 39218 Schönebeck 
   Telefon:                                         03928/710 465 
   Telefax:                                         03928/710 499 
   E-Mail                                           R.Kossmann@schoenebeck-elbe.de 


 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer:                         05 626 020-021 
c) Art des Auftrages:                       Ausführung von Bauleistungen 
 
d) Ort der Ausführung:                    Industriepark West in Schönebeck (Elbe) 
  
e) Art und Umfang der Leistung, 
   Allg. Merkmale der baulichen Anlage:  Straßen- und Tiefbauleistungen,    
                                                                   Straßenbeleuchtung 
   Art der Leistung:                                    Betonpflasterarbeiten-Asphaltarbeiten  
                                                                   mit Unterbau, Beleucht. 


   Umfang der Leistung:  Objekt 3 - Rad-/Gehweg Hohendorfer Straße 
                                         2740 m2 Betonpflaster. 430 m2 bituminöse Zufahrten 
                                         1860 m  Rasenbord, 2700 m³ Bodenbewegung 
                                         2200 m3 Frostschutz, 23 Stck. Mastleuchte 5,0 m, 
                                             35 Stck. Mastleuchte 8,0 m, Fundamente-Gräben-Verkabelung 
                                           Objekt 4- Kreuzung Knoten N 
                                           400 m2 Fahrbahnaufbruch, 790 m3 Bodenbewegung,  
                                           390 m³ Frostschutz, 660 m2 Asphaltdecke,  
                                           200 m2 Betonpflaster, 175 m Hochbord 
  
f) Aufteilung in Lose:                                 Nein 
 
g) Erbringen von Planungsleistungen:        Nein 
    Zweck der baulichen Anlage:                 Verkehrsanlage 
    Zweck der Bauleistung:                          Neubau Verkehrsanlage zur  
                                                                    Entlastung des Straßenverkehrs 
h) Ausführungsfrist:                    
     Beginn der Ausführungsfrist:                10.08.2005  
     Ende der Ausführungsfrist:                    30.11.2005 


 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen vom  27.06.-08.07.2005 
     Ein  rechtzeitiger Versand der Vergabeunterlagen ist nur möglich, wenn die   
     Anforderung  der Vergabeunterlagen mindestens zwölf Kalendertage vor 
dem   
     Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
 
 j)   Entgelt für die Verdingungsunterlagen  
      Vergabenummer:                                      05 626 020-021 


                Höhe des Entgeltes:                                  39,00 € 
                Zahlungsweise:                                         Verrechnungsscheck oder     
                                                                                  Banküberweisung 
            Empfänger:                                                   Vergabestelle, siehe a) 


  Kontonummer                                               37 010 2240 
  BLZ; Geldinstitut                                          80055500, Sparkasse Elbe-Saale 


            Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Ein-             
            zahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
 


o) Angebotseröffnung::  
    Datum:                                                        21.07.2005 
    Uhrzeit                                                        13.00 Uhr  
    Ort:                                                              Vergabestelle, siehe a), (Rathaus),  
                                                                         Kleiner Sitzungssaal 


   
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:        22.08.2005 


 
v) sonstige Angaben 


Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt erteilt:                           Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-,                   
                                                                    Tiefbau- und Grünflächenamt,   
                                                                    Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
                                                                    Tel. 03928-710 465 
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Nachprüfung behaupteter Verstöße 
    Vergabekammer (§ 104 GWB)     Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt  
                                                          Ref. 301, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle 
 
    Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB)       keine 
 
    Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)   Landkreis Schönebeck, Kommunal-     
                                                              aufsicht, Cokturhof, 39218 Schönebeck 
 
Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung  
Vergabenummer:  05 626 022 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber           Stadt Schönebeck (Elbe) 
   (Vergabestelle)                              Markt 1, 39218 Schönebeck 
   Telefon:                                         03928/710 465 
   Telefax:                                         03928/710 499 
   E-Mail                                           R.Kossmann@schoenebeck-elbe.de 


 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer:                         05 626 022 
c) Art des Auftrages:                       Ausführung von Bauleistungen 
 
d) Ort der Ausführung:                    Industriepark West in Schönebeck (Elbe),   
                                                         Bauabschnitt 4.3 
  
e) Art und Umfang der Leistung, 
   Allg. Merkmale der baulichen Anlage:  Freianlagen - 8,2 ha Geländeregulierung   
   Art der Leistung:                                    Bodenbewegungsarbeiten, 
Rasenansaat                                  
   Umfang der Leistung:                              
   auf 2 Parzellen - 20.070 m³ Oberboden abtragen/lagern/andecken, 
                               37.650 m³ Erdstoff abtragen/einbauen/verdichten, 
                               80.200 m² Rasenansaat herstellen, 
                                 4.450 m² Nassrasensaat mit Mulchung 
 
f) Aufteilung in Lose:                              Nein 
 
g) Erbringen von Planungsleistungen:     Nein 
    Zweck der baulichen Anlage:              Schaffung von zwei ebenen Flächen zur   
                                                                 Industrieansiedlung 
    Zweck der Bauleistung:             Bodenbewegungsarbeiten im Massenausgleich  
                                                       zur Herstellung der Fläche 
h)  Ausführungsfrist:                    
     Beginn der Ausführungsfrist:                22.08.2005       
     Ende der Ausführungsfrist:                    04.11.2005 


 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen vom  27.06.-08.07.2005 
     Ein  rechtzeitiger Versand der Vergabeunterlagen ist nur möglich, wenn die   
     Anforderung  der Vergabeunterlagen mindestens zwölf Kalendertage vor 
dem   
     Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
 


 j)   Entgelt für die Verdingungsunterlagen  
      Vergabenummer:                                      05 626 022 


                Höhe des Entgeltes:                                  22,00 € 
                Zahlungsweise:                                         Verrechnungsscheck oder     
                                                                                   Banküberweisung 
                Empfänger:                                                Vergabestelle, siehe a) 


      Kontonummer                                            37 010 2240 
      BLZ; Geldinstitut                                       80055500, Sparkasse Elbe-Saale 


 Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die    
 Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 


 
o) Angebotseröffnung::  
    Datum:                                                        21.07.2005 
    Uhrzeit                                                        14.00 Uhr 
    Ort:                                                              Vergabestelle, siehe a), (Rathaus),  
                                                                         Kleiner Sitzungssaal 


   
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:        22.08.2005 


 
v) sonstige Angaben 


Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt erteilt:                        Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-,                    
                                                                 Tiefbau- und Grünflächenamt,   
                                                                 Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck 
                                                                 Tel. 03928-710 465 


    Nachprüfung behaupteter Verstöße 
    Vergabekammer (§ 104 GWB)     Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt  
                                                          Ref. 301, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle 
 
    Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB)       keine 
 
    Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)   Landkreis Schönebeck, Kommunal-     
                                                               aufsicht, Cokturhof, 39218 Schönebeck 
 
 
Öffentliche Ausschreibung  der Stadt Schönebeck (Elbe) 


 
Öffentliche Ausschreibung für die Leistungen nach VOL/A über die Lieferung, 
Installation, Schulung, Inbetriebnahme von mobilen Datenhanderfassungsgeräten 
zur Überwachung des ruhenden Verkehrs in der VG Schönebeck/Elbe mit der Zu- 
lassung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten gemäß der ordnungsbehördlichen 
Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und 
Sauberkeit in der Stadt Schönebeck (Gefahrenabwehrverordnung)  
 
a)  Stadt Schönebeck (Elbe), Dezernat III, Sicherheits- und Ordnungsamt,  
          SG Straßenverkehr, Grabenstr. 9, 39218 Schönebeck (Elbe) 
          Telekommunikation: Tel. (03928) 710 366, Fax (03928) 710 399 
          Die Angebote sind einzureichen bei: Stadt Schönebeck (Elbe),   
          Submissionsstelle, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
b) Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A 
 


c)      Art und Umfang des Auftrages: 
Lieferung, Installation, Schulung, Inbetriebnahme sowie Hardware- und 
Softwarepflege von 6 mobilen Datenhanderfassungsgeräten zur Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs mit der Zulassung von allgemeinen Ord- 
nungswidrigkeiten gemäß der ordnungsbehördlichen Verordnung über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sauberkeit in der Stadt  
Schönebeck. 


 
         Lieferort: 
         Stadt Schönebeck (E.), Breiteweg 11, Raum 104, 39218 Schönebeck 
(Elbe) 
 
d) Eine Unterteilung in Lose wird nicht vorgenommen. 
 
e) Die Lieferung und Installation erfolgt bis zum 01.09.05. Der frühestmög-


liche Liefertermin ist anzugeben. Weiteres ist in der Aufgabenstellung 
zum Leistungsverzeichnis geregelt. 
 


f) Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen bis spätestens 
zum 06.07.2005 anfordern bei: siehe a) 


 
g) Interessierte Bewerber können die Verdingungsunterlagen und das An-


schreiben einsehen bei: siehe a) 
 


h) Für die Verdingungsunterlagen wird ein Selbstkostenbeitrag von 10,00 € 
erhoben, der mittels Verrechnungsscheck oder per Banküberweiser zu 
begleichen ist. Bankverbindung bei Einzahler (gegen Beleg): 
 
Sparkasse Elbe-Saale, BLZ: 800 555 00, Konto-Nr.: 370 102 240 
Der codierte Zahlungsgrund lautet: 11200-1000/SG 36 
 


i)       Die Angebotsfrist endet am Freitag, dem 22.07.2005 um 09.00 Uhr 
 
k) Die Sicherheitsleistung von der Auftragssumme wird nicht einbehalten. 
 
l) Die Bezahlung erfolgt gemäß VOL/B, § 17 durch die Stadt Schönebeck 


(Elbe) nach erfolgter Lieferung, Leistung bzw. Abnahme durch den 
Auftraggeber für die ausgeschriebene Hard- und Software. 
 


m) Nachweise: 
Auskunft aus dem Gewerbe-Zentral-Register, 
Unbedenklichkeitsbescheini-gung des Finanzamtes, Bescheinigung über 
die Zahlung der Krankenkas-senbeiträge, Nachweis über tarifgerechte 
Bezahlung, Referenzliste, Ge-schäftsbedingungen sowie Vorlage eines 
arbeitsmedizinischen Gutachtens über die Auswirkungen der Benutzung 
dieser Geräte auf die Gesundheit des Benutzers. 
 


n) Die Zuschlags- und Bindefrist ist der 05.08.2005. 
 
o) Bieter, die nicht in die engere Auswahl gekommen sind, erhalten nur dann 


eine Bescheinigung, wenn ein frankierter Rückumschlag dem Angebot 
beigefügt wird. 
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BAKG-Sitzung am 30.06.2005 findet nicht statt  
 
Die im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) Nr. 21/2005 angekündigte 
Sitzung des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung am 
30.06.2005 findet nicht statt. Ein neuer Termin wird rechtzeitig 
bekanntgegeben. 
 


 
 


 
Amtliche Bekanntmachung der 8. Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 07.07.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort:                Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24,               
                                     Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 


 


Tagesordnung 


 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


09.06.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 09.06.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zu einer eventuellen Erhöhung der Hundesteuer 
7. Beratung zur Aufstellung eines Toilettencontainers auf dem Sportplatz 
8. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 
9. Beratung und Beschluss zur Übergabe der kommunalen Kindertagesein-


richtung „Benjamin Blümchen“  zum 01.01.2006 an einen freien Träger 
           Beschlussvorlage Nr. 014/2005 
10. Beratung und Beschluss zur weiteren Vorgehensweise in der Behandlung   
           der Problematik „Separationsinteressenten“ 
           Beschlussvorlage Nr. 015/2005 
11.      Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
12.   Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der    
           Ratsmitglieder 
 


 
 
 


 


                                                   Nachruf 
 
Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied der Stadt-
teilfeuerwehr  Frohse der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Schönebeck (Elbe) 
                                                  Löschmeister a. D. 
                                                  Karl Heinz Franke 
am 08.06.2005  plötzlich und unerwartet kurz vor seinem 60. Geburtstag  
verstorben ist. 
 
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten Kameraden, 
der in 43-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr 
durch sein Fachwissen und seine Einsatz- und Hilfsbereitschaft hohes 
Ansehen erworben hat. 
 
Wir verlieren mit ihm einen pflichtbewussten, stets einsatzbereiten und 
beliebten Menschen, der sich auch in seinem beruflichen Leben voll und 
ganz dem Brandschutz widmete. 
 
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung. 
 
                                                 Stadt Schönebeck (Elbe) 
Hans-Jürgen Haase               Chris Schwabe   Ralf  Zimmermann 
Oberbürgermeister               Stadtwehrleiter   Stadtteilwehrleiter 
 
 


 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden.  
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Amtliche Bekanntmachung  
der 6. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 13.07.2005   
 
Sitzungsbeginn:      19:30 Uhr  
Sitzungsort:            Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
 


             Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 


Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 22.06.2005  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4.  Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 22.06.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Informationen zum Stand der Erarbeitung des Hochwasserdokumentes 
7. Beratung und Beschluss zum 1. Nachtragshaushalt 2005 


Beschlussvorlage Nr. 006/2005 
8. Beratung zum Stand der Vorbereitung des Heimatfestes 
 
nichtöffentlicher Teil: 
9. Beratung und Beschluss zu einer Preisbestätigung 
                  Beschlussvorlage Nr. 007/2005 
10.             Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
11.          Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der               
                  Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Bekanntmachung der 6. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 11.07.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3  Feststellung der Tagesordnung 
4  Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21.04.2005 
5                 Informationen der Verwaltung 
6   Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes "SOLEPARK Schönebeck/                 
                   Bad Salzelmen" - 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0058-BAKG/2004    
                   vom 14.10.2004 
                   Vorlagen-Nummer: 0134-BAKG/2005 
7   Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
8  Informationen der Verwaltung 
9 Information zum Stand der Privatisierung des Eigenbetriebes     
                   SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
10  Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden.  
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Landesverwaltungsamt     
Obere Flurbereinigungsbehörde     
   
Flurbereinigung Ortsumgehung Gommern-Dannigkow 
Landkreis   Jerichower Land 
Verfahrens-Nr. : 611-17JL5015 
 


Öffentliche Bekanntmachung  
Flurbereinigungsbeschluss 


 
Gemäß §§ 87 ff. des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 16.03.1976 
(BGBl. I S. 546 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 
3987), wird hiermit das Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung 
Gommern-Dannigkow im Landkreis Jerichower Land angeordnet. Das 
Flurbereinigungsverfahren wird nach §§ 87 ff. FlurbG vom Amt für 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt als Flurneuordnungsbehörde 
durchgeführt. 
 
Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten 
beim Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, Ferdinand-von-
Schill-Straße 24, 06844 Dessau anzumelden (§14 Abs. 1 FlurbG). Diese Rechte 
sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von dieser zu 
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist 
der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. Werden Rechte nach Ablauf dieser 
Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§14 Abs. 2 FlurbG).  
Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die 
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen 
sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Landesverwaltungsamt, 
Sitz Halle (Saale), erhoben werden. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem 
ersten Tag der Bekanntmachung. Für die Wahrung der Frist ist das Datum des 
Eingangs des Widerspruches beim Landesverwaltungsamt, Sitz Halle (Saale), 
maßgebend. 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim 
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Schönebecker Straße 67a, 
39104 Magdeburg Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gestellt werden. 
 
Der vorstehende Flurbereinigungsbeschluss mit dem Verzeichnis der Verfahrens- 
flurstücke sowie der Gebietskarte liegt  


- in der Einheitsgemeinde Stadt Gommern, im Bauamt Zimmer 4, Platz 
des Friedens 10 in 39245 Gommern,  


- der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck, Stadtplanungs- und 
Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12 in 39218 Schönebeck,  


- im Gemeindebüro der Gemeinde Plötzky, Salzstr. 11 in 39245 
Plötzky,  


- im Gemeindebüro der Gemeinde Pretzien, August-Bebel-Str. 24 in 
39245 Pretzien,  


- in der Verwaltungsgemeinschaft Möckern-Fläming, im Bauamt – 
Beratungsraum Zimmer 003, Am Markt 10 in 39291 Möckern, sowie 


- im Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, 
Kavalierstraße 31 in 06844 Dessau  


zwei Wochen lang nach seiner Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten während der Dienststunden aus. 
Im Auftrag 
gez. Krause 
 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt 
Ferdinand-von-Schill-Straße 24 
06844 Dessau                                                                 
 
Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Gommern-Dannigkow 
Verfahrens-Nr. 611-17JL5015 
 


Öffentliche Bekanntmachung 
Vorläufige Anordnung 


 
Gemäß § 88 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz ergeht folgende 
vorläufige Anordnung. 
I. Es wird der Besitz und die Nutzung der aus der Anlage ersichtlichen Flur-
stücksteile mit Wirkung vom 01.08.2005 zugunsten der Bundesrepublik Deut-
schland, Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch das Land Sachsen-Anhalt, 
dieses vertreten durch den Landesbetrieb Bau (LBB) Niederlassung Mitte, ent-
zogen.Gleichzeitig werden der Besitz und die Nutzung von Flurstücksteilen mit 
Wirkung vom 01.08.2005 als Arbeitsstreifen entzogen. Nach Ende der Inan-
spruchnahme sind diese Flächen wieder in Besitz zu nehmen. Diese sind eben-
falls aus der Anlage ersichtlich. Die von dieser vorläufigen Anordnung betrof-
fenen Grundstücksflächen und deren Lage sind aus der Besitzregelungskarte 
ersichtlich. Diese liegt im Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, 
Kavalierstraße 31, Eingang über Hobuschgasse, 06844 Dessau während der 
Dienststunden aus. Durch die vorläufige Anordnung nach § 88 Abs. 3 i.V.m. § 
36 FlurbG wird nur der Besitz nicht das Eigentum an Grundstücken geregelt. Die 
Eigentümerstellung bleibt somit völlig unberührt von dieser Anordnung. In die-
sem Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz 
hingewiesen. Eigentümer eines Grundstückes ist derjenige, der im Grundbuch 
eingetragen ist bzw. dessen Erben. Der Eigentümer ist Inhaber der vollen Ver-
fügungsgewalt über das Grundstück. Der Besitzer ist derjenige, dem der Eigen-
tümer durch einen Vertrag (z. B. Pachtvertrag) gestattet hat, das Grundstück zu 
nutzen und zu bewirtschaften. 
II. Die Entschädigung für den Entzug des Besitzes und der Nutzung wird in 
einem gesonderten Bescheid festgelegt. 
 
Sofortige Vollziehung 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird hiermit 
im öffentlichen Interesse die sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung 


angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende 
Wirkung haben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt mit Sitz in Dessau erhoben werden. 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim 
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Schönebecker Straße 67a, 
39104 Magdeburg Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gestellt werden. 
 
Im Auftrag 
gez. K a s b u r g 
 
Die Vorläufige Anordnung zum Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung 
Gommern-Dannigkow liegt mit dem Verzeichnis der Verfahrensflurstücke  
 
- im Gemeindebüro der Gemeinde Plötzky, Salzstr. 11 in 39245 Plötzky,  
- im Gemeindebüro der Gemeinde Pretzien, August-Bebel-Str. 24 in 39245   
  Pretzien   
zwei Wochen lang nach seiner Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten während der Dienststunden aus. 
 
 
Anlage zur vorläufigen Anordnung vom 04.07.2005 Flurbereinigungsverfahren   
nach § 87 Flurbereinigungsgesetz "Ortsumgehung Gommern-Dannigkow" 
 
Verzeichnis der betroffenen Flurstücke 
Gemarkung    Flur      Flurstück           Größe der Flächeninanspruchnahme (ha) 
                                                              dauerhaft      vorübergehend        gesamt 


 
Gommern       3        274/1                  0,6252         0,2011                      0,8263 
Gommern       3 702/254              0,1438         0,0220                      0,1658 
Gommern       3 10069                 0,4899         0,1213                      0,6112 
Gemarkung Gommern, Flur  3              1,2589         0,3444                      1,6033 
Gommern       5 90                       0,0475                                          0,0475 
Gommern       5 131/4                  0,8962                                          0,8962 
Gemarkung Gommern, Flur  5              0,9437                                          0,9437 
Dannigkow    3 1/3                      0,1461                                          0,1461 
Dannigkow    3 4/2                      0,0375          0,0127                     0,0502 
Dannigkow    3 5/7                      0,1040                                          0,1040 
Dannigkow    3           5/9                      0,1033                                          0,1033 
Dannigkow    3           5/12                    0,0518                                          0,0518 
Dannigkow    3           5/17                    0,0095                                          0,0095 
Dannigkow    3           8/2                      0,6767                                          0,6767 
Dannigkow    3           10/6                    0,8502                                          0,8502 
Dannigkow    3           14                       0,0321          0,0053                     0,0374 
Dannigkow    3           16/2                    0,7415                                          0,7415 
Dannigkow    3           21/7                    0,3861                                          0,3861 
Dannigkow    3           22/2                    0,0100                                          0,0100 
Dannigkow    3           43/1                    0,1005          0,0484                     0,1489 
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Dannigkow    3          117/41                 0,2908                                          0,2908 
Gemarkung Dannigkow, Flur 3            3,5401          0,0664                     3,6065 
Dannigkow    9           20/2                    0,0116                                          0,0116 
Dannigkow    9           21/1                    0,0500                                          0,0500 
Dannigkow    9           22/2                    0,0439                                          0,0439 
Dannigkow    9           27                       0,3550                                          0,3550 
Dannigkow    9           28                       0,6200                                          0,6200 
Dannigkow    9           29/4                    0,9642                                          0,9642 
Dannigkow    9           31/1                    0,0180                                          0,0180 
Dannigkow    9           33/2                    0,1100                                          0,1100 
Dannigkow    9           33/10                  0,2772                                          0,2772 
Dannigkow    9           35/1                    0,1205                                          0,1205 
Dannigkow    9           36                       0,0396                                          0,0396 
Dannigkow    9           37                       0,0210                                          0,0210 
Dannigkow    9           38                       0,0550                                          0,0550 
Dannigkow    9           39                       0,0655                                          0,0655 
Dannigkow    9           40                       0,1461                                          0,1461 
Dannigkow    9           48/1                    0,6530          0,0008                     0,6538 
Gemarkung Dannigkow, Flur 9            3,5506           0,0008                    3,5514 
Flächenentzug gesamt:                          9,2933          0,4116                    9,7049 
 
 
 


Bekanntmachung 
               Öffentliche Auslegung der Änderung  des Entwurfes  
                     des Regionalen Entwicklungsplanes Magdeburg 
 
Mit Beschluss der Regionalversammlung vom 30.06.2005 hat die 
Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg als 
Träger der Regionalplanung für die Planungsregion Magdeburg, gemäß § 17 
Abs. 1 Landesplanungsgesetz Land Sachsen-Anhalt vom 28.04.1998 (GVBl. 
LSA Nr. 16/1998) die Änderung des Entwurfes des Regionalen 
Entwicklungsplanes Magdeburg (Beschluss vom 26.02.2004) beschlossen und 
das öffentliche Beteiligungsverfahren für diese Änderung eingeleitet.  
 
Gemäß § 7 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt wird 
den öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts, für die eine 
Beachtenspflicht nach § 4 Raumordnungsgesetz begründet werden soll, sowie 
den Verbänden und Vereinigungen, deren Aufgabenbereich für die 
Regionalentwicklung von Bedeutung ist sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gelegenheit gegeben, ihre Anregungen und Bedenken 
 
zu dieser Entwurfsänderung vorzubringen.  
 
Die Entwurfsänderung des Regionalen Entwicklungsplanes für die 
Planungsregion Magdeburg liegt für 2 Wochen in der Zeit  vom 11.07.2005 
bis 25.07.2005 zu den bekannten Dienstzeiten zur Einsichtnahme im 
Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt, Breiteweg 12 in Schönebeck 
öffentlich aus.  
 
Während dieser Zeiten wird Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme 
gegeben. Diese kann schriftlich oder während der o. a. Zeiten zur 


Niederschrift vorgetragen oder direkt an die Regionale Planungsgemeinschaft 
Magdeburg, Halberstädter Straße 39a, 39112 Magdeburg, bis zum 05.08.2005 
gerichtet werden. 
 
Hinweis: Die Unterlagen können im Internet unter der Adresse 
www.regionmagdeburg.de eingesehen werden. 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,  39218  
Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint  
wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
 
 
 
 







Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt   
      
Anlage zur vorläufigen Anordnung vom 04.07.2005   
      
Flurbereinigungsverfahren nach § 87 Flurbereinigungsgesetz  
"Ortsumgehung Gommern - Dannigkow"   
      
 Verzeichnis der betroffenen Flurstücke   
      


Gemarkung Flur   Flurstück      Größe der Flächeninanspruchnahme (ha) 
      dauerhaft vorübergehend gesamt 
            


Gommern 3 274/1 0,6252 0,2011 0,8263 
Gommern 3 702/254 0,1438 0,0220 0,1658 
Gommern 3 10069 0,4899 0,1213 0,6112 


Gemarkung Gommern, Flur 3 1,2589 0,3444 1,6033 
Gommern 5 90 0,0475   0,0475 
Gommern 5 131/4 0,8962   0,8962 


Gemarkung Gommern, Flur 5 0,9437   0,9437 
Dannigkow 3 1/3 0,1461   0,1461 
Dannigkow 3 4/2 0,0375 0,0127 0,0502 
Dannigkow 3 5/7 0,1040   0,1040 
Dannigkow 3 5/9 0,1033   0,1033 
Dannigkow 3 5/12 0,0518   0,0518 
Dannigkow 3 5/17 0,0095   0,0095 
Dannigkow 3 8/2 0,6767   0,6767 
Dannigkow 3 10/6 0,8502   0,8502 
Dannigkow 3 14 0,0321 0,0053 0,0374 
Dannigkow 3 16/2 0,7415   0,7415 
Dannigkow 3 21/7 0,3861   0,3861 
Dannigkow 3 22/2 0,0100   0,0100 
Dannigkow 3 43/1 0,1005 0,0484 0,1489 
Dannigkow 3 117/41 0,2908   0,2908 


Gemarkung Dannigkow, Flur 3 3,5401 0,0664 3,6065 
Dannigkow 9 20/2 0,0116   0,0116 
Dannigkow 9 21/1 0,0500   0,0500 
Dannigkow 9 22/2 0,0439   0,0439 
Dannigkow 9 27 0,3550   0,3550 
Dannigkow 9 28 0,6200   0,6200 
Dannigkow 9 29/4 0,9642   0,9642 
Dannigkow 9 31/1 0,0180   0,0180 
Dannigkow 9 33/2 0,1100   0,1100 
Dannigkow 9 33/10 0,2772   0,2772 
Dannigkow 9 35/1 0,1205   0,1205 
Dannigkow 9 36 0,0396   0,0396 
Dannigkow 9 37 0,0210   0,0210 
Dannigkow 9 38 0,0550   0,0550 
Dannigkow 9 39 0,0655   0,0655 
Dannigkow 9 40 0,1461   0,1461 
Dannigkow 9 48/1 0,6530 0,0008 0,6538 


Gemarkung Dannigkow, Flur 9 3,5506 0,0008 3,5514 
Flächenentzug gesamt:   9,2933 0,4116 9,7049 
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Beschluss des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom  
07.07.2005  
 
Beschluss-Nummer: 0132/2005 
Der Stadtrat  beschließt entsprechend §11 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) i.V.m. Beschluss Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 folgende 
Neubesetzung im Kultur- und Schulausschuss und im Jugend-, Frauen- und 
Sozialausschuss: 
 
Kultur- und Schulausschuss  sachkundiger Einwohner:  Frau Kerstin Gräber 
                              sachkundiger Einwohner:  Herr Dennis Engel 


 
Jugend-, Frauen und  
Sozialausschuss                     sachkundiger Einwohner: Frau Gudrun Schedler 
 


 
 
Beschluss des Betriebsausschusses  
Kur- und Gesundheitsverwaltung vom 11.07.2005  
 
Beschluss-Nummer: 0134-BAKG/2005 
Der Betriebsausschuss beschließt den überarbeiteten Wirtschaftsplan 2005 des  
Eigenbetriebes SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen mit folgenden 
Grunddaten: 
 
1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 wird wie folgt festgesetzt, dabei ist 
    der Erfolgsplan   im Aufwand  auf   5.478.000,00 €,    
  im Ertrag auf   4.402.400,00 € und  
  im Vermögensplan auf   103.150,00 € begrenzt. 
 
2.  Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck (Elbe), der    


 zur Finanzierung des Eigenbetriebes für 2005 benötigt wird, beträgt  
1.075.600,00 €. 


 
3. Der Stellenplan des Eigenbetriebes wird mit 45,750 Stellen bestätigt. 
 


 
 
 
 


Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
2004 
der SWB Städtische Wohnungsbau GmbH 
Schönebeck 
 
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.06.2005 den Jahresabschluss 2004 
festgestellt und beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 380.372,88 € auf  
neue Rechnung vorzutragen. Der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 
2004 Entlastung erteilt. Das Geschäftsjahr 2004 wurde durch den Dipl.-Kauf- 
mann Jürg Kirstgen – Wirtschaftsprüfer – geprüft. Nach Prüfung der Buchfüh- 
rung des Geschäftsjahres und des Lageberichtes sowie der Prüfung nach § 53  
HGrG wurde unserem Unternehmen ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Jahresabschluss 2004 liegt zur Einsicht in der Zeit vom 12.09.2005  
bis 23.09.2005 in den Zeiten Montag bis Donnerstag, 10:00 Uhr bis 15:00  
Uhr, Freitag, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr bei der SWB Städtische Wohnungsbau 
GmbH Schönebeck vor.  


 
 
Öffentliche Bekanntmachung  
Einziehung eines Teilbereiches der Barbarastraße 
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) gibt bekannt, dass auf der Grundlage des § 8 des 
Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA) vom 06.Juli 1993  
(GVB1 . LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 7 im „Gesetz über die Um- 
weltverträglichkeitsprüfungen im Land Sachsen-Anhalt und die Anpassung des 
Landesrechts” vom 27.August 2002 (GVB1. LSA S. 378) die Einziehung eines 
Teilbereiches der Barbarastraße vollzogen ist. Die Einziehung beschränkt sich, 
gemessen vom äußeren Rand der nördlichen Gleisüberwegsplatte der Bahn- 
strecke Magdeburg/ Halle (Bahnübergang Herrmann-Kasten-Straße) mit der  
Station 0+0,00m, auf den Bereich von Station 0+580m bis Station 0+800m. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift  
bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe) 
einzulegen. 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
Grundstücksangebot für Eigenheimbau 
An der Liesekuhle in Schönebeck (Elbe) – OT 
Elbenau 
 
Gemarkung Grünewalde, Flur 9 
Flurstück 273/63  Größe 897 m² 
Flurstück 63/33  Größe 277 m² 
 
ortsüblich erschlossen, Bebaubarkeit gemäß §34 Baugesetzbuch,  
Baugenehmigungsverfahren bzw. Bau-Voranfrage noch erforderlich 
 
Variante 1: Gesamtfläche von 1.174 m²  
                   für die Errichtung eines Einfamilienhauses 
Variante 2: Flächenteilung für die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern 
  Teilfläche 1: ca. 500 m², Teilfläche 2: ca. 674 m² 
                  (weitere Informationen im Internet unter www.schoenebeck.de) 
 
Mindestgebot:     35,00 €/m²  x Flächengröße  
                              zuzügl. Kosten des Kaufvertrages 
                              und anteilige Vermessungskosten für Variante 2 
 
Schriftliche Bewerbungen mit einer Aussage über die Wahl der Variante und  
einem konkreten Kaufpreisangebot  sind zu richten an die Stadt Schönebeck 
(Elbe), Liegenschaftsamt, Markt 1, 39218 Schönebeck 
 
Voraussetzung für den Verkauf ist ein Beschluss des Stadtrates. Die Stadt 
Schönebeck (Elbe) ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem  
Angebot den Zuschlag zu erteilen. Dem Stadtrat bleibt die volle Entscheidungs-
freiheit darüber, an wen und zu welchen Bedingungen verkauft wird. 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt 
erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag 
abonniert werden. 
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Öffentliche Ausschreibung von Leistungen nach VOL/A 
 
Vorhaben: Lieferung – Pritschenwagen Dreiseitenkipper 
a) Auftraggeber: Städtischer Bauhof Schönebeck 
                                   Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe) 
  Tel. :  0 39 28 / 44 13 ;    Fax:  0 39 28 / 44 14 10 
    Ort der Angebotsabgabe: Stadt Schönebeck (Elbe) 
   Submissionsstelle 
   Markt 1 
   39218 Schönebeck (Elbe) 
b) Vergabeverfahren:  Öffentliche Ausschreibung 
c) Art und Umfang der Leistung:  Lieferung Pritschenwagen 
    Dreiseitenkipper 
    Ort der Anlieferung: Städtischer Bauhof Schönebeck 
   Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe) 
d) Lose:   keine Lose 
e) Ausführungsfrist:  Oktober 2005 / November 2005 
f) Unterlagen:             Die Ausgabe der Unterlagen erfolgt ab  
                                   sofort bis spätestens 12.08.2005, 12.00 Uhr durch: 
  Städtischer Bauhof Schönebeck 
  Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe) 


 Vergabe – Nr. 320 / 01 / 2005 
g) Stelle zur Einsichtnahm der Verdingungsunterlagen: wie unter f) 
h) Entschädigung für Verdingungsunterlagen:  
    Höhe des Kostenbeitrages:    7,50 Euro 
    Sparkasse Elbe - Saale, BLZ: 800 555 00; Kto- Nr.: 351 029 044 
    Cod. Zahlungsgrund: Vergabe- Nr. 320 / 01 / 2005 
  Die Unterlagen können unter Beifügung einer quittierten Banküberweisung  
     abgeholt oder abgefordert werden. Rückzahlung erfolgt nicht. 
i)   Ablauf der Angebotsfrist:  15.08.2005 10.00 Uhr 
     Abfassung der Angebote: in deutscher Sprache 
     Eröffnung der Angebote: nicht öffentlich 
l)   Zahlungsbedingungen: nach  § 15 VOL/B und zusätzliche  
                                                     Vertragsbedingungen 
      Rechtsform für Bieter- 
      gemeinschaften:  keine besondere Rechtsform verlangt 
m)  Nachweis der Eignung des Bieters:    
      Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
      Zuverlässigkeit Angaben gemäß VOL/A zu machen. Der Bieter hat eine 
      Bescheinigung der Berufsgenossenschaft, Finanzamt, Krankenkassen  
      und IHK vorzulegen. 
n) Zuschlags- und Bindefrist: endet am: 12.09.2005  
o) Sonstige Angaben:  Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe 
                                                     seines Angebotes auch den Bestimmungen  
                                    über nicht berücksichtigte Angebote  (§  27  VOL/A) 


 
               Städtischer Bauhof 
 


Öffentliche Ausschreibung von Leistungen nach VOL/A 
Vorhaben:           Lieferung – Pritschenwagen mit Doppelkabine 
a)  Auftraggeber: Städtischer Bauhof Schönebeck, Dammweg 22,   
     39218 Schönebeck (Elbe) Tel. : 03928 / 44 13 ; Fax:  0 39 28 / 44 14 10 
     Ort der Angebotsabgabe: Stadt Schönebeck (Elbe) 
   Submissionsstelle 
   Markt 1 
   39218 Schönebeck (Elbe) 
b) Vergabeverfahren:  Öffentliche Ausschreibung 
c) Art und Umfang der Leistung:  Lieferung – Pritschenwagen 
   mit Doppelkabine 
    Ort der Anlieferung: Städtischer Bauhof Schönebeck 
   Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe) 
d) Lose:   keine Lose 
e) Ausführungsfrist:                  Oktober 2005 / November 2005 
f) Unterlagen:       Die Ausgabe der Unterlagen erfolgt ab sofort bis  
                         spätestens   12.08.2005     12.00 Uhr durch: 
        Städtischer Bauhof Schönebeck 
        Dammweg 22,  39218 Schönebeck (Elbe) 


       Vergabe – Nr. 270 / 02 / 2005 
g) Stelle zur Einsichtnahme der Verdingungsunterlagen:      wie unter f) 
h) Entschädigung für 
    Verdingungsunterlagen: Höhe des Kostenbeitrages:    7,50 Euro 
    Sparkasse Elbe – Saale   BLZ:  800 555 00; Kto- Nr.: 351 029 044 
    Cod. Zahlungsgrund: Vergabe- Nr. 270 / 02 / 2005 
    Die Unterlagen können unter Beifügung einer quittierten  
    Banküberweisung abgeholt oder abgefordert werden.Rückzahlung  
    erfolgt nicht. 
i)   Ablauf der Angebotsfrist: 15.08.2005 10.00 Uhr    
     Abfassung der Angebote: in deutscher Sprache 
     Eröffnung der Angebote: nicht öffentlich 
l)   Zahlungsbedingungen: nach  § 15 VOL/B und zusätzliche 
                                                     Vertragsbedingungen 
     Rechtsform für Bietergemeinschaften:  
                                                     keine besondere Rechtsform verlangt 
m) Nachweis der Eignung des Bieters: 
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit Angaben gemäß VOL/A zu machen. Der Bieter hat eine 
Bescheinigung der Berufsgenossenschaft, Finanzamt, Krankenkassen  
und IHK vorzulegen. 
n) Zuschlags- und Bindefrist: endet am 12.09.2005  
o) Sonstige Angaben:  Der Bewerber unterliegt mit der Abgabe 
seines Angebotes auch den Bestimmungen über nicht berücksichtigte 
Angebote  (§  27  VOL/A) 
 


                Städtischer Bauhof 
 


Beschluss Nr. 004/2005 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies beschließt die 
Haushaltssatzung und den  
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005. 
 


 
 
 
 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der  
Gemeinde Ranies für das Haushaltsjahr 2005 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen 
Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl.LSA S.568), zuletzt 
geändert durch Art.1 des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22. 
Dezember 2004  
(GVBl.LSA S.852), hat der Gemeinderat der Gemeinde Ranies  in 
der  
Sitzung am 28.06.2005 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr  
2005 beschlossen: 
                                                             § 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird  
im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf                               453 300,00 € 
in der Ausgabe auf                                 453 300,00 € 


 
 


und 
im Vermögenshaushalt 
in der  Einnahme auf                             104 800,00 € 
in der Ausgabe auf                                104 800,00 € 
festgesetzt: 
           § 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
werden nicht veranschlagt. 
           § 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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                                                             § 4 


Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur  


rechtzeitigen  Leistung von Ausgaben in  


Anspruch genommen werden dürfen, wird auf     90.000 €       festgesetzt. 


                                                             § 5 


Die Steuersätze (Hebesätze)für die Realsteuern werden für das  


Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt: 


1. Grundsteuer 


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 255 
v.H 


b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                            355 v.H 


2.      Gewerbesteuer                                                                            300 v.H 


§ 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt  
ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
1.sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher  
Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine  
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze: 
bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 
2.bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen  
Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des  
Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen  
(Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des  
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 
3.Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte  
Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden  
sollen (Erheblichkeitsgrenze: 2 v.H. des Vermögenshaushaltes). 
Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle 
 erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum  
Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten  
(Erheblichkeitsgrenze: 1 v.T. je Haushaltsstelle) 
 


  
 
Ranies, 01.07.2005 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005  wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der  


Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach  
§ 94 Abs.3 Satz 1 Gemeindeordnung für  das Land Sachsen-Anhalt vom  
25.07.2005   bis    25.08.2005     zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt  
Schönebeck, Markt 1, Zimmer 105 und im Gemeindebüro Ranies,  
Dorfstr. 1 öffentlich aus. 
       
 


 
Ranies, 19.07.2005 
 
 
Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
Name  Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 
Straße   Markt 1 
Postleitzahl, Ort 39218 Schönebeck (Elbe) 
Telefon  (03928) 710-423 
Fax  (03928) 710-499 
E-Mail  R.Koßmann@schoenebeck-elbe.de 
b) Vergabeverfahren  Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 
Vergabenummer  05 621 011 
c) Art des Auftrags     
Ausführung von Bauleistungen  X 
Planung u. Ausführung von Bauleistungen 
Bauleistungen durch Dritte   
d) Ort der Ausführung     Schmutzwasserkanal, 2.BA, Friedhofsweg  
                                         in Pretzien 
 
 
 
 
e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale 
allgemeine Merkmale der baul. Anlage 
Art der Leistung  Kanalbauarbeiten 
Umfang der Leistung  1650 m²  wassergebundene Decke 
330 m³  Untergrundverbesserung 
850 m³  Bodenaushub 
200 m   Grundwasserabsenkung 
410 m Abwasserkanalrohr DN 200 Ultra-Rib 
11 St. Schachtbauwerke 
f) Aufteilung in Lose     
nein      X 
ja, Angebote können abgegeben werden für 
ein Los 
mehrere Lose 


alle Lose 
g) Erbringen von Planungsleistungen 
nein      X 
ja 
Zweck der baulichen Anlage 
Zweck der Bauleistung 
h) Ausführungsfrist 
Monate 
Kalendertage 
Beginn der Ausführungsfrist   12.09.2005 
Ende der Ausführungsfrist   30.10.2005 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen Vergabestelle,Anschrift siehe a) 
Ein rechtzeitiger Versand der Verdingungsunterlagen ist nur möglich,  
wenn die Anforderungen der Verdingungsunterlagen mindestens sechs 
Kalendertage vor dem Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen 
Vergabenummer 05 621 011 Versand d. Unterlagen ab: 25.07.05 
Höhe des Entgeltes 20,00 € 
Währung   Euro 
Zahlungsweise Banküberweisung oder V-Scheck 
Empfänger Vergabestelle, siehe a) 
Kontonummer 370 102 240 
BLZ, Geldinstitut 800 555 00 Sparkasse Elbe-Saale 
Verwendungszweck 05 621 011 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis 
 über die Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. 
o) Angebotseröffnung 
Datum  11.08.2005 
Uhrzeit  10.00 Uhr, Rathaus, kl. Sitzungssaal, Markt 1, 
39218 Schönebeck (Elbe) 
Ort  Vergabestelle, Anschrift siehe a) 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 09.09.2005  
v) sonstige Angaben   
Auskünfte zum Verfahren und zum tech- 
nischen Inhalt erteilt   Vergabestelle, Anschrift siehe a) 
Nachprüfung behaupteter Verstöße   
Vergabekammer (§ 104 GWB) Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
  Ref. 301, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle 
Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB) 
Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)  Landkreis Schönebeck, 
Kommunalaufsicht, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung                 Dessau, 12.07.2005 
 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt 
Ferdinand-von-Schill-Straße 24 
06844 Dessau 
Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Gommern-Dannigkow 
Verfahrensnummer 611-17JL5015 
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LADUNG 
 
Zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft (TG) der  
 Flurbereinigung Ortsumgehung Gommern-Dannigkow 
Das Landesverwaltungsamt hat mit Beschluss vom 01.07.2005 das 
Flurbereinigungsverfahren  Ortsumgehung Gommern-Dannigkow angeordnet.  
 
Nach §§ 21 ff.  des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 20.12.2001 
(BGBl I S. 3987), ist ein Vorstand der Teilnehmergemeinschaft zu wählen.  
 
Die Wahl des Vorstandes, zu der hiermit geladen wird, findet am  
Dienstag, dem 30. August 2005, um 17.00 Uhr  in der 
Versammlungsstätte am Volkshaus, Fuchsbergstraße, in 39245 
Gommern 
statt.  
 
Der Vorstand ist Organ der Teilnehmergemeinschaft, durch das die 
Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach innen 
im Verhältnis zu den Teilnehmern und nach außen vertreten wird. Er soll das 
Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Es liegt daher im Interesse aller 
Teilnehmer, sich an der Wahl des Vorstandes zu beteiligen. 
Bevollmächtigung für die Wahl ist möglich.  
Seine Mitglieder wirken ehrenamtlich für die Dauer des 
Flurbereinigungsverfahrens. 
Die Zahl der Mitglieder des zu wählenden Vorstandes wird gem. § 21 Abs. 1 
FlurbG auf 5 festgesetzt.  
Für jedes Vorstandsmitglied ist ein Stellvertreter zu wählen.  
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter.  
Wahlvorschläge können bis zum 29.08.2005 im Amt für Landwirtschaft und 
Flurneuordnung Anhalt eingereicht oder im Wahltermin vorgebracht werden.  
Bei Interesse am Flächenverkauf für die B 184 Ortsumgehung Gommern-
Dannigkow, besteht an diesem Termin die Möglichkeit, Ihre Absicht zu 
erklären, oder Sie melden sich telefonisch im Amt für Landwirtschaft und 
Flurneuordnung Anhalt unter  
0340/2303-294 Herr Mende oder  
0340/2303-282 Frau Thiebe. 
 
 
Dessau, 12.07.2005 
Im Auftrag 
K a s b u r g 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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B e k a n n t m a c h u n g 
Der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky hat in seiner Sitzung am 
08.12.2004 die Hebesätze der Grundsteuer für 2005 wie folgt  
festgesetzt: 
                                 Grundsteuer A      
235 v.H. 
                                 Grundsteuer B      
335 v.H. 
Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung in der Zeit vom 
24.01.2005 – 24.02.2005 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt worden. 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2004 sind die Hebesätze unverändert geblieben. 
Daher  wird auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuerbescheiden für das 
Kalenderjahr 2005 verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, deren 
Bemessungsgrundlagen (Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung 
nicht geändert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, Teil I, 
S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2005 in der zuletzt für das 
Kalenderjahr 2004 veranlagten Höhe festgesetzt. 
Die Grundsteuer 2005 wurde bzw. wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundbesitzabgabebescheiden festgesetzten Viertel-jahresbeträgen jeweils am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, 
die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch 
gemacht haben, wird die Grundsteuer 2005 in einem Betrag am 01. Juli d. Jahres 
fällig. 
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das 
Kalenderjahr 2005 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die 
Steuermessbeträge, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von 
einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung 
zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur 
Niederschrift bei der Gemeinde Plötzky vertreten durch die  
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe, Steueramt, Markt 1, 39218 
Schönebeck, angefochten werden. 
Schönebeck(Elbe), den 31.07.2005 
 
 
 
 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
SCHÖNEBECK/ELBE 
i.A. Warnke 
- STEUERAMT - 
B e k a n n t  m a c h u n g 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ranies hat in seiner Sitzung am 
28.06.2005 die Hebesätze der Grundsteuer für 2005 wie folgt  
festgesetzt: 
                                 Grundsteuer A      
255 v.H. 


                                 Grundsteuer B      
355 v.H. 
Diese Hebesätze werden im Rahmen der Haushaltssatzung in der Zeit vom 
25.07.2005 bis 25.08.2005 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Gegenüber 
dem Kalenderjahr 2004 sind die Hebesätze unverändert geblieben. Daher wird 
auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 
2005 verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen 
(Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung nicht geändert haben, wird 
durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, Teil I, S. 965) die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2005 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2004 
veranlagten Höhe festgesetzt. 
Die Grundsteuer 2005 wurde bzw. wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundbesitzabgabebescheiden festgesetzten Viertel-jahresbeträgen jeweils am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Für Steuerpflichtige, 
die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch 
gemacht haben, wird die Grundsteuer 2005 in einem Betrag am 01. Juli des 
Jahres fällig. 
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das 
Kalenderjahr 2005 erteilt, so sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die 
Steuermessbeträge, werden Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von  
einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser Bekanntmachung 
zu laufen beginnt, durch schriftlichen Widerspruch oder mündlich zur  
 
 
 
 
Niederschrift bei der Gemeinde Ranies vertreten durch die  
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe, Steueramt, Markt 1, 39218 
Schönebeck, angefochten werden. 
Schönebeck(Elbe), den 31.07.2005 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
SCHÖNEBECK/ELBE 
i.A. Warnke 
-STEUERAMT - 
 
B E K A N N T M A C H U N G 
Der Ehle/Ihle Verband gibt hierdurch bekannt, dass in der Zeit vom 01.08.2005 
bis 31.01.2006 an allen Verbandsgewässern (Gewässer II. Ordnung) 
Unterhaltungs-arbeiten durchgeführt werden. Zu diesem Zweck haben die 
Eigentümer oder Nutzer der Anliegergrundstücke den ausführenden Firmen 
sowie den Dienstkräften des Verbandes Zutritt zu diesen Gewässern sowie die 
notwendige Bau- und Arbeitsfreiheit an den Gewässern zu gewähren. Die 
gesetzliche Grundlage hierfür bilden das Gesetz über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG), Bundesgesetzblatt Teil I vom 
20.02.1991, das Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom 
07.09.1993 (GVBL LSA Nr. 38/1993) zuletzt geändert am 21.04.2005 (GVBL 
LSA Nr. 23 S. 208/2005), sowie die Satzung des Ehle/Ihle Verbandes vom 


20.08.1992 zuletzt geändert 19.11.1996. Einsichtnahme in die Liste der 
Verbandsgewässer sowie nähere Auskünfte sind in der Geschäftsstelle der 
Verbandes zu den Geschäftszeiten Mo – Do 7.00 – 16.15 Uhr sowie Freitags 
7.00 – 13.00 Uhr auf Voranmeldung möglich. 
Anschrift der Geschäftsstelle: 
Ehle/Ihle Verband, Alte Ziegelei, 39291 Stegelitz 
Stegelitz, den 28.07.2005 
gez. 
Erika Krüger 
Verbandsvorsteherin 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g.  
hauptsatzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Beschluss- Nr. 006/2005 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky  beschließt die  
1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das  
Haushaltsjahr 2005. 


 
Schmeißer 
Bürgermeister 
 
Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung  
der Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Plötzky  für das Haushaltsjahr 2005 
 
1.  Nachtragshaushaltssatzung 
 
Auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt  
(GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt geändert durch Art.  
1 des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl.  
LSA S. 852), hat der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky  in der Sitzung am  
13.07.2005 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr  
2005 beschlossen:  


 
                                                    § 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
                                                       und damit der Gesamtbetrag des 
                                                       Haushaltsplanes einschl. der Nachträge 
erhöht(+)  um | vermindert(-) um | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf 
           €                         €                               €                             € 
 
1. im Verwaltungshaushalt die Einnahmen: 
    53 100 €            -16 500 €                 1.112 600 €             1.149 200 €           


die Ausgaben  
    50 300 €            -13 700 €                 1.112 600 €             1.149 200 € 
 
2. im Vermögenshaushalt die Einnahmen 
   169 300 €           -40 200 €                   191 600 €                 320 700 € 
        die Ausgaben 
   159 300 €           -30 200 €                   191 600 €                 320 700 € 
 


§ 2 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert. 


§ 3 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht 
geändert. 


 


§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen,  
wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
                                                               § 5 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert: 
 
                      erhöht um     vermindert um    gegenüber bisher      auf nunmehr 
                          v. H.                 v. H.                        v. H.                     v. H. 
Steuerart 
1.Grundsteuer A                                                    235 v. H.              235 v. H. 
2.Grundsteuer B                                                    335 v. H.              335 v. H. 
3.Gewerbesteuer                                                   300 v. H.              300 v. H. 
 
                                                             § 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung ist eine Nachtragssatzung zu 
erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher 


Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur                                                                                                                                                                                
durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann 
(Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens 
des Haushaltsjahres) 


2.  bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen  
       Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des   
       Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden  
      müssen, (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als  
     1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres)                                                                                                                                                                                 
3.   Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte  
      Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet  
      werden sollen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.H. des Vermögenshaushaltes) 
Aufgrund  des § 35 (1) der GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle 
erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt 
seiner Aufstellung übersehbar sind , enthalten (Erheblichkeitsgrenze : 1v.T. je 
Haushaltsstelle) Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge  
(unbegrenzt), die auf  Grund von Aufgabenverlagerungen zu  
haushaltsneutralen Umsetzungen  zwischen den Unterabschnitten führen,  
die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
Plötzky, den  13.07.2005 
 


                       
 
2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
ist nicht erforderlich. Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt  vom  08.08.2005 bis 
08.09.2005 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Schönebeck(Elbe), Markt 


1, Zimmer 105 und im Gemeindebüro der Gemeinde Plötzky, Salzstraße11, 
öffentlich aus. 
 
Plötzky, den 29.07.2005 


      
 
 
 
                       Öffentliche Bekanntmachung 


Ehle/Ihle Verband 
Landschaftspflegeverband 


Gesetzlich gegründeter Unterhaltungsverband für Gewässer 2. Ordnung 
Körperschaft öffentlichen Rechts 


Der Ehle/Ihle Verband gibt hierdurch bekannt, dass in der Zeit vom 01.08.2005 
bis 31.01.2006 an allen Verbandsgewässern (Gewässer II. Ordnung) 
Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.  
 
Zu diesem Zweck haben die Eigentümer oder Nutzer der Anliegergrundstücke 
den ausführenden Firmen sowie den Dienstkräften des Verbandes Zutritt zu 
diesen Gewässern sowie die notwendige Bau- und Arbeitsfreiheit an den 
Gewässern zu gewähren. 
 
Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden das Gesetz über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG), Bundesgesetzblatt Teil I vom 
20.02.1991, das Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 
07.09.1993 (GVBL LSA Nr. 38/1993) zuletzt geändert am 21.04.2005 (GVBL 
LSA Nr. 23 S. 208/2005), sowie die Satzung des Ehle/Ihle Verbandes vom 
20.08.1992 zuletzt geändert 19.11.1996. 
 
Einsichtnahme in die Liste der Verbandsgewässer sowie nähere Auskünfte sind 
in der Geschäftsstelle des Verbandes zu den Geschäftszeiten Mo - Do 7.00 - 
16.15 Uhr sowie freitags 7.00 - 13.00 Uhr auf Voranmeldung möglich. 
 
Anschrift der Geschäftsstelle: 
Ehle/Ihle Verband 
Alte Ziegelei 
39291 Stegelitz 
 
Stegelitz, den 28.07.2005 
 
gez.  
Erika Krüger 
Verbandsvorsteherin 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
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Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)   
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., 
hauptsatzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag 
am 18. September 2005 


 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Stadt 
                                       Schönebeck (Elbe) 
     wird in der Zeit  vom 29.08.2005 bis 02.09.2005 während der Dienst-       
     stunden 


       Montag, Dienstag, Donnerstag   von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
     Mittwoch                                         von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
     Freitag                                          von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberech-tigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlbe-rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tat-sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Un-vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den 
§ 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden 
Vorschriften der Landes-meldegesetze eingetragen ist. 


 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.  
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 
 


2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
02.09.2005 bis 16:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck (Elbe) Einspruch einlegen. 


         Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift    
         eingelegt werden. 


 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 


erhalten bis spätestens zum 28.08.2005 eine Wahlbenachrichtigung. 
 


Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 


 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis  70 - Börde 


  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)     
  dieses Wahlkreises oder durch  Briefwahl teilnehmen. 


 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  


5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
 


a) wenn er sich am Wahltag während der Wahlzeit auf wichtigen 
Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhält, 


 
b)  wenn er seine Wohnung ab dem 15.08.2005 in einen anderen      


                       Wahlbezirk 
                        -   innerhalb der Gemeinde 


 -   außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das               
     Wählerverzeichnis am Ort der neuen Wohnung nicht    
      beantragt worden ist, verlegt, 


 
c)  wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 


hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines 
körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann; 


 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 


Wahlberechtigter, 
  


a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 
18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 28.08.2005) oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.09.2005) 
versäumt hat,  


 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 


der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist,  


 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 


worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt gelangt ist,  


 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 16.09.2005, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. 


 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich  
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 


Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 
Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines 
glaubhaft machen. 
 
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte 


vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein 
zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu- 


senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 


 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf 
Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle 
einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig 
durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich überbracht werden 
können. 


 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle übersenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18:00 Uhr eingeht. 


 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 


 
Schönebeck (Elbe), den  14.08.2005 
 


 
Stegmann 
Dezernent III 
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B e k a n n t m a c h u n g  
der 10. Sitzung des Stadtrates am 23.08.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
 


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
5 Beratung und Beschlussfassung zum Schreiben des 


Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 28.07.2005 
6 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
B e k a n n t m a c h u n g  der 7. Sitzung des Betriebsausschusses  
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 22.08.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
 


T A G E S O R D N U N G  
 


Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 11.07.2005 


5 Informationen der Verwaltung 
6 Entnahme für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für den 


Solequell aus der zweckgebundenen Rücklage 
 Vorlagen-Nummer: 0148-BAKG/2005 
7 Plan-Ist-Auswertung zum 30.06.2005 
8 Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen 
 Vorlagen-Nummer: 0149/2005 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
10 Informationen der Verwaltung 
11 Personalangelegenheiten 
 Vorlagen-Nummer: 0150-BAKG/2005 
12 Information zum Stand der Privatisierung des Eigenbetriebes 


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
13 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 


 
B e k a n n t m a c h u n g 


Anhörungsverfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für  
den geplanten Neubau der B 246 a, OU Schönebeck, 2. PA (von L 65  
bis L 51); Landkreis Schönebeck 
 
Für das o.g. Bauvorhaben wird auf Antrag des Landesbetriebes Bau, Außen- 
stelle der Niederlassung Mitte, das Planfeststellungsverfahren gem. § 17 Abs. 1 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i.V.m. § 3 Verkehrswegeplanungsbeschleu-
nigungsgesetz (VerkPBG) sowie den §§ 72 - 75 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) durchgeführt.  Der Plan 
(Zeichnungen und Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen Unterla- 
gen über die Umweltauswirkungen) liegt in der Zeit   
 
  vom  29.08.2005 bis einschließlich 28.09.2005 während der Dienststunden   
 


montags      von 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr  
dienstags    von 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 -17.30 Uhr 


  mittwochs   von 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr,  
donnerstags von 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 


  freitags        von 09:00 - 12:00 Uhr  
 
im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12,  
in 39218 Schönebeck (Elbe)  zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
1. Jeder, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, kann bis 
spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 
12.10.2005, bei der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck/Elbe, Markt 1 in 


39218 Schönebeck (Elbe) Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift 
erheben. Die Einwendungen können auch beim Landesverwaltungsamt, 
Referat 308, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle (Saale) schriftlich oder zur 
Niederschrift, möglichst beim Referat 308, erhoben werden. Die Einwendung 
muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung 
erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen 
ausgeschlossen (§ 17 Abs. 4 Satz 1 FStrG). 
 
2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 
unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 
werden (gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige 
Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem 
Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, 
soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter 
kann nur eine natürliche Person sein. Gleichförmige Eingaben, die die 
vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 
2 i.V.m. § 72 Abs. 2 VwVfG LSA). Endet die Vertretungsmacht des 
Vertreters, so kann die Behörde die nicht mehr Vertretenen auffordern, 
innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertreter zu 
bestellen. Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann die Behörde die 
Aufforderung ortsüblich bekanntmachen. Wird der Aufforderung nicht 
fristgemäß entsprochen, so kann die Behörde von Amts wegen einen 
gemeinsamen Vertreter bestellen (§ 17 Abs. 4 VwVfG LSA). 
 
3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der 
noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die fristgerecht 
Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der 
Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Beim Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.  
 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen 
oder Teilnahme am Erörterungstermin entstehende Kosten werden nicht 
erstattet.  
 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, 
sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.  


 
6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 
durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der 
Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.  
 
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen    
 nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9 a Abs. 1 Satz 1 FStrG 
in Kraft.  
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8. An den von der geplanten Baumaßnahme betroffenen Flächen steht dem 
Träger des Vorhabens gemäß § 9 a Abs. 6 FStrG ein Vorkaufsrecht zu.  
 
9. Die vorgenannten Punkte gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu 
den Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 UVPG 
entsprechend. 
 
 
Schönebeck, 14.08.2005 
 


                                                        
Haase                                     
Leiter der  Verwaltungsgemeinschaft 
Schönebeck/Elbe 
 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck 
(Elbe)  im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 


 
 
 
 
 
 


Wahlbekanntmachung Nr. 1 der Gemeinde Plötzky 
Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag 
am 18. September 2005 


 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für den Wahlbezirk der 


Gemeinde Plötzky wird in der Zeit  vom 29.08.2005 bis 02.09.2005 
während der Dienststunden 
       Montag, Dienstag, Donnerstag   von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 


     Mittwoch                                         von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
     Freitag                                          von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberech-tigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 


Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlbe-rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tat-sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Un-vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den 
§ 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden 
Vorschriften der Landes-meldegesetze eingetragen ist. 


 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.  
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 
 


2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
02.09.2005 bis 16:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck (Elbe) Einspruch einlegen. 


         Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift    
         eingelegt werden. 


 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 


erhalten bis spätestens zum 28.08.2005 eine Wahlbenachrichtigung. 
 


Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 


 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis  70 - Börde 


  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)     
  dieses Wahlkreises oder durch  Briefwahl teilnehmen. 


 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  


5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
 


a) wenn er sich am Wahltag während der Wahlzeit auf 
wichtigen Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhält, 
 


b) wenn er seine Wohnung ab dem 15.08.2005 in einen 
anderen    Wahlbezirk 


                       -   innerhalb der Gemeinde 
-   außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das               
     Wählerverzeichnis am Ort der neuen Wohnung nicht    
      beantragt worden ist, verlegt, 


 
c)  wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 


hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines 
körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann; 


 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 


Wahlberechtigter, 
  


a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 
18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 28.08.2005) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.09.2005) 
versäumt hat,  
 


b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist,  


 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 


worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt gelangt ist,  


 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 16.09.2005, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. 


 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich  
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines 
glaubhaft machen. 
 
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte 


vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein 
zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
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- einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu- 


senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 


 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf 
Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle 
einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig 
durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich überbracht werden 
können. 


 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle übersenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18:00 Uhr eingeht. 


 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 


 
Plötzky, den  14.08.2005 
 


 
 
 
 


Wahlbekanntmachung Nr. 1 der Gemeinde  Pretzien 
Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag 
am 18. September 2005 


 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für den Wahlbezirk der 


Gemeinde Pretzien wird in der Zeit  vom 29.08.2005 bis 02.09.2005 
während der Dienststunden 


       Montag, Dienstag, Donnerstag   von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
     Mittwoch                                         von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
     Freitag                                          von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberech-tigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlbe-rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 


hat er Tat-sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Un-vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den 
§ 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden 
Vorschriften der Landes-meldegesetze eingetragen ist. 


 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.  
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 
 


2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
02.09.2005 bis 16:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck (Elbe) Einspruch einlegen. 


         Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift    
         eingelegt werden. 


 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 


erhalten bis spätestens zum 28.08.2005 eine Wahlbenachrichtigung. 
 


Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 


 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis  70 - Börde 


  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)     
  dieses Wahlkreises oder durch  Briefwahl teilnehmen. 


 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  


5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
 


a) wenn er sich am Wahltag während der Wahlzeit auf 
wichtigen Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhält, 
 


b)     wenn er seine Wohnung ab dem 15.08.2005 in einen 
anderen        


                          Wahlbezirk 
                           -   innerhalb der Gemeinde 


    -   außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das               
        Wählerverzeichnis am Ort der neuen Wohnung nicht    
         beantragt worden ist, verlegt, 


c)  wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 
hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines  


 
 
körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann; 


 
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener    
          Wahlberechtigter, 


  
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 


Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 
18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 28.08.2005) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.09.2005) 
versäumt hat,  
 


b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist,  


 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 


worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt gelangt ist,  


 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 16.09.2005, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. 


 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich  
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 
Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines 
glaubhaft machen. 
 
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte 


vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein 
zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
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- einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu- 


senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 


 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf 
Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle 
einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig 
durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich überbracht werden 
können. 


 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle übersenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18:00 Uhr eingeht. 


 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 


 
Pretzien, den  14.08.2005 
 


 
 


 
 
 


Wahlbekanntmachung Nr. 1 der Gemeinde Ranies 
Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag 
am 18. September 2005 


 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für den Wahlbezirk der 


Gemeinde Ranies wird in der Zeit  vom 29.08.2005 bis 02.09.2005 
während der Dienststunden 


       Montag, Dienstag, Donnerstag   von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
     Mittwoch                                         von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
     Freitag                                          von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 


im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), Friedrichstraße 117,  
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberech-tigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlbe-rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 


anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tat-sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Un-vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den 
§ 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden 
Vorschriften der Landes-meldegesetze eingetragen ist. 


 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.  
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat. 
 


2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
02.09.2005 bis 16:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, 39218 Schönebeck (Elbe) Einspruch einlegen. 


         Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift    
         eingelegt werden. 


 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 


erhalten bis spätestens zum 28.08.2005 eine Wahlbenachrichtigung. 
 


Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 


 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis  70 - Börde 


  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)     
  dieses Wahlkreises oder durch  Briefwahl teilnehmen. 


 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  


5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
 


a) wenn er sich am Wahltag während der Wahlzeit auf 
wichtigen Grunde außerhalb seines Wahlbezirks aufhält, 
 


b)     wenn er seine Wohnung ab dem 15.08.2005 in einen 
anderen      


                          Wahlbezirk 
                           -   innerhalb der Gemeinde 


    -   außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das               
        Wählerverzeichnis am Ort der neuen Wohnung nicht    
        beantragt worden ist, verlegt, 
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c)  wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, 
hohen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines 
körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann; 


 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 


Wahlberechtigter, 
  


a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 
18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 28.08.2005) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.09.2005) 
versäumt hat,  
 


b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist,  


 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 


worden und die Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt gelangt ist,  


 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 16.09.2005, 18:00 Uhr, im Bürgerbüro (Stadtwerkehaus), 
Friedrichstraße 117, mündlich oder schriftlich beantragt werden. 


 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich  
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 
 
Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines 
glaubhaft machen. 
 
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte 


vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein 
zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 


- einen amtlichen blauen Wahlumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu- 


senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 


 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf 
Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle 
einer plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig 
durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich überbracht werden 
können. 


 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle übersenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 18:00 Uhr eingeht. 


 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei 
der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 


 
Ranies, den  14.08.2005 
 


 
 
 
 
AMT  FÜR  LANDWIRTSCHAFT  UND FLURNEUORDNUNG  MITTE 
Außenstelle Magdeburg 
 
42.1-611 B5.01 
0305 SBK 13                                      Magdeburg, 01.08.2005 
 
Flurneuordnungsverfahren gem.  §§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz  
(FlurbG) „Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck B 246a,  
Landkreis Schönebeck 013“ 
 


Öffentliche Bekanntmachung 
 


In dem o. g. Flurbereinigungsverfahren ergeht folgende 
 


Vorläufige Anordnung 
 


I. a 
Den Beteiligten (Eigentümer, Pächter und sonstige Berechtigte) werden Besitz 
und  Nutzung  der in der Anlage aufgeführten Flächen  für die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zugunsten der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 
das Land Sachsen-Anhalt, dieses vertreten durch den Landesbetrieb Bau Sach-


sen-Anhalt, Niederlassung Mitte in dem Verfahrensgebiet Ortsumgehung 
Schönebeck, B 246 a, Landkreis Schönebeck 013“ zum 30.09.2005 entzogen. 
Die genaue Lage, der Umfang und die Dauer der Flächeninanspruchnahme 
ergeben sich aus den beigefügten Anlagen (Besitzregelungskarte, Gebietskarte, 
Flurstücksverzeichnis ), die Bestandteil dieser Anordnung sind. 


 
I. b 


 
Den Beteiligten (Eigentümer, Pächter und sonstige Berechtigte) werden Besitz 
und Nutzung der für den im Plan nach § 41 FlurbG vorgesehenen Wirtschafts-
wegebau - sowie für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem Verfahrens-
gebiet Ortsumgehung Schönebeck benötigten Flächen zum 30.09.2005 zugun-
sten der Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens 
Ortsumgehung Schönebeck B 246 a, Landkreis Schönebeck 013 entzogen. Die 
genaue Lage, der Umfang und die Dauer der Flächeninanspruchnahme ergeben 
sich aus den beige-fügten Anlagen  (Besitzregelungskarte, Gebietskarte, 
Flurstücksverzeichnis ), die Bestandteil dieser Anordnung sind. Die benötigten 
Flächen werden durch Mar-kierungspfähle in der Örtlichkeit kenntlich gemacht. 
Auf Verlangen werden die Grenzen den Beteiligten in der Örtlichkeit angezeigt. 
 


II. a 
Dem Unternehmensträger, dem Straßenbauamt Magdeburg, des Flurberei-
nigungs-verfahrens „Ortsumgehung Schönebeck, B 246a, Landkreis 
Schöneb-eck 013“, wird mit Wirkung vom 01.10.2005 für den o. g. Zweck 
der Besitz der nach Ziffer I. a entzogenen Flächen zugewiesen.  


 
II. b 


Der Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens 
„Ortsumgehung Schönebeck, B 246a, Landkreis Schönebeck 013“ wird mit 
Wirkung vom 01.10.2005 für den o. g. Zweck der Besitz der nach Ziffer I. b 
entzogenen Flächen zugewiesen.  


 
III. 


1. Die durch diese Anordnung dem Straßenbauamt Magdeburg/der Teilneh-
mergemeinschaft zugewiesenen Flächen, sind durch den Unternehmens-
träger/der Teilnehmergemeinschaft bis spätestens 1 Woche vor Ausführung 
der Maßnahmen in der Örtlichkeit durch Markierungspfähle kenntlich 
abzustecken. 
 
2. Der Unternehmensträger/die Teilnehmergemeinschaft hat sicherzustellen, 
dass die Nutzung der den Beteiligten verbleibenden Flächen durch die Bauar-
beiten nicht beeinträchtigt wird. 
 
3. Die ordnungsgemäße Be- und Entwässerung auf den zugewiesenen 
Flächen ist durch den Unternehmensträger/Teilnehmergemeinschaft 
sicherzustellen, so dass die Nachbarflächen nicht beeinträchtigt werden. 
 


IV. 
Die Regelungen dieser Anordnung gelten, vorbehaltlich einer abgeänderten 
Anordnung, bis zur vorläufigen Besitzeinweisung nach §§ 65 ff FlurbG bzw. 
bis zur Ausführungsanordnung nach §§ 61 ff FlurbG. 
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V. 
Die Festsetzung der Höhe der Entschädigung in Geld nach § 36 Abs. 1 
FlurbG zum Ausgleich evtl. auftretender vorübergehender Nachteile infolge 
der unter I. a betroffenen Flächen der vorläufigen Anordnung erfolgt durch 
die Flurbe-reinigungsbehörde und ist vom Unternehmensträger zu tragen.  
 
Begründung: 
Das Regierungspräsidium Halle hat mit Beschluss vom 08.06.2001 das Flur-
bereinigungsverfahren „Ortsumgehung Schönebeck B 246a, Landkreis Schö-
nebeck , Verf.-Nr.: 0305 SBK 013“ angeordnet. Der Beschluss ist bestands-
kräftig. Das genannte Flurbereinigungsverfahren ist ein Unternehmensflur-
bereinigungsverfahren mit dem Ziel, den durch den Neubau der B 246a im 
Verfahrensgebiet Schönebeck eintretenden Landverlust auf einen größeren 
Kreis von Eigentümern zu verteilen und die durch das Unternehmen ent-
stehenden Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu vermeiden. In dem 
Verfahrensgebiet ist der Trassenbau bereits abgeschlossen. Durch die Bau-
maßnahmen ist das bestehende Wege - und Gewässernetz unterbrochen 
worden. Die dadurch verursachten landeskulturellen Nachteile müssen 
umgehend beseitigt werden. Das Amt für Landwirtschaft und 
Flurneuordnung Mitte, Außenstelle Magdeburg hat daher im Benehmen mit 
dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Ortsumgehung Schönebeck einen 
Wege - und Ge-wässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan 
aufgestellt. Dieser ist vom Landesverwaltungsamt mit Datum vom 
23.02.2005, Az: 409.5.4-611/1-31 MD genehmigt worden und bietet mithin 
eine hinreichende Planungs-grundlage. Nach § 36 Abs.1 kann die 
Flurbereinigungsbehörde eine vorläufige Anordnung erlassen, wenn es aus 
dringenden Gründen erforderlich wird, vor der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes den Besitz oder die Nutzung von Grundstücken zu 
regeln. Dringende Gründe liegen vor, wenn die angeordnete Maßnahme nicht 
bis zur Ausführung durch den Flurbereinigungsplan zurück-gestellt werden 
kann. Durch die bereits erfolgten Bauarbeiten der Trasse, ist in deren 
Einwirkungsbereich das Wege - und Gewässernetz durchschnitten. Durch den 
Vorausbau der im Wege- und Gewässerplan ausgewiesenen 
gemeinschaftlichen Anlagen soll der durch die Flurbereinigung angestrebte 
agrarstrukturelle Erfolg zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erreicht und 
somit auch dem Beschleunigungsgrundsatz Rechnung getragen werden. Um 
die durch den Vorausbau des Wege - und Gewässernetzes resultierenden Ein-
griffe in den Naturhaushalt zu kompensieren, ist es dringend erforderlich, 
umgehend mit der Umsetzung der landschaftspflegerischen Maßnahmen zu 
beginnen. Den Beteiligten (Eigentümer, Pächter und sonstige Berechtigte) ist 
daher der Besitz zum 30.09.2005 für die in der Anlage aufgeführten Flur-
stücke zu entziehen. Dem stehen die Interessen der bisherigen Besitzer bzw. 
Nutzer nicht entgegen, da die Beteiligten für die durch diese Anordnung 
unter Punkt I a entstehenden Nachteile entschädigt werden. Im übrigen ist das 
Verhältnis der von den Nutzern bewirtschafteten Flächen zu den durch diese 
Anordnung entzogenen Flächen gering. Ebenfalls stehen die Interessen der 
Eigentümer nicht entgegen, da durch diese Anordnung die Wirksamkeit von 
bestehenden Pachtverträgen unberührt bleibt und die Eigentümer weiterhin 
Anspruch auf Pachtzinszahlung haben. Aus den dargelegten Gründen ist die 
vorläufige Anordnung recht- und zweckmäßig. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 


Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe (Zustellung) Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte, Außenstelle Magdeburg 
erhoben werden. Im Fall der öffentlichen Bekanntmachung beginnt die 
Rechtsbehelfsfrist mit dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei 
schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis 
zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt eingegangen ist. Gewahrt wird 
die Frist auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Amt für 
Landwirtschaft und Flurneu-ordnung Mitte, Große Ringstraße, 38820 
Halberstadt oder beim Landesver-waltungsamt Halle, Willy-Lohmann-Str. 7, 
06114 Halle.  
 
Im Auftrag 
Lothar Lehmann 
 
 
Flurneuordnungsverfahren ”Flurbereinigung Ortsumgehung 
Schönebeck B 246a, Landkreis Schönebeck 013” 
 
Verzeichnis der von der vorläufigen Anordnung vom 01.08.2005 gemäß § 88 
Nr. 3 i. V. m. § 36 (1) Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) betroffenen 
Flurstücke 
 
Gemarkung Biere, Gemeinde Biere 
Flur 4: 8, 10,                                                     0,3466 ha 
  
Gemarkung Eggersdorf, Gemeinde Eggersdorf 
Flur 1: 2, 4, 8,15, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7,   
                                          58/8, 58/9, 58/10, 58/11, 58/12,  58/13, 58/14,     
                                          58/15, 58/16, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21,        
                                          58/22, 58/23, 58/24, 58/25, 58/26, 503/5, 507/7,  
                                          629/6, 630/6, 10007, 10008                    2,4483 ha 
Flur 2: 64                                                            0,2000 ha 
 
Gemarkung Schönebeck-Salzelmen, Stadt Schönebeck 
Flur 6: 209/1, 210/1, 211, 216, 217/1, 223/1, 224, 225/1,  
                                          225/2, 225/3, 226/1, 227, 228/1, 228/2, 289/209,  
                                          290/209, 291/209, 292/209, 293/209,  294/209,   
                                          296/209, 317/215, 329/217,  330/217, 331/217,  
                                          332/217, 333/217, 334/217, 335/217, 366/209,  
                                          367/209, 382/225, 383/225, 384/225, 386/225,  
                                          389/225, 390/225, 400/210, 430/229, 461/225,  
                                           462/225, 10008                                      3,0249 ha  
 
Flur 18: 58, 59                                                      0,3525 ha 


                                                                             Fläche gesamt:    6,3723 ha 


Im Auftrag 


Lothar Lehmann 
 


Die vorläufige Anordnung mit dem Verzeichnis der betroffenen Flurstücke 
sowie der Gebietskarte liegt zwei Wochen lang nach seiner Bekanntma-
chung  zur Einsichtnahme für die Beteiligten während der üblichen Dienst-
stunden im Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, in 
39218 Schönebeck (Elbe) aus.  
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,   
39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen  Amtsblatt 
erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag 
abonniert werden.  
 








 


 
2. Jahrgang                                                            Sonntag, 21.08.2005                                     Amtliche Bekanntmachungen                                         Nr. 32 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 7. Sitzung des  
Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses am 29.08.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 09.05.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


(Wasserwehrsatzung) 
 Vorlagen-Nummer: 0146/2005 
7 Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen 
 Vorlagen-Nummer: 0149/2005 
8 Aufhebungsbeschluss 


1. Beschluss zur Billigung und über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes einschließlich Begründung für den 
1. BA der ''Nördlichen  Altstadt'' Schönebeck - Beschluss - Nr.  
27-10/(XI)/90  


  2. Umlegungsbeschluss für das Bebauungsgebiet Nördliche 
Altstadt 1. BA - Beschluss - Nr. 55-15/(XI)/91  
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes Nr. 1 ''Nördliche Innenstadt'' mit 
Begründung - Beschluss - Nr. 295-40/(XI)/93  


 Vorlagen-Nummer: 0151/2005 
9 Aufhebungsbeschluss 


1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 ''Wohnungsbau 
Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 42-4/(I)/94 
2. Entwurfs - und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 
''Wohnungsbau Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 344-22/(I)/96 


 Vorlagen-Nummer: 0152/2005 
10 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0159/2005 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
12 Information der Verwaltung 
13 Erwerb eines Grundstückes 
 Vorlagen-Nummer: 0147/2005 
14 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtsanteiles 
 Vorlagen-Nummer: 0157/2005 
15 Verkauf von zwei Bauparzellen 
 Vorlagen-Nummer: 0158/2005 
16 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
  


 
B E K A N N T M A C H U N G  der 8. Sitzung des  
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 30.08.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 14.06.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Forest Club'' in Elbenau 
an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0141/2005 
7 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Future'', Moskauer Str. an 
den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0142/2005 
8 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Kinder- und Jugendbüro ''Piranha'', 
Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0143/2005 
9 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Spielmobil Am Gänsewinkel an den 
Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0144/2005 
10 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Young Generation'', 
Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0145/2005 
11 Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


(Wasserwehrsatzung) 
 Vorlagen-Nummer: 0146/2005 
12 Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen 
 Vorlagen-Nummer: 0149/2005 
13 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0159/2005 
14 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 


Nichtöffentlicher Teil 
15 Erwerb eines Grundstückes 
 Vorlagen-Nummer: 0147/2005 
16 Beförderung einer Beamtin 
 Vorlagen-Nummer: 0153/2005 
17 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0154/2005 
18 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0155/2005 
19 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0156/2005 
20 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtsanteiles 
 Vorlagen-Nummer: 0157/2005 
 
21 Verkauf von zwei Bauparzellen 
 Vorlagen-Nummer: 0158/2005 
22 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
B E K A N N T M A C H U N G  
der 8. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 31.08.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 15.06.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Pflichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land 


Sachsen-Anhalt 
7 Gebührensatzung für  die  Kindertageseinrichtungen in der Stadt 


Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0138/2005 
8 Satzung über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der 


Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0139/2005 
9 Satzung über den Betrieb von kommunalen Kinder- und 


Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0140/2005 
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10 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Forest Club'' in Elbenau 
an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0141/2005 
11 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Future'', Moskauer Str. an 
den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0142/2005 
12 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Kinder- und Jugendbüro ''Piranha'', 
Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0143/2005 
13 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Spielmobil Am Gänsewinkel an den 
Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0144/2005 
14 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Young Generation'', 
Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0145/2005 
15 Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


(Wasserwehrsatzung) 
 Vorlagen-Nummer: 0146/2005 
16 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0159/2005 
17 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
18 Erwerb eines Grundstückes 
 Vorlagen-Nummer: 0147/2005 
19 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  
der 8. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am  01.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 


4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 12.05.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Pflichtenbelehrung nach § 32 der Gemeindeordnung für das Land 


Sachsen-Anhalt 
7 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0159/2005 
8 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
10 Informationen der Verwaltung 
11 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 


 
B E K A N N T M A C H U N G  
der 11. Sitzung des Hauptausschusses am 06.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
 
 


T A G E S O R D N U N G  
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 21.06.2005 
5 Gebührensatzung für  die  Kindertageseinrichtungen in der Stadt 


Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0138/2005 
6 Satzung über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der 


Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0139/2005 
7 Satzung über den Betrieb von kommunalen Kinder- und 


Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0140/2005 
8 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Forest Club'' in Elbenau 
an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0141/2005 
9 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Future'', Moskauer Str. an 
den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0142/2005 
10 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Kinder- und Jugendbüro ''Piranha'', 
Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0143/2005 
11 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Spielmobil Am Gänsewinkel an den 
Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0144/2005 
12 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Young Generation'', 
Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0145/2005 
13 Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


(Wasserwehrsatzung) 
 Vorlagen-Nummer: 0146/2005 
14 Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen 
 Vorlagen-Nummer: 0149/2005 
15 Aufhebungsbeschluss 


1. Beschluss zur Billigung und über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes einschließlich Begründung für den 
1. BA der ''Nördlichen  Altstadt'' Schönebeck - Beschluss - Nr.  
27-10/(XI)/90  


  2. Umlegungsbeschluss für das Bebauungsgebiet Nördliche 
Altstadt 1. BA - Beschluss - Nr. 55-15/(XI)/91  
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes Nr.1 ''Nördliche Innenstadt'' mit 
Begründung - Beschluss - Nr. 295-40/(XI)/93  


 Vorlagen-Nummer: 0151/2005 
16 Aufhebungsbeschluss 


1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 ''Wohnungsbau 
Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 42-4/(I)/94 
2. Entwurfs - und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 
''Wohnungsbau Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 344-22/(I)/96 


 Vorlagen-Nummer: 0152/2005 
17 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0159/2005 
18 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
19 Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr 


der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis 
 Vorlagen-Nummer: 0135/2005 
20 Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 


Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 
 Vorlagen-Nummer: 0136/2005 
21 Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 


Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 
 Vorlagen-Nummer: 0137/2005 
22 Erwerb eines Grundstückes 
 Vorlagen-Nummer: 0147/2005 
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23 Beförderung einer Beamtin 
 Vorlagen-Nummer: 0153/2005 
24 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0154/2005 
25 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0155/2005 
26 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0156/2005 
27 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtsanteiles 
 Vorlagen-Nummer: 0157/2005 
28 Verkauf von zwei Bauparzellen 
 Vorlagen-Nummer: 0158/2005 
29 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Teileinziehung der Straße Am Anger und 
Teileinziehung der Wüstenhoffstraße 
 
Die Stadt Schönebeck (Elbe) gibt bekannt, dass auf der Grundlage des § 8 des 
Straßengesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (StrG LSA) vom 06. Juli 1993 
(GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Artikel 7 im „Gesetz über die Um- 
weltverträglichkeitsprüfungen im Land Sachsen-Anhalt und die Anpassung des 
Landesrechts“ vom 27. August 2002 (GVBl. LSA S. 378) die beabsichtigten 
Teileinziehungen in der Straße Am Anger und Wüstenhoffstraße (im Amtsblatt 
der Stadt Schönebeck (Elbe) am 23.02.2004 veröffentlicht) nicht vollziehbar 
sind. Der unbeschränkt öffentliche Durchgangsverkehr bleibt wie bisher erhalten 
und wird nicht verändert. 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 


Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung  
Vergabenummer: T/VWH/10/2005 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)                                         
    Name:                                          Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Straße, Postleitzahl, Ort:              Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
    Telefon:                                        03928/710 423 
    Telefax:                                        03928/710 499 
    E-Mail                                          R.Kossmann@schoenebeck-elbe.de 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
    Vergabenummer:                          T/VWH/10/2005 
c) Art des Auftrages:                        Ausführung von Bauleistungen 
d) Ort der Ausführung:                     Schönebeck (Elbe) 
e) Art und Umfang der Leistung, Allg. Merkmale der baulichen Anlage:         
                                                        Straßenreparaturarbeiten, bituminöse   
                                                        Oberflächenbehandlung unbefestigter 
Straßen 
   Umfang der Leistung:                  Doppelte Oberflächenbehandlung:  2.500 m²  
                                                        Einfache Oberflächenbehandlung: 10.000 m² 
f) Aufteilung in Lose:                                 Nein 
g) Erbringen von Planungsleistungen:        Nein 
 h) Ausführungsfrist:                    
    Beginn der Ausführungsfrist:                 19.09.2005  
    Ende der Ausführungsfrist:                     07.10.2005 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen  Vergabestelle, Anschrift: siehe a) 
             Ein rechtzeitiger Versand der Vergingungsunterlagen ist nur möglich,           
             wenn die  Anforderung der Verdingungsunterlagen mindestens sechs     
             Kalendertage vor dem Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen  


             Vergabenummer:                                    T/VWH/10/2005; ab 22.08.05                
                                                                             Versendung der Unterlagen                                   


    Höhe des Entgeltes:                                25,00 € 
              Zahlungsweise:                                       Banküberweisung oder V- Scheck  
              Empfänger:                                             Vergabestelle, siehe a) 
              Kontonummer                                         370 102 240 
              BLZ; Geldinstitut                                    800 555 00 Sparkasse Elbe-Saale 
              Verwendungszweck:                               T/VWH/10/2005 
                                                                              Die Verdingungsunterlagen  werden   
                                                                              nur versandt,  wenn der Nachweis   
                                                                              über die Einzahlung vorliegt. Das 


                                                                     eingezahlte Entgelt wird nicht er- 
                                                                     stattet. 
o) Angebotseröffnung:                                     
     Datum:                                                    05.09.2005 


 Uhrzeit:                                                  13.00Uhr, Rathaus, kl. Sitzungssaal,        
                                                                 Markt 1, 39218 Schönebeck 
 Ort:                                                          Vergabestelle, Anschrift siehe a) 


t)   Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   12.09.2005 
v)   sonstige Angaben 


  Auskünfte zum Verfahren und zum 
  technischen Inhalt erteilt:                     Vergabestelle, Anschrift siehe a) 


      Nachprüfung behaupteter Verstöße 


      Vergabekammer (§ 104 GWB)             Landesverwaltungsamt  
                                                                     Sachsen-Anhalt 
                                                                     Ref. 301, Willy-Lohmann-  
                                                                     Str. 7, 06114 Halle 
       Nachprüfungsstelle ( § 31 VOB/A)  Landkreis Schönebeck,             
                                                                 Kommunalaufsicht, 39218  Schönebeck
  
 
 








 


 
2. Jahrgang                                                            Sonntag, 28.08.2005                                     Amtliche Bekanntmachungen                                         Nr. 33 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 7. Sitzung des Betriebs- 
ausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung am 19.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 16:30 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 11.07.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Entnahme für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für den 


Solequell aus der zweckgebundenen Rücklage 
 Vorlagen-Nummer: 0148-BAKG/2005 
7 Plan-Ist-Auswertung zum 30.06.2005 
8 Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen 
 Vorlagen-Nummer: 0149/2005 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
10 Informationen der Verwaltung 
11 Personalangelegenheiten 
 Vorlagen-Nummer: 0150-BAKG/2005 
12 Information zum Stand der Privatisierung des Eigenbetriebes 


SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
13 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
B E K A N N T M A C H U N G  
der 7. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am  05.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 


2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.05.2005 
5 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Future'', Moskauer Str. an 
den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0142/2005 
6 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Kinder- und Jugendbüro ''Piranha'', 
Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0143/2005 
7 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Spielmobil Am Gänsewinkel an den 
Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0144/2005 
8 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Young Generation'', 
Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0145/2005 
9 Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


(Wasserwehrsatzung) 
 Vorlagen-Nummer: 0146/2005 
10 Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen 
 Vorlagen-Nummer: 0149/2005 
11 Aufhebungsbeschluss 


1. Beschluss zur Billigung und über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes einschließlich Begründung für den 
1. BA der ''Nördlichen  Altstadt'' Schönebeck - Beschluss - Nr.  
27-10/(XI)/90  


  2. Umlegungsbeschluss für das Bebauungsgebiet Nördliche 
Altstadt 1. BA - Beschluss - Nr. 55-15/(XI)/91  
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes Nr.1 ''Nördliche Innenstadt'' mit 
Begründung - Beschluss - Nr. 295-40/(XI)/93  


 Vorlagen-Nummer: 0151/2005 
12 Aufhebungsbeschluss 


1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 ''Wohnungsbau 
Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 42-4/(I)/94 
2. Entwurfs - und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 
''Wohnungsbau Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 344-22/(I)/96 


 Vorlagen-Nummer: 0152/2005 
13 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
14 Erwerb eines Grundstückes 
 Vorlagen-Nummer: 0147/2005 
15 Beförderung einer Beamtin 
 Vorlagen-Nummer: 0153/2005 
16 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0154/2005 
17 Beförderung eines Beamten 


 Vorlagen-Nummer: 0155/2005 
18 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0156/2005 
19 Anfragen nach § 12 Gesch0 mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Wahlbekanntmachung Nr. 2 der Gemeinde Plötzky  
- Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005  - 


 
1.  Am Sonntag, dem 18. September 2005, findet die Wahl zum Deutschen 


Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  
2.  Die Gemeinde Plötzky ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. In den   


Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
18.08.2005 bis 28.08.2005 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen 
hat.  


3.        Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wäh-    
       len, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die   
           Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur   
        Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-   
        geben werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler   
       erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 


Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 


Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 


b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 


 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 


dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 


 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 


Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 


4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 


5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 


Wahlkreises oder 


b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 


6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 


 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 


 
Plötzky, den 04.09.2005 
   


 
 
 
 


Wahlbekanntmachung Nr. 2 der Gemeinde Pretzien  
- Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005  - 


 
1. Am Sonntag, dem 18. September 2005, findet die Wahl zum 


Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 
Uhr.  


2. Die Gemeinde Pretzien ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. In den 
Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
18.08.2005 bis 28.08.2005 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.  


3.       Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks   
           wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 


Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt 
wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten 
des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 


Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 


b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 


 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 


dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 


 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 


Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 


4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 


5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 


Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 


6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 


 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 


 
Pretzien, den 04.09.2005 
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Wahlbekanntmachung Nr. 2 der Gemeinde Ranies  
- Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005  - 


 
1. Am Sonntag, dem 18. September 2005, findet die Wahl zum 


Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 
Uhr.  


2. Die Gemeinde Ranies ist in einen Wahlbezirk eingeteilt. In den 
Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
18.08.2005 bis 28.08.2005 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen   
hat.  


3.       Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks  
       wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler    
          haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder   
          Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei   
       der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.   
          Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel   
          ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 


Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 


Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 


b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 


 Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 


dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 


 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 


Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 


4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 


5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 


a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder 


b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 


6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 


 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 


 
Ranies, den 04.09.2005 
 


   
 
 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  im Stadtwerkehaus, 
Friedrichstraße 117: 
Montag, Dienstag, Donnerstag   8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
 
 


W a h l b e k a n n t m a c h u n g  
- Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005  - 


 
1. Am Sonntag, dem 18. September 2005, findet die Wahl zum 


Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 
Uhr.  


2. Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 20 – allgemeine – Wahlbezirke 
eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 18.08.2005 bis 28.08.2005 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.  


3.      Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks   
      wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben 


die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass 


zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl ab-
gegeben werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.  


         Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel 
ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 


         Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 


Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 


b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 


 Der Wähler gibt  
       seine Erststimme in der Weise ab, 


dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 


 und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 


Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 


4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 


5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 


Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 


6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
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herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 


 
Schönebeck (Elbe), den 04.09.2005 
 


   
Stegmann 
Dezernent III 
 
 
 
 
 
 


 Nachruf 
 
Tief bewegt haben wir die Nachricht vernommen, dass das Mitglied 
der Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen der Freiwilligen Feuerwehr 
Stadt Schönebeck (Elbe) 


Oberbrandinspektor a. D.  
Alfred Franke 


Träger des Brandschutzehrenzeichens am Band in Silber 
im Alter von 79 Jahren verstorben ist. 
Mit ihm verliert die Freiwillige Feuerwehr einen engagierten 
Kameraden, der in 55jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in der 
Freiwilligen Feuerwehr durch sein Fachwissen und seine Einsatz- 
und Hilfsbereitschaft hohes Ansehen erworben hat. Wir verlieren  
mit ihm einen pflichtbewussten, stets einsatzbereiten Menschen,  
der mehrere Führungsaufgaben ausübte und sich auch in seinem 
beruflichen Leben voll und ganz dem Brandschutz widmete. 
Sein Andenken zu ehren ist für uns Bedürfnis und Verpflichtung. 
 
    Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Hans-Jürgen Haase           Chris Schwabe          Steffen David 
Oberbürgermeister           Stadtwehrleiter          Stadtteilwehrleiter  
  
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
 
 


 
Grundstück Am Stadtfeld 4 
 
 


 
 
Lage: Gemarkung Salzelmen, Flur 24, Flurstücke 158/8 und 143, 
          Gesamtgröße 1.315 m², 
          zentrale Geschäfts- und Verkehrslage,  
          Bahnhof (S-Bahn, Hauptstrecke  Magdeburg – Leipzig) ca. 500 m, 
          Autobahnauffahrt A 14 ca. 7 km, Landeshauptstadt Magdeburg ca. 12 km 


 
Beschreibung:            Hauptgebäude mit zwei Vollgeschossen  
                                   und ausgebautem Dachgeschoss 


voll unterkellert 
Nebengebäude: Garage 
Nutzung bis ca. 1962 als Wohnhaus, bis 1991 als Kinder-
krippe und anschließend bis 2003 als Verwaltungsgebäude, 
seitdem ungenutzt, 
zukünftige Nutzung als Wohnhaus, Bürogebäude oder für 
soziale Zwecke möglich 
 


Zustand: Alle technischen Anlagen sind stillgelegt und müssen 
komplett saniert werden. 
Der Erdgasheizkessel wurde ausgebaut. 
Es besteht erheblicher Modernisierungs- und 
Sanierungsbedarf. 


 
Erschließung: Das Grundstück ist voll erschlossen. 
 
Besichtigung: nach Vereinbarung                                    
 
Mindestgebot:             4.000,- €  zuzüglich Vertragsnebenkosten 
 
Kontakt über: 
Telefon:  (03928) 710 280 
Fax:  (03928) 710 799 
E-mail:  D.Schneider@schoenebeck-elbe.de 
Anschrift:  Stadt Schönebeck (Elbe) 
  Liegenschaftsamt  
  Markt 1 
  39218 Schönebeck (Elbe)  
 


Kaufanträge mit einem konkreten Kaufpreisangebot 
und mit einer Beschreibung der beabsichtigten Nutzung 
sind schriftlich an die o.g. Kontaktadresse zu richten. 
 
Voraussetzung für den Verkauf ist ein Beschluss des Stadtrates. Die Stadt 
Schönebeck (Elbe) ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendeinem 
Angebot den Zuschlag zu erteilen. Dem Stadtrat bleibt die volle Entschei-
dungsfreiheit darüber, an wen und zu welchen Bedingungen verkauft wird. 
 
 
 
 


B E K A N N T M A C H U N G  
der 9. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 08.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen 


Zuwendungen zur Förderung der Behinderten-, Familien- und 
Seniorenbetreuung und -hilfe der Stadt Schönebeck (Elbe) 


5 Entscheidungsvorschlag über die Gewährung von freiwilligen 
Zuwendungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt 
Schönebeck (Elbe) 


6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
7 Anfragen nach § 13 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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B E K A N N T M A C H U N G  
der  11.  Sitzung  des  Stadtrates  am  22.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 


39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen  
 


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung  


a) vom 07.07.2005 
b) vom 23.08.2005 


5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1             Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2             Bekanntgabe des Beschlusses aus der nichtöffentlichen Sitzung 


des Stadtrates vom 07.07.2005 und vom 23.08.2005 
6 Gebührensatzung für  die  Kindertageseinrichtungen in der Stadt 


Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0138/2005 
7 Satzung über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der 


Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0139/2005 
8 Satzung über den Betrieb von kommunalen Kinder- und 


Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Vorlagen-Nummer: 0140/2005 
9 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Forest Club'' in Elbenau 
an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0141/2005 
10 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Future'', Moskauer Str. an 
den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0142/2005 
11 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Kinder- und Jugendbüro ''Piranha'', 
Bahnhofstr. 11/12 an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0143/2005 
12 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für das Spielmobil Am Gänsewinkel an den 
Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0144/2005 
13 Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das 


Haushaltsjahr 2006 für den Jugendclub ''Young Generation'', 
Straße der Jugend an den Verein Rückenwind e.V. 


 Vorlagen-Nummer: 0145/2005 
14 Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


(Wasserwehrsatzung) 
 Vorlagen-Nummer: 0146/2005 
15 Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen 
 Vorlagen-Nummer: 0149/2005 
16              Aufhebungsbeschluss 


1. Beschluss zur Billigung und über die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes einschließlich Begründung für den 
1. BA der ''Nördlichen  Altstadt'' Schönebeck - Beschluss - Nr.  
27-10/(XI)/90  


  2. Umlegungsbeschluss für das Bebauungsgebiet Nördliche 
Altstadt 1. BA - Beschluss - Nr. 55-15/(XI)/91  
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes Nr. 1 ''Nördliche Innenstadt'' mit 
Begründung - Beschluss - Nr. 295-40/(XI)/93  


 Vorlagen-Nummer: 0151/2005 
17              Aufhebungsbeschluss 


1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 ''Wohnungsbau 
Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 42-4/(I)/94 
2. Entwurfs - und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 
''Wohnungsbau Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 344-22/(I)/96 


 Vorlagen-Nummer: 0152/2005 
18 Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
 Vorlagen-Nummer: 0159/2005 
19 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
20 Abberufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr 


der Stadt Schönebeck (Elbe) aus dem Ehrenbeamtenverhältnis 
 Vorlagen-Nummer: 0135/2005 
21 Berufung eines  Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 


Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 
 Vorlagen-Nummer: 0136/2005 
22 Berufung eines Funktionsträgers der Freiwilligen Feuerwehr der 


Stadt Schönebeck (Elbe) zum Ehrenbeamten 
 Vorlagen-Nummer: 0137/2005 
23 Erwerb eines Grundstückes 
 Vorlagen-Nummer: 0147/2005 
24 Beförderung einer Beamtin 
 Vorlagen-Nummer: 0153/2005 
25 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0154/2005 
26 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0155/2005 
27 Beförderung eines Beamten 
 Vorlagen-Nummer: 0156/2005 
28 Genehmigung zur Übertragung eines Erbbaurechtsanteiles 
 Vorlagen-Nummer: 0157/2005 


29 Verkauf von zwei Bauparzellen 
 Vorlagen-Nummer: 0158/2005 
30 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
Amtliche Bekanntmachung 
der 7. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 21.09.2005 
 
Sitzungsbeginn:   19:30 Uhr  
Sitzungsort:          Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
 
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 


Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 


13.07.2005  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4.  Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 13.07.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zum Angebot der Einheitsgemeinde Gommern zur 


Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft – Anhörung des 
Bürgermeisters Hr. Petersen  


7. Beratung zu angedachten Baumaßnahmen in der Gemeinde 
Plötzky 


8. Informationen zum Stand der Erarbeitung des 
Hochwasserdokumentes 


9. Beratung zum Stand der Vorbereitung des Heimatfestes 
 
nichtöffentlicher Teil: 
10.      Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
11.   Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der      
            Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2004  
der Abwasserentsorgung Schönebeck GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.06.2005 den Jahresabschluss 2004 
festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 29.322,59 €  
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an die Gesellschafter entsprechend ihrer Geschäftsanteile auszuschütten. Der 
Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Jahr 2004 Entlastung 
erteilt. Der Jahresabschluss 2004 wurde durch Dr. Dornbach & Partner  Treu-
hand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wirtschaftsberatungsgesell- 
schaft geprüft. Nach Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundliegenden 
Buchführung und  des Lageberichtes sowie der Prüfung nach § 53 HGrG  
wurde der AbS GmbH der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Der Jahresabschluss 2004 sowie der Lagebericht 2004 liegen vom 19.09. bis  
30. 09. 2005 in den Zeiten Montag, Mittwoch, Donnerstag 7:30 Uhr bis 16:00 
Uhr, Dienstag 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Freitag 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr bei der 
AbS GmbH, Wilhelm-Hellge-Str. 338, 39218 Schönebeck aus. 
 
 


                                                       
Krüger                                                              Kuhne 
Geschäftsführer                                               Geschäftsführer 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der 9. Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 22.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
 
Sitzungsort:               Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24 
                                    Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 


Tagesordnung 


 


öffentlicher Teil: 
1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2.  Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der  Sitzung vom   
      07.07.2005 
3.   Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4.   Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  
Sitzung  
       vom 07.07.2005 
5.   Einwohnerfragestunde 
6.   Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für   
      das Haushaltsjahr 2005 
      Beschlussvorlage Nr. 016/2005 
7.   Beratung und Beschluss zur 1. Änderungssatzung zur Satzung über die   
       Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Pretzien 
       Beschlussvorlage Nr. 017/2005 
8.    Beratung zum Stand der Vorbereitung des Dorffestes 
9.    Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 


10.  Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
11.  Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


        der Ratsmitglieder 
  


 
  
 
 


Nachruf  
 
Im Alter von 43 Jahren verstarb unsere langjährige Mitarbeiterin 
 


Silvia Schliwa 
 
Wir haben sie als eine pflichtbewusste und stets hilfsbereite Kollegin schätzen 
gelernt und verlieren mit ihr eine beliebte Mitarbeiterin. Ihr Tod ist für uns ein 
großer Verlust. 
 
Die Stadtverwaltung wird sie in ehrender Erinnerung behalten. 
 
 
Haase                                            Reimer 
Oberbürgermeister                        Personalratsvorsitzende 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
 
 
Amt für Landwirtschaft und 
Flurneuordnung Anhalt 
Ferdinand-von-Schill-Straße 24 
06844 Dessau                                                                Dessau, den 
05.09.2005 
 
Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Gommern-Dannigkow 
Verfahrens-Nr. 611-17JL5015 
 


Öffentliche Bekanntmachung 
Vorläufige Anordnung 


 


Gemäß § 88 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz ergeht 
folgende vorläufige Anordnung. 
 
I. Es wird der Besitz und die Nutzung der aus der Anlage ersichtlichen 
Flurstücksteile mit Wirkung vom 01.10.2005 zugunsten der Bundesrepublik 
Deutschland, Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch das Land Sachsen-
Anhalt, dieses vertreten durch den Landesbetrieb Bau (LBB) Niederlassung 
Mitte, entzogen. Gleichzeitig werden der Besitz und die Nutzung von 
Flurstücksteilen mit Wirkung vom 01.10.2005 als Arbeitsstreifen entzogen. 
Nach Ende der Inanspruchnahme sind diese Flächen wieder in Besitz zu 
nehmen. Diese sind ebenfalls aus der Anlage ersichtlich. Die von dieser 
vorläufigen Anordnung betroffenen Grundstücksflächen und deren Lage sind 
aus der Besitzregelungskarte ersichtlich. Diese liegt im Amt für 
Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, Kavalierstraße 31, Eingang über 
Hobuschgasse, 06844 Dessau während der Dienststunden aus. Durch die 
vorläufige Anordnung nach § 88 Abs. 3 i.V.m. § 36 FlurbG wird nur der 
Besitz nicht das Eigentum an Grundstücken geregelt. Die Eigentümerstellung 
bleibt somit völlig unberührt von dieser Anordnung. In diesem 
Zusammenhang wird auf den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz 
hingewiesen. Eigentümer eines Grundstückes ist derjenige, der im Grundbuch 
eingetragen ist bzw. dessen Erben. Der Eigentümer ist Inhaber der vollen 
Verfügungsgewalt über das Grundstück. Der Besitzer ist derjenige, dem der 
Eigentümer durch einen Vertrag (z. B. Pachtvertrag) gestattet hat, das 
Grundstück zu nutzen und zu bewirtschaften. 
 
II. Die Entschädigung für den Entzug des Besitzes und der Nutzung wird in 
einem gesonderten Bescheid festgelegt. 
 
Begründung 
Das Landesverwaltungsamt hat mit Beschluss vom 01. Juli 2005 das 
Flurbereinigungsverfahren Ortsumgehung Gommern-Dannigkow (Verf.-Nr. 
611-17JL5015) angeordnet. Die angeordnete Flurbereinigung dient dazu, den 
durch den planfestgestellten Neubau der B 184 – Ortsumgehung Gommern-
Dannigkow im Verfahrensgebiet eintretenden Landverlust auf einen größeren 
Kreis von Eigentümern zu verteilen. Des weiteren sollen gravierende 
Nachteile, die durch das Straßenbauvorhaben für die Landeskultur entstehen 
würden, vermieden werden. Am Ausbau der B 184 – Ortsumgehung 
Gommern-Dannigkow besteht ein besonderes öffentliches Interesse. Das 
Bauvorhaben ist nach dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen in den 
vordringlichen Bedarf eingestuft worden. Begründet ist dies durch die 
Belastung der Anlieger an der bestehenden Ortsdurchfahrt B 184 durch 
Lärmbelästigung, Erschütterungen und Schadstoffimmissionen durch den 
Schwerlast- und Durchgangsverkehr. Der Landesbetrieb Bau – Niederlassung 
Mitte hat mit Schreiben vom 11.08.2005 den Erlass einer vorläufigen 
Anordnung für o. g. Flächen beantragt. Die Besitzeinweisung soll danach zum 
01.10.2005 erfolgen. Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. 3 i. V. m. § 36 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) stattzugeben. Es ist aus dringenden Gründen 
erforderlich, eine Regelung über die Nutzungs- und Besitzverhältnisse zu 
treffen. Dringende Gründe liegen vor, wenn die angeordnete Maßnahme nicht 
bis zur Ausführung durch den Flurbereinigungsplan aufgeschoben werden 
kann. Das ist hier der Fall, da dieser Plan erst in einigen Jahren erstellt wird. 
Mit dem Bau der Ortsumgehung muss aber unverzüglich begonnen werden. 
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Dem stehen die Interessen des bisherigen Besitzers bzw. Nutzers nicht 
entgegen. Der Landesbetrieb Bau – Niederlassung Mitte beabsichtigt, zum 
01.10.2005 mit den Vorarbeiten zur Baumaßnahme zu beginnen. Angesichts 
der dringenden Erforderlichkeit dieses Bauvorhabens ist eine Verzögerung 
nicht zu vertreten.  
 
Sofortige Vollziehung 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird 
hiermit im öffentlichen Interesse die sofortige Vollziehung der vorläufigen 
Anordnung angeordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine 
aufschiebende Wirkung haben. 
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser 
vorläufigen Anordnung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO)  sind gegeben. Das Straßenbauvorhaben Neubau der B 184 – 
Ortsumgehung Gommern-Dannigkow ist Bestandteil des vordringlichen 
Bedarfes im Bedarfsplan für die Bundesstraßen. Begründet ist dies, durch die 
Belastung der Anlieger an der bestehenden Ortsdurchfahrt B 184 durch 
Lärmbelästigung, Erschütterungen und Schadstoffimmissionen durch den 
Schwerlast- und Durchgangsverkehr. Um den alsbaldigen Beginn des Baus 
der Baumaßnahme zur Ortsumgehung gewährleisten zu können, muss der 
Entzug des Besitzes und der Nutzung sofort vorgenommen werden, um die 
Bauarbeiten für das Unternehmen nicht zu verzögern. Somit überwiegt das 
öffentliche Interesse am sofortigen Entzug des Besitz- und Nutzungsrechtes 
grundlegend gegenüber dem möglichen privaten Interesse einzelner 
Beteiligter gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung. Da mit den 
Baumaßnahmen bereits am 01. Oktober 2005 begonnen werden soll, ist die 
sofortige Vollziehung der vorläufigen Anordnung geboten, um damit die 
aufschiebende Wirkung etwa eingelegter Widersprüche aufzuheben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Amt 
für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt mit Sitz in Dessau erhoben 
werden. Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim 
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Schönebecker Straße 
67a, 39104 Magdeburg Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gestellt werden. 
 
Im Auftrag 
 
K a s b u r g 
 
2. Ausfertigung 
 
 
Anlage zur vorläufigen Anordnung vom 05.09.2005 Flurbereinigungsverfahren   
nach § 87 Flurbereinigungsgesetz "Ortsumgehung Gommern-Dannigkow" 
 
Verzeichnis der betroffenen Flurstücke 


Gemarkung    Flur      Flurstück           Größe der Flächeninanspruchnahme (ha) 
                                                              dauerhaft      vorübergehend    gesamt 


 
Gommern       3     300/17                      0,0967          0,0894                0,1861 
Gommern       3     301/16                      0,4238          0,0813                0,5051 
Gommern       3     303/40           0,1768          0,0431                0,2199            
Gommern       3     303/41                      0,1760          0,0366                0,2126                                  
Gommern       3     747/272                    0,5518          0,0806                0,6324 
Gommern       3     10051                       0,0403          0,0040                0,0443  
Gemarkung Gommern Flur 3                1,4654           0,3350               1,8004 
Gommern       4      24/3                         0,0862                                     0,0862         
Gommern       4      26/1                         0,4223           0,2626               0,6849 
Gommern       4      28/1                         0,5139                                     0,5139 
Gommern       4      35/1                         0,0303           0,0078               0,0381 
Gommern       4      35/2                         0,0077           0,0717               0,0794 
Gommern       4       36                           0,8717           0,2590               1,1307 
Gommern       4      53/2                         0,0295           0,0085               0,0380                   
Gommern       4      53/3                         0,1955           0,0553               0,2508 
Gommern       4      53/5                         0,1528           0,0433               0,1961 
Gommern       4      53/9                         0,3678           0,0980               0,4658 
Gommern       4      53/10                       0,0945           0,0268               0,1213 
Gommern       4       55                           0,0231           0,0057               0,0288 
Gommern       4      58/7                         0,0228           0,0022               0,0250 
Gommern       4      59/12                       0,0424           0,0064               0,0488 
Gommern       4      75/1                         0,2099                                     0,2099 
Gommern       4       85                           0,1338                                     0,1338 
Gommern       4      87/1                         0,5460           0,1778               0,7238 
Gommern       4      89/1                         0,1127           0,0359               0,1486 
Gommern       4      93/1                         0,1075           0,0367               0,1442 
Gommern       4      95/1                                               0,0183               0,0183 
Gommern       4      97/1                         0,0877           0,0275               0,1152 
Gommern       4      97,2                         0,2505           0,0639               0,3144                       
Gommern       4       98                           0,3534           0,1100               0,4634 
Gommern       4    436/86                       1,0476           0,3021               1,3497 
Gommern       4    496/64                       0,0592                                     0,0592 
Gommern       4     497/64                  0,5119                0,1198             0,6317 
Gommern       4     498/64                  0,0562                0,1092             0,1654 
Gommern       4     845/25                  0,3448                0,2841             0,6289                     
Gommern       4     850/53                  0,0878                0,0254             0,1132 
Gommern       4     855/53                  0,1021                0,0299             0,1320 
Gommern       4     920/44                  0,0111                                        0,0111 
Gommern       4     928/100                0,3939                0,1737             0,5676 
Gommern       4   1171/43                  0,0239                0,0100             0,0339  
Gommern       4   1282/76                  0,6259                0,1663             0,7922 
Gommern       4   1283/76                  0,7231                 0,3616            1,0847 
Gommern       4   1378/84                  0,2638                                        0,2638 
Gommern       4   1382/86                  0,0254                 0,0583            0,0837 
Gommern       4   1384/105                0,0080                 0,0159            0,0239 
Gemarkung Gommern Flur 4             8,9467                2,9737           11,9204 
Dannigkow     2       34                       0,0036                0,0051             0,0087 
Dannigkow     2       55                       0,2565                0,0167             0,2732 
Dannigkow     2     58,1                      0,0723                0,1808             0,2531 


Dannigkow     2     58,2                      0,0058                                        0,0058 
Dannigkow     2     64/5                      0,2214                0,2171             0,4385 
Dannigkow     2     64/6                      0,1042                0,0275             0,1317 
Dannigkow     2     62/9                      0,0008                0,0069             0,0077 
Dannigkow     2     62/10                    0,0395                0,0200             0,0595 
Dannigkow     2     62/11                    0,0789                0,0249             0,1038 
Dannigkow     2     62/12                    0,0589                0,0242             0,0831  
Dannigkow     2     62/13                    0,0121                0,0222             0,0343 
Dannigkow     2     62/14                                               0,0008             0,0008 
Dannigkow     2     62/21                                               0,0111             0,0111 
Dannigkow     2     62/22                    0,0210                0,0405             0,0615 
Dannigkow     2     62/23                    0,0773                0,0332             0,1105 
Dannigkow     2     62/24                    0,0704                0,0203             0,0907 
Dannigkow     2     62/25                    0,0193                0,0200             0,0393 
Dannigkow     2     62/26                                               0,0012             0,0012 
Dannigkow     2     62/37                    0,0137                0,0072             0,0209 
Dannigkow     2   206/36                    0,2121                                        0,2121 
Dannigkow     2   229/63                    0,6842                0,8041             1,4883 
Dannigkow     2   318/60                    0,4687                0,2676             0,7363 
Dannigkow     2   389/61                    0,4587                0,2628             0,7215 
Dannigkow     2   427/57                    0,0740                0,1543             0,2283 
Gemarkung Dannigkow, Flur 2          2,9534                2,1685            5,1219 
Dannigkow     3    5/15                        0,0060                                       0,0060 
Dannigkow     3    5/18                        0,0843                                       0,0843 
Dannigkow     3    14                           0,0090                                       0,0090 
Dannigkow     3    25                           0,0729                                       0,0729 
Dannigkow     3    33                           0,0017                                       0,0017 
Dannigkow     3    43/4                        0,1331                0,0378            0,1709 
Dannigkow     3    43/5                        0,2429                0,0516            0,2945 
Dannigkow     3    48/2                        0,1514                                       0,1514 
Dannigkow     3    68/42                      0,0143                                       0,0143 
Dannigkow     3    68/43                      0,0075                                       0,0075 
Dannigkow     3    68/44                      0,0077                                       0,0077 
Dannigkow     3    68/45                      0,0078                                       0,0078 
Dannigkow     3    68/46                      0,0188                0.0206            0,0394 
Dannigkow     3    68/47                      0,0318                0,0225            0,0543 
Dannigkow     3    68/48                      0,0634                0,0260            0,0894 
Dannigkow     3    89/46                      0,5052                0,0781            0,5833 
Dannigkow     3    110/12                    0,1420                                       0,1420 
Dannigkow     3    117/41                    0,3222                                       0,3222 
Dannigkow     3    130/35                    0,0205                                       0,0205 
Gemarkung Dannigkow, Flur 3          1,8425                 0,2366            2,0791 
Dannigkow     9     42/1                       0,1826                                        0,1826 
Dannigkow     9     52                          0,0192                                        0,0192 
Dannigkow     9     53                          0,0172                 0,0091            0,0263 
Dannigkow     9     54/1                       0,8878                 0,0946            0,9824 
Dannigkow     9     55                          0,0099                 0,0026            0,0125 
Dannigkow     9     58                          0,0250                                        0,0250 
Dannigkow     9     59                          2,0829                 0,5453            2,6282 
Dannigkow     9     60                          0,0534                 0,0170            0,0704 
Dannigkow     9     70/4                       0,8095                                        0,8095 
Dannigkow     9     70/5                       0,1072                                        0,1072 
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Dannigkow     9     148/51                   0,0914                                        0,0914 
Dannigkow     9     207/49                   0,0127                 0,0055            0,0182 
Dannigkow     9     239/61                   0,0014                 0,1252            0,1266 
Gemarkung Dannigkow, Flur 9          4,3002                  0,7993           5,0995 
Flächenentzug gesamt:                     19,5082                  6,5131         26,0213 
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              Amtliche Bekanntmachung 


der 6. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 27.09.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


28.06.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 28.06.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zur Problematik Veränderung der Grundschul- und  
         Hortzeiten sowie eines daraus entstehenden Anpassungsbedarfes  
         der Gebührensatzung der Kita 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
7. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
8. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde;  
         Anfragen der Gemeinderatsmitglieder 
 
 


 
 
 
 
Bauaufträge - Teilnahmewettbewerb Beschränkte Ausschreibung VOB/A                                                     
Vergabenummer: H 533/05 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)    


Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe)  
   Dez. IV, Amt 65, SG Hochbau 


Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
   Tel. 03928 710-466 
                                                     Fax 03928 710-499 
       
b) Vergabeverfahren                   Öffentlicher Teilnahmewettbewerb  


 vor Beschränkter Ausschreibung 
    Vergabenummer    H 533/05 
 
d) Ort der Ausführung  39245 Pretzien, Dr.-M.-Luther-Straße  
 


e) Art und Umfang, allgemeine Merkmale der baul. Anlage    
       Anbau am vorh. Kita-Gebäude                   
    Art der Leistung   2. BA -Innenausbau:  
                                     Putzarbeiten, Trockenbau, Tischlerarbeiten,  
                                     Fliesen, Maler- u. Bodenbelegsarbeiten,  
                                     Haustechnik (Fußbodenheizung, Sanitärinst., Elektro)  
 
    Umfang der Leistung    78 m² Grundfläche, 2 Gr.-Räume,  1 
Sanitärraum           


      
f) Aufteilung in Lose    
    ein Los                                                         x 
    mehrere Lose                                               x 
 
g) Erbringen von Planungsleistungen              
    nein                                                              x 
    Zweck der baulichen Anlage       Erweiterung der Kindertagesstätte 
    Zweck der Bauleistung       Fertigstellung des Erweiterungsbau 
 
 
h) Ausführungsfrist:      Beginn der Ausführungsfrist               01.11.2005 
                                       Ende der Ausführungsfrist                   20.12.2005 
 
j) Frist für die Einreichung von Teilnahmeanträgen endet am   28.09.2005  
 
k) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind      
    Vergabestelle siehe a), Vergabenummer siehe b)  
  
p) geforderte Eignungsnachweise  
    Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag zum Nachweis seiner Fach-  
    kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Angaben zu machen gemäß   
    VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a, b, c, d, e, f. Der Bewerber hat zum 
Nach-   
    weis seiner Zuverlässigkeit gem. § 8  Nr. 5 Abs. 2 VOB/A einen Auszug 
aus  
    dem Gewerbezentralregister (§ 150) und einen Auszug aus dem 
Bundeszen-    
    tralregister (§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes) mit dem Antrag    
    auf  Teilnahme vorzulegen. Die Auszüge dürfen nicht älter als drei  Monate   
    sein. Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres  
    Herkunftslandes vorzulegen. 
 
r)  sonstige Angaben  
    Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt    
    Anschrift siehe Nr. a)  
 
    Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße 
    Vergabekammer (§ 104 GWB) Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt,   
                                                     Ref. 301, W.-Lohmann-Straße 7, 06114 Halle  
  
    Nachprüfstelle  (§ 31 VOB/A)  Landkreis Schönebeck,  Kommunalaufsicht      
                                                       39218 Schönebeck (Elbe), Cokturhof  


 
 Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
 Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. haupt-    
 satzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
 gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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            Herzlicher Dank an die Wahlhelfer  
Schönebecks Oberbürgermeister Hans-Jürgen Haase als Leiter der Verwaltungs- 
gemeinschaft und Gemeindewahlleiter Gerd Stegmann möchten sich auf diesem 
Wege bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern in 
Schönebeck (Elbe), Plötzky, Pretzien und Ranies für ihre engagierte Mitarbeit in 
den Wahl-vorständen in Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahlen 
ganz  
herzlich bedanken. Dieses  gesellschaftliche Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Wahlen ordnungsgemäß 
durch-geführt werden konnten, stellten sie übereinstimmend fest. Auch die 
Bürger-meister der drei ostelbischen Gemeinden schlossen sich diesem 
Dankeschön ausdrücklich an. Unter den vielen freiwilligen Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfern aus der Bevölkerung waren auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Jahr für Jahr in den Wahlvorständen 
mitarbeiten. Auch Landeswahlleiter Paul Uwe Söker hat in einem Schreiben 
seinen herzlichen Dank zum Ausdruck gebracht: „Eine zügige und zuverlässige 
Ermittlung der Ergebnisse und deren schnelle und richtige Weitergabe fand ein 
hohes Maß an Anerkennung.“ 
001 Sozialkonzept Magdalenenhof :Herr Günter Einbrodt, Frau Hannelore 
Ziepert, Herr Hans Jürgen Müller, Frau Beate Wunschik, Herr Hermann 
Wunschik, Frau Christa Ranft, Frau Yvonne Nehring, Frau Grit Paßlack, 
Frau Doris Korduan 
002 Stadthaus IV: Herr Frank Schiwek, Frau Erdmute Köppe, Herr Günther 
Bosse, Frau Hildegard Götze, Herr Eckehardt Heisig, Herr Hans-Dieter Zim-
mermann, Herr Andreas Suck, Herr Uwe Schüßler, Herr Manfred Sulecki 
003 Grundschule "K. Liebknecht": Herr Christian Topf, Frau Susann 
Herrmann, Frau Ines Ciesla, Frau Jutta Bartaune, Herr Uwe Biermann, Frau 
Gisela Schmidt, Herr Robert Köhler, Herr Christian Köhler, Herr Siegfried 
Kliematz  
004 Stadtbibliothek "E. Weinert": Herr Werner Hilbrich, Herr Siegfried 
Hellmann, Frau Gerlinde Maier, Herr Harald Bitterlich, Frau Gisela Nau-
mann, Frau Barbara Tuteja, Herr Werner Nickel, Frau Hildegard Schwarz, 
Frau Hildegard Hilbrich, Frau Ingrid Lehmann  
005 AbS Schönebeck GmbH: Frau Astrid Banse, Frau Annelore Reimer, 
Frau Maritta Tschenisch, Frau Rosemarie Förster, Frau Gundula Brett, Frau 
Barbara Lindstädt, Frau Ramona Temme, Frau Petra Bosse 
006 Grundschule "Dr. S. Allende": Herr Bert Knoblauch, Frau Christiane 
Schreiber, Frau Doreen Schmidt, Herr Bruno Strekies, Frau Karolina Jacobs, 
Herr Peter Gerloff, Frau Bettina Teppe, Frau Heidemarie Grögor 
007 Grundschule "L. Schneider": Frau Regina Brasack, Frau Anke Schulze, 
Frau Juliane Kossack, Frau Dina Wolter, Frau Lisa Rehbein, Frau Helga 
Hübner, Herr Gottfried Hübner, Herr Götz-Olaf Mielke, Frau Sigrun Beinroth 
008 Feuerwehrgerätehaus Bad Salzelmen: Frau Silvia Laube, Frau Regina 
Braune, Frau Janine Zug, Herr Robert Laube, Frau Doreen Lefevre, Herr 
Bodo Franke, Frau Ingrid Hillmann, Herr Olaf Godlofski 
009 Pflegeheim Burghof Herr Herbert Weihs, Frau Monika Budde, Frau 
Madlen Cuno, Frau Regina Trümper, Frau Eleonore Knautz, Frau Sylvia 
Lindemann, Frau Hildegard Weihs  
010 Sporthalle: Frau Birgit Zellmer, Frau Karin Frohwein, Frau Dagmar Bött-
cher, Frau Annett Müller, Frau Sandra Schmidt, Frau Silvelin-Irina Steffens, 
Herr Thomas Melcher, Frau Sigrid Schubert, Herr Dr. Henning Steffens  


011 Feuerwehrgerätehaus Felgeleben: Frau Birgit Odoy, Herr Hans-Heiner 
Mähnz, Frau Elke Fügner, Frau Gundula Pohlmann, Frau Sieglinde Jänecke, 
Herr Christian Fügner, Herr Werner Grundmann, Frau Birgit Steuer 
012 Gr.- u. Sek.-Schule "K. Kollwitz": Herr Eckhard Schellin, Frau 
Simone Schwarz, Frau Angelika Meyer, Frau Gertrud Stockmann, Herr 
Harald Lahn, Frau Antje Jaluschka, Frau Gisela Puls, Frau Silvia Pieles, Frau 
Ines Behrendt 
013 Kreisvolkshochschule: Herr Edmund Fredersdorf, Frau Renate Stock, 
Frau Katrin Rozanski, Frau Iris Wassermann, Frau Dagmar Schalk, Frau 
Angela Syllwasschy, Frau Sabine Schult, Herr Reiner Hornich 
014 Haus der Vereine: Frau Regina Krüger, Herr H.-Jürgen Keil, Frau Christel 
Fabian, Frau Daniela Krüger, Herr Helmut Huppertz, Frau Manuela Riesland, 
Frau Birgit Stein, Frau Antje Stakelies 
015 Kindergarten Grünewalde: Frau Doris Lubbik, Frau Almut Meyer, 
Frau Iris Zschieschack, Frau Ingeborg Behrend, Frau Silvia Globig, Frau 
Yvonne Fleissner, Frau Elke Brommundt 
016 Feuerwehrgerätehaus Elbenau: Herr Adolf Gabriel, Frau Ingrid Osten, 
Frau Gudrun Stielike, Frau Cornelia Hoffmann, Frau Gabriele Pohl, Frau 
Regina Schäfer, Herr Matthias Schultz 
017 Gr.- u. Sek.-Schule "Am Lerchenfeld": Frau Ingrid Haberstroh, Frau 
Brigitte Kossack, Herr Jürgen Horn, Herr Wolfgang Haberstroh, Herr Eike 
Stefaniak, Herr Hartmut Schleinitz, Frau Birgit Springer  
018 Dr.-C.-Hermann-Gymnasium: Herr Reinhold Kockx, Frau Ingeborg 
Haase, Frau Doris Pickahn, Herr Oskar Furgber, Frau Bärbel Pagel, Frau 
Magdalena Nagel, Frau Elke Schöne, Frau Rita Zerbin, Herr Ludwig Braun  
019 Sporthalle "F. Vollbring": Frau Ilona Bülow, Herr Norbert Felsch, 
Frau Manuela Beykirch, Frau Heike Voigt, Frau Jeannine Luthe, Frau 
Katharina Laube, Frau Anke Kluge, Frau Dominika Dancso 
020 Sekundarschule "M. Gorki": Herr Wolfgang Benecke, Frau Ilona Ritt-
weger, Frau Erika Burkhardt, Frau Dagmar Bitterlich, Frau Rosel Benecke, 
Frau Gabriela Gebhardt, Frau Margit Schütz-Darjan, Frau Juliane Krause  
 
001 Plötzky Bürgerhaus: Herr Herbert Schmeißer, Frau Christa Weigel, 
Frau Rosemarie Ulrich, Herr Reinhard Szymlet, Herr Wilfried Kiske, Herr 
Hans-Jürgen Rosenkranz, Frau Janine Dreher, Frau Ingeborg Konrad 
001 Pretzien Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" Pretzien: Herr Klaus 
Thesenvitz, Herr Friedrich Harwig, Frau Sina Weise, Frau Elke Reetz, Frau 
Barbara Ballerstedt, Herr Ralf Behrendt, Frau Silvia Franke, Frau Melanie 
Schneider, Frau Birgit Mehr 
001 Ranies Feuerwehrversammlungsraum: Herr Klaus Maser, Frau Jutta 
Müller, Herr Andreas Fischer, Frau Kirstin Milius, Herr Tobias Maser, Frau 
Cornelia Wade, Frau Denise Schmidt, Frau Silvia März, Frau Mandy Lauth 
 


 
B E K A N N T M A C H U N G  


der 5. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof am 05.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck 


Dammweg 22 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 25.05.2005 
5 Informationen zum Lagebericht II. Quartal 2005 
6 Informationen zum Wirtschaftsplan 2006 
7 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
Beschluss des Betriebsausschusses Kur- und Gesundheitsverwaltung vom 19.09.2005 
 
Beschluss-Nr. 0148-BAKG/2005 
Entnahme für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für den Solequell aus 
der zweckgebundenen Rücklage 
Der Betriebsausschuss beschließt auf der Grundlage des § 5 Betriebssatzung für 
den Eigenbetrieb SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen  (Beschluss-Nr. 508-
31/(I)/97, 1. Änderung Beschluss-Nr. 0093/1999) die Entnahme für 
unvorherseh-bare Ersatzbeschaffungen für den Solequell in Höhe von 34.030,20  
€ aus der zweckgebundenen Rücklage des Eigenbetriebes SOLEPARK 
Schönebeck/Bad Salzelmen (Vergleiche Bilanz zum 31.12.2004 Passivseite 
Punkt A.I. Rücklagen 2. zweckgebundenen Rücklagen). Diese 
außerplanmäßigen Ausgaben konnten bei der Planung der 
Instandhaltungsmaßnahmen für 2005 nicht vorgesehen werden. 


 
Haase 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschluss des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 22.09.2005 
 
Beschluss-Nummer 0149/2005 
Jahresabschluss 2004 für den SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen 
Der Stadtrat beschließt gemäß § 18 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes 
(EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA S. 446) auf der Grundlage der 
Prüfungsergeb-nisse der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft mit Sitz in Magdeburg für das 
Geschäftsjahr 2004 und des Fest-stellungsvermerkes des 
Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Schönebeck (Elbe) den Jahresabschluss 
des SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen für das Jahr 2004 und erteilt 
gleichzeitig der Betriebsleiterin für den Vollzug des Wirtschaftsjahres 2004 
die Entlastung. Der Stadtrat beschließt gemäß § 18 Abs. 4 des 
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Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 24.03.1997 (GVBl. LSA S. 446) über 
die Behandlung des für das Wirtschaftsjahr 2004 festgestellten Verlustes in 
Höhe von 110.455,74 € durch den Eigenbetrieb. Der Jahresver-lust ist im 
Jahr 2005 auf neue Rechnung gemäß § 12 Abs. 7 EigVO vorzutragen. 


 
Haase 
Oberbürgermeister 
 
Bekanntmachung: 
Der Jahresabschluss, der Lageplan sowie die Erfolgsübersicht werden vom 
26.09.2005 bis zum 07.10.2005 von Mo.-Do. 09:00-16:00 Uhr und Fr. 09:00-
12:00 Uhr im  SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen - Eigenbetrieb der 
Stadt Schönebeck (Elbe) - Sekretariat, Badepark 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
öffentlich ausgelegt. 
 
 
III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum 
vom 6. Juli 2005 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt: 
"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen Eigenbetrieb der Stadt 
Schönebeck (Elbe), Schönebeck, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Regelungen 
in der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir 
haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 131 GO LSA 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer 


Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von 
der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar." 
 


 
 
Feststellungsvermerk des  RPA's zum Jahresabschluss des Eigenbetriebes 
Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen für das Geschäftsjahr 2004 
Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, abgeschlossener Prüfung am 
06.07.2005 durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2004 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC Deutsche Revision AG die Buch-
führung und der Jahresabschluss 2004 des Eigenbetriebes Solepark Schöne-
beck/Bad Salzelmen den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung 
entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des 
Unterneh-mens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. 
Die wirt-schaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass. 
Daher empfiehlt das RPA aufgrund der o. g. durchgeführten Prüfung durch 
das Wirtschaftsprüfungsuntemehmen PWC Deutsche Revision AG eine Ent-
lastung zum Jahresabschluss 2004 des Eigenbetriebes Solepark Schönebeck/ 
Bad Salzelmen vorzunehmen. 
Schönebeck (Elbe),  27.07.2005 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 39218 
Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen  Amtsblatt 
erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten beim Verlag  
abonniert werden.  
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Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 22.09.2005 
 
Beschluss-Nummer 0138/2005 
Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen in der Stadt 
Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt, die Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 07.11.1996, Beschluss Nr. 390-24/(I)/96, in 
Kraft ab 01.01.1997, außer Kraft zu setzen. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0139/2005 
Satzung über die Nutzung der Kindertageseinrichtungen in der Stadt 
Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt, die Satzung über die Nutzung der Kindertageseinrich-
tungen der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 07.11.1996, Beschluss Nr. 389-24/(I) 
/96, in Kraft ab 01.01.1997, außer Kraft zu setzen. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0140/2005  
Satzung über den Betrieb von kommunalen Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat beschließt, die Satzung über den Betrieb von kommunalen Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 
12.12.2002, Beschluss Nr. 0738/2002, in Kraft ab 01.01.2003, außer Kraft zu 
setzen. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0141/2005 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 
2006 für den Jugendclub ''Forest Club'' in Elbenau an den Verein 
Rückenwind e.V. 
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren 
Betrieb des Jugendclubs „Forest Club“  für 2006 einen Zuschuss in Höhe  
von 36.200,00 € erhält. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0142/2005 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 
2006 für den Jugendclub "Future", Moskauer Str. an den Verein 
Rückenwind e.V. 


Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren 
Betrieb des Jugendclubs „Future“, Moskauer Straße für 2006 einen Zuschuss  
in Höhe von 54.362,18 € erhält. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0143/2005 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 
2006 für das Kinder- und Jugendbüro ''Piranha'', Bahnhofstr. 11/12  an 
den Verein Rückenwind e.V. 
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren 
Betrieb des Kinder- und Jugendbüros „Piranha“, Bahnhofstr. 11/12 für 2006 
einen Zuschuss in Höhe von 62.800,00 € erhält. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0144/2005 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 
2006 für das Spielmobil Am Gänsewinkel an den Verein Rückenwind e.V. 
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren 
Betrieb des Spielmobils Am Gänsewinkel für 2006 einen Zuschuss in Höhe  
von 1.900,00  € erhält. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0145/2005 
Zuschuss für Betriebs-, Sach- und Personalkosten für das Haushaltsjahr 
2006 für den Jugendclub  ''Young Generation'', Straße der Jugend an den 
Verein Rückenwind e.V. 
Der Stadtrat beschließt, dass der Verein Rückenwind e.V. für den weiteren 
Betrieb des Jugendclubs „Young Generation“, Straße der Jugend für 2006  
einen Zuschuss in Höhe von 38.700,00 € erhält. 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0151/2005 
Aufhebungsbeschluss 
1. Beschluss zur Billigung und über die öffentliche Auslegung des      
    Entwurfs des Bebauungsplanes einschließlich Begründung für den 1. BA    
    der ''Nördlichen  Altstadt'' Schönebeck - Beschluss - Nr.  27-10/(XI)/90  
2. Umlegungsbeschluss für das Bebauungsgebiet Nördliche Altstadt 1.BA -   
    Beschluss - Nr. 55-15/(XI)/91  
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes   
    Nr. 1 ''Nördliche Innenstadt'' mit Begründung  
    - Beschluss - Nr. 295-40/(XI)/93  


Der Stadtrat hebt die nachfolgend aufgeführten 3 Beschlüsse auf: 
1. Beschluss zur Billigung und über die öffentliche Auslegung des Entwurfes      
    des Bebauungsplanes einschließlich Begründung für den 1. BA der  
    „Nördlichen Altstadt“ Schönebeck    
     Beschluss - Nr. 27-10/(XI)/90 
2. Umlegungsbeschluss für das Bebauungsgebiet Nördliche Altstadt 1. BA 
    Beschluss – Nr. 55-15/(XI)/91 
3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes  
    Nr. 1  „Nördliche Innenstadt“ mit Begründung 
    Beschluss Nr. 295-40/(XI)/93 


 
Beschluss-Nummer 0152/2005 
Aufhebungsbeschluss 
1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23 ''Wohnungsbau Frohse -   
    West'' - Beschluss - Nr. 42-4/(I)/94 
2. Entwurfs - und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23    
    "Wohnungsbau Frohse - West'' - Beschluss - Nr. 344-22/(I)/96 
Der Stadtrat hebt die nachfolgend genannten Beschlüsse auf: 
1. Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23  
     „Wohnungsbau Frohse-West“ 
    Beschluss – Nr. 42-4/(I)/94 
2. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 23  
    „Wohnungsbau Frohse – West“ 
    Beschluss – Nr. 344-22/(I)/96 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0159/2005 
Nachnutzungskonzept Sporthalle Felgeleben 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt auf der Grundlage der 
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schönebeck (Elbe), Beschluss-Nr. 
0546/2001, Pkt. 2.2., die Übergabe der Sporthalle Felgeleben, Schulstraße,  
an den SV Wacker 90 Felgeleben e.V. zum 01.10.2005. 
 


 
 
B E K A N N T M A C H U N G  der 8. Sitzung des Stadt- 
entwicklungs-, Bau- und Umweltausschusses am 10.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  
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T A G E S O R D N U N G  
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 29.08.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Vorlagen-Nummer: 0160/2005 
 Fertigstellung Erschließung Baugebiet ''Elbenauer Anger - Pretziener 


Straße'' in Schönebeck, B-Plan Nr. 43 vom 29.05.2002 
7 Vorlagen-Nummer: 0165/2005 
 Stadterneuerung in Schönebeck - Sanierungsgebiet Salzelmen 


2. Nachtrag zum Treuhändervertrag BauBeCon Sanierungsträger 
GmbH Bremen - Stadt Schönebeck (Elbe) vom 27.01./30.04.1992 


8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9 Information der Verwaltung 
10 Vorlagen-Nummer: 0161/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
11 Vorlagen-Nummer: 0162/2005 
 Ankauf von Verkehrsflächen in der J.-R.-Becher-Straße 
12 Vorlagen-Nummer: 0163/2005 
 Verkauf einer Grundstücksfläche 
13 Vorlagen-Nummer: 0164/2005 
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0360/2001 vom 25.01.2001 
14 Vorlagen-Nummer: 0168/2005 
 Verkauf des Grundstückes Streckenweg 3/3 a 
15 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
 


B E K A N N T M A C H U N G  
der 9. Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 
11.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 30.08.2005 
5 Informationen der Verwaltung 


6 Informationen zur Vorbereitung der Umstellung des kameralistischen 
Haushalts- und Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung 
(Doppik) 


7 Abarbeitungsstand des Haushaltes der Stadt Schönebeck (Elbe) per 
31.08.2005 


8 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
9 Vorlagen-Nummer: 0160/2005 
 Fertigstellung Erschließung Baugebiet ''Elbenauer Anger - Pretziener 


Straße'' in Schönebeck, B-Plan Nr. 43 vom 29.05.2002 
10 Vorlagen-Nummer: 0165/2005 
 Stadterneuerung in Schönebeck - Sanierungsgebiet Salzelmen 


2. Nachtrag zum Treuhändervertrag BauBeCon Sanierungsträger 
GmbH Bremen - Stadt Schönebeck (Elbe) vom 27.01./30.04.1992 


11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
12 Vorlagen-Nummer: 0161/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
13 Vorlagen-Nummer: 0162/2005 
 Ankauf von Verkehrsflächen in der J.-R.-Becher-Straße 
14 Vorlagen-Nummer: 0163/2005 
 Verkauf einer Grundstücksfläche 
15 Vorlagen-Nummer: 0164/2005 
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0360/2001 vom 25.01.2001 
 
16 Vorlagen-Nummer: 0166/2005 
 Weisung an die Gesellschaftervertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) 


entsprechend § 119 GO LSA zur Abberufung der Mitglieder des 
Aufsichtsrates 


17 Vorlagen-Nummer: 0167/2005 
 Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) nach § 


119 GO LSA in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
18 Vorlagen-Nummer: 0168/2005 
 Verkauf des Grundstückes Streckenweg 3/3 a 
19 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


   
B E K A N N T M A C H U N G  


der 10. Sitzung des Jugend-, Frauen- und Sozialausschusses am 12.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: KiTa ''Pusteblume'' 


Schillerstraße 54 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 


1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung  


a) vom 31.08.2005 
b) vom 08.09.2005 


5 Informationen der Verwaltung 
6 Vorstellung und  Besichtigung der Einrichtung 
7 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9 Vorlagen-Nummer: 0163/2005 
 Verkauf einer Grundstücksfläche 
10 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 


B E K A N N T M A C H U N G  
         der 9. Sitzung des Kultur- und Schulausschusses am 13.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 01.09.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
7 Vorlagen-Nummer: 0160/2005 
 Fertigstellung Erschließung Baugebiet ''Elbenauer Anger - Pretziener 


Straße'' in Schönebeck, B-Plan Nr. 43 vom 29.05.2002 
8 Vorlagen-Nummer: 0165/2005 
 Stadterneuerung in Schönebeck - Sanierungsgebiet Salzelmen 


2. Nachtrag zum Treuhändervertrag BauBeCon Sanierungsträger 
GmbH Bremen - Stadt Schönebeck (Elbe) vom 27.01./30.04.1992 


9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
10 Informationen der Verwaltung 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
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   Amtliche Bekanntmachung  


             der 8. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 12.10.2005 
 
Sitzungsbeginn:      19:30 Uhr  
Sitzungsort:            Bürgerraum der Gemeinde Plötzky 


              A.-Schweitzer-Straße 6   
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 


Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 21.09.2005  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4.  Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 21.09.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Vorstellung des neuen Schulleiters 
7. Informationen zum Stand der Erarbeitung des Hochwasserdokumentes 
8. Informationen zur Zweitwohnungssteuer  
9. Beratung zum Angebot der Einheitsgemeinde Gommern zur Bildung 


einer Verwaltungsgemeinschaft  
 
nichtöffentlicher Teil: 
10.      Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
11.   Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der    


  Gemeinderatsmitglieder 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1,  39218 
Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. hauptsatzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint 
wöchentlich am Sonntag  und kann gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A  
 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)     
    Name:                         SOLEPARK Schönebeck/ Bad Salzelmen 
 Straße:                        Badepark 1 
 Postleitzahl, Ort:        39218 Schönebeck 
    Telefon:                      03928/705531 
    Telefax:                      03928/705537 
      
b)  Vergabeverfahren:     Öffentliche Ausschreibung VOB/A 
 Vergabenummer:       SOLEPARK 1/2005 
 
c) Art des Auftrages:      
       Ausführung von Bauleistungen in Verbindung mit BSI- Förderung 
gemäß   
       § 279a SGB III, Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen für 9 Monate   
       mit 3 von der Kommunalen Beschäftigungsagentur Schönebeck 
zugewie-  
       senen  Arbeitslosen 
 
d)  Ort der Ausführung:  Schönebeck/ Bad Salzelmen/ Kurpark 
  
e)  Art und Umfang der Leistung, Allg. Merkmale der baulichen Anlage  
 Allg. Merkmale der baulichen Anlage: Denkmalgeschütztes historisches   
                                                                      Gradierwerk (Holzkonstruktion)     
 Art der Leistung:           Wiederherrichtung der Standsicherheit                                    
 Umfang der Leistung:    ca. 150 m³ Holzkonstruktion des Gradierwerkes   
                                              erneuern 
                                        ca.      300 m² Belag aus Holzbohlen erneuern 
                                        ca.   4 Stiele einer Fachwerkkonstruktion erneuern 
                                        ca. 11.000 m² längenorientiertes Standgerüst 
                                        ca.   3.000 m² flächenorientiertes Standgerüst 
                                        ca.   1.400 m² Schwarzdorn aus- und wieder  
                                                              einbauen 
   
f)  Aufteilung in Lose:                                 Nein 
 
g)  Erbringen von Planungsleistungen:        Nein 
      
h)  Ausführungsfrist                     
     Monate:                                                   9 
     Beginn der Ausführungsfrist:                 09.12.2005  
     Ende der Ausführungsfrist:                     14.08.2006 
 
i)  Anforderung der Verdingungsunterlagen  
    Anforderung bis:                                   19.10.2005  
     bei:                                                         Planungsbüro für Hochbau  
                                                                Dipl.- Ing. Uwe Lange 
                                                                Böttcherstr. 53, 39218 
Schönebeck 
 
j)  Entgelt für die Verdingungsunterlagen  


    Vergabenummer:       SOLEPARK 1/2005                                  
 Höhe des Entgeltes:   35,00 EUR 
    Zahlungsweise:          Verrechnungsscheck 


            Empfänger:                 Planungsbüro für Hochbau, Dipl.- Ing. Uwe Lange 
                                      Böttcherstr. 53, 39218 Schönebeck 
                 Hinweis:                     Die Verdingungsunterlagen werden nur  
                                      versandt, wenn der Verrechnungsscheck bei  
                                      der Anforderung der Unterlagen beiliegt.  
                                      Eine Rückvergütung des Entgeltes erfolgt 


nicht. 
 


o)  Angebotseröffnung  
     Datum:            09.11.2005                                        
 Uhrzeit:           10.00 Uhr 
 Ort:                  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Markt 1, 39218 
Schönebeck 


   
t)  Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  25.11.2005  


 
v)  Sonstige Angaben 


 Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt:                        
 Planungsbüro für Hochbau,  Dipl.- Ing. Uwe Lange, 


 Böttcherstr. 53, 39218 Schönebeck, Tel. 03928/403571 
 


     Nachprüfung behaupteter Verstöße 
     Vergabekammer (§ 104 GWB):     Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt 
                                                   Ref. 301, Willy- Lohmann- Str. 7, 06114 
Halle 
      
        Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB):     Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt                    
                                                   Ref. 301, Willy- Lohmann- Str. 7, 06114 
Halle 
 
 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien              
 
Beschluss Nr. 017/2005  
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende 1. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Pretzien vom 07.12.2000 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 20.12.2000): 
 


1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 


Gemeinde Pretzien 
 
Auf Grund der §§ 4, 6, 8, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568), in  
der Fassung vom 5.10.1993, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
zur Änderung der Gemeindeordnung und weiterer Vorschriften vom 
22.12.2004 (GVBl. LSA S. 856) und Artikel 1 des Ersten 


Funktionalreformgesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 852) in 
Verbindung mit § 3 Absatz 1 des Kommu- nalabgabengesetzes des Landes 
Sachsen- Anhalt (KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
Dezember 2003 (GVBl. LSA S. 370), hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Pretzien in seiner Sitzung am 22.09.2005 folgende Satzung beschlossen: 


§ 1 
Änderung des § 7 


Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Pretzien 
vom 07.12.2000 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Schönebeck (Elbe) am 
20.12.2000) wird wie folgt geändert: 
 
1. Der § 7 Absatz 1 wird geändert und erhält folgende Fassung: 
 
 „(1) Die Steuer beträgt jährlich  
 hfür den ersten Hund                                      28,00 Euro 
 hfür den zweiten Hund                                   44,00 Euro 
 hfür den dritten und jeden weiteren Hund      62,00 Euro“  


§ 2 
Inkrafttreten 


Die Regelungen dieser Änderungssatzung treten zum 01.01.2006 in Kraft. 
 
Gemeinde Pretzien, d. 22.09.2005 
 


                 
 
 
 
 


B E K A N N T M A C H U N G  
der 8. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 17.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 05.09.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Vorlagen-Nummer: 0160/2005 
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 Fertigstellung Erschließung Baugebiet ''Elbenauer Anger - 


Pretziener Straße'' in Schönebeck, B-Plan Nr. 43 vom 29.05.2002 
7 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
8 Vorlagen-Nummer: 0163/2005 
 Verkauf einer Grundstücksfläche 
9 Vorlagen-Nummer: 0164/2005 
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0360/2001 vom 25.01.2001 
10 Vorlagen-Nummer: 0166/2005 
 Weisung an die Gesellschaftervertreter der Stadt Schönebeck 


(Elbe) entsprechend § 119 GO LSA zur Abberufung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates 


11 Vorlagen-Nummer: 0167/2005 
 Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) nach § 


119 GO LSA in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck GmbH 
12 Vorlagen-Nummer: 0168/2005 
 Verkauf des Grundstückes Streckenweg 3/3 a 
13 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 


B E K A N N T M A C H U N G  
 der 12. Sitzung des Hauptausschusses am 24.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 06.09.2005 
5 Bekanntgabe der Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
6 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
7 Vorlagen-Nummer: 0160/2005 
 Fertigstellung Erschließung Baugebiet ''Elbenauer Anger - 


Pretziener Straße'' in Schönebeck, B-Plan Nr. 43 vom 29.05.2002 
8 Vorlagen-Nummer: 0165/2005 
 Stadterneuerung in Schönebeck - Sanierungsgebiet Salzelmen 


2. Nachtrag zum Treuhändervertrag BauBeCon Sanierungsträger 
GmbH Bremen - Stadt Schönebeck (Elbe) vom 27.01./30.04.1992 


9 Vorlagen-Nummer: 0169/2005 
 Richtlinie für die Verleihung von Ehrenbürgerrechten und 


Ehrenbezeichnungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
10 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
11 Vorlagen-Nummer: 0161/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
12 Vorlagen-Nummer: 0162/2005 
 Ankauf von Verkehrsflächen in der J.-R.-Becher-Straße 
13 Vorlagen-Nummer: 0163/2005 
 Verkauf einer Grundstücksfläche 
14 Vorlagen-Nummer: 0164/2005 
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0360/2001 vom 25.01.2001 
15 Vorlagen-Nummer: 0166/2005 
 Weisung an die Gesellschaftervertreter der Stadt Schönebeck 


(Elbe) entsprechend § 119 GO LSA zur Abberufung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates 


16 Vorlagen-Nummer: 0167/2005 
 Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) nach § 


119 GO LSA in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck 
GmbH 


17 Vorlagen-Nummer: 0168/2005 
 Verkauf des Grundstückes Streckenweg 3/3 a 
18 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 


Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien 
 
Beschluss Nr. 016/2005 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für  
das Haushaltsjahr 2005. 
 


 
 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Pretzien für das Haushaltsjahr 2005 
 
1. Haushaltssatzung 
Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen Anhalt 
vom 05.10.1993 GVBl. LSA S. 568) geändert durch Artikel 1 des Ersten 
Funktionalreformgesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S.852), hat der 
Gemeinderat der Gemeinde  Pretzien in der Sitzung am 22.09.2005 unter  
der Beschluss-Nr. 016/2005 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2005 beschlossen: 


§ 1 


Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 wird  
 
im Verwaltungshaushalt 


in der Einnahme auf     929.700,00 € 
in der Ausgabe auf     929.700,00 € 


 
und 
 
im Vermögenshaushalt 


in der Einnahme auf    355.200,00 € 
in der Ausgabe auf    355.200,00 € 


 
festgesetzt 
 


§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt. 
 


§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 


§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben in  Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 185.000 €  festgesetzt. 


 
§ 5 


Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2005 wie folgt festgesetzt: 
 
  1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 225 v. 
H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                            325 v. 
H. 
 
  2. Gewerbesteuer                                                                                300 v. 
H. 


 
                                                    § 6 


Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt 
(GO LSA) ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn 
 


1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein 
erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich 
nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden 
kann (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v. H. des Gesamthaus- 


         haltsvolumens des Haushaltsjahres) 
 


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben der 
einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den 
Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang 
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geleistet werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall 
mehr als 1 v. H. des Gesamt-haushaltsvolumen des 
Haushaltsjahres) 


 
3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht 


veranschlagte Investitionen oder Investitionsmaßnahmen geleistet 
werden müssen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v. H des 
Vermögenshaushaltes) 


 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt) 
 


- die auf Grund von Aufgabenverteilungen zu 
haushaltsneutralen Umsetzungen zwischen den 
Unterabschnitten führen  


- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig 
sind. 


 
Pretzien, d. 22.09.2005      


                                               
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 


Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach den §§ 98, 99, 100 Abs.2 
und 102 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
erforderliche Genehmigung ist durch die Kommunalaufsicht des 
Landkreises Schönebeck am 27.09.05 unter dem Aktenzeichen 151410-
120-05 erteilt worden. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 10.10.2005 bis 
10.11.2005 zur Einsichtnahme im Rathaus Schönebeck (Elbe), Markt 1, 
Zimmer 105 und im Gemeindebüro der Gemeinde Pretzien, August- 
Bebel-Straße 24  öffentlich aus. 


 
Pretzien, den 05.10.2005    
       


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1,  39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g. haupt-
satzungsgemäßen  Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Amtliche Bekanntmachung 
der 7. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 


25.10.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


27.09.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 27.09.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Vorstellung zur Betreibung des Bürgerhauses von einem Interessenten 
7. Informationen zur Forderung von Schadenersatzansprüchen für 


beschädigte Straßen 
 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Beratung und Beschluss zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 011/2001 


vom 12.06.2001 
Beschlussvorlage Nr. 004/2005 


9. Informationen zur Thematik „Alte Dorfstraße“ 
10. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
11. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 


Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
der Gewässerschau für Gewässer 2. Ordnung in den Schaubezirken 1; 2; 


3; 5; 6; 7; 8 und 17 
 


Entsprechend § 5 Abs. 3 in Verbindung mit  § 34 Abs. 1 und 2 seiner Satzung 
vom 19.11.1996, gibt der Ehle/Ihle Verband hierdurch öffentlich bekannt, 
dass in der Zeit vom 02.11.2005 bis 11.11.2005 die Verbandsschau, an den 
Gewässern 2. Ordnung im Verbandsgebiet, nach § 5 Abs. 1 der 
Verbandssatzung durchgeführt wird. Für die Gebiete der Landkreise 
Jerichower Land und Anhalt-Zerbst erfolgt gleichzeitig, im Auftrag der 
Landkreise, die Durchführung der Amtsschau nach § 118 Wassergesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA). Zu diesem Zweck haben 
Grundstückseigentümer oder Nutzer von Anliegergrundstücken an 
Gewässern 2. Ordnung, nach § 26 Abs. 1 sowie  § 33 Abs. 1 
Wasserverbandsgesetz, sowie nach § 118 Abs. 2 in Verbindung mit § 63 Abs. 


1 bis 3 WG LSA, den Schaubeauftragten des Verbandes, Zutritt zu den 
Gewässern zu gewähren. 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Anliegergemeinden, die 
Eigentümer der zu schauenden Gewässer, die Anlieger, ggf. die Hinterlieger, 
die zur Benutzung Berechtigten, die anerkannten Naturschutzverbände, die 
landwirtschaftliche und technische Fachbehörde sowie sonstige Beteiligte 
Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äußerung haben. Der Terminplan der 
Gewässerschau ist eine zu veröffentlichende Anlage dieser Bekanntmachung. 
Einsichtnahme in die Liste der Schaubeauftragten sowie in die Liste der 
Verbandsgewässer ist in der Geschäftsstelle des Verbandes zu den 
Geschäftszeiten: Mo - Do 7.00 - 16.15 Uhr sowie Fr 7.00 - 13.00 Uhr bei 
Voranmeldung möglich. 
 
Anschrift der Geschäftsstelle: Ehle/Ihle Verband, Alte Ziegelei,39291 Stegelitz 
 
Stegelitz, den 05.10.2005 
 
gez. Erika Krüger 
Verbandsvorsteherin 
 
Terminplan  Herbst-Gewässerschau 2005  Ehle/Ihle Verband 
Schaubezirk Nr. 2: Elbaue Süd (Elbenau, Ranies, Gommern West)  
Schautermin:  03.11.2005, 9.00 Uhr, Treffpunkt: Gemeindeverwaltung Ranies 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Amtliche Bekanntmachung 
der 10. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 03.11.2005 
 
Sitzungsbeginn:  19:30 Uhr 
Sitzungsort:                 Gemeinde Pretzien, A.-Bebel-Str. 24            
                                     Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 


 
 Tagesordnung 


öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


22.09.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 22.09.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung zur Erweiterung der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 


Pretzien  
7. Informationen zum Haushalt 2006 
8. Beratung und Beschluss zu einem Antrag auf Befreiung von der 


Festsetzung der Baugrenze des Bebauungsplanes „Große Sorge“ 
1. Beschlussvorlage Nr. 018/2005 


9. Beratung zur Verkehrsführung durch das Naherholungsgebiet 
10. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 
 
nichtöffentlicher Teil: 
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann 
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Bekanntmachung der 12. Sitzung des Stadtrates am 10.11.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
 


Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.09.2005 
5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1             Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2             Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des 


Stadtrates vom 22.09.2005 
6 Anträge (öffentliche) 
6.1 Antrag der Die Linkspartei.PDS-Fraktion vom 17.10.2005 - 


Städtepartnerschaft mit Farmers Branch 
7 Beschlussfassung zum Kreissitz 
8 Vorlagen-Nummer: 0125/2005 
 Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
9 Vorlagen-Nummer: 0146/2005 
 Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 


(Wasserwehrsatzung) 
10 Vorlagen-Nummer: 0160/2005 
 Fertigstellung Erschließung Baugebiet ''Elbenauer Anger - 


Pretziener Straße'' in Schönebeck, B-Plan Nr. 43 vom 29.05.2002 
11 Vorlagen-Nummer: 0165/2005 
 Stadterneuerung in Schönebeck - Sanierungsgebiet Salzelmen 


2. Nachtrag zum Treuhändervertrag BauBeCon Sanierungsträger 
GmbH Bremen - Stadt Schönebeck (Elbe) vom 27.01./30.04.1992 


12 Vorlagen-Nummer: 0169/2005 
 Richtlinie für die Verleihung von Ehrenbürgerrechten und 


Ehrenbezeichnungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
13 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
14 Vorlagen-Nummer: 0161/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
15 Vorlagen-Nummer: 0162/2005 
 Ankauf von Verkehrsflächen in der J.-R.-Becher-Straße 
16 Vorlagen-Nummer: 0163/2005 
 Verkauf einer Grundstücksfläche 
17 Vorlagen-Nummer: 0164/2005 
 Aufhebung des Beschlusses Nr. 0360/2001 vom 25.01.2001 
18 Vorlagen-Nummer: 0166/2005 


 Weisung an die Gesellschaftervertreter der Stadt Schönebeck 
(Elbe) entsprechend § 119 GO LSA zur Abberufung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates 


19 Vorlagen-Nummer: 0167/2005 
 Entsendung weiterer Vertreter der Stadt Schönebeck (Elbe) nach  
                  § 119 GO LSA in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Schönebeck 


GmbH 
20 Vorlagen-Nummer: 0168/2005 
 Verkauf des Grundstückes Streckenweg 3/3 a 
21 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
Bekanntmachung der 8. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 17.11.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kunsthof Bad Salzelmen, 


Vortragsraum Schausiedehaus 
Badepark 1 
39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen 


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 19.09.2005 
5 Bekanntgabe des Beschlusses aus der letzten nichtöffentlichen 


Sitzung 
6 Informationen der Verwaltung 
7 Plan-Ist-Auswertung zum 30.09.2005 
8 Vorlagen-Nummer: 0170-BAKG/2005 
 Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes ''SOLEPARK 


Schönebeck/Bad Salzelmen'' - 3. Änderung des Beschlusses Nr. 
0058-BAKG/2004 vom 14.10.2004 


9 Vorlagen-Nummer: 0171-BAKG/2005 
 Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes ''SOLEPARK 


Schönebeck/Bad Salzelmen'' 
10 Vorlagen-Nummer: 0172/2005 
 Satzung über die Benutzung der öffentlichen Spielplätze des 


SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12 Informationen der Verwaltung 
13 Vorlagen-Nummer: 0173/2005 


 Umwandlung Eigenbetrieb ''SOLEPARK Schönebeck/Bad 
Salzelmen'' in eine GmbH & Co. KG 


14 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
  
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o. g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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 Bekanntmachung 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pretzien hat in seiner Sitzung am 22.09.2005 
die Hebesätze der Grundsteuer für 2005 wie folgt festgesetzt: 
 
                      Grundsteuer A      225 v.H. 
                      Grundsteuer B      325 v.H. 
 
Diese Hebesätze sind im Rahmen der Haushaltssatzung in der Zeit vom 
10.10. 2005 – 10.11.2005 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt worden. 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2004 sind die Hebesätze unverändert geblieben. 
Daher wird auf die Erteilung von schriftlichen Grundsteuerbescheiden für das 
Kalender-jahr 2005 verzichtet. Für alle diejenigen Grundstücke, deren 
Bemessungs-grundlagen (Steuermessbeträge) sich seit der letzten Festsetzung 
nicht geän-dert haben, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 
27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt 73, 
Teil I, S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2005 in der zuletzt für 
das Kalen-derjahr 2004 veranlagten Höhe festgesetzt. Die Grundsteuer 2005 
wurde bzw. wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundbesitzabgabebescheiden festgesetz-ten Vierteljahresbeträgen jeweils am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Für 
Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2005 in 
einem Betrag am 01. Juli d. Jahres fällig. Wurden bis zu dieser Bekannt-
machung bereits Grundsteuerbescheide für das Kalenderjahr 2005 erteilt, so 
sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Sollten die Grundsteuer-
hebesätze geändert werden oder ändern sich die Steuermessbeträge, werden 
Änderungsbescheide erteilt. Mit dem Tag dieser öffentlichen 
Bekanntmachung treten für die Steuerpflichtigen die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb von 
einer Frist von einem Monat, die mit Ablauf des Tages dieser 
Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch schrift-lichen Widerspruch oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde Pretzien vertreten durch die  
Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe), Steueramt, Markt 1, 39218 
Schönebeck, angefochten werden. 
 
Schönebeck (Elbe), den  06.11.2005 
 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
SCHÖNEBECK (ELBE) 
i.A. Warnke 
- STEUERAMT - 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der 9. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 16.11.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr  
Sitzungsort: Bürgerraum der Gemeinde Plötzky  


A.-Schweitzer-Straße 6   


 
Tagesordnung 


 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 12.10.2005  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 12.10.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss über die Änderungssatzung zur Satzung 


über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde 
Plötzky 


              Beschlussvorlage Nr. 008/2005 
7. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum 


Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006  
 Beschlussvorlage Nr. 009/2005  
 
nichtöffentlicher Teil: 
8.           Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
9.      Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der    
              Gemeinderatsmitglieder 


 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
Bekanntmachung der 6. Sitzung des Betriebsausschusses    
                       Städtischer Bauhof am 16.11.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Städtischer Bauhof Schönebeck 


Dammweg 22 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 05.10.2005 


5 Informationen zum Lagebericht III. Quartal 2005 
6 Vorlagen-Nummer: 0176-BAB/2005 
 Stundenverrechnungssätze für das Wirtschaftsjahr 2006 für den 


Städtischen Bauhof Schönebeck 
7 Vorlagen-Nummer: 0174/2005 
 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe - 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 
vom 08.07.2004 
hier: Hauptausschuss und Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 


8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
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Bekanntmachung der 9. Sitzung des Stadtentwicklungs-,  
Bau- und Umweltausschusses am 21.11.2005 
  
 Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


   
T A G E S O R D N U N G  


  
 Öffentlicher Teil 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 10.10.2005 
 5 Informationen der Verwaltung 
 6 Information und Diskussion zum Stand der Vorbereitungen zur 


Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet Bad 
Salzelmen  einschließlich Ermittlung der Endwerte durch den 
Gutachterausschuss 


 7 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 


für das Haushaltsjahr 2006 
 8 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
 9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
    
Nichtöffentlicher Teil 
 10 Information der Verwaltung 
 11 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
 12 Vorlagen-Nummer: 0179/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
 13 Vorlagen-Nummer: 0180/2005 
 Verkauf eines Grundstückes 
 14 Vorlagen-Nummer: 0181/2005 
 Verkauf des Grundstückes ''Am Stadtfeld 4'' 
 15 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
   


  
 
 
Bekanntmachung der 10. Sitzung des Finanz-  
und Rechnungsprüfungsausschusses am 22.11.2005 
   
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


  
  T A G E S O R D N U N G  
  
Öffentlicher Teil 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 11.10.2005 
 5 Informationen der Verwaltung 
 6 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 


für das Haushaltsjahr 2006 
 7 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
 8 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 9 Vorlagen-Nummer: 0173/2005 
 Umwandlung Eigenbetrieb ''SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen'' in eine GmbH & Co. KG 
 10 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
 11 Vorlagen-Nummer: 0179/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
 12 Vorlagen-Nummer: 0180/2005 
 Verkauf eines Grundstückes 
 13 Vorlagen-Nummer: 0181/2005 
 Verkauf des Grundstückes ''Am Stadtfeld 4'' 
 14 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
  


   
  
 
Bekanntmachung der 11. Sitzung des Jugend-, Frauen- 
und Sozialausschusses am 23.11.2005 
   
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Behindertenverband Moskauer Straße 


Moskauer Straße 23 
39218 Schönebeck (Elbe)  


   
T A G E S O R D N U N G  


  
Öffentlicher Teil 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung  
                   a) vom 31.08.2005 
                   b) vom 08.09.2005 


 5 Informationen der Verwaltung 
 6 Vorlagen-Nummer: 0172/2005 
 Satzung über die Benutzung der öffentlichen Spielplätze des 


SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen 
 7 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 


für das Haushaltsjahr 2006 
 8 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
 9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
   
Nichtöffentlicher Teil 
 10 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
 11 Vorlagen-Nummer: 0173/2005 
 Umwandlung Eigenbetrieb ''SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen'' in eine GmbH & Co. KG 
 12 Vorlagen-Nummer: 0181/2005 
 Verkauf des Grundstückes ''Am Stadtfeld 4'' 
 13 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
  


   
  
  
Bekanntmachung der 10. Sitzung des Kultur- und 
Schulausschusses am 24.11.2005 
  
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Kreismuseum Schönebeck 


Pfännerstraße 41 
39218 Schönebeck (Elbe)  


   
T A G E S O R D N U N G  


  
Öffentlicher Teil 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 13.10.2005 
 5 Vorstellung des Kreismuseums 
 6 Informationen der Verwaltung 
 7 Vorlagen-Nummer: 0172/2005 
 Satzung über die Benutzung der öffentlichen Spielplätze des 


SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen 
 8 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 


für das Haushaltsjahr 2006 
 9 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
 10 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
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Nichtöffentlicher Teil 
 11 Informationen der Verwaltung 
 12 Vorlagen-Nummer: 0182/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 13 Vorlagen-Nummer: 0183/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 14 Vorlagen-Nummer: 0184/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 15 Vorlagen-Nummer: 0173/2005 
 Umwandlung Eigenbetrieb ''SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen'' in eine GmbH & Co. KG 
 16 Vorlagen-Nummer: 0181/2005 
 Verkauf des Grundstückes ''Am Stadtfeld 4'' 
 17 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
   


  
  
  
Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 
Bauvorhaben: Schnittstelle Bahnhof Schönebeck  (Elbe) 
  Fahrradabstellanlage 
 
a) Name, Anschrift des Auftraggebers: Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Markt 1 
    Tel. (03928) 710 429 
    (in Kooperation mit der 
Deutschen  
     Bahn AG) 
b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung 
 
c) Art des Auftrages: Ausführung von Abbruch- und Tiefbauarbeiten 


Planen und Erstellen einer kompletten 
Fahrradabstellanlage 


 
d) Ort der Ausführung: Schönebeck (Elbe) 
 
e) Art und Umfang der Leistung: 
 Los Tiefbau:   10 m³ Mauerabbruch 
   360 m² Grundstücksberäumung 
     22 m² Trockenmauer mit Fundament 
     76 m² Sichtbetonsockel 
     46 m Stabgitterzaun 
       7,50 m Stahlrohrgeländer 
     40 m Betonbordsteine 
     23 m  Drainageleitung DN 100 
   430 m² Betonrechteckpflaster 
                ca. 30 St. Einzelfundamente, ca. 40x40 cm 
     11 m  Trockenmauer, d=0,72 m, h=1,55 m 
 Los Fahrradabstellanlage:  Planen und Erstellen einer kompletten  


                                               überdachten Fahrradabstellanlage für 
ca.  
              100 Fahrräder auf vorgegebener Fläche 
 
f) Art und Umfang der einzelnen Lose: siehe unter e) 


Es besteht die Möglichkeit, Angebote losweise oder komplett 
einzureichen. Der AG behält sich vor, Komplettangebote wegen 
der Spezifik des Bauvorhabens höhergradig zu bewerten. 


 
h) Frist für die Ausführung: 31.12.2005 bis 31.6.2006 
 
i) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert/eingesehen 
werden können:     


Stadt Schönebeck (Elbe), Hoch-, Tiefbau- und Grünflächenamt  
Breiteweg 12a, 39218 Schönebeck (Elbe)  
Tel. 03928 / 710 429 
Termin von Anforderungen:  ab Veröffentlichung. 


 Keine digitale Anforderung und Abgabe der Unterlagen. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen:  


Ohne Erstattung 10,00 EUR (Diskette GAEB 83 einbegriffen) per 
Verrechnungsscheck oder Banküberweisung an die unter Pkt. a) 
genannte Stelle an: 
Vergabenummer: 04 622 025 
Kontonummer:  37 010 224 
BLZ, Geldinstitut:   810 532 42, Kreissparkasse Elbe-Saale 
Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der 
Nachweis über die Einzahlung vorliegt. 


 
k) Frist für das Einreichen der Angebote:  6.12.2005 
 
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:   
 Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zi. 304, 39218 Schönebeck (Elbe) 
 Tel. 03928 / 710 138, Fax 03928 / 710 199 
 
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch 
 
n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:  
    Bieter oder ihre Bevollmächtigten 
 
o) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:  6.12.2005, 1000Uhr 
 Kleiner Sitzungssaal 
 Schönebeck (Elbe), Markt 1 (Rathaus) 
 
p) Sicherheiten:  
 Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme 


Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 % der Abrechnungs-
summe 


 
q) Zahlungsbedingungen:  
 Nach § 16 VOB/B und den Besonderen, Zusätzlichen und    
                  Ergänzenden Vertragsbedingungen; 
 
r) Rechtsform für Bietergemeinschaften:  


                  Keine besondere Rechtsform verlangt. 
 
s) Nachweise für das Beurteilen der Eignung des Bieters:  


Angaben nach § 8, VOB/A, Bewerberklärung gem. RdErl. des 
MW vom 5.3.2002, Nachweis Soka Bau, Auszug aus 
Gewerbezentral-register (nicht älter als 6 Monate), 


 
t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:  31.12.2005 
 
u) Änderungsvorschläge oder Nebenangebote:   


Abgabe von Nebenangeboten nur bei gleichzeitiger Abgabe des  
Hauptangebotes. 


 
vw) sonstige Angaben:  
• Auskünfte zum Verfahren und zum technischen Inhalt erteilt : Anschrift 


siehe a) 
• Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist 


das Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt, Ref. 301, W.-Lohmann-
Straße 7 
06114 Halle, Tel. (0345)5140 


 


 
 
 
 


Amtliche Bekanntmachung 
der 8. Sitzung des Gemeinderates Ranies am 22.11.2005 


 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 


Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


25.10.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 25.10.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 


für das   Haushaltsjahr 2006  
Beschlussvorlage Nr. 005/2005 


7. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2004  
Beschlussvorlage Nr. 006/2005 


8. Vorstellung zur Betreibung des Bürgerhauses von einem Interessenten 
 
nichtöffentlicher Teil: 
9. Beratung und Beschluss zum Verkauf des Grundstückes Dorfstr. 69 


Beschlussvorlage Nr. 007/2005 
10. Informationen zur Thematik „Alte Dorfstraße“ 
11. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  
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12. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
 
Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck (Elbe) 
 
Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Allgemeinverfügung über die 
Erklärung zum Biosphärenreservat „Mittelelbe“ im Zuge des Anhörungs-
verfahrens gemäß § 33 Abs. 4 i.V.m. § 29 Abs. 3 Naturschutzgesetz Land 
Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) während der Sprechzeiten im Stadtplanungs- 
amt der Stadt Schönebeck (Elbe), Breiteweg 12 und in den Gemeindebüros der 
Gemeinden Plötzky, Pretzien und Ranies zur Einsichtnahme  in der Zeit vom 
14.11.2005 bis einschließlich 9.12.2005 öffentlich ausliegt. 
 
Folgende Unterlagen liegen aus: 


- Entwurf einer Allgemeinverfügung zur Erklärung des 
Biosphärenreservates „Mittelelbe“, 


- eine Übersichtskarte des geplanten Biosphärenreservates  
 
Bedenken und Anregungen zur Allgemeinverfügung und der damit 
verbundenen Erklärung des Biosphärenreservats „Mittelelbe“ sind bis 
9.12.2005 im Stadtplanungsamt bzw. in den Gemeindebüros abzugeben. 
 


 
Haase 
Leiter der Verwaltungsgemeinschaft 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von 
Messen, Märkten oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen  


Aufgrund des § 14 Abs. 1,2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LSchlG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.2003 (BGBl. I, S. 744) i.V.m. § 1 lfd.  
Nr. 4.7.5. der Verordnung über die Regelung von Zuständigkeiten im Immissions- 
schutz-, Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten vom 
14.06.1994 (GVBl. LSA S. 636, ber. S. 889), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28.06.2004 (GVBl. LSA S. 362) wird für die Stadt Schönebeck (Elbe) verordnet. 
 


§ 1 
In dem nachstehend aufgeführten Ortsteil dürfen Verkaufsstellen aus Anlass des 
Weihnachtsmarktes wie gefolgt geöffnet sein: 
 
Gemeinde               Datum       Verkaufs- Anlass        Bemerkungen 
Ortsteil                                      zeitraum 
 
Schönebeck (E.)      27.11.05    14.00 Uhr Weihnachts-     gilt für den Bereich                              
Bad Salzelmen                           18.00 Uhr    markt               des Ortsteiles Bad 
                                                                                                Salzelmen mit fol-              
                                                                                                gender Abgrenzung:   
                                                                                                Pfännerstraße,  
                                                                                                Elmener Str., Bornstr.,                   
                                                                                                Schneidewindstr.  
 
 


§ 2 
Die Vorschriften des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die Bestimmun-
gen des Arbeitszeitgesetzes vom 06.06.1994 (BGBl. I S. 1170), geändert durch 
das Gesetz vom 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983), des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.2000 (BGBl. I S. 1983, 2011) und des Mutterschutzgesetzes in der 
Fassung der Neube-kanntmachung vom 20.06.2002 (BGBl. I  S. 2318) sind zu 
beachten. 
 


§ 3 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im 
Sinne des § 24. 
 


§ 4 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft und am 
28.11.2005 außer Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), d. 17.11.2005 
 


 
Stegmann 
Dezernent 
Rechts-, Sicherheits- und  
Ordnungsverwaltung 
 


W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  1 
Landtagswahl 26. März 2006 


 
hier: Bildung von Wahlvorständen in den Wahlbezirken  
         der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Gemäß § 26 Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LWG), in seiner zur Zeit 
gültigen Fassung, ist für jeden Wahlbezirk der Stadt Schönebeck (Elbe) ein 
Wahlvorstand zu bestimmen. Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorste-
herin/dem Wahlvorsteher, seiner Stellvertreterin/seinem Stellvertreter, der 
Schriftführerin/dem Schriftführer und den Beisitzerinnen/den Beisitzern. 
Entsprechend § 5 Abs. 2 der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LWO) 
fordere ich hiermit die in der Stadt Schönebeck (Elbe) vertretenen Parteien auf,  
bis zum 02. Dezember 2005 beim Ratsbüro der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, 
schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzern einzu-
reichen. Wahlberechtigte, die Wahlbewerber auf einen Kreiswahlvorschlag oder 
einen Landeswahlvorschlag sind, können dieses Wahlehrenamt nicht innehaben 
(§ 48 Abs. 2 LWG). Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu 
übernehmen ( § 48 Abs. 1 LWG ). In diesem Zusammenhang wird auf § 49 
Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt hingewiesen. 
 
Schönebeck (Elbe), den 20.11.2005 
 


 
 
 
 
 
Bekanntmachung  der 13. Sitzung des Hauptausschusses am  05.12.2005 
   
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


  
  T A G E S O R D N U N G  
  
Öffentlicher Teil 
 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 24.10.2005 
 


 5 Vorlagen-Nummer: 0172/2005 


 Satzung über die Benutzung der öffentlichen Spielplätze des 
SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen 


 6 Vorlagen-Nummer: 0174/2005 
 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe - 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom 
08.07.2004 


                  hier: Hauptausschuss und Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 
 7 Vorlagen-Nummer: 0175/2005 
 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 4. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 
vom 08.07.2004   


                  hier: Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 8 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2006 
    9 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
 10 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
 11 Vorlagen-Nummer: 0186-HA/2005 
 Beförderung eines Beamten 
 12 Vorlagen-Nummer: 0187-HA/2005 
 Beförderung einer Beamtin 
 13 Vorlagen-Nummer: 0185/2005 
 Beförderung eines Beamten 
 14 Vorlagen-Nummer: 0182/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 15 Vorlagen-Nummer: 0183/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 16 Vorlagen-Nummer: 0184/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 17 Vorlagen-Nummer: 0173/2005 
 Umwandlung Eigenbetrieb ''SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen'' in eine GmbH & Co. KG 
 18 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
 19 Vorlagen-Nummer: 0179/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
20 Vorlagen-Nummer: 0180/2005 
 Verkauf eines Grundstückes 
 21 Vorlagen-Nummer: 0181/2005 
 Verkauf des Grundstückes ''Am Stadtfeld 4'' 
 22 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
  


   
 
Beschluss-Nummer 0169/2005 
Richtlinie für die Verleihung von Ehrenbürgerrechten und 
Ehrenbezeichnungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
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Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage 1 
aufgeführte Richtlinie für die Verleihung von Ehrenbürgerrechten und 
Ehrenbezeichnungen in der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 


Anlage 1 
 
Richtlinie für die Verleihung von Ehrenbürgerrechten 
und Ehrenbezeichnungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Auf Grund des § 6 in Verbindung mit § 34 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 856) hat der Stadtrat der  
Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 10.11.2005 folgende Richtlinie 
beschlossen:      
                                                                    § 1 
                                                      Arten der Ehrungen 
(1) Zur öffentlichen Anerkennung und Ehrung langjähriger Verdienste bzw. 
besonderer Einzelleistungen zum Wohle der Stadt Schönebeck (Elbe) kann die  
Stadt Schönebeck (Elbe) das Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnungen nach  
§ 3 der Richtlinie verleihen. 
(2) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der Ehrenbezeichnungen liegt in 
der alleinigen Zuständigkeit des Stadtrates. 
(3) Der Stadtrat beschließt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm- 
berechtigten Mitglieder in nichtöffentlicher Sitzung über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts. 
(4) Der Stadtrat beschließt mit einfacher Mehrheit in nichtöffentlicher Sitzung 
über die Verleihung von Ehrenbezeichnungen. 
 


§ 2 
Ehrenbürgerrecht 


(1) Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann an natürliche Personen, die sich in 
besonderer Weise um das Wohl der Stadt Schönebeck (Elbe) verdient gemacht 
haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. 
(2) Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Schönebeck 
(Elbe) zu vergeben hat. 
(3) Die zu würdigenden Leistungen auf kulturellem, wirtschaftlichem, sport- 
lichem, technischem, politischem, sozialem, humanitärem oder karitativem  
Gebiet müssen überdurchschnittlich und beispielhaft sein und der Stadt 
Schönebeck (Elbe) zur Ehre gereichen.  
(4) Die Verleihung ist als besonderer Höhepunkt im Rahmen einer öffentlichen  
Stadtratssitzung vorzunehmen. 
(5) Der Ehrenbürger erhält eine Ehrenurkunde und ein anspruchsvolles Sach-
geschenk (im Wert von 250,-- €) durch den Oberbürgermeister und den Vor-
sitzenden des Stadtrates ausgehändigt. 
(6) Der Ehrenbürger trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Schönebeck (Elbe) 
ein. 
(7) Das Ehrenbürgerrecht wird an lebende Personen verliehen und erlischt mit 
dem  Tod des Ehrenbürgers.  


(8) Der Ehrenbürger hat das Recht, an allen öffentlichen Veranstaltungen der 
Stadt Schönebeck (Elbe) kostenfrei teilzunehmen und wird zu besonderen  
Anlässen persönlich eingeladen. 
(9) Folgende städtische Einrichtungen dürfen von Ehrenbürgern unentgeltlich 
genutzt werden: 
 - die Stadtbibliothek,  
      - das Freibad und 
 - das Hallenbad. 


                                                                      
§ 3 


Ehrenbezeichnung 
(1) Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann Bürgern, die über einen längeren 
Zeitraum  ehrenamtlich im Sinne von § 28 GO LSA tätig gewesen (mindestens 3 
Wahlperioden) und in Ehren ausgeschieden sind, eine Ehrenbezeichnung 
verleihen. Die Wahlperiode 1990 bis 1994 wird den Wahlperioden des 
Stadtrates gleichgestellt. 
z. B.: „Ehrenstadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe)“  
          „Ehrenstadtteilwehrleiter der Stadt Schönebeck (Elbe)“ 
          „Ehrenstadtwehrleiter der Stadt Schönebeck (Elbe)“ 
(2) Die Stadt Schönebeck (Elbe) kann Bürgern oder Personen ohne Bürgerstatus, 
die sich um die Stadt Schönebeck (Elbe) verdient gemacht haben - ohne 
ehrenamtlich tätig für die Stadt Schönebeck (Elbe) gewesen zu sein- eine 
Ehrenbezeichnung  verleihen.                     
(3) Die mit einer Ehrenbezeichnung geehrten Bürger und Personen erhalten 
anlässlich ihrer Auszeichnung eine Ehrenurkunde und einen Blumenstrauß. 
(4) Die mit einer Ehrenbezeichnung geehrten Bürger oder Personen werden zu 
repräsentativen Veranstaltungen und Anlässen der Stadt Schönebeck (Elbe)  
persönlich eingeladen 


 
§ 4 


Anträge 
 (1) Anträge zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts und zur Verleihung von 
Ehrenbezeichnungen können aus der Mitte des Stadtrates, vom Oberbürger-
meister oder von Dritten gestellt werden.  
(2) Der Antrag ist schriftlich mit ausführlicher Begründung und sonstigen  
für eine  umfassende Beurteilung des Antrages erforderlichen nachprüfbaren 
Unterlagen  zu versehen und dem Oberbürgermeister zuzuleiten. 
(3) Der Oberbürgermeister prüft den Antrag. Das Ergebnis der Prüfung wird 
dem Stadtrat zur Beschlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung vorgelegt. 


 
§ 5 


Entziehung der Ehrung 
(1) Der Stadtrat kann das Ehrenbürgerrecht und die Ehrenbezeichnung wegen 
unwürdigen Verhaltens durch Beschluss wieder entziehen. 
(2) Unwürdiges Verhalten liegt z.B. vor, wenn die ausgezeichnete Person ihre 
Pflichten gegenüber dem Staat und der Stadt Schönebeck (Elbe) gröblich ver-
letzt, strafbare Handlungen begeht oder wenn die gesamte Lebensführung nicht 
zum geordneten menschlichen Zusammenleben beiträgt.  
(3)  Der Stadtrat entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über den Entzug des 
Ehrenbürgerrechts  und mit einfacher Mehrheit über den Entzug der 
Ehrenbezeichnung.  
(4) Die Entziehungsverfügung erlässt der Oberbürgermeister. 


                                                      


§ 6 
Abschließende Vorschriften 


(1)  Die Urkunden über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und der 
Ehrenbezeichnungen werden vom Oberbürgermeister und vom 
Vorsitzenden des Stadtrates unterzeichnet. In der Urkunde sind die 
Verdienste des zu Ehrenden bzw. des Auszuzeichnenden zu würdigen. 


(2) Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Richtlinie gelten jeweils in 
weiblicher und in männlicher Form. 
 


§ 7 
Inkrafttreten 


 (1) Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Richtlinie für die Verleihung von Ehrenbürgerrechten 
und Ehrenbezeichnungen in der Stadt Schönebeck (Elbe) vom 14. Mai 1998 und 
ihrer Ergänzung vom 07. Februar 2002 (Beschluss 583/2002) außer Kraft. 
 
Schönebeck, den  15.11.2005 
  


        
 
 
Beschluss-Nummer 0165/2005 
Stadterneuerung in Schönebeck - Sanierungsgebiet Salzelmen 
2. Nachtrag zum Treuhändervertrag BauBeCon Sanierungsträger GmbH 
Bremen - Stadt Schönebeck (Elbe) vom 27.01./30.04.1992 
Vorbehaltlich der kommunalrechtlichen Genehmigung stimmt der Stadtrat den 
vertraglichen Änderungen, geregelt im anliegenden 2. Nachtrag zum Treuhän-
dervertrag zwischen der BauBeCon Sanierungsträger GmbH Bremen und der Stadt 
Schönebeck (Elbe), zu. Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, nach 
kommunalrechtlicher Genehmigung der Vertragsänderungen den 2. Nach- trag 
zum Vertrag vom 27.01./30.04.1992 abzuschließen. 
 


 
 
 
 
Beschluss-Nummer 0146/2005 
Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe)  
(Wasserwehrsatzung) 
Der Stadtrat beschließt die nachfolgend aufgeführte Satzung der Wasserwehr der 
Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 


Satzung der Wasserwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) 
(Wasserwehrsatzung) 
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Auf der Grundlage der §§ 6, 28 und 33 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen- Anhalt (GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. S. 568) in der zur  
Zeit gültigen Fassung und des § 175 des Wassergesetzes für das Land Sachsen- 
Anhalt (WG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 1998 
(GVBl. S. 186), zuletzt geändert am 15. April 2005 (GVBl. S. 208) hat der Stadtrat 
der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner Sitzung am 10.11.2005 folgende Satzung 
beschlossen: 
 


§ 1 
Aufgaben und Träger der Wasserwehr 


(1) Für das Gebiet der Stadt Schönebeck (Elbe) wird zur Abwehr einer 
durch Hochwasser- oder Eisgang entstehenden Gefahr ein Wach- und 
Hilfsdienst für Wassergefahr (Wasserwehr) eingerichtet.  
Die Wasserwehr ist eine Einrichtung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Stadt Schönebeck (Elbe) 
obliegt der abwehrende Schutz gegen die genannten Ereignisse im 
Verantwortungsbereich.  
Die Stadt Schönebeck (Elbe) hat insbesondere: 
- eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende   
                  leistungsfähige, öffentliche Wasserwehr aufzustellen,   
                  auszurüsten zu unterhalten und einzusetzen, 
- die Maßnahmen zur Alarmierung der Wasserwehr zu 


gewährleisten (Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen), 
- die für die Ausbildung und Unterkunft der Mitglieder der 


Wasserwehr sowie für die Aufbewahrung der 
Wasserwehrgeräte und Ausrüstungen, deren Wartung und 
Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu 
stellen, 


- die erforderlichen personellen, sachlichen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen. 


 
(2) Durch die Wasserwehr ist: 


- der Wachdienst auf den Deichen rund um die Uhr ab 
Alarmstufe III aufzustellen und  


- die provisorische Beseitigung von Schäden am Deich 
unter fachlicher Anleitung des Landesbetriebes für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zu 
gewährleisten. 


(3)          Der Städtische Bauhof unterstützt im Rahmen seiner Satzung die    
                  Stadt Schönebeck (Elbe) bei der Erfüllung der Aufgaben der   
                  Wasserwehr technisch und personell. 
 


§ 2 
Unterstellung, Aufbau und Organisation 


(1) Die Wasserwehr untersteht fachlich und dienstrechtlich dem 
Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe) und ist diesem 
weisungsgebunden. 


(2) Die Mitgliedschaft in der Wasserwehr ist ehrenamtlich und erfolgt 
auf Antrag. Die Ernennung und die Abberufung der Mitglieder 
erfolgen durch den Oberbürgermeister der Stadt Schönebeck (Elbe). 


(3)          Die Organe der Wasserwehr sind die Mitgliederversammlung und   
                  die Wehrleitung. 
(4) Die Mitglieder der Wasserwehr bilden die Mitgliederversammlung. 


(5) Der Oberbürgermeister ernennt ein Mitglied für den Zeitraum von 5 
Jahren zum Wasserwehrleiter. Eine Wiederernennung ist möglich. 


(6) Die Mitgliederversammlung wählt im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister einen stellvertretenden Wasserwehrleiter und 
einen Schriftführer für den Zeitraum von 5 Jahren. Eine Wiederwahl 
ist möglich. Eine Abwahl kann aus wichtigen Gründen erfolgen. 


(7) Die Wehrleitung besteht aus dem Wasserwehrleiter, dem stellver-
tretenden Wasserwehrleiter und dem Schriftführer. 


(8) Der Wasserwehrleiter ist Vorgesetzter der Mitglieder. 
(9) Die Wasserwehr führt jährlich eine Jahreshauptversammlung durch. 
(10) Der Wehrleiter regelt die Dienstdurchführung in einem Dienstplan   
                  und in Dienstvorschriften. 


  
§ 3 


    Ansprüche aus der Mitgliedschaft und Verdienstausfall 
(1) Ehrenamtliche Mitglieder der Wasserwehr haben Anspruch auf 


Ersatz ihrer Auslagen sowie Anspruch auf unentgeltliche Schutz-
ausstattung. 


(2) Während der Teilnahme an Schulungen, Ausbildungen und Einsätzen 
entfällt für die Mitglieder der Wasserwehr die Pflicht zur 
Arbeitsleistung. 


(3) Sachschäden, die den Mitgliedern der Wasserwehr bei der Aus-   
                  übung des Wasserwehrdienstes entstehen, sofern die Betroffenen   
                  den Schaden nicht vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt  
                  haben, werden durch die Stadt Schönebeck (Elbe) ersetzt. 
 


§ 4 
Ersatz der Auslagen und des Verdienstausfall 


(1) Wer ehrenamtlich in der Wasserwehr tätig ist, hat Anspruch auf 
Ersatz seiner Auslagen und seines Verdienstausfalls. 


(2) Erstattungsfähig sind nur die notwendigen und tatsächlichen   
                  entstandenen, vom ehrenamtlich Tätigen nachgewiesenen Auslagen. 
(3) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Wasserwehr erhalten auf Antrag 


Ersatz des Verdienstausfalls, dem jede Stunde der versäumten 
Arbeitszeit zu Grunde gelegt wird.    


(4) Der Verdienstausfall berechnet sich: 
- für Nichtselbstständige nach der entstandenen und 


nachgewiesenen Einkommensminderung, 
- für Selbstständige (selbstständige Gewerbetreibende, 


Angehörige freier Berufe) nach dem Verdienstausfall, der 
durch Zeitversäumnis im Rahmen der regelmäßigen 
Arbeitszeit ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist, nach 
einem pauschalierten Satz in Höhen von 12,50 € pro 
Stunde. 


(5) Als regelmäßige Arbeitszeit gilt die Zeit von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
(mit Ausnahme einer einstündigen Pause von 12:30 Uhr bis 13.30 Uhr) 
an den Tagen Montag bis Freitag. Ein geltend gemachter Ver-
dienstausfall an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie an 
Werktagen nach 18:00 Uhr wird nur in begründeten Ausnahmefällen 
(z.B. Schichtarbeit) erstattet.  


(6) Der Verdienstausfall wird für jede angefangene Stunde der regel-
mäßigen Arbeitszeit berechnet. Die letzte angefangene Stunde ist 
dabei voll zu berechnen. 


(7) Der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeber-
anteil zur Sozialversicherung wird erstattet, soweit dieser zu Lasten 
des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger 
abgeführt wird. 


 
§ 5 


Pflichten und Befugnisse 
(1) Die Mitglieder der Wasserwehr sind verpflichtet, die ihnen übertra-  
                  genen Aufgaben gewissenhaft auszuführen. Sie haben den Dienstplan   
                  und die Dienstvorschriften einzuhalten. 
(2) Die Mitglieder der Wasserwehr sind zur Teilnahme an Einsätzen, 


Übungen und Schulungen verpflichtet. 
(3) Die Mitglieder der Wasserwehr haben die Bekleidungs- und Aus-


rüstungsgegenstände pfleglich und schonend zu behandeln. 
Dienstbekleidung darf außerhalb des Dienstes und dienstlicher 
Veranstaltungen nicht getragen werden. 


 
§ 6 


Zwangsmaßnahmen 
Die Inanspruchnahme von Personen, das Inanspruchnehmen von Grundstücken 
und Liegenschaften, Platzverweisungen und Räumungen, die Sperrung von 
Einsatzgebieten und andere Maßnahmen können im Zuge der Gefahrenabwehr 
durch den Oberbürgermeister als Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Schönebeck 
(Elbe) auf der Grundlage der §§ 53- 59 des Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen- Anhalt (SOG LSA) erzwungen 
werden. 


 
§ 7 


Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Pflichten    
         gemäß § 5 der Satzung nicht nachkommt. 
 


§ 8 
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Schönebeck (Elbe), den  15.11.2005 
 


                              
 
 
Bekanntmachung der 9. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 28.11.2005 
  
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


39218 Schönebeck (Elbe)  
   


T A G E S O R D N U N G  
 Öffentlicher Teil 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
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 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.10.2005 


 5 Vorlagen-Nummer: 0174/2005 
 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe - 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004 vom 
08.07.2004 


                  hier: Hauptausschuss und Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 
 6 Vorlagen-Nummer: 0175/2005 
 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 4. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004 
vom 08.07.2004 


                  hier: Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss 
7 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für 


das Haushaltsjahr 2006 
 8 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
 9 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 10 Vorlagen-Nummer: 0182/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 11 Vorlagen-Nummer: 0183/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 12 Vorlagen-Nummer: 0184/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 13 Vorlagen-Nummer: 0173/2005 
 Umwandlung Eigenbetrieb ''SOLEPARK Schönebeck/Bad 


Salzelmen'' in eine GmbH & Co. KG 
 14 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
 17 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


    
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt- 
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  1  der Gemeinde Plötzky  


Landtagswahl 26. März 2006 
 


hier: Bildung eines Wahlvorstandes im Wahlbezirk der Gemeinde Plötzky  
 
Gemäß § 26 Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LWG), in seiner zur Zeit 
gültigen Fassung, ist für den Wahlbezirk der Gemeinde Plötzky ein Wahlvor-
stand zu bestimmen. Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin/dem 
Wahlvorsteher, seiner Stellvertreterin/seinem Stellvertreter, der Schriftführerin/ 
dem Schriftführer und den Beisitzerinnen/den Beisitzern. Entsprechend § 5 Abs. 
2 der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LWO) fordere ich hiermit die 
in der Gemeinde Plötzky vertretenen Parteien auf, bis zum  09. Dezember 2005 
beim Gemeindebüro der Gemeinde Plötzky, Salzstraße 11, schriftlich 
Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer einzureichen. 
Wahlberechtig-te, die Wahlbewerber auf einem Kreiswahlvorschlag oder einem 
Landeswahlvor-schlag sind, können dieses Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 48 
Abs. 2 LWG). 
Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen (§ 48 
Abs. 1 LWG). In diesem Zusammenhang wird auf § 49 Wahlgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt hingewiesen. 
Plötzky, den 27.11.2005 
 


 
 
 
 
W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  1  der Gemeinde Ranies  


Landtagswahl 26. März 2006 
 


hier: Bildung eines Wahlvorstandes im Wahlbezirk der Gemeinde Ranies  
 
Gemäß § 26 Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LWG), in seiner zur Zeit 
gültigen Fassung, ist für den Wahlbezirk der Gemeinde Ranies ein 
Wahlvorstand zu bestimmen. Der Wahlvorstand besteht aus der 
Wahlvorsteherin/dem Wahlvor-steher, seiner Stellvertreterin/seinem 
Stellvertreter, der Schriftführerin/dem Schriftführer und den Beisitzerinnen/den 
Beisitzern. Entsprechend § 5 Abs. 2 der Wahlordnung des Landes Sachsen-
Anhalt (LWO) fordere ich hiermit die in der Gemeinde Ranies vertretenen 
Parteien auf, bis zum  09. Dezember 2005 beim Gemeindebüro der Gemeinde 
Ranies, Dorfstraße 1, schriftlich Vorschläge von Wahlberechtigten für 
Beisitzerinnen/Beisitzer einzureichen. Wahlberechtigte, die Wahlbewerber auf 
einem Kreiswahlvorschlag oder einem Landeswahlvorschlag sind, können 
dieses Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 48 Abs. 2 LWG). Jeder 
Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu übernehmen (§ 48 Abs. 1  
LWG). In diesem Zusammenhang wird auf § 49 Wahlgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt hingewiesen. 
Ranies, den 27.11.2005 
 


 


 
 
 
W a h l b e k a n n t m a c h u n g   N r.  1  der Gemeinde Pretzien  


Landtagswahl 26. März 2006 
 


hier: Bildung eines Wahlvorstandes im Wahlbezirk der Gemeinde Pretzien  
 
Gemäß § 26 Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LWG), in seiner zur Zeit 
gültigen Fassung, ist für den Wahlbezirk der Gemeinde Pretzien ein Wahlvor-
stand zu bestimmen. Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorsteherin/dem 
Wahlvorsteher, seiner Stellvertreterin/seinem Stellvertreter, der Schriftführerin/ 
dem Schriftführer und den Beisitzerinnen/den Beisitzern. Entsprechend § 5 Abs. 
2 der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt (LWO) fordere ich hiermit die  
in der Gemeinde Pretzien vertretenen Parteien auf, bis zum 09. Dezember 2005 
beim Gemeindebüro der Gemeinde Pretzien, August-Bebel-Straße 24, schriftlich 
Vorschläge von Wahlberechtigten für Beisitzerinnen/Beisitzer einzureichen. 
Wahlberechtigte, die Wahlbewerber auf einem Kreiswahlvorschlag oder einem 
Landeswahlvorschlag sind, können dieses Wahlehrenamt nicht innehaben (§ 48 
Abs. 2 LWG). Jeder Wahlberechtigte ist verpflichtet, ein Wahlehrenamt zu 
übernehmen (§ 48 Abs. 1 LWG). In diesem Zusammenhang wird auf § 49 
Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt hingewiesen. 
Pretzien, den 27.11.2005 
 


 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der 11. Sitzung  
des Gemeinderates der Gemeinde Pretzien am 08.12.2005 
 
Sitzungsbeginn:  19:00 Uhr 
Sitzungsort:                Gemeinde Pretzien 
                                     A.-Bebel-Str. 24, Dorfgemeinschaftshaus "Alter Krug" 
 
     Tagesordnung 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


03.11.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der  


Sitzung vom 03.11.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2004 


Beschlussvorlage Nr. 019/2005  
7. Beratung zur Erweiterung der Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 


Pretzien 
8. Stand der Bautätigkeiten in der Gemeinde 


 
nichtöffentlicher Teil: 
9. Beratung und Beschluss zur Vereinbarung über die Nutzung und 


Unterhaltung der Friedhofskapelle 
           Beschlussvorlage Nr. 020/2005 
10. Beratung und Beschluss zur Änderung der Beauftragung eines 


Rechtsanwaltes 
          Beschlussvorlage Nr. 021/2005 
11. Informationen zu einer Grundstücksangelegenheit 
12. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat 
13. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen 


der Ratsmitglieder 
 


 
Neufassung  
Bekanntmachung  der 13. Sitzung des Hauptausschusses  
am  05.12.2005 
   
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe)  


  
   T A G E S O R D N U N G  
 
 Öffentlicher Teil 
 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 24.10.2005 


 5 Vorlagen-Nummer: 0172/2005 
 Satzung über die Benutzung der öffentlichen Spielplätze des 


SOLEPARKES Schönebeck/Bad Salzelmen 
 6 Vorlagen-Nummer: 0174/2005 
 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe - 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004  
                  vom 08.07.2004 
                  hier: Hauptausschuss und Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 
 7 Vorlagen-Nummer: 0175/2005 
 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 4. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004  
                  vom 08.07.2004   
                  hier: Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 8 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 
                  für das Haushaltsjahr 2006 
 9 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
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 10 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
 11 Vorlagen-Nummer: 0186-HA/2005 
 Beförderung eines Beamten 
 12 Vorlagen-Nummer: 0187-HA/2005 
 Beförderung einer Beamtin 
 13 Vorlagen-Nummer: 0185/2005 
 Beförderung eines Beamten 
 14 Vorlagen-Nummer: 0182/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 15 Vorlagen-Nummer: 0183/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 16 Vorlagen-Nummer: 0184/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 17 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
 18 Vorlagen-Nummer: 0189/2005 
                  Ankauf eines Grundstückes am Markt 
 19 Vorlagen-Nummer: 0179/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
 20 Vorlagen-Nummer: 0180/2005 
 Verkauf eines Grundstückes 
 21 Vorlagen-Nummer: 0181/2005 
 Verkauf des Grundstückes ''Am Stadtfeld 4'' 
22 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


    
 
 
Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft mbH 
 
                      Amtliche Bekanntmachung 
 
Die Gemeinden Plötzky und Pretzien halten als kommunale Gesellschafter 
jeweils 33,3 % und die Stadt Schönebeck und die Gemeinde Ranies jeweils 
16,7 % des Stammkapitals der Elbaue Naherholungsförderungsgesellschaft 
mbH. Nach § 121 der Gemeindeordnung und auf der Grundlage des § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes besteht die Pflicht dafür zu sorgen, dass 
- die Feststellung des Jahresabschlusses, 
- die Verwendung des Ergebnisses, 
- das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses, 
- der Jahresabschluss und  
- der Lagebericht 
ortsüblich bekannt gegeben werden und in der Bekanntgabe auf die 
Auslegung der Jahresabschlussdokumente zur Einsichtnahme hingewiesen 
wird. Zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2004 der Elbaue 
Naherholungsförderungsgesellschaft mbH wurde auf der 
Gesellschafterversammlung am 01.11.2005 folgender Beschluss gefasst: 


 
Beschluss 2005 – 02/ B 4.1 
Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung erheben die 
Gesellschafter keine Einwände gegen den Jahresabschluss 2004 und den 
Lagebericht der Elbaue-Naherholungsförderungsgesellschaft mbH 
Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss 2004 fest. 
Der Geschäftsführung wird für das Jahr 2004 Entlastung erteilt. 
Der Bilanzgewinn von 12.002,98 € ist auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Die Geschäftsführung der Elbaue GmbH gibt bekannt, dass allen 
institutionellen Einrichtungen, Unternehmen oder Bürgern, die an einer 
Einsichtnahme in die Jahresabschlussdokumente interessiert sind, Gelegenheit 
gegeben wird, sich im Sekretariat der BQI mbH Schönebeck, Grundweg 31, 
39218 Schönebeck, Frau Kirchberg, telefonisch unter Apparat 03928 459 103 
anzumelden. Die Einsichtnahme in den Prüfbericht ist nach Veröffentlichung 
der Bekanntmachung innerhalb der nächsten 14 Tage in den Geschäftsräumen 
der v.g. Adresse möglich. Der Jahresabschluss der Elbaue GmbH wurde durch 
die Wirtschaftsprüfgesellschaft FRIEDERICH * BECKER * HAACK * 
BARTHEL Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte Osnabrück 
testiert und trägt folgenden Bestätigungsvermerk: 
 


VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 
 


Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht habe ich folgenden Bestätigungs- 
vermerk erteilt: 
„Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchhaltung den 
Lagebericht der Elbaue-Naherholungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  
der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben. Ich habe 
meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzung der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. Meine Prüfung 
hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach meiner Überzeugung vermittelt 


der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt 
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Osnabrück, den 15. Juni 2005   Dr. Friederich 


Wirtschaftsprüfer 
 


VII. Schlussbemerkung 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2004 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2004 der Elbaue-
Naherholungsförderungsgesellschaft mbH Plötzky, erstatte ich in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (PS 450 des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.). Der von mir mit Datum 
vom 15. Juni 2005 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in 
Abschnitt VI. wiedergegeben. 
 
Osnabrück, den 15. Juni 2005 


 
 
 
 
Beschlüsse des Betriebsausschusses  Kur- und Gesundheitsverwaltung 
vom 17.11.2005  
 
Beschluss-Nummer: 0170-BAKG/2005 
Der Betriebsausschuss bestätigt den überarbeiteten Wirtschaftsplan 2005 des  
Eigenbetriebes SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen mit folgenden Grund- 
daten: 
1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 wird wie folgt festgesetzt, dabei ist 
    der Erfolgsplan   im Aufwand  auf               5.478.000,00 €,    
  im Ertrag auf               4.402.400,00 € und  
  im Vermögensplan auf               103.150,00 € begrenzt. 
2.  Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck (Elbe), der    


 zur Finanzierung des Eigenbetriebes für 2005 benötigt wird, beträgt  
1.075.600,00 €. 


3.  Der Stellenplan des Eigenbetriebes wird mit 45,750 Stellen bestätigt. 
4.  Im  Erfolgsplan sind folgende Zuwendungen eingeordnet: 


• Förderprojekt „Statiksicherung des Gradierwerks“ (Gesamtförderung 
der Lotto-Toto-Gesellschaft 75.000 € plus 50% Eigenanteil) 


• Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der GA-
Förderung (beantragte Förderung der Landesinvestitionsbank Sachsen-
Anhalt 80% entspricht 360.000,00 €, 10% Mittel der Kommunalen 
Beschäftigungsagentur –Landkreis Schönebeck- aus der Beschäftigung 
schaffende Infrastrukturförderung (BSI) 45.000,00 € und 10% 
Eigenanteil 45.000,00 €).  
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• Förderprojekt „Einzäunung der Kernzone des Kurareals“ (erwartete 
Gesamtförderung 2005 des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
50.000 € plus 50% Eigenanteil) (beantragte Förderung 80.000 € plus 
20% Eigenanteil) Projekt verschoben 2006/2007 


      Die Verwendung der Mittel ist zweckgebunden und abhängig vom Eingang   
      der Zuwendungsbescheide.  
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den beiliegenden überarbeiteten 
Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes zu bestätigen.  
 


 
 
 
Beschluss-Nummer: 0171-BAKG/2005 
Der Betriebsausschuss bestätigt den Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes 
SOLEPARK Schönebeck/Bad Salzelmen mit folgenden Grunddaten: 
1. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2006 wird wie folgt festgesetzt, dabei ist 
    der Erfolgsplan   im Aufwand  auf              5.342.800,00 €,    
  im Ertrag auf              4.188.800,00 € und  
  im Vermögensplan auf              111.350,00 € begrenzt. 
 


2. 2. Der Gesamtbetrag des Zuschusses durch die Stadt Schönebeck, der zur 
Finanzierung des Eigenbetriebes für 2006 benötigt wird, beträgt  


               1.154.000,00 €. 
3.  Der Stellenplan des Eigenbetriebes wird mit 45,250 Stellen bestätigt. 
4.  Im  Erfolgsplan sind folgende Zuwendungen eingeordnet: 


• Förderprojekt „Neuaufbau Gradierwerk“  
                  geplante Gesamtkosten 449.982,20 € 


Förderung der Landesinvestitionsbank Sachsen-Anhalt 359.900,00 €  
Anteil für 2006  295.900,00 € (Konten 497540 und 699050) 
Mittel der Kommunalen Beschäftigungsagentur –Landkreis 
Schönebeck- aus der Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung 
(BSI) 45.000,00 €  
Anteil für 2006 37.000,00 € (Konten 497540 und 699050) 
Eigenanteil 45.080,20 € 
Anteil für 2006 37.100,00 € (Konten 493000 und 699050) 


    Die Verwendung der Mittel ist zweckgebunden entsprechend des Zuwendungs-    
    bescheids.  
Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan 2006 des 
Eigenbetriebes zu bestätigen.  
 


 
 
Beschluss-Nummer 0125/2005 
Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) beschließt die in der Anlage 1 
aufgeführte Entgeltordnung und den in Anlage 2 aufgeführten Entgelttarif 
für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 


 
 
Anlage 1 
Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 
Auf Grund der §§ 6, 44 und 91 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-
Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. 
LSA Nr. 72, S. 852), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in seiner 
Sitzung am 10.11.2005 folgende Entgeltordnung beschlossen: 


 
§ 1 


Entgeltpflicht 
Entgeltpflichtig sind die in der Anlage 1 aufgeführten kommunalen Sportein-
richtungen und Bäder. Der Entgelttarif ist Bestandteil dieser Entgeltordnung. 
Die Benutzung der kommunalen Sporteinrichtungen ist in den gesetzlich gere-
gelten Fällen entgeltfrei. Für die Benutzung der kommunalen Sporteinrichtun-
gen können Betriebskosten erhoben werden. 
 


§ 2 
Entgelt und Fälligkeit 


1. Die Zahlungspflicht entsteht mit der Genehmigung zur Benutzung der 
Sporteinrichtung. 


2. Bei langfristig geschlossenen Verträgen kann die Zahlung halbjährlich 
erfolgen. 


3. Eintrittsentgelte sind beim Passieren des Eingangs, Entgelte für Mehrfach- 
und Dauerkarten bei deren Erwerb zu entrichten. 


 
§ 3  


Schuldner 
1. Schuldner ist der Nutzungsnehmer. 
2. Bei Entgelten für sonstige Leistungen nach der Ziffer 4 des Entgelttarifs, 


wer die sonstigen Leistungen in Anspruch nimmt. 
3. Bei nicht rechtsfähigen Personengruppen sind alle Mitglieder derselben 


Schuldner. 
 


§ 4 
Befreiung, Ermäßigung und Erhöhung von Benutzungsentgelten 


1. Die Benutzung der kommunalen Sportstätten und Bäder ist zu Lehr- und 
Übungszwecken entgeltfrei: 
- auf Antrag für Vereine, die dem Kreissportbund e.V. Schönebeck 


(Elbe) oder den örtlichen Fachverbänden angehören und im 
Territorium ansässig sind 


2. Die Benutzung der kommunalen Sporteinrichtungen und Bäder ist zu 
Lehr- und Übungszwecken entgeltermäßigt (entsprechend Entgelt-
ordnung, Abschnitt 1): 
- auf Antrag für nicht vereinsgebundene Kinder- und Jugendgruppen 


in Begleitung eines Gruppenleiters mit Übungsleiterlizenz, 
Jugendleiter oder Lehrschein der DLRG oder vergleichbarer 
Lehrbefähigung,  


- auf Antrag für Sportgruppen der freien Wohlfahrtsverbände, 
Behindertenorganisation, sowie anderer Einrichtungen, soweit sie 
keinen gesetzlichen Förderanspruch haben und als gemeinnützig 
anerkannt sind. 


Für die Entgeltbefreiung nach Abs. (1) gelten in der Schwimmhalle und im 
Freibad für Vereine, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, 
folgende gesonderte Regelungen: 
Die Abteilung Schwimmen und die Wasserwacht erhalten zu Lehr- und 
Übungszwecken 
  in der Schwimmhalle   10 Wochenstunden 
  im Freibad     6 Wochenstunden 
für den Vereinssport entgeltfrei. 
In diesen Zeiten ist Schwimmunterricht der Vereine, bei welchem Entgelte 
erhoben werden, verboten. Die Anzahl der Bahnen pro Wochen-stunde ist 
abhängig vom Bedarf der Einrichtung an Zeiten für den 
Schwimmunterricht (höchstens 2 Bahnen) sowie von der Auslastung des 
Vereins. 


      Die Entgeltbefreiung bzw. –ermäßigung nach § 4 Abs. (1) und (2) gilt     
      nicht für Einrichtungen und Gruppen, die erwerbswirtschaftliche Zwecke   
      verfolgen, ebenso nicht für sonstige Leistungen im Sinne der Ziffer 4 des   
      Gebührentarifs. 


3. Die Benutzung der Schwimmhalle und des Freibades bis zum vollendeten 3. 
Lebensjahr in Begleitung Erziehungsberechtigter oder mit deren Einwilli-
gung einer mindestens 16 Jahre alten Person, ist entgeltfrei. Jede Begleit-
person darf hierbei maximal 2 Kinder beaufsichtigen. Kinder vom vollen-
deten 3. Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, Schüler und aner-
kannte Schwerbehinderte erhalten als Einzelpersonen bei Benutzung der 
kommunalen Schwimmhalle und des Freibades Entgeltermäßigung. Eine 
Ermäßigung erhalten Personen, die den Gebührenermäßigungsnachweis der 
Stadt Schönebeck (Elbe) vorlegen. Das zu zahlende Entgelt ist im Tarif als 
Ermäßigung ausgewiesen. Weiterhin erhalten Familien eine Ermäßigung, die 
den Familienpass des Landes Sachsen-Anhalt vorweisen können.  


         Diese Ermäßigung ist im Tarif gesondert ausgeführt. Bei Benutzung der   
         kommunalen Schwimmhalle und des Freibades durch Schwerbehinderte,    
         erhält die im amtlichen Ausweis als erforderlich bestätigte Begleitperson  
         entgeltfreien Zutritt. Bei Nutzung des Freibades von Hortgruppen hat je  
         Hortgruppe 1 Erzieher/Betreuer entgeltfreien Eintritt. Eintrittskarten und  
         Dauerkarten sind nicht übertragbar. Sie gelten nur für die Person, auf die  
         sie ausgestellt sind und für den jeweiligen Geltungszeitraum. 
4. Bei Übernahme der Eigenverantwortung der Bewirtschaftung und 


Unterhaltung von Sportstätten (einschließlich der Übernahme der Kosten) 
durch einen Sportverein, besteht die Möglichkeit, dass die  


         Stadt Schönebeck (Elbe) diese Sportstätte an den Verein verpachtet. 
Bestehen in der Sportstätte dann freie Nutzungszeiten, kann der nutzende 
Sportverein eine Vergabe an Dritte vornehmen. Die Höhe des 
Nutzungsentgeltes regelt die gültige Entgeltordnung der Stadt Schönebeck 
(Elbe). Darüber hinaus können die Betriebskosten umgelegt werden. 


5. Führen sonstige Benutzer eine Veranstaltung durch, für die ein 
Eintrittsgeld erhoben wird oder mit der sie gewerbliche oder sonstige 
Erwerbszwecke verfolgen, kann der im Entgelttarif festgelegte Satz erhöht 
werden. (Bei der Festsetzung des Entgeltes im Einzelfall sind der mit der 
Veranstaltung verbundene Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der 
wirtschaftliche Wert und der sonstige Nutzen der Veranstaltung für den 
Schuldner zu berücksichtigen.) 
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6. Für eingetragene Züchtervereine gilt folgende Regelung 


  Sofern diese im Amtsgericht Schönebeck (Elbe) eingetragen sind, ihren    
  Sitz in Schönebeck haben und gemeinnützig sind. 
- 1 mal jährlich wird eine Sporthalle für Ausstellungen zur Verfügung 


gestellt, wenn eigene Nutzungsrechte sowie Nutzungsrechte Dritter 
dem nicht entgegenstehen. Die Entgeltpflicht regelt sich nach § 4 (2) 
ermäßigter Tarif. 


- Der Nutzer trägt die Betriebskosten für den genutzten Zeitraum. 
 


 
 


§ 5 
Ausnahmen 


1. Im Einzelfall kann das Amt für Kultur und Sport auf Antrag, soweit keine 
städtischen Interessen bestehen, Ausnahmen genehmigen. 


 
§ 6 


Inkrafttreten 
Die Entgeltordnung für die Sportstätten tritt zum 01.01.2006 in Kraft. 
Die Entgeltordnung der Stadt Schönebeck (Elbe) Beschluss Nr. 0453/2001, 
tritt zum 31.12.2005 außer Kraft. 
Schönebeck (Elbe), den 17.11.2005 
 


                
 
Anlage: Aufstellung kommunale Sportstätten 
 
1. Sportplätze 


 Sportplatz SSV 1861 e.V., Barbarastr. 21 
- 2 Großfeldrasenplätze 


 - 1 Großfeldhartplatz 
- 2 Kleinfeldrasenplätze 


 - Volleyballanlage 
 Sportplatz SSC e.V., Magdeburger Str. 174 


 - 3 Großfeldrasenplätze 
 - 1 Großfeldhartplatz 
 - 1 Kleinfeldhartplatz 


- 1 Leichtathletikanlage 
 - 2 Volleyballplätze 


Sportplatz Felgeleben , Am Anger 5 (Großfeld) 
Sportplatz Elbenau   (Großfeld) 


2. Tennisanlagen 
 Tennisplatz Blau-Weiß, Stadionstraße 17 
 Tennisplatz im Kurpark, Bad Salzelmen, Badepark 7 
3. Schwimmhalle und Freibad  
 Schwimmhalle, Sauna, Gymnastikraum, Joh.-R.-Becher-Str. 71 
 Freibad, Barbarastr. 21 a 
4. Sporthallen der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Sporthalle „F. Vollbring“ 


- Spielfeld     974,4 qm 
 - Gymnastikraum I    170,7 qm 


 - Gymnastikraum II     295,0 qm 


 Sporthalle Friedhofsweg 9 a   323,0 qm 
 Sporthalle, Ballenstedter Straße 25 c  288,0 qm 
 Sporthalle Elbenau     432,0 qm 
5. Turn- und Sporthallen der Schulen 
 a) der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 Sekundarschule „M. Gorki“   474,1 qm 
 Grundschule „K. Liebknecht“   300,0 qm 
 Grundschule „L. Schneider“   200,0 qm 
 Grundschule „A. Bebel“   299,0 qm 
 Grund- und Sekundarschule „Am Lerchenfeld“ 435,0 qm 
 Grund- und Sekundarschule „K. Kollwitz“  375,0 qm 
 b) des Landkreises Schönebeck (nicht Bestandteil dieser    
                                                                       Entgeltordnung) 
 Dr.- Carl-Hermann-Gymnasium, Am Malzmühlenfeld 198,0 qm 
 Dr.- Carl-Hermann-Gymnasium, Berliner Straße 968,0 qm 
 Sporthalle der Sonderschule für Lernbehinderte 275,0 qm 
 Sporthalle der Kommunalen Berufsschule                1.215,0 qm 
 
Anlage 2 
                                                Entgelttarif 
 
In den nachfolgenden aufgeführten Entgelten ist die gesetzliche Mehrwertsteuer 
enthalten, soweit eine Verpflichtung zur Zahlung der Mehrwertsteuer besteht. 
1. Wochen- und Wochenendnutzung für Personengruppen von § 4 Abs. (2)   
         (Ermäßigt). 
                     pro angefan-   Saison-        Jahres  
                                                                                               gene Stunde    erlaubnis     erlaubnis 
                            je Wo/Std.   je Wo/Std.                                                                          
                                                                                                                      (in Abhängigkeit von Sportart und              
                                                                                                                      Vertragsgestaltung 


€ € € 
1.1. Sportplätze 
1.1.1. ab 7000 m²/Rasen 4,00 38,50 58,00 
1.1.2. über   800 m²/Rasen 3,00 26,00 38,50 


1.1.3. bis   800 m²/Rasen 2,50 23,50 33,50 
1.1.4. über   800 m²/Hart 2,50 20,50 31,00 
1.1.5. bis   800 m²/Hart 2,00 15,50 26,00 


1.1.6. Leichtathletikanlage  2,00 15,50 26,00 
    
                                                                                                                  Saison-  
                                                                                                                      erlaubnis      
                            pro Std.  
                                                                                                                 (15.10. – 15.04.) 
    € € € 
1.2. Turn- und  
 Sporthallen 
1.2.1. kl. Sporthallen  2,00 31,00 46,50 
 (bis 450 qm)  
1.2.2. gr. Sporthallen  3,00 51,50 77,00 
 (über 450 qm) 
1.3. Hallenbad 
1.3.1. Hallenbad 25 m                 15,50                511,50 
 1 Bahn   3,50                102,50 
 Lehrschwimmbecken  3,50                102,50 
1.4. Freibad 
1.4.1. Freibad 50 m                 10,50                307,00 


1.4.2. 1 Bahn  50 m  2,00                  51,50 
1.4.3. gesamtes Bad                 20,50                614,00 
 
2. Wochen- und Wochenendbenutzung von Personengruppen, die nicht  
         unter § 4, Abs. (1) und (2) fallen (individuelle Nutzung) 
 
                                                                                               pro angefan-   Saison-        Jahres  
                                                                                               gene Stunde    erlaubnis     erlaubnis 
                            je Wo/Std.   je Wo/Std.                                     
                                                                                                                      (in Abhängigkeit von Sportart und              
                                                                                                                      Vertragsgestaltung 
                                                                            €        € € 
2.1. Sportplätze 
2.1.1. ab 7000 m²/Rasen                51,00   511,00     767,00 
2.1.2. über   800 m²/Rasen                31,00   307,00     409,00 
2.1.3. bis   800 m²/Rasen                26,00   256,00     358,00 
2.1.4. über   800 m²/Hart                   20,00   205,00     307,00 
2.1.5. bis   800 m²/Hart                   15,00   153,00     256,00 
2.1.6. Leichtathletikanlage                         12,00    123,00     174,00 
2.2. Turn- und  
 Sporthallen 
2.2.1. kl. Sporthalle                                    10,00     205,00      307,00 
 (bis 450 qm) 
2.2.2. gr. Sporthalle                                    15,00     307,00 460,00 
 (über 450 qm) 
In Turn- und Sporthallen wird an Wochenenden für Personengruppen, die nicht unter  
§ 4 Abs. (1) und (2) fallen, ein Aufschlag von 50 % des Einzelpreises erhoben. 
 
          pro angefan-              10er Karte                
                                                                            gene Stunde 
                                                                       €                      € 
2.3. Schwimmhalle 
2.3.1. Einzelkarte   
 pro Person                                                     2,50                 22,50 
 Ermäßigung                                                  1,50                  13,50 
 gemäß § 4 Pkt. 3. 
 Feierabendtarif (1 Std. vor Schließg.)          2,00 
 Einzelkarte ohne Ermäßigung 
2.3.2. Schwimmunterricht 
 pro Person 
 10 Stunden                       80,00 
 jede weitere Stunde                                      8,00 
 Ermäßigung gemäß § 4, Pkt. 3 
 10 Stunden    55,00 
 jede weitere Stunde                                      5,50 
2.3.3. Wassergymnastik 
 je Kursstunde 
 Eintrittspreis lt. Tarif + Kursentgelt            1,50 
2.3.4. Aquafitness 
 je Kursstunde 
 Eintrittspreis lt. Tarif + Kursentgelt            2,50 
2.3.5. Hallenmiete 
 Hallenbad 
 25 m-Becken                                           102,50                       - 
 1 Bahn 25 m-Becken                                20,50                       - 
 Lehrschwimmbecken                                20,50  - 
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2.3.6. Saunanutzung 
 pro Person zeitlich 
 unbegrenzt inklusive 
 20 min. Schwimmen                                  6,00  54,00 
 (nur zu den öffentlichen 
 Schwimmzeiten) 
 Ermäßigt                                                    4,50 40,50 
2.3.7. Badbenutzung 
 a) der Grundschulen (Stadt SBK und 
 Verwaltungsgemeinschaft SBK) im  
 Rahmen des Schulschwimm- 
 unterrichtes pro Schüler/Std.                     1,00           -  - 
 b) der Grundschule des Land- 
 kreises im Rahmen des Schul- 
 schwimmunterrichtes 
 pro Schüler/Stunde                                    2,00           -            - 
2.3.8. Familienpass Bad (1 Stunde)                    5,00 
2.3.9.         Familienpass Sauna                                12,00 
 
            pro Tag                  Saisonkarte 
                                                              €       € 
2.4. Freibad 
2.4.1. Badbenutzung 
 pro Person                                            2,50 61,50 
 Ermäßigun                                           1,50                            31,00 
2.4.2. Freibad 50 m-Becken                      102,50 - 
 1 Bahn  50 m-Becken                       15,50 - 
 gesamtes Bad                                  256,00 - 
2.4.3. Zehnerkarte                                       22,50 
 Ermäßigung gemäß § 4, Pkt. 3         13,50 
2.4.4. Teiltageskarte pro Person 
 2 Stunden vor Schließung                  1,50 
2.5.            Familienpass                                      5,00 
2.6. Kombi-Jahreskarte 
 Freibad/Schwimmhalle 
 pro Person                                      130,00 
3.          Sonstige Leistungen (z.B. Stellen von Beschallungstechnik,  
                  Containern usw.) 
 Werden auf Antrag Leistungen ausgeführt, die in diesem Tarif nicht   
                  enthalten sind, so werden die entstehenden Kosten berechnet bzw.  
                  gelten die dafür vorgesehenen Gebühren bzw. Entgelte aus deren  
                  Satzungen oder Ordnungen. 
4.               Es besteht die Möglichkeit, durch Entscheidungen des Amtes für 


Kultur und Sport eine Entgeltermäßigung bzw. einen Entgelterlass zu 
erhalten, wenn 


 1.) die Nutzer Kinder und Jugendliche sind, oder 
2.) die Nutzer durch weitgehende Eigenverantwortung (z.B. 


Schlüsselgewalt, Reinigung, Ordnung und Sicherheit) die 
Kosten auf ein Minimum herabsetzen, oder 


3.) besondere Härtefälle eintreten.  
 


 
 
 


Bekanntmachung der  9. Sitzung des Betriebsausschusses  
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 08.12.2005 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Kunsthof Bad Salzelmen 


Vortragsraum Schausiedehaus, Badepark 1 
39218 Schönebeck (Elbe) - Bad Salzelmen 


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 17.11.2005 
5 Informationen der Verwaltung 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
7 Informationen der Verwaltung 
8 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
9 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweisbekanntmachung zur vorzeitige Ausführungsanordnung  
im Flurbereinigungsverfahren Welsleben BAB A 14 
 
Die  Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe) weist darauf hin, dass das Amt  
für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte, Große Ringstraße,  38820  
Halberstadt unter Az. 23-61 B 10.2 SBK01  im Flurbereinigungsverfahren 
Welsleben BAB A 14, Landkreis Schönebeck01 vor dem Eintritt der Unan-
fechtbarkeit des Flurbereinigungsplans die vorzeitige Ausführung des 
Flurbereinigungsplans in der durch Nachtrag 1 geänderten Fassung mit 
Wirkung vom 01.12.2005, 0.00 Uhr angeordnet hat.  Die vorgenannte 
vorzeitige Ausführungsanordnung kann zu den üblichen Sprechzeiten im 
Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt, Breiteweg 12, 39218 Schönebeck 
vom 28.11.2005 bis 13.12.2005 eingesehen werden. 
 
 
 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt- 
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Amtliche Bekanntmachung  


der 10. Sitzung des Gemeinderates Plötzky am 14.12.2005 
 
Sitzungsbeginn:   19:00 Uhr  
Sitzungsort:         Bürgerraum der Gemeinde Plötzky, A.-Schweitzer-Straße 6   
 
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 


Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift vom 16.11.2005  
3. Abstimmung über die Tagesordnung; Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der 


Sitzung vom 16.11.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2004  
 Beschlussvorlage Nr. 010/2005  
7. Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum 


Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006  
 Beschlussvorlage Nr. 009/2005 
 
nichtöffentlicher Teil: 
8. Beratung und Beschluss über die Einlegung der Berufung in einer 


Vermögensstreitsache und die Beauftragung eines Rechtsanwaltes 
 Beschlussvorlage Nr. 011/2005 
9. Beratung und Beschluss zu einer Grundstücksangelegenheit –  
                  Gebiet „Kuhbucht“ 


Beschlussvorlage Nr. 012/2005 
10. Themenvorschläge zur Beratung im Gemeinderat  
11. Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 


Gemeinderatsmitglieder 
 


 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 
1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen 
die Versandkosten beim Verlag abonniert werden. 
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Finanzamt Haldensleben  
 
Bekanntmachung über die Offenlegung der Ergebnisse  
der Bodenschätzung nach § 9 des BodSchätzG 
 
Die Ergebnisse der Nachschätzung (§ 12 BodSchätzG) in der Gemarkung 
Schönebeck-Grünewalde sowie in der Gemarkung Schönebeck-Frohse 
Fluren 3+5 werden in der Zeit vom 10.01. bis 09.02. 2006 in den Dienst- 
räumen des Finanzamtes Staßfurt während der Dienststunden offengelegt.  
 
Der Amtliche Landwirtschaftliche Sachverständige ist an folgenden Tagen zur 
Auskunftserteilung im Finanzamt anwesend:  
Zu den Sprechzeiten nach Terminabsprache. 
 
Offengelegt werden die Schätzungsergebnisse, die in den Nachschätzungsurkarten 
und den Schätzungsbüchern niedergelegt worden sind. Sie umfassen die Fest-
stellungen zu den landwirtschaftlichen Kulturarten (§ 2 BodSchätzDB), Be-
schreibungen des Bodens nach Klassen (§ 3 BodSchätzDB), Wertzahlen (§ 4 
BodSchätzDB) und Abgrenzungen der bodengeschätzten Flächen nach Klassen-
flächen, Klassenabschnitten und Sonderflächen (§ 5 BodSchätzDB), soweit sie 
gegenüber dem bisherigen Nachweis im Liegenschaftskataster geändert worden 
sind.  
 
Die offengelegten Ergebnisse der Nachschätzung werden den Eigentümern und 
Nutzungsberechtigten der Grundstücke nicht besonders bekannt gegeben  
(§ 6 BodSchätzDB).  
 
Gegen die Schätzungsergebnisse steht den Eigentümern der betreffenden 
Grundstücke als Rechtsbehelf der Einspruch (§ 10 BodSchätzG) nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung zu. Der Einspruch kann bis zum Ablauf des 
09.März 2006 beim Finanzamt schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift 
erklärt werden.  
 
Mit dem Ablauf der Frist für die Einlegung des Rechtsbehelfs werden die 
offengelegten Schätzungsergebnisse unanfechtbar, soweit nicht Einspruch 
eingelegt worden ist. 
 
gez. Lehmberg 
Vorsteher des Finanzamtes  
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Ehle/Ihle Verbandes  
zur Einholung von Vorschlägen für Berufene gemäß  
§ 105 Abs. 1a WG LSA in den Ausschuss des Verbandes 
 
Hiermit wird öffentlich bekannt gemacht, dass die Interessenverbände der  
Eigentümer und Nutzer der zum Verbandsgebiet gehörenden und der Grund-
steuerpflicht unterliegenden Flächen Vorschläge für die Berufenen nach § 105 
Abs. 1a Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) einreichen kön-
nen. (Viertes Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt, GVBL. Nr. 23/2005 v. 15.04.2005) 


 
Im Ehle/Ihle Verband werden gemäß § 9a der Satzung neun Vertreter der 
Interessenverbände als Berufene in den Ausschuss berufen. Die Tätigkeit ist 
ehrenamtlich. Die Amtszeit der Berufenen entspricht der Amtszeit der ordent-
lichen Ausschussmitglieder.  
 
Die Vorschläge sind innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung an die unten 
genannte Adresse zu richten und müssen folgende Angaben enthalten: 


• Name und Anschrift des Interessenverbandes 
• Name, Vorname und Anschrift der vorgeschlagenen Person 
• Nachweis der Eigenschaft der vorgeschlagenen Person als 


Eigentümer oder Nutzer einer entsprechenden Fläche 
• Einverständniserklärung der vorgeschlagenen Person, das Ehrenamt 


eines Berufenen auszuüben. 
 
Für die Einhaltung der Frist gilt das Datum des Poststempels. 
 
Ehle/Ihle Verband 
Alte Ziegelei 
39291 Stegelitz 
Tel. 03 92 21 / 74 96 
Fax. 03 92 21 / 8 01 93 
 
gez. Krüger  
Verbandsvorsteherin 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Ranies 
 
Beschluss Nr. 005/2005 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2006. 
 


 
 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Gemeinde Ranies  für das Haushaltsjahr 2006 
 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen Anhalt vom 
05.10.1993 GVBl. LSA S. 568) geändert durch Artikel 1 des Ersten Funktional-
reformgesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA S. 852), hat der Gemein- 
derat der Gemeinde Ranies in der Sitzung am 22.11.2005 folgende Haushalts- 
satzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 


§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird  
 


im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf 456.700,00 € 
in der Ausgabe auf 456.700,00 € 


und 
 
im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 103.300,00 € 
in der Ausgabe auf 103.300,00 € 


 
festgesetzt. 
 


§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
 


§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 


§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 91.000 
€ festgesetzt. 
 


§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2006 wie folgt festgesetzt:  
1. Grundsteuer 
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   255 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                355 v.H. 
2. Gewerbesteuer                                                                                 300 v.H. 
 
 


§ 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt ist 
eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehl-


betrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung 
der Haushaltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeitsgrenze:  


       bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen 


Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haus-
haltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblich-
keitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens 
des Haushaltsjahres), 


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden 
sollen (Erheblichkeitsgrenze: 2 v.H. des Vermögenshaushaltes). 


 
Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle 
erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt 
seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.T. je 
Haushaltsstelle). 
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
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• die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 


Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen 
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
 
Ranies, den 22.11.2005 
 


            
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt vom 12.12.05 bis 12.01.06 zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105 und im 
Gemeindebüro Ranies, Dorfstraße 1 öffentlich aus. 
 
Ranies, den 06.12.2005 
  


  
 
 
Amtliche Bekanntmachung der 9. Sitzung   
des Gemeinderates Ranies am 20.12.2005 
 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gemeindebüro Ranies, Dorfstr. 1  
 
Tagesordnung 
 
öffentlicher Teil: 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2. Abstimmung über die Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 


22.11.2005 
3. Abstimmung über die Tagesordnung, Hinweise bzw. Zusätze 
4. Bekanntmachung von Beschlüssen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 


vom 22.11.2005 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Vorstellung zur Betreibung des Bürgerhauses von einem Interessenten 
 
nichtöffentlicher Teil: 
 
7. Beratung und Beschluss zu einer Grundstücksangelegenheit 


Beschlussvorlage Nr. 008/2005 
8. Themenvorschläge zur Behandlung im Gemeinderat  


9. Informationen zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde; Anfragen der 
Gemeinderatsmitglieder 


 


 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G  
der 10. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 15.12.2005 
 
Sitzungsbeginn: 16:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4 
39218 Schönebeck (Elbe)  


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil 
 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
5 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
6 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
Bekanntmachung  der 13. Sitzung des Stadtrates am 15.12.2005 
   
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
    
Sitzungsort: Kurpark, Dr.-Tolberg-Saal 


39218 Schönebeck (Elbe)  - Bad Salzelmen 
  
Die Einwohnerfragestunde findet vor Beginn des öffentlichen Teils statt. 
 
   T A G E S O R D N U N G  


 Öffentlicher Teil 
 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3 Feststellung der Tagesordnung 
4 Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 
5 Bericht des Oberbürgermeisters 
5.1 Wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 
5.2 Bekanntgabe der Beschlüsse ais der letzten nichtöffentlichen Sitzung  


 6 Vorlagen-Nummer: 0174/2005 
 Zusammensetzung der beschließenden  Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe - 2. Änderung des Beschlusses Nr. 0002/2004  
                  vom 08.07.2004 
                  hier: Hauptausschuss und Betriebsausschuss Städtischer Bauhof 
 7 Vorlagen-Nummer: 0175/2005 
 Zusammensetzung der beratenden Ausschüsse des Stadtrates 


Schönebeck (Elbe) - 4. Änderung des Beschlusses Nr. 0003/2004  
                  vom 08.07.2004   
                  hier: Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss 
 8 Vorlagen-Nummer: 0178/2005 
 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) 
                  für das Haushaltsjahr 2006 
 9 Vorlagen-Nummer: 0188/2005 
 Sanierungssatzung  ''Altstadt Schönebeck (Elbe)'' 
10 Vorlagen- Nummer 0190/2005 
                  Einleitungsbeschluss- 3.Änderung Bebauungsplan Nr. 14 
                  „Industrie- und Gewerbepark Barbyer Straße“ 
11 Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 12 Vorlagen-Nummer: 0185/2005 
 Beförderung eines Beamten 
 13 Vorlagen-Nummer: 0183/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 14 Vorlagen-Nummer: 0182/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 15 Vorlagen-Nummer: 0184/2005 
 Vergabe des Rathauspreises für das Jahr 2005 
 16 Vorlagen-Nummer: 0177/2005 
 Projekt barrierefreies Feriendorf Bad Salzelmen 
 17 Vorlagen-Nummer: 0189/2005 
                  Ankauf eines Grundstückes am Markt 
 18 Vorlagen-Nummer: 0179/2005 
 Genehmigung zur Belastung eines Erbbaurechtes 
 19 Vorlagen-Nummer: 0180/2005 
 Verkauf eines Grundstückes 
 20 Vorlagen-Nummer: 0181/2005 
 Verkauf des Grundstückes ''Am Stadtfeld 4'' 
21 Vorlagen-Nummer 0191/2005 
                 Verkauf einer Fläche im Gewerbegebiet Barbyer Straße 
22 Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 







 
 


 
2. Jahrgang                                                            Sonntag, 11.12.2005                                     Amtliche Bekanntmachungen                                        Nr. 48 
 


    
 
 
 
                                Nachruf   


 
Mit großer Betroffenheit nahmen wir die traurige Nachricht entgegen,  
dass das langjährige Mitglied des Stadtrates Schönebeck (Elbe) 
 
                                            Herr Joseph Müller 
 
verstorben ist. 
 
Mit Joseph Müller verlieren wir eine Persönlichkeit, die durch ihre Einsatz- 
und Hilfsbereitschaft hohe Anerkennung verdient hat.  
 
In seinem Ehrenamt im Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) war Joseph 
Müller von 1991 bis 1999 Mitglied der CDU-Fraktion.  Er setzte sich aktiv  
für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein.  
 
Wir werden das  Andenken von Joseph Müller stets in Ehren halten.  
 
Eckhard Czarnetta                        Hans-Jürgen Haase     
Stadtratsvorsitzender                       Oberbürgermeister 
 


 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, Markt 1, 
39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungsgemäßen 
Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die Versandkosten 
beim Verlag abonniert werden 
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Beschlüsse des Stadtrates Schönebeck (Elbe) vom 15.12.2005 
 
Beschluss-Nummer 0188/2005 
Der Stadtrat beschließt die beiliegende Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck 
(Elbe)“ (bestehend aus dem Satzungstext, dem Übersichtsplan - Anlage 1 und 
der textlichen Beschreibung der Abgrenzung des Sanierungsgebietes–Anlage 2). 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung 


 
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die förmliche  
Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 
                    (Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“) 


Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 15.12.2005 
die Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ (Sanierungssatzung 
„Altstadt Schönebeck (Elbe)“) beschlossen. Die nachstehend aufgeführte 
Satzung wird hiermit bekanntgemacht.  
 
Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die förmliche Festlegung des           
                     Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 


(Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“) 
Aufgrund des § 142 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 27.08.1997,  zuletzt geändert durch EAG Bau vom 24.06 2004 
(BGBl. I  S. 1359) und der §§ 2,4,6 und 44 der Gemeindeordnung  für das 
Land Sachsen Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993,  zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung der GO LSA und weitere Vorschriften vom 22.12.2004 
(GVBl.  LSA  Nr. 72/2004 hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) in 
seiner Sitzung am 15.12.2005 die nachfolgende Sanierungssatzung „Altstadt 
Schönebeck (Elbe)“ beschlossen. 
                                                                


§ 1  Festlegung des Sanierungsgebietes 
Aufgrund der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs.3  Baugesetz-
buch wird das  in dieser Satzung näher bezeichnete Gebiet als Sanierungs-
gebiet förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung „Altstadt Schönebeck 
(Elbe).“ 
Die Lage und die Abgrenzung des Sanierungsgebietes sind                                                    
- auf dem beiliegendem Übersichtsplan (Anlage 1) und                                                                 
- in der textlichen Beschreibung der Abgrenzung des Sanierungsgebietes 
(Anlage 2) dargestellt. 
Der Übersichtsplan und die textliche Beschreibung der Abgrenzung des 
Sanierungsgebietes sind Bestandteil der Sanierungssatzung.  
 


§ 2  Sanierungsverfahren, Sanierungsvermerk 
Die städtebauliche Sanierung erfolgt aufgrund der Erforderlichkeitsprüfung 
unter Anwendung des Dritten Abschnitts der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften, der §§ 152 bis 156a Baugesetzbuch. Für 
die Dauer der Sanierung wird in die Grundbücher der betroffenen 
Grundstücke ein Sanierungsvermerk eingetragen. 


 
                        § 3  Aufhebung des Beschlusses über den  
Beginn vorbereitender Untersuchungen zur Prüfung der Notwendigkeit 
und Durchführbarkeit sowie der allgemeinen Ziele  städtebaulicher 
Sanierungs-maßnahmen im Gebiet Schönebeck-Altstadt 
Der Beschluss über den Beginn vorbereitender Untersuchungen zur Prüfung 
der Notwendigkeit und Durchführbarkeit sowie der allgemeinen Ziele städte-
baulicher Sanierungsmaßnahmen im Gebiet Schönebeck-Altstadt, Beschluss - 
Nr. 0686/2002, wird für die Bereiche des Untersuchungsgebietes, die nicht 
nach dieser Satzung förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt werden, 
aufgehoben. 


 
§ 4  Inkrafttreten 


Die Sanierungssatzung „ Altstadt Schönebeck (Elbe)“ wird gemäß § 143  
Abs.1 Baugesetzbuch mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
Schönebeck (Elbe), den 16.12.2005 
 


           
 
 


 
 
      Satzung der Stadt Schönebeck (Elbe) über die förmliche Festlegung  
                      des Sanierungsgebietes „Altstadt Schönebeck (Elbe)“ 


        (Sanierungssatzung „Altstadt Schönebeck (Elbe)“) 
 
Beschreibung der Abgrenzung des Sanierungsgebietes 


Ausgangspunkt für den nachfolgend im Uhrzeigersinn beschriebenen Grenz-
verlauf ist der Kreuzungspunkt nördliche Straßenseite der Geschwister-
Scholl-Straße/Streckenweg. In Richtung Norden verläuft die Grenze entlang 
der nordwestlichen Grundstücksgrenzen der an der nordwestlichen 
Straßenseite des Streckenweges liegenden Grundstücke mit den Flurstücks-
Nr. 2/4, 2/3, 2/5, 2/9, 5399/1 und 6284 sowie an der nordwestlichen 
Grundstücksgrenze des Grundstückes mit der Flurst.-Nr. 5454/1 bis zur Elbe. 
Im Norden wird das Sanierungsgebiet bis zum Grundstück Elbtor 8 durch die 
Elbe begrenzt. Danach setzt sich die Abgrenzung an den hinteren 
Grundstücksgrenzen der Grundstücke Elbtor 8 und Elbtor 7, an der 
südöstlichen Grundstücksgrenze  
des Grundstückes Elbtor 1 bis zur Baderstraße fort und quert diese in 
südlicher Richtung. Weitergeführt wird sie entlang der südöstlichen 
Straßenseite der Elbstraße, vor den Grundstücken Elbstraße 14 bis Elbstraße 
10, entlang der südlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes Elbstraße 10, 
weiter an den  
rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Elbstraße 10 und 11 sowie an den rück- 
wärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Baderstraße 41, 40, 39, 38, 37, 
36, 35 bis zum Grundstück Baderstraße 34. Das Grundstück Baderstraße 34 
liegt im Sanierungsgebiet, ebenso das Grundstück Worth/Ecke Baderstraße 
(Flurstücke 38/448 und 38/449). 
In Richtung Süden verläuft die Abgrenzung entlang der hinteren 
Grundstücks-grenzen der Grundstücke Schornsteinfegerstraße 8, 6, 4, 2 und 
2a und westlich der Steinstraße 51 bis an die nördliche Straßenseite der 
Steinstraße, quert diese in südlicher Richtung,  wird durch die südliche 
Straßenseite der Steinstraße begrenzt und quert diese in nördlicher Richtung 
in Höhe des Grundstückes Steinstraße 34. Das Grundstück Steinstraße 34 
befindet sich im Sanierungs-gebiet. Weitergeführt wird dann die Abgrenzung 
südwestlich des Grund-stückes mit der Flurstücks-Nr. 1037 (entlang der 
Mauer des Landratsamtes) und an den hinteren Grundstücksgrenzen der 
Grundstücke Burgstraße 7, 8, 11 und 13 sowie an der nördlichen Grenze des 
Grundstückes Cokturhof 2a bis zum Cokturhof. Die Straße Cokturhof wird 
gequert. Die Abgrenzung setzt sich entlang der östlichen Straßenseite 
Cokturhof bis zur nördlichen Straßenseite der Barbyer Straße fort. Durch die 
nördliche Straßenseite der Barbyer Straße wird das Sanierungsgebiet bis zur 
Überfahrt über den Salinenkanal begrenzt, setzt sich an der westlichen Seite 
der Überfahrt über den Salinenkanal bis zum Ufer des Salinenkanals fort, 
schließt das Grundstück mit der Flurstücks-Nr: 1/32 ein (Brücke über den 
Salinenkanal), geht dann am südlichen Ufer des Salinenkanals entlang bis zur 
östlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes mit der Flurstücks-Nr. 5/1, 
verläuft südlich des Flurstücks 1/38 ( ehemalige Kegelbahn), quert dann die 
Barbyer Straße und wird an der östlichen Grund-stücksgrenze des 
Grundstückes Barbyer Straße 9 fortgeführt, schließt dann die Grundstücke 
Barbyer Straße 8 und 9 ein und verläuft weiter an der östlichen 
Grundstücksgrenze des Flurstückes 10123, quert die Straße Hoher Weg, 
verläuft an der östlichen Seite des Grundstückes mit der Flurstücks-Nr. 290/5 
bis zum Anschluss Barbarastraße/ Felgeleber Straße, quert die Felgeleber 
Straße und wird an den südlichen Grundstücksgrenzen der Grundstücke mit 
den Flurstücks-Nr. 231/12, 2963/186, 5394/192 und 6011 bis zur Thiemann-
straße fortgeführt. Die Thiemannstraße wird gequert. Die Abgrenzung 
verläuft dann in etwa parallel zur Gleisanlage der Deutschen Bahn AG an den 
südli-chen Grundstücksgrenzen der Grundstücke mit den Flurstücks-Nr. 
174/4,143/3 und 139/8 bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße, quert diese im 
Kreuzungsbereich Söker Straße, grenzt das Gelände des Einkaufszentrums „ 
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Salzer Straße“ aus,  trifft entlang der südlichen Grundstücksgrenze des 
Grundstückes Salzer Straße 15 auf die Salzer Straße und  verläuft dann 
entlang der östlichen Straßengrenze in Richtung Friedrichstraße bis zum 
Grundstück Friedrichstraße 117 (Stadt-werke Schönebeck). Die Abgrenzung 
wird am Grundstück Friedrichstraße 117  vorbeigeführt, verläuft weiter an 
den hinteren Grundstücksgrenzen der Grund-stücke Friedrichstraße 116, 115, 
114, 113, 112, 110, 109, 108, 107, 106, 105a, 105, 104 (einschließlich des 
Flurstückes 4840/103) und setzt sich dann an der südlichen 
Grundstücksgrenze des Grundstückes Friedrichstraße 104 bis zur 
Friedrichstraße fort. Die Friedrichstraße wird gequert. Die Abgrenzung ver-
läuft an der südlichen Straßenseite  der Krausestraße bis zur Krausestraße 1 
und entlang der östlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes Krausestraße 
1, setzt sich dann an den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Krausestraße 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 sowie entlang der südlichen und westlichen 
Grundstücksgrenzen des Grundstückes Schillerstraße 23 bis zur Schillerstraße 
fort. Die Schillerstraße wird im Kreuzungsbereich Krausestraße gequert. Das 
Grundstück Schillerstraße 36 liegt nicht im Sanierungsgebiet. Die Grenze 
verläuft dann im Abstand von 25 m, gemessen von der südwestlichen Stra-
ßenbegrenzungslinie der Krausestraße, hinter den Gebäuden Krausestraße 21, 
23, 25, 27, 29, 31 und 33, wird in Höhe der Verlängerung der westlichen Stra-
ßenseite der Freiligratstraße wieder an die südwestliche Grenze der Krause-
straße herangeführt und folgt dem Straßenverlauf der Krausestraße bis zur  
Dr.-Martin-Luther-Straße. Danach wird die Dr.-Martin-Luther-Straße gequert. 
Im Abstand von 20 m, gemessen von der westlichen Straßenbegrenzungslinie 
der Dr.-Martin-Luther-Straße  verläuft  die Grenze nach Querung der Krause-
straße hinter den Grundstücken Dr.- Martin-Luther-Straße 50, 48, 46 und 44 
bis an die südliche Straßenseite der Herderstraße, quert diese und  setzt sich 
an den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Grundstücke Dr.-Martin-
Luther-Straße 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18 und 16 fort, 
wird an der nördlichen Begrenzung des Grundstückes Dr.-Martin-Luther-
Straße 16 bis zur Dr.-Martin-Luther-Straße geführt, quert die Lessingstraße, 
wird danach an den hinteren Grundstücksgrenzen der Grundstücke Dr.-
Martin-Luther-Straße 14, 12, 10, 8, 6, 4 und 2 sowie an  der westlichen 
Grundstücksgrenze des Grund-stückes Bahnhofstraße 34 bis an die südliche 
Seite der Bahnhofstraße heran-geführt, verläuft weiter an der nördlichen 
Grundstücksgrenze des Grund-stückes Bahnhofstraße 36 vorbei,  quert die 
Bahnhofstraße in Höhe der  Ein-mündung der Dorotheenstraße und wird an 
der nördlichen Seite der Bahnhof-straße fortgeführt. Die nördliche bzw. 
nordöstliche Seite der Bahnhofstraße ist die Abgrenzung des 
Sanierungsgebietes bis zur Westseite der Salzer Straße.  
Der Grenzverlauf wird entlang der westlichen Seite der Salzer Straße bis zum 
Grundstück Salzer Straße 11 geführt, teilt das Flurstück  5497/87 entlang der 
nordöstlichen Grenze der Bahngleise der Deutschen Bahn AG, folgt dann der 
nordöstlichen Grundstücksgrenze des Grundstückes mit der Flurstücks-Nr. 
5497/87 in westlicher Richtung bis zur rückwärtigen und zur westlichen 
Grundstücksgrenze des Grundstückes Tischlerstraße 6d, trifft dann auf die 


Tischlerstraße und quert diese im Bereich der westlichen Einmündung der 
Bauhofstraße. Entlang der nordöstlichen Seite der Tischlerstraße verläuft  
dann die Abgrenzung des Sanierungsgebietes bis zur Einmündung in die 
Geschwister-Scholl-Straße, quert diese und verläuft bis zum Ausgangspunkt 
der textlichen Beschreibung – dem Kreuzungspunkt nördliche Straßenseite  
der Geschwister-Scholl-Straße/Streckenweg.  
 
Jedermann kann auf Dauer die Sanierungssatzung im                                                     
            Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt 
            Breiteweg 12 
            39218 Schönebeck (Elbe) 
während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft  
verlangen.                                                                                                                         
Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie auf die Rechtsfolgen 
Gemäß § 215, Abs.2  Baugesetzbuch werden 


1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Baugesetzbuch   
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und    


         Formvorschriften, 
2. Mängel der Abwägung                                                                                                  
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Schönebeck (Elbe) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 


                                                                                                                                           
Schönebeck (Elbe), den 18.12.2005 
 


 
     
Beschluss-Nummer 0174/2005 
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Sitzverteilung gemäß Beschluss Nr. 
0002/2004 vom 08.07.2004 folgende Neubesetzung im Hauptausschuss und  
im Betriebsausschuss Städtischer Bauhof durch die SPD-Fraktion: 
 
Hauptausschuss    Mitglied: Herr René Wölfer 
Betriebsausschuss „Städtischer Bauhof“ Mitglied: Herr Otto Lindemann 
 


 
 
Beschluss-Nummer 0175/2005 


Der Stadtrat beschließt entsprechend § 11 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt 
Schönebeck (Elbe) i.V.m. Beschluss Nr. 0003/2004 vom 08.07.2004 folgende 
Neubesetzung im Stadtentwicklungs-, Bau- und Umweltausschuss: 
 
Stadtentwicklungs-, Bau- und  
Umweltausschuss                                      Vorsitzende: Frau Annemarie 
Stange 
 


 
 
 
Beschluss-Nummer 0190/2005 
Der Stadtrat beschließt, dass der Bebauungsplan Nr. 14 „Industrie- und Gewer- 
bepark Barbyer Straße“ in dem Bereich, der auf dem beiliegenden Auszug aus  
dem rechtskräftigen Bebauungsplan gekennzeichnet ist, geändert werden soll. 
 


 
 


          Amtliche Bekanntmachung     
   
               Einleitungsbeschluss - 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14  
                             „Industrie- und Gewerbepark Barbyer Straße“                              
 
Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) hat in seiner Sitzung am 15.12.2005 
gemäß § 2 Abs.1 Baugesetzbuch beschlossen, dass das Änderungsverfahren –  
3. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr.14 „Industrie- und  
Gewerbepark Barbyer Straße“ eingeleitet werden soll. Die im Plangebiet 
ansässige Firma Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG beabsichtigt neben ihrem 
Betriebsgelände eine neue Montagehalle zu errichten. Mit der Änderung des 
Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen  für diesen 
Neubau geschaffen werden. Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können bis 
einschließlich Ende März 2006 die allgemeinen Ziele und Zwecke des zu 
ändernden Bebauungsplanes im      
             Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsamt                             
             Breiteweg 12  
             39218 Schönebeck (Elbe)  
während der allgemeinen Sprechzeiten eingesehen und mit den Mitarbeitern 
erörtert werden. Der Einleitungsbeschluss 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr.14 „Industrie- und Gewerbepark Barbyer Straße“ wird hiermit bekannt-
gemacht. 
 
Schönebeck (Elbe), den  18.12.2005 
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   Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
   im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
   Montag, Dienstag, Donnerstag                      8 Uhr  - 19 Uhr 
   Mittwoch                        8 Uhr  - 13 Uhr 
   Freitag                            8 Uhr  - 16 Uhr  
   Samstag                          9 Uhr  - 12 Uhr 
 
   Am 24.12.2005 und am  31.12.2005 ist das Bürgerbüro   
   der Stadt Schönebeck (Elbe) geschlossen.   
 


                 
Stadt hilft Unternehmen bei Öffentlichkeitsarbeit 
Nachrichtenwert ist nicht kostenpflichtig! 
 
„Tu Gutes und rede darüber.“ „Wirb oder stirb.“ Wer kennt nicht solche oder 
ähnliche Sprüche und Maximen, die in vielen größeren mittelständischen Unter- 
nehmen und schon gar in den Industriekonzernen in differenzierte und aufwän-
dige PR- und Marketingstrategien münden. Der damit verbundene Werbeauf-
wand kann sehr viel Geld verschlingen. Aber was machen kleine und mittlere 
Unternehmen, denen diese Mittel nicht zur Verfügung stehen?  TV- und Radio-
spots, Zeitungsanzeigen, produktwerbende Druckerzeugnisse und 
Merchandising zum Beispiel sind bedeutende Kostenfaktoren. Kleinere 
Unternehmen jedoch müssen sehr genau hinschauen, genau rechnen, sind hier 
trotz abschreibungs-fähiger Werbekostenanteile manchmal schon sehr schnell 
an das Ende der Fah-nenstange gelangt. Aber sind die genannten Beispiele 
eigentlich wirklich schon alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten an 
Öffentlichkeitsarbeit und muss wirklich alles Geld kosten? Nein. Noch zu 
wenige, auch manche Schönebecker Unternehmen aus Handel, Handwerk, 
Dienstleistung und Gewerbe nutzen zum Beispiel folgende Möglichkeit:  Eine 
Meldung oder Information mit Nach-richtenwert ist in den Medien wie 
Fernseh-, Radiosendern und Zeitungen nicht kostenpflichtig – die 
Anzeigenabteilungen werden überhaupt nicht davon berührt und die 
Redaktionen freuen sich über neue Nachrichten. Schönebecker Firmen haben 
viel zu bieten, aber die Öffentlichkeit und damit der potenzielle Kunden-kreis 
weiß manchmal gar nichts oder zu wenig darüber. Über wie viele Firmen-
jubiläen zum Beispiel erfährt man erst im Nachhinein? Viele Unternehmen ha-
ben Besonderes zu bieten, aber man hört nichts davon. Neue Arbeitsplätze oder 


Unternehmenserweiterungen, ungewöhnliche und neue Produkte, errungene 
Preise, Feierlichkeiten mit betrieblichem Charakter, überraschend engagierte 
Mitarbeiter, verblüffende Unternehmensphilosophien, neue Ideen, 
Wettbewerbs-teilnahmen, Preise, Superlative wie „das kleinste...“, „das 
einzige...“, „das größte ...“, „der jüngste...“ usw. – all dies hat ausgezeichneten 
Nachrichtenwert! Seine Verbreitung in den Medien kostet kein Geld, aber nicht 
immer machen Unter-nehmen von dieser einfachen Möglichkeit Gebrauch. 
Natürlich bleibt eine Ver-öffentlichung dabei immer noch den einzelnen 
Redaktionen überlassen, aber es Ihnen zumindest anzubieten und es zu 
versuchen – dem steht nichts im Wege. Deshalb möchte das Amt für Presse und 
Präsentation der Stadtverwaltung helfen (Presseamt, Herr Wannewitz, Tel. 
710108, Fax 710125, e-mail: h.wannewitz@ schoenebeck-elbe.de und 
j.fritze@schoenebeck-elbe.de) Das Presseamt verfügt über einen lokalen und 
überregionalen Medienverteiler mit allen denkbaren TV-, Radiosendern, 
Zeitungen, Zeitschriften und Presseagenturen. Es sorgt in Abstim-mung mit den 
Unternehmen für eine weite Verbreitung der Meldungen auf der Internet-
Homepage der Stadt Schönebeck (Elbe). Nutzen Sie diese Möglichkeit!  
 
Ihr  


 
Hans-Jürgen Haase 
Oberbürgermeister  
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Bekanntmachung der 12. Sitzung des Jugend-,  
Frauen- und Sozialausschusses am 11.01.2006 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
Tagesordnung 


 
Öffentlicher Teil  


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 


2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 


3. Feststellung der Tagesordnung 


4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 


5. Informationen der Verwaltung 


6. Vorlagen-Nummer: 0192/2006 
Nachtrag zum Beschluss Nr. 0065/2004 - Satzung über die Benutzung  
der öffentlichen Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Schönebeck  
(Elbe) 


7. Vorlagen-Nummer: 0194/2006 
Turnusmäßige überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


8. Vorlagen-Nummer: 0203/2006 
1. Satzung (Ersetzungssatzung) zur Änderung der Satzung über die  
Erhebung einer Vergnügungssteuer der Stadt Schönebeck (Elbe)  
vom 30.10.2001 


9. Vorlagen-Nummer: 0204/2006 
Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in der Stadt  
Schönebeck (Elbe) (Vergnügungssteuersatzung) 


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


Nichtöffentlicher Teil 
11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
 
Bekanntmachung der 11. Sitzung des Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschusses am 10.01.2006 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  


Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 
Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil  


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 


2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 


3. Feststellung der Tagesordnung 


4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 


5. Informationen der Verwaltung 


6. Vorlagen-Nummer: 0192/2006 
Nachtrag zum Beschluss Nr. 0065/2004 - Satzung über die Benutzung  
der öffentlichen Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Schönebeck  
(Elbe) 


7. Vorlagen-Nummer: 0193/2006 
Entlastung Jahresrechnung 2004 der Stadt Schönebeck (Elbe) 


8. Vorlagen-Nummer: 0194/2006 
Turnusmäßige überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


9. Vorlagen-Nummer: 0202/2006 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 3. Änderung Bebauungsplan  
Nr. 14 "Industrie- und Gewerbepark Barbyer Straße" 


10. Vorlagen-Nummer: 0203/2006 
1. Satzung (Ersetzungssatzung) zur Änderung der Satzung über die  
Erhebung einer Vergnügungssteuer der Stadt Schönebeck (Elbe)  
vom 30.10.2001 


11. Vorlagen-Nummer: 0204/2006 
Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in der Stadt  
Schönebeck (Elbe) (Vergnügungssteuersatzung) 


12. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 


Nichtöffentlicher Teil 
13. Informationen der Verwaltung 


14. Vorlagen-Nummer: 0195/2006 
Einleitung eines Klageverfahrens 


15. Vorlagen-Nummer: 0199/2006 
Verkauf einer Grundstücksfläche Graseweg 20 
 


16. Vorlagen-Nummer: 0200/2006 
Verkauf einer Fläche an der Barbarastraße 


17. Vorlagen-Nummer: 0201/2006 
Grundstücksangelegenheiten mit der SWB GmbH 


18.
 
Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
 
 
 
 
Beschluss-Nummer 0178/2005 
Der Stadtrat berät und beschließt gemäß § 94 Abs. 1 Gemeindeordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05. Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 
568), zuletzt geändert durch  Art. 1 des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 
22.12. 2004 (GVBl. LSA S. 852), die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan der Stadt Schönebeck (Elbe) für das Haushaltsjahr 2006 sowie 
die Bestandteile und Anlagen gemäß § 2 GemHVO vom 22. Oktober 1991 
(GVBl. LSA  S. 378, ber. 1992 S. 85), zuletzt geändert am 19. März 2002 
(GVBl. LSA S. 130) in der Anlage 1. 
 


 
 
Anlage 1 
 
Haushaltssatzung der Stadt Schönebeck (Elbe) für das 
Haushalts- jahr 2006 und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung       
 
1.   Haushaltssatzung 
 
Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA) vom 05.Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch Art. 1  
des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. LSA  
S. 852), hat der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) am 15.12.2005 folgende 
Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2006 beraten und beschlossen: 
 
                                                               § 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird 
 
im Verwaltungshaushalt 
  
 in der Einnahme auf                                  49.897.700 € 
                  in der Ausgabe auf                 49.897.700 € 
 
im Vermögenshaushalt 
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 in der Einnahme auf                               6.583.800 € 
 in der Ausgabe auf                                    6.583.800 € 
 
festgesetzt. 
 
Der Wirtschaftsplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck für das  
Haushaltsjahr 2006 wird:   
Im Erfolgsplan mit 
 
 Erträgen in Höhe von                   2.549.200 € 
 
 nachrichtlich: Verlustübernahme 
 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 in Höhe von                                                  0 € 
            
 Aufwendungen in Höhe von                  2.549.200 € 
 
im Vermögensplan mit 
 
 Einnahmen in Höhe von    159.500 € 
 Ausgaben in Höhe von                     159.500 € 
 
festgesetzt. 
 
Der Wirtschaftsplan des  „Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen“  
der Stadt Schönebeck (E) für das Haushaltsjahr 2006 wird: 
 
Im Erfolgsplan mit 
  


Erträgen in Höhe von                   5.342.300 € 
 nachrichtlich: Verlustübernahme 
 der Stadt Schönebeck (Elbe) 
 in Höhe von                   1.154.000 € 
 nachrichtlich: Weiterleitung von 
 Fördermittel Dritter     405.000 € 
 Aufwendungen in Höhe von                  5.342.800 € 
 
im Vermögensplan mit 
 
 Einnahmen in Höhe von    111.350 € 
 Ausgaben in Höhe von    111.350 € 
 
festgesetzt. 
 
                                                               § 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. Im Vermögensplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck 
werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt. 
 
Im Vermögensplan des „Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe) werden Kredite für Investitionen nicht veranschlagt.         
 
                                                               § 3 


Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf  6.641.300 € 
festgesetzt. 
 
Im Vermögensplan des Städtischen Bauhofes Schönebeck werden Ver-
pflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt. 
 
Im Vermögensplan des „Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen“ der Stadt 
Schönebeck (Elbe) werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt. 
 
                                                                § 4 
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2006 zur 
rechtzeitigenLeistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 
 
   6.000.000  € 
festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2006 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des Städtischen 
Bauhofes Schönebeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 
       500.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2006 zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des „Solepark 
Schönebeck/Bad Salzelmen“ in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 


1.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
                                                                 § 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2006 wie folgt festgesetzt:                                                 
 
1. Grundsteuer 


a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A)                     290 v.H.     


         b)     für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              390 v.H.     
 
2.   Gewerbesteuer     350 v.H. 
 
 
                                                               § 6 
Entsprechend des § 95 Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(GOLSA) ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
 


1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher 
Fehlbetrag entstehen wird (Erheblichkeitsgrenze: bei mehr als 3 v.H. des 
Gesamthaushaltsvolumens des Haushaltsjahres),  


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben den einzelnen 
Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des 
Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen 
(Erheblichkeitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamt- 
haushaltsvolumens des Haushaltsjahres), 


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden 
müssen (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.H. des Vermögenshaushaltes). 


 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
 
- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen    
  Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen, 
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
 
Schönebeck, den  22.12.2005                                           
 
 


    
         
                  
 
                                  
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeord- 
nung für das Land Sachsen-Anhalt vom  27.12.2005 bis 10.01.2006 zur Ein-
sichtnahme im Rathaus, Zimmer 108, zu den bekannten Dienstzeiten öffentlich 
aus. 
 
Schönebeck, den   22.12.2005                                                                        
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   Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck (Elbe)  
   im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
   Montag, Dienstag, Donnerstag                      8 Uhr  - 19 Uhr 
   Mittwoch                        8 Uhr  - 13 Uhr 
   Freitag                            8 Uhr  - 16 Uhr  
   Samstag                          9 Uhr  - 12 Uhr 
 
            Am 31.12.2005 ist das Bürgerbüro der Stadt        
                   Schönebeck (Elbe) geschlossen.   
 


           
 
 
 


 
 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
 
 
 
 
Bekanntmachung der 10. Sitzung des Betriebsausschusses 
Kur- und Gesundheitsverwaltung am 12.01.2006 
 


Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Schulungs- und Tagungszentrum 


Badepark 4 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
T A G E S O R D N U N G  


Öffentlicher Teil  
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 


 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 


3. Feststellung der Tagesordnung 


4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 


5. Plan-Ist-Vergleich zum 31.12.2005 


6. Informationen der Verwaltung 


7. Nachtrag zum Beschluss Nr. 0065/2004 - Satzung über die Benutzung  
der öffentlichen Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Schönebeck  
(Elbe) 


8.
 
Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 
Nichtöffentlicher Teil 


9. Konzeptvorstellung Videoüberwachung 


10. Informationen der Verwaltung 


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 
 


 
 
 
Bauaufträge - Öffentliche Ausschreibung 
Vergabenummer H 534/06 
 
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)           
    Name                                            Stadt Schönebeck (Elbe) 
    Straße                                           Dez. IV; Amt 65; SG Hochbau               
    Postleitzahl, Ort                           Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe) 
    Telefon                                         03928/710 461 
    Telefax                                         03928/710 499 
    E-Mail                                          R.Kossmann@schoenebeck-elbe.de 


 
b) Vergabeverfahren:                       Öffentliche Ausschreibung VOB/A 


    Vergabenummer:                         H 534/06 
 
c) Art des Auftrages:                       Abbruch- u. Erdarbeiten 
     
d) Ort der Ausführung:                    Dammstr. 13 und 14   
                                                         39218 Schönebeck (Elbe)/  
                                                         OT Bad Salzelmen 
 
e) Art und Umfang, 
   Allg. Merkmale der baulichen Anlage:  
   Art der Leistung:                           Abbruch von Gebäuden u. Außenanlagen;   
                                                          Erdarbeiten         
   Umfang der Leistung  - 10.100 m³ umbauter Raum (4-gesch. Schulgebäude) 
                                       -      500 m³ umbauter Raum (1-gesch. 
Toilettengebäude) 
                                       -     450 m² Betonfreiflächen 
                                       -     900 m² Beton- u. Terrazzoplatten 
                                       -  2.000 m³ Erdstoffauffüllung 
                                       -  2.500 m² Grob- u. Feinplanum 
  
f) Aufteilung in Lose:                                 Nein 
 
g) Erbringen von Planungsleistungen:        Nein 
                        
h) Ausführungsfrist:                    
    Beginn der Ausführungsfrist:                 01.03.2006  
    Ende der Ausführungsfrist:                     21.04.2006 


 
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen     Stadt Schönebeck 


                                                                 Hoch-, Tiefbau- u. Grünflächenamt 
                                                                 Breiteweg 12a 
                                                                 39218 Schönebeck (Elbe) 


Ein rechtzeitiger Versand der Vergabeunterlagen ist nur möglich, wenn die 
Anforderung der Vergabeunterlagen mindestens 12 Kalendertage vor dem 
Eröffnungstermin bei der Vergabestelle eingeht. 
 
j) Entgelt für die Verdingungsunterlagen  
    Vergabenummer:                                        H 534/06                           


Höhe des Entgeltes:                                   10,00 € 
              Empfänger                                                 Stadt Schönebeck (Elbe) 


Kontonummer                                            370 102 240 
BLZ; Geldinstitut                                       800 555 00 Sparkasse Elbe-Saale 


             Verwendungszweck                                   60100.10000                                               
Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die 
Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Bei 
Anfor-derung der Vergabeunterlagen über die Vergabeplattform wird kein 
Entgelt erhoben. 


 
o) Angebotseröffnung::  
    Datum                                                    02.02.2006                                                 


Uhrzeit                                                  13.00 Uhr 
Ort                                                         Markt 1 in 39218 Schönebeck 


(Elbe)  
                                                               Kleiner Sitzungssaal 
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t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:   17.02.2006 
 


v) sonstige Angaben 
Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt erteilt:                      Herr Ehrlich; Tel. 03928/710461 


 
    Nachprüfung behaupteter Verstöße 
    Vergabekammer (§ 104 GWB)  Landesverwaltungsamt  Sachsen-Anhalt 
                                                        Ref. 301, Willy-Lohmann- Str. 7, 06114 
Halle 
    Vergabeprüfstelle (§ 103 GWB)            - 
    Nachprüfungsstelle (§ 31 VOB/A)  Landkreis Schönebeck; Kommunalaufsicht 
                                                             Cokturhof, 39218 Schönebeck (Elbe) 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte        Magdeburg, 20.12.2005 
Außenstelle Magdeburg  
Silberbergweg 5 
39128 Magdeburg 
 
                  Ausführungsanordnung 
 
In dem - Bodenordnungsverfahren - WG AVG Felgeleben - 
Verf.Nr: SBK 099 Gemarkung: Felgeleben, Gemeinde: Stadt Schönebeck Verf.Nr.: SBK 099 
wird hiermit nach § 55 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 03. Juli 1991 (BGBl I, S. 1418), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 Abs. 45 des Gesetzes vom 19.06.2001 (BGBl. I S. 1149, 
1174), die Aus-führung des Bodenordnungsplanes angeordnet. Als Zeitpunkt des 
Eintritts des neuen Rechtszustandes und der rechtlichen Wirkungen des 
Bodenordnungsplanes wird der 28.12.2005, 0.00 Uhr festgesetzt.  
Mit diesem Tag tritt der neue Rechtszustand an die Stelle des Bisherigen. 
Gründe: Der Bodenordnungsplan ist mit den Beteiligten im Anhörungstermin 
am 12.03.2003 und 28.11.2005 erörtert und von ihnen genehmigt worden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe derselben Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für Landwirtschaft und Flurneu-
ordnung Mitte, Außenstelle Magdeburg, Silberbergweg 5, 39128 Magdeburg, 
einzulegen. Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Amt 
für Landwirtschaft und Flurneuordnung Mitte, Große Ringstraße, 38820 
Halberstadt oder beim Landesverwaltungsamt Halle, Willy-Lohmann-Str. 7, 
06114 Halle (Saale) gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf 
d e r  angegebenen Frist bei der Behörde eingegangen ist. 
 
Im Auftrag 
Christa Lüddecke 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
 


Beschluss Nr. 010/2005 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetzes 
vom 18.11.2005 (GVBl. LSA Nr. 61 S. 698), die Jahresrechnung für das 
Haus-haltsjahr 2004 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den 
Vollzug der Haushaltsführung 2004 die Entlastung. 
 


                 
 
 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2004 der 
Gemeinde Plötzky 
 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom  27.12.2005 bis  27.01.2006  zur  
Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der 
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 
105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2004 erteilt die Kämmerei 
der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pretzien 
 
Beschluss Nr. 019/2005  
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Ersten Rechts- und Verwaltungsvereinfachungsgesetzes 
vom 18.11.2005 (GVBl. LSA Nr. 61 S. 698), die Jahresrechnung für das 
Haus-haltsjahr 2004 und erteilt gleichzeitig dem Bürgermeister für den 
Vollzug der Haushaltsführung 2004 die Entlastung. 


            


 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2004  
der Gemeinde Pretzien 
 


Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom   27.12.2005 bis  27.01.2006  zur  
Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der 
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 
105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2004 erteilt die Kämmerei 
der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde 
Ranies 
 
Beschluss Nr. 006/2005 
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. 
LSA S. 852), die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2004 und erteilt 
gleich-zeitig dem Bürgermeister für den Vollzug der Haushaltsführung 2004 
die Entlastung. 
 


 
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2004  
der Gemeinde Ranies 
 
Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom   27.12.2005 bis  27.01.2006  zur 
Einsichtnahme im Gemeindebüro während der Sprechzeiten sowie in der 
Stadtverwaltung Schönebeck (Elbe), Kämmerei, Rathaus, Markt 1, Zimmer 
105, öffentlich aus. Auskünfte zur Jahresrechnung 2004 erteilt die Kämmerei 
der Stadt Schönebeck (Elbe). 
 


 
 
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Plötzky 
 
Beschluss Nr. 009/2005 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2006. 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung der Gemeinde Plötzky für das Haushaltsjahr 2006 
 
1. Haushaltssatzung 
Aufgrund der §§ 92-94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen Anhalt vom 
05.10.1993 GVBl. LSA S. 568) geändert durch Artikel 10 des Ersten Rechts- und 
Verwaltungsvereinfachungsgesetzes vom 18.11.2005 (GVBl. LSA Nr. 61,S 698), 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Plötzky in der Sitzung am 14.12.2005 folgen- 
de Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 


§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird  
 
im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf 1.205.100,00 € 
in der Ausgabe auf 1.205.100,00 € 


und 
im Vermögenshaushalt 
in der Einnahme auf 287.500,00 € 
in der Ausgabe auf 287.500,00 € 


festgesetzt. 
 


§ 2 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
veranschlagt. 
 


§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 


§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
240.000 € festgesetzt. 
  


§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 
2006 wie folgt festgesetzt:  
1. Grundsteuer 
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   235 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                                335 v.H. 
2. Gewerbesteuer                                                                                 300 v.H. 
 
 


§ 6 
Entsprechend des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- Anhalt 
ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 
1. sich zeigt, dass trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehl-


betrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine 
Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann (Erheblichkeits-


grenze: bei mehr als 3 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des 
Haushaltsjahres), 


2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen 
Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haus-
haltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Erheblich-
keitsgrenze: im Einzelfall mehr als 1 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens 
des Haushaltsjahres), 


3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden 
sollen (Erheblichkeitsgrenze: 3 v.H. des Vermögenshaushaltes). 


Aufgrund des § 35 (1) GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheb-
lichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die zum Zeitpunkt seiner 
Aufstellung übersehbar sind, enthalten (Erheblichkeitsgrenze: 1 v.T. je 
Haushaltsstelle). 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
• die aufgrund von Aufgabenverlagerungen zu haushaltsneutralen 


Umsetzungen zwischen den Unterabschnitten führen 
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind. 
 
Plötzky, den 14.12.2005 
 


            
 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit     
öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht 
erforderlich. Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt vom  27.12.2005 bis  27.01.2006 zur  Ein-
sichtnahme im Rathaus der Stadt Schönebeck (Elbe), Markt 1, Zimmer 105 
und im Gemeindebüro Plötzky öffentlich aus. 
 
Plötzky, den  23.12.2005 
 


 
 
 
Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation,  
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., hauptsatzungs- 
gemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann gegen die 
Versandkosten beim Verlag abonniert werden.  
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Bekanntmachung der 11. Sitzung des Kultur- 
und Schulausschusses am 12.01.2006 
 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 


2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 


3. Feststellung der Tagesordnung 


4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 


5. Vorstellung des Chefdirigenten der Mitteldeutschen  
Kammerphilharmonie 


6. Information zum Stand der Übergabe der Sporthalle Elbenau an die  
örtlichen Sportvereine 


7. Schwerpunkte des Veranstaltungsplanes der Stadt Schönebeck (Elbe)  
für das Jahr 2006 


8. Information zum Vorhaben "Suppenküche" durch den Verein  
Rückenwind e.V.  


9. Informationen der Verwaltung 


10. Vorlagen-Nummer: 0192/2006 
Nachtrag zum Beschluss Nr. 0065/2004 - Satzung über die Benutzung  
der öffentlichen Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Schönebeck  
(Elbe) 


11. Vorlagen-Nummer: 0193/2006 
Entlastung Jahresrechnung 2004 der Stadt Schönebeck (Elbe) 


12. Vorlagen-Nummer: 0203/2006 
1. Satzung (Ersetzungssatzung) zur Änderung der Satzung über die  
Erhebung einer Vergnügungssteuer der Stadt Schönebeck (Elbe) vom  
30.10.2001 


13. Vorlagen-Nummer: 0204/2006 
Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in der Stadt  
Schönebeck (Elbe) (Vergnügungssteuersatzung) 


14. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 
 


 
 
 
Nichtöffentlicher Teil 


15. Informationen der Verwaltung 


16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros der Stadt Schönebeck 
(Elbe)  im Stadtwerkehaus, Friedrichstraße 117: 
 
Montag, Dienstag, Donnerstag    8 Uhr  - 19 Uhr 
Mittwoch      8 Uhr  - 13 Uhr 
Freitag          8 Uhr  - 16 Uhr  
Samstag        9 Uhr  - 12 Uhr 
 
Bekanntmachung der 14. Sitzung  
des Hauptausschusses am 23.01.2006 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Ratskeller, Ratszimmer 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 
T A G E S O R D N U N G  


 
Öffentlicher Teil  


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 


2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 


3. Feststellung der Tagesordnung 


4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 


5. Vorlagen-Nummer: 0192/2006 
Nachtrag zum Beschluss Nr. 0065/2004 - Satzung über die Benutzung  
der öffentlichen Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Schönebeck 
(Elbe) 


6. Vorlagen-Nummer: 0193/2006 
Entlastung Jahresrechnung 2004 der Stadt Schönebeck (Elbe) 


7. Vorlagen-Nummer: 0194/2006 
Turnusmäßige überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


8. Vorlagen-Nummer: 0202/2006 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 3. Änderung Bebauungsplan  
Nr. 14 "Industrie- und Gewerbepark Barbyer Straße" 


9. Vorlagen-Nummer: 0203/2006 
1. Satzung (Ersetzungssatzung) zur Änderung der Satzung über die  
Erhebung einer Vergnügungssteuer der Stadt Schönebeck (Elbe) vom  
30.10.2001 


10. Vorlagen-Nummer: 0204/2006 
Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in der Stadt  
Schönebeck (Elbe) (Vergnügungssteuersatzung) 


11. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


 


Nichtöffentlicher Teil 
12. Vorlagen-Nummer: 0195/2006 


Einleitung eines Klageverfahrens 
13. Vorlagen-Nummer: 0196/2006 


Einstellung einer technischen Sachbearbeiterin 
14. Vorlagen-Nummer: 0197/2006 


Beförderung einer Beamtin 
15. Vorlagen-Nummer: 0198/2006 


Beförderung eines Beamten 
16. Vorlagen-Nummer: 0199/2006 


Verkauf einer Grundstücksfläche Graseweg 20 
17. Vorlagen-Nummer: 0200/2006 


Verkauf einer Fläche an der Barbarastraße 
18. Vorlagen-Nummer: 0201/2006 


Grundstücksangelegenheiten mit der SWB GmbH 
19. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


 


 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachung der 10. Sitzung des Stadtentwicklungs-, 
Bau- und Umweltausschusses am 09.01.2006 
 
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr 
  
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal des Rathauses 


Markt 1 
39218 Schönebeck (Elbe) 


 







 
2. Jahrgang                                                            Sonntag, 01.01.2006                                     Amtliche Bekanntmachungen                                         Nr. 51 
 


T A G E S O R D N U N G  
 
Öffentlicher Teil  
 


1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 


2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 


3. Feststellung der Tagesordnung 


4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung 


5. Informationen der Verwaltung 


6. Vorlagen-Nummer: 0192/2006 
Nachtrag zum Beschluss Nr. 0065/2004 - Satzung über die Benutzung  
der öffentlichen Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Schönebeck  
(Elbe) 


7. Vorlagen-Nummer: 0194/2006 
Turnusmäßige überörtliche Prüfung der Stadt Schönebeck (Elbe) 


8. Diskussion über die perspektivische Arbeit des Stadtentwicklungs-,  
Bau- und Umweltausschusses für die kommenden Jahre 


9. Vorlagen-Nummer: 0202/2006 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - 3. Änderung Bebauungsplan  
Nr. 14 "Industrie- und Gewerbepark Barbyer Straße" 


10. Anfragen nach § 12 GeschO mit öffentlichem Inhalt 


  


Nichtöffentlicher Teil 
 


11. Informationen der Verwaltung 


12. Vorlagen-Nummer: 0195/2006 
Einleitung eines Klageverfahrens 


13. Vorlagen-Nummer: 0199/2006 
Verkauf einer Grundstücksfläche Graseweg 20 


14. Vorlagen-Nummer: 0200/2006 
Verkauf einer Fläche an der Barbarastraße 


15. Vorlagen-Nummer: 0201/2006 
Grundstücksangelegenheiten mit der SWB GmbH 


16. Anfragen nach § 12 GeschO mit nichtöffentlichem Inhalt 


  


 
 


Herausgeber: Stadt Schönebeck (Elbe), Amt für Presse und Präsentation, 
Markt 1, 39218 Schönebeck. Der ELBE REPORT mit dem o.g., haupt-
satzungsgemäßen Amtsblatt erscheint wöchentlich am Sonntag und kann  
gegen die Versandkosten beim Verlag abonniert werden 
 





